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Venzeichnis der Abkäezungen

BayEUG = Bayer. Gesetz über das Erziehungs-
und Unterrichtswesen

BayHO =Baye¡ischeHaushaltsordnung
BBesG = Bundesbesoldungsgesetz

BesGr. = Besoldungsgruppe

BV = Verfassung des Frej.staates Bayern

DV ,= Datenverarbeitung

Ep1. = Einzelplan
FAG = Finanzausgleichsgesetz

GG = Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

GVBI = Bayer. Gesetz- und Verordnungsblatt
GVFG = Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

HG = Haushaltsgesetz

KAG = Kommunalabgabengesetz

Kap. = Kapitef (des Haushaltsplans)
kw = künftig wegfallend

LT = Landtag

0BB = Oberste Baubehörde im Bayer. Staatsministerium
des Innern

OFD , = Oberfinanzdirektion
OBH = Bayer. Oberster Rechnungshof

Tit. - 
= Titel (Haushaltsstelle)

TitGr. = Titelgruppe
TNr. = Textnummer

VergGr. = Vergütungsgruppe

VV = Ve¡waltungsvorschriften
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VORBEI'lERKUNG

Der vorliegende Bericht enthält in seinem ersten Teil entsprechend dem

Art. 97 BayHO Ergebnisse der Prüfung der Haushalts- und l¡lirtschaftsführung
des Freistaates Bayern, die für die Entlastung der Staatsregierung
(Art.80 BV, Att. tI4 BayH0) von Bedeutung sein können. Er ist insoweit
a1s Mittel für die Ausübung der Haushaltskontrol-le durch das Parlament zu

verstehen, stelIt jedoch keine Zusammenfassung der gesamten Prüfungstätig-
kei-t des ORH dar.

Der Beri-cht befaßt sich einleitend mit der Haushal-tsrechnung des Jahres

1989, die Gegenstand des Entlastungsverfahrens ist, und enthält die von

der Haushaltsordnung vorgeschriebenen Stellungnahmen des ORH zu ihrer
Ordnungsmäßigkeit. Im übrigen liegen ihm vor al-Iem Prüfungsergebnisse

zugrunde, die sich auf das Verwaltungsgeschehen in den Jahren 1990 und

1991 beziehen.

Den Staatsministerien wurde Gelegenheit gegeben, zu den ihren Geschäfts-
bereich be¡Ührenclen Beiträgen Stellung zu nehmen und insbesondere etwaì.ge

Bedenken gegen die Darstellung des Sachverhalts vorzubringen. Die dem ORH

darauf zugegangenen Einwendungen wurden in die Beratungen des OBH einbe-
zogen und mit ihrem wesentli-chen Inhalt im Bericht wiederg¡egeben.

Inr zweiten Teil dieses Berichts informiert der OBH über seine Prüfungen

beim Bayerischen Rundfunk und bei der Bayerischen Landeszentrale für neue

Medien; über letztere insbesondere im Hinblick auf die Beratungen des

neuen Mediengesetzes. Dieser Teil des BerÍchts ist nicht GegenÞtand des

Verfahrens zur Entlastung der Staatsregrerung.
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ERSTEB TEIL

I. ALLGEI'IEINE FESTSTELLUNGEN ZUR HAUSHALTSRECHNUÍ{G 1989

UND ZUT'I HAUSHALTSVOLLZUG

1

t.L

Haushaltsplan 1989

Der Haushaltsplan

setz 1989/1990 vom

auf
festgestellt worden.

45 343 333 400 DM

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das formale Haushaltsvolumen um 5,6 v.H.
erhöht.

Bereinigt man das Ausgabesoll für 1988 und 1989 jeweils nach dem bundes-

einheitlichen Berechnungsschena des Finanzplanungsrats,l) so ergibt sich
gegenüber 19BB ein Zuwachs

von

ïm Jahr 1988 hatte sich das nach

volumen gegenüber 1987 um 3,3 v.H.

fü¡ das Haushaltsjah¡ 1989 ist durch das Haushaltsge-

25. April L989 (HG) in Einnahmen und Ausgaben

5,1 v.H.

dem gleichen Schema bereinigte Ausgabe-

erhöht.

1.2 Tm Haushalt 1989 waren llinderausgaben aufgrund haushaltsgesetzLÍcher Ein-
sparungen (A¡t.4 Abs. L HG) in llöhe von 600 Mio DM veranschlagt (Kap.

'13 03 Tit. 972 01). Sie haben 1,3,v.11. (Vorjahr: 1,4 v.H.) des Haushalts-
volumens betragen. Die globalen Mi-nderausgaben wurden im Haushaltsvollzug
dadurch berücksich'Eigt, daß die Ausgabeansätze bei den Hauptgruppen 5 bis
I teilweise gesperrt wo¡den sind (Beschluß der Staatsregierung gemäß

Art. 4 Abs. l- HG im Benehmen mit dem Ausschuß für Staatshaushalt und Fi-
narrzfragen des Landtags vom 19. Julí 1988).

1) Hierbei bleiben außer Bet¡acht: Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Hücklagen,
Fonds und dgL., interne Verrechnungen (1989 insgesant 2 74t,7 Hio Dl.l).
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Haushaltsrechnung 1989

Das staatsministe¡ium der Finanzen hat die Haushaltsrechnung für das

Haushaltsjahr 1989 gemäß Art. 80 BV (Art. 114 Abs. í eayuo¡ dem Landtag,

dem senat und dem ORH mit schreiben vom 13. Dezember 1gg0 (LT-Druck-
sache !2/234, Sen-Drucksache 355/90) ùbersandt.l) Im Ab"ch.Lußbericht nach

Art. 84 BayH0 hat es den kassenmäßigen AbschLuß und den Haushaltsabschluß
(Art. 82, 83 BayH0) dargestellt sowie den Haushaltsvollzug ertäutert. Der

Abschlußbericht ist in Band I der Haushaltsrechnung enthalten.

Zusammengefaßt zeigt cler Abschluß für ¿a" H.u"nartsjahr 198g folgendes
Bild:

HaushaltsabschluB Zalrl-enübersicht 1

Ei¡nalæn

DM

Àusgoben

DM

a) Sotl nach dem Haushaltsplan

b) aus dem Haushaltsjahr 1988 überbragene Ein-
nahme- und Ausgabe¡este

c) €esantsoll (Rechmrngssolt)

d) Isteinnahmen und -ausgaben

e) in das Haushaltsjahr 1990 übertragene Ein-
nahme- und Ausgabe¡este

f) Sræ d und e

g) lbhrtetrag der Suæ f gegøräber dem

GesarLsoll

45 343 333 400,00

520 757 515,67

45 343 333 400,00

1 266 912 533,71

45 86¿1 091 315,67 4660245933,71

45 905 538 541,60

420 623 703,29

45 744 t83 434,00

1 328 133 428,33

¡lG 326 162 24lt,89 47 O72 316 862,93

Æ2 07A 9æ.nß2 0m 9æ,?2

Das Rechnungsergebnis ist somit ausgeglichen, weir dem Mehrbetrag auf der
Ausgabenseite ein gteichhoher Betrag auf der Einnahmenseite gegenüber-
steht. Di.e Haushaltsreste sj-nd dabei nach dem Prinzip des Sollabschlusses
wie bereits ge1eistete Ausgaben bzv,,. wie bereits eingegangene EinnahnÍen

berücksichtigt.

1) Die Rechnung des ORH (Epl. 11) fü¡ das Haushaltsjahr 19Bg wurde dem Landtag und dem Senat
mit Schreiben vom 4. März 1991 (LT-Drucksache 121988, Sen-Drucksache- 7?/91\ mit der Bitte
um Prüfung und Entlastung vorgelegt (Att. 101 8eyH0).
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Die auf das Haushaltsjahr 1990 übertragenen Ausgabereste (vgl. TNr. B)

waren gedeckt durch

- den vorgetragenen Bestand, der sj_ch zu-
sammensetzt aus dem Unterschied zwischen
Einnahmen und Ausgaben des Jahres lg8g
(+ 161 355 107,60 DM) und
den Einnahmeüberschüssen früherer Jahre
(+ 746l-54 618,04 DM) 907 S09 725,64 DM ( 68,3 v.H.)

- die in das Haushaltsjahr 1990 übertra-
genen Einnahmereste (Kreditermächtigun-
gen)

Insgesanû

4?O 623 703,25 DM ( 31,7 v.H.)

1 328 133 428,93 DH (100,0 v.H.)

3 Entsicklung der Isteinnahnren und -ausgaben

3-1 Die fsteinnahmen und -ausgaben haben sich seit 1981 wie folgt entwickelt:

Einnahmen- und Ausgabenentuicklung Zahlenübersi-cht 2

Jahr

IsteinnaJmrcn Istausgaben

Mio DM

Zunah¡ne gegenriber
den Vorjahr

v.H. Mio DM

Zunahme gegenüber
dem Vorjahr

v.H.

1981

1982

l-983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

r_990

33 877,2

35 187,6

36 261,4

37 079,3

39 !40,7
41 306,4

42 594,3

43 635,8

45 905,5

47 9t0,5

3,6

3,9

3,1

2,3

5,6

5,5

6, 51)

2,4

512

414

33 910,8

35 t87,7
36 037,3

37 098,2

39 264,1

4t 707,5

42 23O,4

43 735,9

45 744,2

48 390,7

3rt
3,7

2,4

219

5,8

417

6,!7)

3,6

4r6

5,8

1) bereinigte Steigerungsrsten (bedingt durch haushattstechnische Änderungen, insbesondere
díe Umstellung des Bechnungswesens de¡ ílochschulkliniken auf die doppelte kaufmännische
Buchfr.ihrung)
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Im Jahr 1989 haben sich hiernach die Gesanrteinnahnen des Freistaates Bay-
ern gegenübe¡ dem Vorjahr formal e¡höht um 5,2 v.H.

þereinigte Ein-
8,7 v.H.

Demgegenüber haben sich im Vergleichszeitraum erhöht

- die nach dem Berechnungsschema des Finanzplanungsrats bereinigten Ein-
nahmen bel der Gesamtheit der Länder um 8,5 v.H.

- das Bruttoinlandsprodukt für Bayern (berechnet.in jeweili-gen Preisen)
um 6'5 v'H'l)

Bezogen auf das nach dem Schema des Finanzplanungsrats
nahmenvolumen ergibt sich eine Zunalme von

Die Gesamtausgaben sind 1989 geringer angewachsen a1s

- formal um

- nach dem Schema des Finanzplanungsrats um

die Einnahmen:

4,6 v. H.

4,8 v.H.

4

4.L

Demgegenüber haben sich bei der Gesamtheit der Länder die bereinigten
Ausgaben für 1989 erhöht um 4,5 v.H.

Die bereinigten Zuwachsraten gegenùber 1988 rvaren damit bei den Einnahmen

höher, bei den Ausgaben niedriger als die Zuwachsrate des Bruttoinlands-
produkts für Bayern und fü¡ das gesamte Bundesgebiet (5,9 v.H.). Im Ver-
gleich zur Gesamtheit der Länder sind in Bayern gegenüber dem Vorjahr so-
wohl die Einnahmen als auch die Ausgaben etwas stärker angestiegen.

Haushaltsyirtschaftliche Daten

Gliederung der Einnahn¡en und Ausgaben

Die folgende Zahlenübersicht zeLgt, wie sich die Bechnungsergebnisse im

Haushaltsjahr 1989 bei den Einnahmen nach ihrem Entstehungsgrund und bei
den Ausgaben nach ökonomisch zusammengehörigen Zwecken (Hauptgruppen i.S.
des Gruppierungsplans) glieclern. Zum Vergleich sind auch das Haushalts-
soll für 19Bg sowie die Istergebnisse der Jahre 1988 und 1990 darge-
stellt.

1) Que1le: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Bayern in Zahlen, 1991,
s. 225 ff .
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Gliederung der Einnahoren und Ausgaben

Erlãutertng der Isteinnatn¡en und -ausgaben fär das
Abschlußberi-cht. des Staatsministeriums der Finanzen
1989, S. 11 ff.):

Zu Hauptgruppe 0:

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus

- Steuern (s. clazu TNr. 37)

- steuerähnliche Abgaben (2.8. Spielbankabgabe)

Zahlenübersicht 3

Jahr 1989 (v91. auch

zur Haushaltsrechnung

34 084,6 Mio DM

150,7 Mio DM

lbupÈgr-uppe

1988 1989 19S0

Ist

Mio 0M

fst

Mio DM

Haushalts-
soll

filio DM

fst gegerr
úber Soll

Mio DM

fst

Mio DM

Einnahen

0 Steue¡n und steuerähnliche Ab-
gaben

1 Ve¡waltungseìnnahmen, Ej.nnahmen
aus Schuldendienst

2 Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen

3 Schuldenaufnâhmen, Zuweisungen
und Zuschüsse für Investitio-
nen, besondere Finanzierungs-
einnôhmen

InsgesalÛt

6 126.1

31 385,7

3 782,2

2 361,8

34 235,3

3 740,7

2 988,8

4 940.7 6 404.9

32 997,3

3 505,1

2 436,0

-1. 464.2

L 238,0

235,6

552, 8

6 7r7.O

34 404,9

4 tot,3

2 687,3

¿ß 6t5,8 45 1m5,5 4s 34Í1,3 ffi2,2 47 910,5

Àusgaben

4 Personalausgaben

5 Sächliche Vervlaltungsausgaben

Ausgaben für Schuldendienst

6 Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen

7 Baumaßnahmen

I Sonstige Ausgaben für Investi-
tionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen

I Besonciere Flnanzierungsausgaben

Insgesarfü

16 981,3

2 300,0

4 255,0

r.0 877,I

L 4t!,5

7 394,5

515 .4

17 523,8

2 575,!

4 664,5

11 816,0

t 445,5

7 594,4

184.9

t7 562,3

2 592t8

4 834,7

II 29Ot4

1 451.8

I 118,3

506. 4

38, s

77,7

169,6

525,6

6,3

523 ,9

691, 3

18 566,2

2 982,7

5 031,3

!2 !!3,I
1 531,1

7 984,9

181 .3

,*¡ 736,0 45 74/l.2 45 343,3 /{1o,9 ¡18 390,6
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Zu Hauptgruppe 1:

In den Verwaltungseinnahmen sind insbesondere enthalten

- Gebühren und Geldstrafen t 774,6 Mio DM

- tsetriebseinnahmen der Fo¡stämter 468,0 Mio DM

- Darlehensrückflüsse 418,8 Mio DM

- Zinseinnahmen 169,4 Mio DM

- Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto 314,1 Mio DM

- Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen 151,6 Mio DM

- Mieten und Pachten \ !26,9 Mio DM

Zu Hauptgruppe 2:

Hier sind die Zuweisungen und Zuschüsse insbesondere des Bundes für
nichtinvestive Zwecke enthalten, so z.B.

- Bundesanteil am Wohngeld 215,9 Mio DM

- Erstattungen im Bereich der lrrJiedergutmachung 110,8 Mio DM

- Förderung der Landwirtschaft 471,4 Mio DM

- Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur 236,3 Mio DM

Zu Hauptgruppe 3:

Der Gesamtbetrag enthält insbesondere

- Einnahmen aus Schuldenaufnahmen 2 778,7 Mio DM

(wegen der darin enthaltenen Kreditmarktmittel
s. TNrn. 5,.6 und 11)

- Zuweisungen und Zuschüsse für Tnvestitionen
z.B. im Rahmen des KHG und des GVFG 1 951,0 Mio DM

(davon entfallen auf Zuweisungen des Bundes ! 371,5 Mio DM)
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Zu Hauptgruppe 4:

Von den Personalausgaben entfallen auf

- Beamtenbezüge

- Angestelltenvergütungen

- Arbeiterlöhne

- Versorgungsbezüge

- Beihilfen

- üblige Personalausgaben und

I 957 ,7 Mio DM

2 774,0 Mio DM

757,8 Mio DM

2 819,9 Mio DM

808,6 Mio DM

personalbezogene Sachausgaben 405,8 Mio DM

Zu Hauptgruppe 5:

Vom Schuldendienst entfallen auf

- Schuldendlenst für Kreditmarktmi.btel (s. TNr.

- Schuldendienst für Schulden beim Buhd und für
Ausgleichsforderun gen

Zu Hauptgruppe 6:

Zu Hauptgruppe 7:

Von den Ausgaben für staatl-iche Bar.lmaßnahmen entfallen auf

- Hochbau

- Straßen- und Brückenbau

- Wasserbau.

- sons'bige Baumaßnahmen

n) 4 508,3 Mio DM

156,1 Mio DM

943,2 Mio DM

336,3 llio DM

137,8 Mio DM

28,2 Mio DM

Von den gesamten Zuweisungen und Zuschüssen für nichtinvestive Zwecke

entfä11t der überwiegende Teil (6 146,2 Mio DM = b2,0 v.H.) auf den kom-
munalen Bereich.
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Zu Hauptgruppe 8:

Es entfallen auf

eigene Sachinvestitionen des Staates

(ohne Baumaßnahmen)

Investitionsförderungen

522,9 Mio DM

7 07L,6 Mío DM

4-2

Zu Hauptgruppe 9:

Hier sind neben den Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke

(17,5 Mio DM) die haushaltstechnischen Verrechnungen inachgewiesen. Die

auffällige Abweichung vom Haushaltssoll ergibt sich zum größten Teil dar-

aus, daß die globalen Minderausgaben (600 Mio DM, vgl.TNr. 1.2) fÜr den

Gesamthaushalt bei der Hauptgruppe 9 veranschlagt sind, während sich die

tatsächlichen Einsparungen bei den Hauptgruppen 5 bis I niederschlagen.

Haushaltswirtschaftliche Quoten

Aus dem Verhältnis gewisser Haushaltsdaten zuelnander lassen sich ver-
schiedene haushaltswirtschaftliche Kennzahlen ableiten, die im Zeitver-
gleich wi-e auch im Ländervergleich die Entwicklung der Haushaltsstruktur
veranschaulichen. Um einen Vergleich mit den entsprechenden Durch-

schnittsùerten der anderen Länder zu ernrögIichen, werden hierbei die Ge-

samtausgaben als Bezugsgröße nach dem Berechnungsschema des Finanzpla-

nungsrats (v91. TNr. 6) bereinigt. Danach ergibt sich folgendes BiLd:
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Haushaltswi-rtschaftliche Qusùen

Personalaus gabenquote

Zinsausgabenquote

Zinssteuerquote

fnvestltíonsquote

Zahlenübe¡sicht 4

7u
tlauFÈ-
gtrlrpp€

quoÞ
Bayecn Gesrtheit d- Lãnderz)

1988

v.H,

19St

v.H.

lgso

v.H.

r.!t88

v.H.

1!m

v.H.

rgf¡o

v .ll.

0

3

4

5

ol5

718

Steuerdeckungsquote

Kreditfinanzie¡ungsquote

Personalausgabenquote

Zin s a usg abenq uote

Zinssteuerquote

Investitionsquote

76,3

3,6

41,5

4,7

6,1

2r.5

79,1

_1)

Ærg

4,5

5,7

21,,1

75 ,8

2,4

4!,!
4,3

5,7

2!,I

69,1

6,9

40,9

7,9

lr,4
15.6

72,2

412

10,0

7,4

10,8

15,5

68 ,9

5.2

39 ,7

7,6

7Lt7

ls ,8

1) Rechnerisch ergibt sich ein Wert von - 0,3 v.H.

2) 0ue11e: Statistisches Bundesamt ,'Finanzon und Steuernr Fechse¡ie 14, Reihe 2

Steueldeckungsquote = Anteil- der durch Steuern gedeckten bereinigten Gesamtausgaben

Kreditfinanzierungsquote = Anteil der durch Nettokreditaufnahme (= Kreditaufnahme minus
Schuldentilgung) finanzierten bereinigten Gesamtausgoben

=Anteil der Personalausgaben (einschließlich personô1bezo9enÊr
Sachausgaben) an den bereinigten Gesamtausgôben

= Anteil der Zinsausgaben fû! K¡editnra¡ktmitteL an den bereinigten
Gesanrtausgaben

= Anteil der Zinsausgaben flir Kreditmorktmittel an den Einnahmen
aus Steuern

= Anteil der invesùiven Ausgaben (= eigene Investitj.onen des Staa-
te6 plus fnve$titionsförderungen) an den be¡einigten GesamtBus-
gaben

Die Gegenüberstellung zeigt, daß sich die Haushaltslage des Freistaates
Bayern im Verlauf der Jahre 1988 bis 1990 vergleichsweise günstig ent-
wickelt hat; einen Anhaltspunkt dafür liefe¡t auch der Ländervergleich bei
allen Vorbehalten, die insbesondere im Hinblick auf unterschiedliche l¡rJirt-
schafts- und verì,úaltungsstrukturen zu machen sind. Hervorzuheben ist, daß

l-989 seit vielen Jahren erstmals b,ieder der Schuldenstand vemingert wur-
de; anderersèits ist nicht zu übersehen, daß die personalausgabenquote

über dem Durchschnitt liegt.
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5 fnanspruchnahme der Kreditermãchtigung

Nach der Haushaltsrechnung fiir 1989 wurde der durch das Haushaltsgesetz
vorgegebene Kreditrahmen wie folgt i.n Anspruch genommen:

l(redite¡mãchtigung Zahl.enübersicht 5

Im Vo¡jahr waren 901,5 Mj-o DM nicht beansprucht vrorden.

6 Finanzierungssaldo

Die Entwi-cklung der Haushattslage im Jahr lgBg spiegelt sich auch im

Finanzierungssardo wider, Dieser ist eine Gegenübersterrung der rstein-
nahmen und rstausgaben, die fûr diesen Zweck genäß Art.13 Abs.4 BayH0

nach dem bundeseinheitlì.chen Berechnungsschema des FinanzpJ-anungsrats um

bestimmte Finanzierungsvorgänge bereinigt werden. Ein vergreich der Fi-
nanzierungssalden für die Haushaltsjahre lgBB bis 1990 gibt forgendes
Bild:

Hio Dl{

- Kreditermächtigung nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 HG

- aus dem Haushaltsjahr 1988 überLragene Einnahme¡este
(Art.2Abs.1Nr.3HG)

Gesamüermãchtigung

Davon wurden beansprucht für
- Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt

- auf das Haushaltsjahr 1990 zur teilwel-sen Deckung der
Ausgabereste übertragene Einnahmereste (vgl. TNr. 2)

Insgesant beonsprucht

Demnach wurden im Haushaltsjahr 1989 nicht beanspnrcht

,3 981,7

520.8

4 50?,5

2 530,8

420.6

2 951,4

1 551,1
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Entwicklung der Haushaltslage Zahlenübersicht 6

Haushal-tsûberschreitunqen

In der Haushaltsrechnung 1989 sind Haushaltsüberschreitungen mit einern

Gesamtbetrag von 235 Mio DM ausgewiesen, und zwar:

- überplanmäßige Ausgaben

- außerplanmäßige Ausgaben

- Vorgriffe (= ÜberPlanmäflige Ausgaben bei Über-
tr'agbaren Haushaltsansätzen )

187 603 643,65 DM

33 446 193,30 DM

t4 387 252,51 Dt4

Zun So11 des Haustraltsplans 1989 ins VerhäItnis gesetzt, betragen die
Haushaltsüberschreitungen 0,52 v.H. und liegen damit deutLich urrter dem

VergJ-ei-chsr,rert des Vorjahres ('1 ,17 v.H.). Zu berücksichtigen ist aber,
daß 1988 7-tJT Abdeckung der Bisiken bei der Umsatzsteuerverteilung

1988

Mio DM

L989

Mio DM

1990

Mio DM

Isteinnatmen

davori ab:

- Schuldenaufnahmen arn Kreditinarkt

- Entnahmen aus Rück1agen, Fonds und
Stöcken

- heushaltstechnische Verrechnungen

bereinigt

43

J

635,8

744,O

43,9

r44,4

45 905,5

2 530,8

41-,7

169,2

47 910,5

4 109,9

t41 ,5

t4g,t

39 7û3,5 43 163,8 43 511,0

Istausgaben

davon ab:

- Schuldentilgung am Kredj-tmarkt

- Zuführung an Rück1agen, Fonds und
Stöcke

- haushaltstechnische Vemechnungen

bereinigt

43

2

735,9

263,5

370,8

144,6

45 744,2

2 643,\

t7,5
167,4

48 390,7

3 008,6

28,2

153,1

40 957,0 42 9L6,2 45 200,8

Finanzierungssaldo

Finanzierungssaldo nach dem Haus-
haltsplan

- 1 253,5

- 2 308,4

2.47,6

1 368,5

+ - 1 689,8

- 2 265,4
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im Zusammenhang mit dem Ergebnis de¡ Vo1kszählung 1987 der Kassen-

und BÜrgschaftssicherungsrücklage (Kap. 13 06 Tít. 911 O1) überplanmäßig
300 Mio DM zugefÜhrt wurden. Läßt man dj-ese Zuführung'unberücksichtigt,
so liegen die Haushal-tsüberschreitungen des Vorjahres im gteichen Rahmen

(0,47 u.H. des Haushaltssolls).

l¡Jie sich die Haushal-tstiberschreltungen auf die Einze1pträne aufteilen, ist
aus der Haushal-tsrechnung (Gesamtrechnung S. 16) ersichtl-ich.

Die jeweils betroffenen Haushaltsstellen und die Gründe fùr die über-
schreitungen ergeben sich aus den Beiträgen der Ressorts zur Haushalts-
rechnung (Anlagen I). Die Haushaltsüberschrej-tungen im Einzelbetrag ab

1 Mio DM sind ferner in der Beitage 4 zum Abschlußberj.cht des Staatsminl-
steriums de¡ Finanzen dargestellt. Darüber hinaus hat das Ståatsministe-
rium dem Landtag und dem Senat nach Art. 37 Abs. 4 BayH0 in Verbindung
mi-t Art. 5 Abs. 2 HG halbjährlich die über- und außerplanmäßigen Ausgaben

und die Vorgriffe mitgeteilt, soweit sie den Betrag von 100 000 DM über-
stiegen (Schreiben vom 7. September 1989 und vom 5. Mai 1gg0).

7.2 Über- und außerpIânmäßige Ausgaben bedúrfen nach Art. 37 Abs. 1 BayH0 der
Einwilligung des Staatsministerj-ums der Finanzen, die nur bei einem un-
vorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnis erteilt werden darf. Von we-

nigen Ausnahmen abgesehen, liegen die Einwilligungen des Staatsministe-
riums der Finanzen auch vor. In drei FäIlen mit einern Betrag von insge-
samt 57 768 DM (Vorjahr sechs FäIIe mit 161 950 DM) haben es die betroffe-
nen Bessorts allerdings versäumt, sie rechtzeitig zu beantragen. Das

Staatsministerium der Finanzen hat bestätigt, daß es bei rechtzeitiger
Antragstellung auch diesen überschreitungen zugestimmt hätte.

Dj-e Betragsgrenze des Art, 37 Abs. 1 Satz 4 BayHO (10 Mio DM) wurde im

Haushaltsjah¡ 1989 in zwei Fällen überschritten:

- Bis Ende 1989 erhielten Besuch-er der ehemaligen DDR ein - vom Bund er-
stattetes - sog. Begrüßungsgeld von 100 DM. Darüber.hinaus zahlte der
Freistaat Bayern bei eine¡ zweiten Besuchsrej-se ein Begrüßungsgeld von

40 DM aus eigenen Mitte1n. Dadurch entstanden Mehrausgaben von rd.
J.50 Mio DM, die nicht bis zur Verabschiedung eines Nachtragshaushalts
zurückgestellt werden konnten. überplanmäßig wurden dauon nur 54 Mio DM

nachgewiesen, weil der Bund 1989 zu hohe Erstattungen geleistet hatte.
Diese wurden erst 1990 festgesteLtt und an den Bund zurückgezahlt.
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Der hohe Zustrom an Aussiedlern und übersiedte¡n führte bel Kap. 10 50

Tit. 533 OL zu einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 49,9 Mio DM.

Da es sich um díe Erfü11ung von Rechtsansprüchen handelte, bedurfte es

keines Nachtragshaushalts.

Ausgabereste

Nach dem Haushaltsplan 1989 waren Ausgaben in Höhe von 23 406,2 Fllo DM

und damit meh:: als die Hä1fte des Haushaltsvolurnens (52 v.H.) übertrag-
bar. Hinzu kommen die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabereste von

1266,9 Mio DM, so daß im Haushal-tsjahr 1989 i-nsgesamt übertragbare Aus-
gabemittel j.n Höhe von 24 673,1 Mj-o DM zur Verfügung standen. Davon sind
am Ende des Haushaltsjahres nach Abzug der Vorgriffe (vgl. TNr. 7.1)
rechnerische Ausgabereste in Höhe von 2o73,6 Mio DM verblieben. Von die-
sem Betrag sind mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen ge-
mäß Art. 45 Abs. 3 BayH0 1328,1 Mio DM auf das Haushaltsjahr 1990 über-
tragen wo¡den (v91. TNr. 2). Dieser tsetrag errechnet sich wie folgt:

Ausgabereste' Zahlenübe¡sicht 7

llio DH llio tH

Bechnerischer Rest

abzüg1ich

- Eì-nsparungen für haushaltsgesetzlíche Sperren
bei übertragbaren Ausgaben (v91. TNr. 1.2)

- sonstige Einsparungen (insbesondere zum Aus-
gleich von über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben gemäß Art. 37 Abs. 3 BayHO und Reste, für
welche die Besso¡ts eine übertragung nicht
beantragt haben)

ïn das Jahr 1990 iìbertragene Ausgabereste

489,3

256,2

2 073,6

745,5

1,328,L

Die gesetzlichen

dos Haushaltsjohr

Voraussetzungen für
1990 waren, soweit

die Übertragung der Ausgabereste auf
feststellbar, gegeben.
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Die Ausgabereste sind gegenüber 1988 um rd. 60 Mio DM angestiegen. Did
Zahlenübersicht I zeigt, wie sich ihr Anteil an den rstausgaben, am Ge-

samtsoll und an den gesamten übertragbaren Mitteln in den retzten Jahren
entwickelt hat:

Entricklung der Ausgabereste Zahl-enübersi-cht I

Übertragene Ausgabe-
r€ste

Anteil

an den Ist-
ausgaben

v.H.

an Gesan¡tsoll
(Haushaltsbe-
trag zuzû91.
Vorjahresre-
ste)

v.H.

an den im Haus-
haltsplan veran-
schlagten ûber-
tragbaren l.lit-
teln zuzû91.
Vorjahresresten

v. H.

aus dem
HaushaÌts-
i ahr Mio DM

1981_

t982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1 235,6

t 261,7

t 238,7

t 207,2

t 294,6

1 375,0

1 415,8

1 266,9

I329,1
t 422,6

3,6

3,6

3,4

JrJ

3,3

3,3

3,4

2,9

2'9
2,9

JrÞ

3,5
D'

3,2

3,2

3,3

3'3
2,9

2r8
219

7,O

6,8

6,6

6,1

6,2

6,2

6,1

5r3

5r4

5,5

Die bei den einzelnen Haushal-tsstellen ve¡bliebenen Haushaltsreste im
Betrag von über 1 Mio DM sind in der Beilage 1 zum Abschlußberlcht zur
Haushaltsrechnung dargestellt; in ei-ner Anlage hierzu sind die Einzelbe-
träge ab 10 Mio DM erläutert.

Nachueis bei den zutreffenden Haushaltsstellen

rn ej.ner Reihe von Färl-en sind Einnahmen und Ausgaben entgegen Art, 3b

Abs. 1 BayH0 nicht an der für sie vorgesehenen stelre in der Bechnung

nachgewiesen worden. rm Zusammenhang damit sind z.T. Ausgabemitter in An-

spruch genommen b,orden, die für andere Zwecke bewilligt waren. Die ein-
schlägigen Fäl1e, denen aber keine grundsätzLiche Bedeutung zukommt, wur-
den beanstandet. soweit geboten, ururde ein nachträgricher-Ausgleich ver-
Iangt.
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10 Feststellungen nach Art. 97 Abs. 2 ltr. 1 Baytl0

t.O.t Übereinstimnung der Haushal-tsrechnung mit den Kassenbúchern

Die i-n der Haushaltsrechnung aufgeführten Beträge stimmen mit den ín den

Büche¡n nachgewiesenen Beträgen überein

Soweit Zahlungen in ej.nem automatisierten Verfahren gebucht worden sind,
hat der OBH davon abgesehen, die Übereinstimmung mit den Büchern inr ein-
zelnen zu prÜfen; er hat sj.ch jedoch von der Sicherheit und Ordnungsmä-

ßigkeit des Verfahrens durch Stichproben überzeugt.

LO.z Belegung der Einnahmen und Ausgaben

Soweit Einnahmen und Ausgaben geprüft vrurden, sind keine Beträge festge-
ste1lt worden, die nicht belegt vraren.

aI Staatsschulden

Die folgenden Zahlenübersi-chten zeigen, wie sich clie Aufnahme von Kredi-
ten am K¡editmarkt, der Stand der Staatsschulden aus Kreditmarktmitteln
und die Schuldendienstleistungen hierfür (Kap. 13 06) in den Jahren 1988

bis 1990 lìreiterentwickel-t haben.

Aufnahme von K¡editen an Kreditnarkt ZahLenübersicht 9

1988

Mio DM

il,8ft

Mio DM

1{In

Mio DM

Brutto k¡e dit a ufn 
" 

hre 
1 )

nach Abzug der TÍlgungen2) ve¡bleibende Nettokreditauf-
aufnahme

Krecli-tfinanzi"tung"qrot"2) (Anteil- der Nettokreditauf-
nahme an den nach den Schema des Finanzplanungsrats
bereinigten Gesamtausgaben); vgl, TNr. 4,2

3 744,O

1 528,6

3,6 v.H.

2 530,8

- 62,7

4 109,9

7 152,6

2,4 u.H.

Schulden aus Kreditmarktmitteln ZahLenübersÍcht t0

1f¡88

ilio Dl'î

1389

l.lio DM

19gO

Hio Df'l

Schuldenstand am Ende des HaushaLts5uh.""1)

Zunahme gegenüber dem Vorjahr

26 865,7

1 s28,6

26 803,0

- 62,7

27 955,7

1 152,6
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Schuldendienst für Kreditmarktmittel Zahlenübersicht 11

Darunter nicht valutiert (Kreditrahmenve¡einbarungen): 800 Mio DM

Hierbei ist de¡ Tilgungsaufvrand für ¡eine Kreditmarktmittel be¡ùcksichtigt. Die Abwei-
chung von dem itr TNr.6 genônnten Betråg ergÍbt sich daraus, daß dort bei der Ermi-ttlung
des Finanzie¡ungssaldos entsprechend der Veranschlagung im Houshaltsplan auch cjíe Tilgung
fÜr Ausgleichsforderungerr der Geldinstibute berúcksichtigt r.iorden ist. Auf der in TN¡. 6

wieder'gegebenen Bemessungsgrundlage ist auch die Kreditfinanzie¡ungsquote berechneÈ.

3) Einschließlich Disagio

Gesanrtbeurteilung der Haushalts- und Wirtschattsfúhrung

FÜr das Haushaltsjahr 1989 kann unbeschadet der nechfol.gend wiedergege-

benen Auswahl- von Prüfungsergebnissen festgestellt werden, daß Cie Haus-

halts- und liùirtschaftsführung der staatlichen Dienststellen ì.nsgesamt ge-

ordnet war.

Staatsbürgschaften und Garantien

Die Bürgschaf'ben und Garantj-en si-ncl Eventualverbindlichkeiten des
Frej-staabes Bayern. Grundlage für die Gewährung ist das Gesetz
über die Übernahme von Staatsbürgschaften und Garantien von 1972
(BüG).

Nach diesem Gesetz waren Ende 1990 Kredite von 2,308 Mrd DM mit einer
Bürgenhaftung von 1,399 Mrd 0M verbürgt. Daneben bestanden Bürgschaften

von 93 Mio DM für eine Kredj-bsumme von insgesamt 134,Mio DM aufgrund

frühe¡'er gesetzli-cher Ermächtigungen (rrAItbürgschaften") .

Die foJ-gende Zahlenübersicht zeigt die Entwicklung des ßes'uands an ver-
bürgten und teilverbürgten Krediten sowie die Haftungsbeträge im Haus-

haltsjahr 1990, gegliedert nach den Fö¡derungsbereichen des BÜG; die Att-
bürgschaften sind in die jeweiligen Förderungsbereiche einbezcAen.

72

13

L3.7

1988

Mio DM

198ft

Mio DH

19{n

Hio DM

2)
r algung

3)
¿tnsen

Schuldendienst insgesamt

Gessmtausgaben des Staates

Anteil der Schuldenclienstleistungen an den Gesomtaus-
gaben

Zinsausgabenquote (= Anteil der Zinsausgaben an den

nach dem Schema des Finanzplenungsrats bereinigten
Gesamtausgaben); vgl TNr. 4.2

2 275,4

1 889,6

2 593,5

1 914,8

2 957,3

r 9L7,7

4 10s,0

43 736,0

9,4 v.H.

4,7 v.H.

4 508,3

45 774,2

9,8 v.H.

4,5 v.H.

4 875,0

48 390,7

10,1 v.H.

4,3 v.H.



E
ntw

icklung der S
taatsbùrgschaften im

 Jahr 1990

I

s(\I

Z
ahÌenübersicht

B
esÈ

and an 31-12-lfl8S
tleuûban¡at¡en 1S

g!
V

em
inderungen 19ftr

S
estand o¡ 31.12-1fX

l0
E

rúchtigrurgs-
ratæ

n
nach

,rt,- 1 âbS
- I

8ib

M
io D

f;l

A
nzahI

t(dir-
befag

M
io 

D
t4

H
afÈ

ungs
befag

M
io 

D
M

A
nzahl

X
reúit-

bebag

M
io 0H

H
afG

urtgs-
betrag

M
io 

D
M

A
nzahI

K
¡edit-

b€hog

M
io 

D
M

llaftungs-
befag

M
io 

D
M

fuizahl
K

redit-
betrag

M
Ío D

M

]}aftl.trrgs-
beÞ

ag

M
io D

ll

A
. G

euerb]:icne É
i¡tscfiefÈ

U
ntelnehm

en der E
n¿

!-
gj.eversorgutìg

S
onstige U

ntel'nehm
en

zusam
m

en

67

30

859,5

59 ,9

686,4

48,1

t10

10,0

23,7

10 ,0

!7,8

2L

72,9

rs,3

6L,4

L7 ,7

6639

796,6

65,3

635 ,0

42,2

97
919 ,4

734,5
t7

33,7
27,8

91,2
79,1

10s
861 ,9

677,2
4 500

B
- S

ozialer, kulü¡rel-l-er
oder E

iasenschaft-
Iicher E

ereich

D
arfehen

Junge F
am

ilie

S
onstige

z us ê m
ft¡e n

1E
 aít5

39,8

o,2

qn

nl

693
3,3

4 7702

12,8

0,0
0,0

t2 375a

30 ,3

c,2

5,0

0,L

75 797
.10,0

q
693

3,3
4 r!2

t2,8
0,0

12 378
30,5

5,1
100

llo$nurigsb¿
u

59 802
7 514,3

744,5
3 119

r.39 ,4
86 ,0

826
1o4,6

2L-7
62 095

1 549,1
809 ,4

1 500

Land- und F
m

styirt-
schaft

0,5
0,3

L
0,5

0,3
50

E
- tlilfsatrtion bei

llatur*aÈ
ashophen

6
0.3

0,3
6

0,3
03

35

S
ffii: 

A
 bis 

E
75 7fJ3

2 474,5
i 

Æ
4,7

3 A
uj

176,4
7Ð

7,A
4 941

ã18,6
1O

O
,2

74 585
2 442,3

1 492,3



-25-

Anmerkungen zur Zahlenübe¡sicht

Zu A:

- Für gewerbliche Bürgschaften h,aren 1gg0 in einem Fa1:L AusfalJ.zahlungenin Höhe von 990 TDM zu leisten.
- Bei den in der Zahlenübersicht genannten zehn Neuübernahmen für son-stige unternehnen handelt es sich um Kredit- und Büngschaftsfälle aus

dem Ungarn-Engagement (s. Jahresbe¡icht 1990, S. 25).

Zu B:

Ausfälre aus dem Programm "Darlehen Junge Familie" werden aus dem hierfürbei der Landesanstel-t fûr Aufbaufinanzierung gebildeten Sicherungsfonds
gedeckt. Dieser ist in Höhe von 5 Mio DM rückgarantiert. Die staatégaran-tie vrurde bisher ni-cht in Anspruch genommen.

Die Fal-lzahren beziehen sich auf die in dÍe Ga¡antie einbezogenen Ausrei-
chungen.

7u C:

Die Fallzah1en schließen
dite ein.
Die Ausfallzahlungen für
204 722 Dl{ betragen.
An Bückerstattungen auf
199 548 DM vereinnahmt.

auch di-e in Global-bürgschaften einbezogenen Kre-

hlohnungsbaubürgschaften (drei Fä1le) haben 1990

frühere Inanspruchnahmen wurden j_m Berì_chtsjahr

!3.2 Außer den in TNr. 13.1 dargestellten Bürgschaften und Garantien bestanden
zum Ende des Haushaltsjahres 1gg0 noch folgende Garantien und sonstige
Gewährleistungen :

- Haftungsfreistellungen in Höhe von je 10 Mio DM gegenùber den städten
Hof, Bayreuth und Augsburg für ve¡kehrslandeplätze (Ermächtigungen:
Art. 8 Abs. 2 Hc !977/!978, 1979/1980 und 198U1982);

- Garantien fÜr clie ErfÜIlung gesetzticher Schadensersatzverpflichtungen
der in g 13 Abs. 5 Atomgesetz genannten Art bis zu ei-ner Höhe von ins-
gesamt 4L,sgt Mio DM; hinzu kommt die Freistelrungsverpflichtung nach

$ 34 i'V.m. g 36 Atomgesetz (Ermächtigungen: Art. 8 Abs- 4 HG 1979/1990
und t98r/1982 sowie Art. I Abs. 1 HG 1983/1984, 19Bs/'1986, tgBT/rgBB
und 1989/1990); 

)

- anteilige Einstandspflichten, Freistellungsverpflichtungen und Garan-
tien bis zur Höhe von insgesamt 3 MÍo DM im Rahme¡ fls¡ :gemeinsamen För-
derung von Forschungseinrichtungen durch den Bund und die Länder nach

Maßgabe der Rahmenvereinbarung nach Art. 91 b GG (ffi, g Abs. 4 HG

L98I/1982, Art. I Abs. 1 Hc 1985/1986); bisherige Zusage 1 Mio DM.
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II. BESONDERE PRUFUNGSERGEBNISSE

A. FIJR ALLE EINZELPLANE

14.r

Überblick ûber die Prûfung der Personalausgaben

Bei der mitschreitenden und nachherigen Personalausgabenprüfung
durch die Staatl- Rechnungsprüfungsämter wurden 1990 Fehlzahlun-
gen von 7,5 Mio DM, davon 5,5 Mio DM Überzohlungen und 2,0 Mio DM

Minderzahlungen festgestellt .

Die Personalausgaben des Staates, nämlich die

- Dienstbezüge der Beamten und Richte::,

- Angestelltenvergütungen und Arbeiterlöhne,

- Versorgungsbezüge,

werden weitgehend im DV-Verfahren abgerechnet. Dieses Verfahren wurde j-n

den letzten Jahren neu gestaltet (v91. TNr. 15); die Neuordnung ist - mit
Ausnahme des Versorgungsbereichs, der bereits vollständig auf das neue

Verfahren umgestellt ist - noch nicht abgeschlossen, Die mitschrej-tende
Pri'ifung der Personslausgaben durch die StaatL. Bechnungsprüfungsämter ist
auch nach de¡ Neuordnung des BezÜgeabrechnungsverfahrens gewährlelstet.
Da vielfach Fehlzahlungen mit Auswirkungen auf die Folgejahre festge-
stellt und verhindert werden, kommt,dieser Prüfung, wie u.a. die fotgen-
den Beispiele zeigen, auch eine erhebliche lrrlirkung für dle Zukunft zu.

74..!.7 Durch das Fünfte Geseiz zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften
vom 28. Mai. 1990 wurde eine Vielzahl von Stellen- und Amtszulagen neu

eingefÛhrt ocier deren Höhe geändert. Trotz der erhebl-ichen Bechtsprobleme

bei der Umsetzung der Neuregelung konnte das Gesetz ohne größere Schwie-

rigkeiten vollzogen werden. In einer Beihe von Fä1len unterbl-ieb aller-
dings die Anordnung des lrlegfalls bzv,r. der Verminderung von Zulagen, so

daß durch die mitschreitende Prüfung Überzahlungen von insgesamt 40 560 DM

pro Jahr verhindert werden konnten. Andererseits wurden in einigen FäIlen
zustehende Zulagen nicht oder nicht in der zut¡effenden Höhe angeordnet.

Durch die Bechnungsprüfung wurden insoweit Minderzahlungen in Höhe von

54 856 DM pro Jahr vermieden.
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1|-.7-Z Arbeitnehmer erhalten unter bestimmten Voraussetzungen beim Ausscheiden

aus dem Arbeitsverhältnis ein Übergangsgeld. In mehreren Fä11en wurde es

unterlassen, laufende Einkünfte oder rückwirkend gewährþe Erwerbsunfähig-

kej-tsrenten auf das Übergangsgeld anzurechnen. Durch die mitschreitende

Prüfung konnten hier im Jahre 1990 Überzahlungen von 57 000 DM vermieden

werden,

f|-L.3 Für BedÍenstete im Erziehungsurtraub werden häufig Auslull-fen eingestellt.
Tn fünf Fällen wurde es übersehen, bei deren Ausscheiden die VergÜtung

rechtzeitig einzustellen. Die Rechnungsprüfung verhinderte Liberzahlungen

von jährlich 147 000 DM.

Schulträger privater Sonderschulen erhalten fúr den notwendigen Personal-

aufwand nach $ 28 des Bayer. Schul-finanzierungsgesetzes Kostenerstattun-
gen.

Eine Begierung bewilligte einer privaten Sonderschule Kostenerstattungen

für zehn Pflegekräfte, die dort ihren Zivildienst bzw. ein freiwilliges
soziales Jahr ableisteten. Der Erstattung wurden je Pflegekraft monatlich

1 788 DM zugrunde gelegt, obwohl der tatsächliche Kostenaufwand fÜr einen

Zivildienstleistenden weniger als 700 DM betrug. De¡ Schulträger erhielt
somit etwa das Zweieinhalbfache der tatsächlichen Personalkosten.

Aufgrund der Beanstandung durch das Staatl. Bechnungsprüfungsamt wurden

dÍe über den tatsächlichen Aufwand geleisteten Erstattungen von insgesamt

118 503 DM zurückgefordert. - ' :

Insgesamt wurden 1990 im Rahmen der mitschreitenden und nachherigen PrÜ-

fung durch die Staatl. Rechnungsprüfungsämter Fehlzahlungen in Höhe von

7,5 Mio DM verhindert bzw. festgestellt.

Oavon entfallen auf

!4.1.4

f4.2

Überzahlungen und von anderen Dienstherren
erhobene Versorgungslastenanteile

MinderzahLungen und an andere Diensther¡en
abgeführte Versorgungslastenanteile

v'/enlg

wenig

5,5 Mio DM

2,0 Mio DM,
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tiese Beträge setzen sj-ch wie folgt zusammen:

Fehlzahlungen Zahlenübersicht

überzahlungen

DM

llinderzahlungen

DM

Dienstbezüge der Beamten

Angestelltenvergütungen und Arbei-
terl-öhne

Versorgungsbezüge

Versorgungslastenanteile und Er-
s'battungsleistungen

Sonstíge Personalausgaben (Bei-
hilfen, Uinzugskosterrvergütungen,
Trennungsgelder, Lehrauftrags-
und PrÜfervergütungen, Unfa11-
fürsorgeleistungen usur. )

1_ 712 426

2 274 565

169 458

1 095 360

232 322

921 860

841 053

97 64r

5 860

t87 044

fnsgesant 5 484 131 2 053 458

Soweit Versolgungslastenanteile und Erstattungsleistungen nicht angefor-

dert oder zu Unrecht geleistet ururden, konnten sie zum größten Teil nach-

träg1ich verej.nnahmt werden.

15 Neuorganisation der Bezägeabrechnung

Die Neuorganisation der Bezügeabrechnung wird nicht, wie ursprüng-
lich vorgesehen, 1991 abgeschlossen. Die AufLösung der noch vor-
handenen Anordnungsstellen muß mit Nachdruck verfolgt und das
durch den tdegfall der Anordnungsstellen entbeh¡Liche Personal auch
tatsächLich abgebaut werden.

15.1 Bisheriges Verfahren

Das Verfahren ztJr Zahlung der Personalausgaben des Staates \^rar bisher
zweigeteilt

- Die Feststellung und Anordnung der bezügerelevanten Merkmale (2.8, Be-

soJ-dungsdienstalter, Kindergeld-, Ortszuschlags- und Zulagenberechti-
gung) oblag sog. Anordnungsstellen. Anfang der 80er Jahre waren für die
Anordnung
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. der Dienstbezüge der Beamten und Rj-chter 66 Anordnungsstellen,

. der Bezüge der Arbeitnehmer 55 Anorclnungsstellen,

. der Bezüge der Versorgungsempfänger die sechs Bezirksfinanzdirektionen

zuständig.

Die weitgehend automatisierte Berechnung der Bezúge b,ar :zusammengefaßt

. für die Beamten und Richter bei der Landesbesol-dungsstelle München,

. für die Arbeitnehmer bei den sieben Staatsoberkassen ..und

. für die Versorgungsempfänger bei der Landesbesoldungsstelle Regens-
burg.

Dieses Verfahren war arbeits- und zej-taufwendig.

Neues Verfahren

Um das Verfahren zu verbessern, hat das Staatsmlnj.sterium der Finanzen im
Jahre 1985 eine Untersuchung durchgeführt. Sie führte zu folgenden Vor-
schlägen:

,._- 0rganisato¡ische Straffung

Auf gesonderte Anordnungsstellen wird verzichtet. Im Beamten- und A¡-
beitnehmerbereich teilen die personalverwaltenden Stelten oder die Be-

schäftigungsstellen ihre Personalentscheidungen - soweit sie die Bezüge-

zahlung beeinflussen - in einfacher Form unmittelbar den BezügesteÌlen
mit; diese erledigen alle weiteren A¡beiten für die DV-unterstützte Be-

zÜgeberechnung. Im Versorgungsbereich werden Festsetzung und Abrechnung

bei den Bezirksfinanzdirektionen zusammengefaßt.

- Einführung eines Dialogverfahrens

Die bisherige Belegvorgabe mit zentraler Datenerfassung wird durch ein
Dialogverfahren abgelöst, bei dem der Sachbearbeiter sel¡bst bezügerele-
vante Daten unmittelbar über BildschÍrm vorgibt. Dadurch können die
Funktionen der Dateneingabe, der Datenprüfung, der Terminüberwachung

und der Tnformation des BezÜgesachbearbeiters wesentlich unterstützt
werden.
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- Dezentralisierung

Für die Bezügeabrechnung werden bei den

zügestellen fü:: jeden Begierungsbezirk

der Ballungsraunr München lvej-ter entlastet.

Bezirksfinanzdirektionen Be-

eingerichtet. Dadu¡ch wird

Das Staatsministerium ging dabei davon aus, daß die organisatorische Zu-

sammenfassung der Anordnungs- und Abrechnungsaufgaben und die EinfÜhrung

des Dial-ogverfahrens zu einer erheblichen Arbei-tsvereinfachung fÜhren. FÜr

das neue Bezügeverfahren werde nach den festgelegten Meßzahlen insgesamt

nicht mehr Personal erforderlich seln, als im bisherigen Verfahren a1lein
für die Berechnung ncltwendig ist. Das PersonaL bei den Anor-dnungssteflen

könne eingespart werden,

In der Folgezelt r.¡urden die Detai-Ls der Zusammenfassung von Anordnungs-

und Abrechnungsaufgaben (organisatorische Straffung) und der Regionali-sie-

rung (Dezentralisierung) ausgearbeitet. Die Vorbereitungs- und Abstim-

mungsverf.ahren zogen sich über zwei Jahre hin. Dem vom Staatsministerium
der Finanzen vorgelegten Konzept zur Neuorganisation der Bezügeabrechnung

hat der Ministerrat am 2. Juni 1987 zugestimmt. DaJ Staatsministeriurn
wurde gleichzel'big beauftragt, die Durchführung des Vorhabens ej-nschließ-

lich der Anderung von Zuständigkeitsvorschriften mit den Ressorts abzu-

stimmen. Bereits am 3. Juni 1987 hat das Staatsministerium die Bezirks-
finanzdirektj.onen München und Begensburg beauftragt, Dialogverfahren für
die Bereiche Besoldung und A¡beitnehmer bzw. Versorgungsempfänger zu ent-
wickel-n. Die für die Verfahrenseinführung notwendige Änderung des A¡t. 12

des Bayer. Besoldungsgesetzes ist rnit Anderungsgesetz vom 23. 0ktober 19BB

(GVB1 S. 451) und die notwendige Neufassung der Zuständigkeitsvorschriften
mit Verordnung vom 10. Januar l-989 (GVBI S. 5) erfolgt.

Die Neuorganisation der Bezügeabrechnung sol1te bis zum Jahr 1991 weitge-
hend abgeschlossen sein und nach der Wirtschaftlj-chkeitsbetrachtung des

Staatsministeriums zu jährlichen Einsparungen von rd. 30 Mio DM führen.

Stand der I'leuorganisation

Bei allen Bezirksfi-nanzdirektion"n 
"rnO 

nunmehr Bezügestellen nach der

vorgesehenen 0rganisationsform elngerichtet. In den einzefnen Bereichen

siellte sich j.m Frühjahr l-991 die Realisi-erung wie folgt dar:
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15.3.1 Bereich Besoldung

15.3.2

Im bisherigen Verfah¡en wurden a1le Zahlfä1le bej. der iLandesbesoldungs-

stelle München bearbeitet. Von den j-nsgesamt 195 000 Zahlfäl1en verbleiben

nach der Bezügeneukonzeption 73 000 Zahlfälle in München (Bezügestel1e 1

der BFD München), während die restlichen 122 000 von den Bezügestellen der

übrigen Bezirksfinanzdirektionen zu übernehmen sind. Im März 1991 waren

74 v.H. (90 000 Fäl1e) an die nunmehr zustäncligen Bezirksf,inanzdÍrektionen
abgegeben. Die Dezentralisierung der Bezügeabrechnung, die allerdings
keine unmittelbaren Pe¡sonaleinsparungen zur Folge hat., i-st damj-t schon

verhältnismäßig weit fortgeschri.tten.

Dj-e organisatorische Zusammenfassung von Anordnung und Abrechnung i dj-e er-
hebliche Personaleinspârungen ermöglicht, ist dagegen nulr zum TeiI reali-
siert. Im Gegensatz zu den ursprünglichen Planungen, nach denen sie bis
1991 verwirklicht werden sollte, wurden die Anordnungsaufgaben bis März

1991 nur für 53 000 ZahlfäIJ-e (27 v.H.) von den Bezügestellen übernommen.

Der Dialogbetrieb ist reaU-sj-ert. Die vorgegebene Meßzahl von 1 200 Zahl-
fällen pro Bearbeiter ist noch nicht erreicht.

Bereicfr Versorgung

Hier mußten nur die Abrechnungsaufgaben von der Landesbesoldungsstelle Re-

gensburg auf dj.e Bezügestellen der einzelnen Bezi¡ksfinanzdirektionen
übertragen we¡den, weil diese schon bisher für die Pensionsfestsetzung re-
gional zuständig waren. Die Zusammenfassung der Anordnungsauf$aben mit den

Abrechnungsaufgaben ist inzwischen abgeschlossen; der Dialogbetrieb ist
auch hier berej-ts vollständj-g realisie¡t. Die festgelegte Meßzah1 von

1 100 Zahlfällen pro Sachbearbeiter ist.r¡ittlerweile erreicht.

15.3.3 Bereich Arbeitnelmer

Die Berechnung der Bezüge der Arbeitnehmer oblag den sieben Staatsober-

kassen. Grundsätzlich wa¡en sle für die Anordnungsstellen des jeweiligen
Regierungsbezirks zuständig. Eine Ausnahme galt lediglich für vier Anord-

nungsstellen im Regierungsbezirk Oberbayern.

Nunmehr richtet sich die Zuständigkeit der Bezügestellen rdanach, in wel-
chem Regierungsbezirk die Dienststelle des Arbeitsnehme¡'s ihren Sitz hat.
Der danach zb,ischen den einzelnen Bezügestellen notwendi4e Austausch von

47 OOO Zahlfäll.en ist weitgehend (75 v.H.) vollzogen.
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Auch in diesem Bereich ist die Zusammenfassung der Anordnungsaufgaben mit
den Abrechnungsaufgaben bei den Beztigestellen der Bezirksfinanzdi-rektionen
bj-sher erst in 34 000 Zahlfäffen, also in 30 v.H. alle¡ rd. !12OOO ZahI-
fälle verwj-rk1icht. Der Dialogbetrj-eb ist hier seit 1.. August 'lgg1 real-j.-
siert. Die vorgesehene Meßzahl- von 450 Zahlfällen pro Bearbeì-ter ist noch

nicht erreichù.

15.4 l{irtschaftlichkeit

Der ORH hat sich mit der Wírtschaftlichkeit des Bezügeabrechrrungsve¡fah-
rens befaßt. Das neue Verfahren verursacht Mehrkosten vor al1em für die
Datenverarbeitung. Dem steht a1s Nutzen insbesondere das nicht mehr benö-
tigte Personal_ der aufgeì_östen Anordnungsstellen gegenüber.

Der ORH geht bei sei-ner t¡llrtschaftlichkeitsrechnung¡ außerclem davon aus,
daß die BezÜgeneuorganisatì-on bis Ende 1994 abgeschlossen wj-rd. Unte¡ de¡
Voraussetzung, daß das bei den Anordnungsstellen ei-ngesetzte Personal auch

tatsächlích eingespart wird und die l4eßzahlen bei den Bezügestel-Ien er-
reicht werden, stellen sich Kosten und Nutzen in einem Betrachtungszeit-
raum bis 1998 wie folgt dar:

Kosten und Nutzen der Bezùgeneuorganisation Zahlenübelsich b

Ansãtze in llio IH
1989 1-990 1991 1992 19f¡3 1-994 1995 L996 1997 L99t

Nominal¡rerte

Kosten

Nutzen

Differenz

15,6

5,8
317

6,3

2r8

4,7
3,6

12,5

4,9
19 ,9

5,1

28,7

3,5

37,4

3,1

38,5

4r4

39,6

2rr
40,8

-9,8 216 1,9 8,9 15 ,0 23,6 33,9 35,4 35,2 38,7

Bar*rerte
( Zinssatz
I v.H.,
kumuliert) -9,8 -7,3 -5,7 714 12,5 28,5 49,9 70,5 89,6 108,9

Danach würde der Gesamtnutzen die Gesamtkosten ab ilem Jahr, 1gg2 (Amorti-
sati-onszei.tpunkt) Übersteigen. fnsgesamt könnten irn Bet¡achtungszeitraum
von zehn ,Jahren voraussichttich rd. 1,10 Mio DM eingespart werden.
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Das Staatsministerium geht in einer vereinfachten Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung von ei.nem höheren und teilweise schon jetzt realisierten Einspa-
rungspotential aus. Es hat dabei den früheren Anordnungsstellen b40 Be-
dienstete zugeschrieben, Nach den zwischenzeitl-ich eingeholten Umfrage-
ergebnissen und nach den PrÜfungserfahrungen des ORH waren dort jedoch nur
407 Bedienstete beschäftigt, so daß auch nur entsprechend geringere per-
sonaleinsparungen erzieLbar sind.

Realisierung der Personaleinsparungen

Die Durchführungsbestimmungen zu den Haushaltsgesetzen tggT /tggg,
1989/1990 sowie 199U1992 schreiben vor, daß die aufgrund der Neukonzep-
tion der BezÜgeabrechnung insbesondere bei den Anordnungsstel-Ien entbehr-
lich werdenden Planstellen únd Stellen als gesperrt getten und ej-nzuziehen
oder a1s kÜnftig wegfallend zu behandeln sind, soweit nicht eine Stellen-
umsetzung nach Art. 50 Abs, 1 BayH0 in Betracht kommt.

Durch den tdegfall von Anordnungsaufgaben sind beí den Anordnungsstellen
bi-s Ende 1990

- 30 Dienstkräfte im Besoldungsbereich und

- 82 Dienstkräfte im Arbeitnehmerbereich

entbehrlich geworden. Dementsprechend hätten insgesamt 112 stel-en elnge-
zogen' als kw-stellen ausgebracht oder, soweít notb,endig, auf Kap.06 1b

(Bezirksfinanzdirektionen) umgesetzt werden müssen. Tatsächlich wurden im
Haushalt 1989/1990 jedoch keine stellen eingezogen, sondern nur 35 sterlen
auf Kap. 06 15 umgesetzt. Auch im Haushal-t rggt/!\gz ist nur der Einzug
von sieben stellen und die umsetzung von 1.g stel-ren veranschlagt. Für die
restlichen Stellen steht der haushaltsmäßige Vollzug noch aus.

Zusarmenfassende Bevertung

Während im Bereich Versorgung die Neuorganisation inzwischen bereits ver-
wirklicht ist, ist die Zusammenfassung von Anordnung und Abrechnung in den

Bereichen Besoldung und Arbeitnehmerbezüge erst zu 27 v:H. (Besoldung)
bzw. 30 v.H. (Arbeitnehmerbezüge) du::chgeführt.

bas Staatsministerium begründet die schleppende übernahme der Aufgaben der
Anordnungsstellen auf die Bezirksfinanzdirektionen mit de¡.unzureichenden
Personalbereitstellung fÜr die Bezi¡ksfinanzdirektionen, der Arbeitszeit-
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verkÜtzung und der Unterstützung des Freistaats Sachsen beim Aufbau der

Bezügeabrechnung .

Trotz dieser Erschwe¡nisse muß nach Auffassung des ORH

- die Neuorganisatj-on mit Nachdruck fortgeführt und möglichst bald abge-

schlossen werden,

- das du¡ch den Wegfall von Anordnungsaufgaben entbehrliche Personal in
den AnordnungssteJ-len (Besoldungs- und Arbeitnehmerbereich) bei den Res-

sorts auch tatsächlich abgebaut werden,

- darauf hingewirkt werden, daß die vorgegebenen Meßzahlen für die Bezüge-

sachbearbeitung tatsächlich erreicht u,erden,

um di.e erwarteten Einsparungen auch wirklich zu erzielen.

Ausrirkung von hrifungsfeststeltungen auf den Stellenplan

Ste1lt der ORH PersonaLüberhänge fest, so füh¡t dies häufig auch
dann zu keiner Senkung der Personalausgaben, ìdenn die Feststel-
lungen von der Verwaltung nicht bëstritten werden, fn der Regel
werden entbehrliche Stellen nämlich auße¡haLb der Haushaltsauf-
stellung anderweitig ve¡wendet. Der OBH ist der Auffassung, daß
die Entscheidung über die weitere Verwendung solcher Stellen dem
Haushaltsgesetzgeber vorbehalten sein sollte.

Im Hahmen seiner Prüfungstätigkeit geht der OBH regelmäßlg auch der Frage

nach, ob'die Personal- und Stell-enausstattung der geprüften Dienststellen
zur ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Erledigung ihrer Aufgaben erfor-
derlich ist (Art. 90 Nr. 4 BayH0). Vo¡ al-Iem b,ei Organisationsuntersu-
chungen stellt er j.mmer wieder fest, daß die geprüften Stellen ihre Auf-
gaben auch mit weniger Personal oder: mi-t Bediensteten geringerer Einstu-
fung erfü11en könnten.1)

fm Ergebnis allerdings führen diese Feststellungen nur j.n den sel-tensten

Fällen zu einer Absenkung der Personalausgaben. Die Ressorts sind nämlích

l') Vgl.' Untersuchungen des ORH zur WirEschsftlichkeit von l'littelbehö¡den: Jah¡esberichte
1986 (TNrn. 13 und 14), 1987 (TNrn. 14 bis 20), 1988 (TNrn.37 bis 45) und 1989 (TNrn.33
bis 35).

16.1
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häufi-g nicht bereit, einem S'ielleneinzug bzw. Wegfall- oder Umwandlungs-

vermerken zuzustimmen oder auch nur im Rahmen der nächsten Haushaltsauf-
stellung über die weitere Verwendung der festgestellùen Personal- bzw.

Stellenreserven zu verhandeln. Vielmehr setzen sie díese Beserverr schon

vclrher in ande¡e Bereiche um, mej-st mit der pauschaten Begründung, dort
sei ein dringender Bedarf zu decken.

Um diese unbefriedígenden und wohl auch aus de¡ Sicht des Haushaltsge-
setzgebers zleifelhaften Ergebnisse zu vermeiden, haben wir für den Haus-

hal-t 1991-/1992 beím Staatsnrinj-sterium der Finanzen angeregt, für die
DurchfÜhrungsbestimmungen zun Haushaltsgesetz (DBestHG) ej-ne Regelung

vorzuschlagen, die verhj-ndert, daß die Verwaltung über nicht oder nicht in
der ausgebrachten Wertigkeit erforderliche Steften ohne nähere Begründung

anderweitig verfÜgen kann. Sie sollten viel-mehr grundsätzJ-ich zusammen mít
den Anträgen auf neue Stellen und Stellenhebungen Eingang in die Stellen-
planverhandlungen und damit in den Entì/,,urf des Haushal-tsplans finden.

Dieser Vorschlag, der zunächst auch vom Staatsministerium der Finanzen

mitgetragen wurde, ist am Widerstand einiger Bessorts gescheitert. Sie

sahen darj-n einen Verstoß gegen das in der Bayer. Verfassung (BV) veran-
ke¡te Ressortprinzip. Auch wandten sie ein, daß bei derartigen Steflen-
sperren dj-e Funktionsfähigkeit der Verwaltung in Frage gestellt vJerden

könne, ohne daß der zuständige Bessortminister Maßnahmen dagegen ergrel-
fen könnte. fm Ergebnj-s würde damit der 0ßH in Ressortkompetenzen eingrei-
fen, ohne daß gleichzeitj-g die Ve¡antwortung auf ihn überginge.

Diese Auffassung teilen wir nicht:

16.3.1 Der Vorschlag des ORH zielt auf eine ergänzende Fegelung des Haushalts-
gesetzgebers zu Art. 2I BayH0 ab. Eine solche Begelung in den DBestHG

verletzt aber schon deshalb das Bessortprinzip nicht, wej-1 allein dem

Gesetzgeber das Recht zur Bewilligung der Staatsausgaben zusteht (Art. 70

Abs. 2 BV) und Grundlage für die gesamte Haushalts- und hÍirtschaftsführung
der Ressorts der vom Gesetzgeber verabschiedete Haushaltsplan ist (Art. 55

Nr. 1 BV, Art. 2 BayH0).

Auch soII die vorgeschlagene Begelung nur dann greifen, wenn die Bessorts
aufgrund von Feststellungen der Bechnungsprüfung eine .anderweitige Ver-
wendung der StelLen ins Auge fassen. In Bessortkompetenzen würde damit
nicht eingegriffen, weil die ¡echtliche Folge nicht unnr,ittelbar durch die
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Feststellung der Bechnungsprüfung ausgelöst wird. Ëine Entscheidungskom-
petenz des ORH darÜber, ob rjie Verwaltung beanstandete Stellen in anderen

Bereichen verwenden darli, ist weder Inhalt noch Ziel. einer solchen Rege-

1ung. Vielmehr sol1 erreicht werden, daß der Haushaltsgesetzgeber über das

weitere Schícksal der Stel_]en entscheidet.

16.3.2 Das Argument cler Ressorts, daß "derartige Stellensperren dle Funktionsfä-
higkeit der Verwaltung i-n Frage steflen könnten", ist ebenfalls nicht
stj-chhaltj-g, weil nur sol-che Stell-en betroffen wären, dle ohne die Pr:ufung

' des ORH fÜr eine andere Verwendung nicht zur Debatte stünden. Ferner kann
' nicht davon ausgegangen werden, daß der Haushattsgesetzgeber die Umsetzung

von StelÌen vert^leigern wÜrde, die zur Aufrechterhalturrg der Funktj.onsfä-
higkeit der Vervraltung unablässi-g ist. Um aber auch besonde¡en FäLlen
gerecht werden zu können, wäre bei dringendem Bedarf eine Ausnahmeregelung

mit Zustimmung des Staatsministeri-ums der Finanzen vorzusehen.

16-4 Damit die Ste11enp1äne dem tatsächl.ichen Personalbedarf angepaßt werden

und PrÜfungsfeststellungen des OBH auch entsprechende Auswirkungen auf die
Personafausgaben haben, hal-ten wir daran fest, daß grundsätzlich der Haus-
haltsgesetzgeber tJber dj-e wej-tere Verwendung von Stellen entscheiden soÌl-
te, die nach dem Ergebnis der Rechnungsprüfung nicht oder nicht in der
veranschlagten wertigkeit erforderl-ich sj-nd. Deshalb sol-Iten vom OBH fest-
gestellte Personal- und Stell-enijberhänge j-n das Haushaltsaufstellungsver-
fahren einbezogen werden. Einer entsprechenden Regelung durch den Haus-

haltsgesetzgeber steht das Bessortprinzip nicht entgegen.

t7 Stellenobergrenzen fûr Befõrderungsãnter

Die Überprüfung der SteIlenpläne von fünf großen Bessorts hat
ergeben, daß Stellen für planmäßige Beamte (P1anste11en) in er-
heblichem Umfang. mit Beamten zLtr Anstellung, Beamten auf hlider-
ruf im Vorbereitungsdienst und Angestellten besetzt sind. Dies
hat zur Folge, daß in den Stellenplänen mehr Beförderungsstellen
als nach S 26 Bundesbesoldungsgesetz zu1ässig ausgebracht sind
und für den Staatshaushalt höhere Personal-ausgaben entstehen.

Oie Anzahl der Beförderungsämter in den Laufbahngruppen des mittreren,
gehobenen und höheren Dienstes ist durch g 26 des Bundesbesoldungsgeset-
zes (BBesG) begrenzt; die dort festgeregten Obergrenzen dürfen nicht
Überschritten werden. Grundlage für die Ermittlung der Stetlenobergrenzen

t7 -7
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ist dabei jeweils die Gesamtzahl aller Planstellen einer Laufbahngruppe.

Planstellen sind nu¡ die Stellen für planmäßige Bearnte (Art.17 Abs.5
BayHO und VV Nr. 4 zu Art. 17 BayH0), nicht aber die'Stell-en für Beamte

zur Anstellung, für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und für
DÍenstanfänger, für abgeordnete Beamte sowie für Angestellte und Arbeiter
(Art. 17 Abs. 6 BayHO und VV Nr. 5 zu Art. 17 BayHO).

Das mit $ 26 BBesG verfolgte gesetzgeberische Ziel, einheitliche Beför-
cJerungsverhältnisse bei den öffentlich-rechtlicherr Dienstherren herbeizu-
f Ühren, kann nur emeicht werden, wenn die der Stellenschlüsselung r.rn-

terworfenen Planstellen bedarfsgerecht ausgebracht werden. Planstellen
dÜrfen nur geschaffen werden, b/enn sie durch planmäßÍge Beamte besetzt
werden können (VV Nr. 7.1.I zu Art. 17 BayH0) .

Vom ORH in den vergangenen Jahren durchgeführte Stellenplanprüfungen haben

dagegen ergeben, daß P1anstellen in größerem Umfang nicht mit planmäßigen

Beamten, sondern mit Beamten zur Anstellung, Beamten auf llrlidemuf im Vor-

bereitungsdienst oder mit Angestellten besetzt waren.

Zwar ist dies nach Nr. 3.1 der Durchführungsbestimmungen zum Haushal.ts-

gesetz 1989/1990 bei "zeitweilig" offenstehenden Stellen zu1ässig, sowej-t

und solange dienstliche Bedürfnisse dies erfordern. Eine auf Dauer ange-

legte anderweitige Besetzung verstößt jedoch nicht nur gegen die Haus-

haltsgrundsätze der Haushaltsklarheit und -wahrheit, sondern frjhrt zu

einer Umgehung der Stellenoberglenzenregelung i-n S 26 BBesG, \¡¿enn bei der

Berechnung der Zahl der Beförderungsämter al-le Planstellen und nicht nur

diejenigen berücksichtígt werden, deren zweckgerechte Besetzung innerhalb
eines überschaubaren Zeitraumes gewährleistet ist (2.8" wenn die Bearnten

zur Anstellung, die auf Planstellen geführt werden, im Haushaltsjahr zur

AnstelJ-ung heranstehen) .

Solange die in $ 26 BBesG voreesehenen 0bergrenzen für Beförderungsämter

nicht voIl ausgeschöpft waren, konnte allerdings davon rausgegangen werden,

daß eine überhöhte Ausbringung von Planstellen gleichwohf nicht zu einem

überhöhten Anteil an Beförderungsämtern führt und damit die Personalaus-
gaben für Beamte in Beförderungsämtern innerhalb des durch $ 26 BBesG

vorgegebenen Bahmens bleiben.

Durch Art. 6 Abs. 11 HG 1989/1990 i.d.F. des Nachtragéhaushaltsgesetzes

1990 vom 22. Dezenber 1989 (GVBI S. 715) wurde das Staatsministerium der

Finanzen ermächtÍgt, im Einverñehmen mit dem Ausschuß fÜr Staatshaushalt
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und Finanzfragen des Landtags, die 0bergrenzen für Beförderungsämte¡ in
den Lat¡fbahnen des einfachen, mittleren und gehobenen Dj-enstes in geson-

derten StellenplanÜberleitungen auf der G¡undlage des llaushalts 1990 mit
ldirkung von 1. Juli 1990 vo11 auszuschöpfen. Das bedeutet, daß nunmehr

eine dem $ 26 BBesG entsprechende Stellenschl-üsselung nur dann vorlì-egt,
b/enn die Pl-anstellen einer Laufbahngruppe wirkljchkeitsgerecht veran-
schl.agt s j-nd.

77.3 Der ORH hat im Hinbl-íck auf die volle Ausschöpfung der Obergrenzen in
einer Querschnittsuntersuchung bei fünf großen Ressorts für ciie Jahre
1985 bis l-990 u¡rtersuchb, inwieweit dre i-n den Stellenplänen fü¡ die Be-

amten des mittleren und gehobenen Dienstes ausgebrachten Planstellen mit
de¡ Ïstbesetzung in Einklang standen. In den Vergleich wurden neben den

planmäßigerr Beamten ( litel 422 Ot) die Beamten zur Anstellung (Titel
422 tl) sowie die Widerrufsbeamten einschließ1i-ch der Dienstanfänger
(Titel. 422 2t) einbezogen, da im mittl-eren und gehobenen Dienst Laufbahn-
bewerber nur nach dem Bedarf ausgebì-ldet werden und deswegen das VerhäIt-
nis der Zahl der Stell-en für planmäßige Beamte zur 7.ahi- der Stellen für
Beamte auf hliderruf und Beamte zur Anstellung durch di.e dienst- und lauf-
bahnrechtlichen Regelungen über die Dauer des Vorbereitungsdienstes und

der Probezeitl) sowie die durchschnittliche Dienstzeit bis zum Ausscheiden

weítgehend vorgeprägt ist. Von einer Einbeziehung des höheren Dienstes j.n

die Erhebung wurde abgesehen, da hier in den wichtigsten Laufbahnen (2.8.
höherer Verwaltungsdienst, höherer Forstdienst) wegen des Vorbereitungs-
dienstes als allgemeine Ausbildungsstätte im Sinne des Art. 12 Gb weit-
gehend andere Verhäl-tnisse vorliegen.

Die Untersuchung hat ergeben, daß sowohl i-n dem für die Nachschlüsselung
maßgeblichen Haushaltsjahr 1990 al-s auch in den Haushaltsjahren seit
1985 ei-n erheblicher Anteil der Planstellen nicht mit pJ.anmäßigen Beam-

ten besetzt war. lr'lie die nachfolgende Zahlenübersicht zeigt, waren es

nach dem Stand März 1990 insgesamt

- 3 390 ( 7,3 v.H.) a11er Planstel-len im mittLeren Dienst und

- - 3 747 (15,4 v.H.) a11er Planstellen im gehobenen Dienst.

Dagegen fehlten insgesamt 961 (38,8 v.H.) SteÌlen für Beamte zur Anstel-
lung und 2 043 Stellen (29,0 v.H.) für Beamte auf l¡liderruf. So wurde beí-
spielsweise in einem Geschäftsbereich über Jahre hinweg für Beamte zur

1) v91. SS 31, 32, 35 und 36 Laufbahnverotdnung
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Anstellung im gehobenen Dienst nur eine Stel1e veransohlagt, obwohl im

Erhebungszeitraum durchschnittlich T0Beamte zvr. Anstellung vorhanden

waren, die auf in die SchlÜsselung einbezogenen Planstellen gefÜhrt wor-

den sind.

Abveichung zuischen Planstellen (So[)
und Istbesetzung (Stichtag lt4ärz 1990) Zahlenübersicht

Stellen fär SoIl Ist Abweichung

v.tt.

Èlittlerer Oienst

Planmäßige Beamte

Beamte zur Anstellung
l¡'liderrufsbeamte

Gehobene¡: Dienst

P1anmäßige Beamte

Beamte zur. Anstellung
Wi-demufsbeamte

46 443

917

4743

24 310

602

525T

43 053

t 255

4 409

20 563

t 225

2 633

+3390
- 338

-,935

+3747
- 623

-1108

7,3

36,8

26,9

!5,4
103,5

72,7

t7.4

Auch wenn zugunsten der Verwaltung zu berÜcksichti.gen ist, daß

- diese bei der Personalbewirtschaftung einen iewissen Spielraum benötigt,

- neu ausgebrachte Stellen nj-cht vor dem 1. Qktober 1990 besetzbar waren

und

- die im Untersuchungszeitraum geltende sechsmonatige Wlederbesetzungs-

sperre zu beachten war (s. Art. 6 Abs. 2 HG 1989/1990),

íst nach Auffassung des QBH der festgestellte Anteil von nicht planmäßig

besetzten Stellen und damit auch die Gesamtzahl der Planstellen a1s G¡und-

lage für díe Berechnung der nach g 26 BBesG zuiässigen Bef,örclerungsstellen

überhöht. Er'häl.t es daher fÜ¡ notwendig, die Ste1lenp1äne wirklichkeits-
näher zu gestalten und Planstellen zumindest in einem Umfang in Stellen

für Beamte zur Anstellung, Beante auf hliderruf und Angestellte umzur¡,an-

deln, daß der über Jahre bestehende Mindestbedarf'an dlesen Stellen ver-

fügbar ist.

Das Staatsmitrísterium der Finanzen teilt die Auffassung,, daß die Gestal-

tung der Stellenpläne aufgrund der Feststeltungen des IOBH ÜberprÜft wer-

den muß. Es rnacht aber zusammen mit den betroffenen andelren Ressorts ge1-
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tend, daß ein Großtei1 der Ve¡,rechnung von Anwärtern, z.A.-Beamten und

Angestellten ar-lf Planstellen rnit den geltenden Vorschr:iften vereinbar sei.
Tnsbesondere sei es nicht vertretbar, in Bereichen mit hohen Abwanderungs-

zahlen Planstellen in Anwärterstellen umzuwandeln und dadurch die Zahl
de¡ Beförderungsstellen zu reduzieren. Eine solche Vorgehenswei-se wäre

kontraproduktiv. Sie würde die Anziehungskraft des öffentlichen Dienstes
verschfechtern und damit zt) weite¡en Abwanderungen führen, Auch wür.de

eine v¡eitere Verminderung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes
durch die vorn ORH geforderte Verminderung von Beförderungsstellen dazu
fÜhren, daß andete, attraktivitätssteigernde Maßnahmen ergriffen v¡erden

müßterr, dì-e mögli.cherwej-se wesentli.ch höhere Kosten verursachen. Dabei
verweist das Staatsministerium der Fjnanzen auf den Münchenzuschlag mit
jährlichen Kosten von rd. 100 Mio DM.

soweit eine detaillierte Prüfung ergibt,.daß in einigen verwaltungen
Konsequenzen aus den FeststelÌungen des OBH notwenrlj.g sind, können diese
nach Meinung des Staatsministeriums der Finanzen nur behutsam nach und

nach gezogen werden. Es hat darauf hingewiesen, daß bereits bei der Auf-
ste]J-ung des Doppel-haushalts I99t/!992 ein erster Schritt hierzu unter-
nommen worden ist. Zum ej-nen seien insgesamt 322 Stell-en für Anwärte¡ und

Beamte zur Anstell-ung ausgebracht worden, zum anderen sei ein Teil der im
Doppelhaushalt ausgebrachten ì-nsgesanrt 3 0Bg neuen stellen nur im Ein-
gangsamt urrd ersten Beförderungsamt ausgebracht worden, so daß dle stel-
lenobergrenzen in den weiteren Befö¡derungsämtern nicht mehr vo11 ausge-
schöpft sej-en. Es hat im übrigen zugesagt, sich bei den zukünftigen Haus-

haltsve¡handlungen bei den verwaltungen, bei denen ¡echtl-ich nicht ver-
tretbare Planstel-Ien-Besetzungen vorliegen, für eine weitere Entschärfung
der Situation einzusetzen.

von einem betroffenen Ressorts wurde ergänzend eingewandt, daß es sich
bei den vom ORH festgestellten Abweichungen um personelle Unterbesetzun-
gen eines nach objektiven Kriterien ermitteLten personellen Soltbedarfs
handele. Diese personel-Ien unterbesetzungen seien unter Beachtung der
FÜrsorgeverpflichtung des Dienstherrn, unter Motivationsgesichtspunkten
sowie im Hinblick auf eine fachgerechte Aufgabenerledigung so zügig wie
mögu-ch wieder auszugleichen. Dies we¡de all-erdings erschwert und ve¡zö-
gert durch zunehmend hohe Personalfl-uktuation (erweiterte Teilzeltbe-
schäftigungs- und Beurlaubungsmöglichkeiten, vorgezogene Buhestandsver-
setzungen, Abwanderungen in Bereiche außerhalb des öffentLichen Dienstes),
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begrenzte Ausbildungskapazitäten, zunehmenden Mangel an geeigneten Be\¡/er-

bern (Abbruchquote während der Ausbildung von bis zu 25 v.H. der einge-

stellten Anwärter) sowie die Bedarfsausbildung im mittleren uird gehobenen

Dienst mit zwei- bzw. dreijähriger Ausbildungsdauer uncl anschließender

Probezeit, so daß Ersatzkräfte als planmäßige Beambe erst nach vier bj.s

sechs Jahren zur VerfÜgung stÜnden. Es bestehe deshalb ein dienstliches
Bedürfnis, Beamte zur Anstellung, Beamte auf Widerruf und in beträcht-
licher ZahI auch Angestellte im Einklang mit Nr.3.L DBestHG auf Plan-

stellen zu führen.

Der ORH verkennt nicht, daß die seit eínigen Jahren vor allem im Baf-

lungsraum München zu beobachtende j-m Vergleich'zur Privatwirtschaft ge-

ringere Attraktivität des öffentlichen Dienstes Personalprobleme auf-
wirft und es deslegen ein personalporitisch begrÜndetes Anliegen der Ver-

waltung ist, die Beförderungsmöglichkeiten zu verbessern. Dies ändert

jedoch nichts daran, daß die vom ORH festgestellte stãndige Vemechnung

eines erheblichen Anteils an Beamten zur Anstel-lung, Beamten auf l¡Jider-

ruf im Vorberej-tungsdienst und Angestelften auf Planste-l-Ien weder haus-

haltsrechtlich zulässj-g noch mit der Stellenobergrenzenregelung des $ 26

BBesG vereinbar ist. Der Gesamtzahl der Planstellen als Grundl-age fÜr die

Stellenschlüsselung kann aus RechtsgrÜnden rricht die Funktj-on eines Regu-

Iativs zur Steuerung der Beförderungsaussichten zukommen.

Im übrigen widerspricht die vom 0Bll festgestel-Ite Ste1l-enentv¡icklung seit
1985 dem Einwand, es 1ägen lediglich Unte::besetzungen vor. l{ährend näm-

lich die ZahI der Planstellen im míttl-eren und gehobenen Dienst zusammen

in den fünf geprüften Geschäftsbereichen von 66 921 im Jahr 1985 um

5,7 v.H. auf 70 753 im Jahr 1990 angehoben wurde, ist dj-e Zahl der SteI-
1en für die Beamten auf l¡lide¡ruf im Vorbereitungsdienst trotz des erhöh-

ten Bedarfs nur unterproportional um 2,9 v.ll. von 4 858 im Jahr 1985 auf

4 999 im Jahr 1990 erhöht worden. Dies fÜhrte dazu, daß die Verrechnung

von Beamten auf hlj-derruf im VorbereÍtungsdienst auf PIanstellen seit 1988

stark angestiegen ist.

Der OBH bleibt daher dabei, daß es erforderlich ist, d1e Zahl der Plan-

stellen zumindest schrittiveíse auf das tatsächlich notwendige Maß zurÜck-

zuführen. Angesichts des aufgezeigten Volumens fehlbesetzter Planstellen

sind allerdings bereits für den Doppelhaushalt 1993/7994 zielführende

Sch¡itte notwendig.
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18 Automatisierte DatenverarbeÍtung

Der zunehmende Ei-nsatz der automatisierten Datenverarbei-tung ver-
ursacht Kosten in Höhe von derzeit jährlich mehr als 450 Mio DM.

Diesen Kosten stehen vielfach keine Einsparungen in adäquater
Höhe gegenüber. Die Verwaltung sollte beim DV-Elnsatz der Wirt-
schaftlichkeit mehr Gewicht beimessen und insbesondere die not-
wendigen Erfolgskontrollen vornehmen.

18.1 Àllgemeines

Einen umfassenden Überblick über den Einsatz der automatisierten Datenver-

arbeitung (DV) im staath-chen Bereich hat der ORH ietztmals im Jahr 1977

im Zusammenhang mj-t einem auf Ersuchen der Staatsregierung erstellten Gut-

achten über die 0rganisation der efektronischen Datenverarbeitung in der

staatlichen Verwaltung gegeben. Übér die Entwicklung in ei.nzelnen Teilbe-

reichen wurde der Landtag laufend unterrichtetl). Art und Umfang des DV-

Einsatzes j-n der öffentlichen Verwaltung haben sich inzwischen wesentlich

verändert. Neben dem zentralen DV-Einsatz (Rechenzentrumsbetrieb) werden

j-n erhebLichem Umfang dezentrale Systeme (Abteilungsrechner, Arbeitsplatz-

rechner) ínstalLiert. In Zukunft werden die verschiedenen technischen Be-

reiche (DV, Kommunikation, Bürotechnik) weitgehend integriert und alle we-

sentlichen Tätigkeitsbereiche der Büroarbeit (Textverarbeitung, Dokumen-

tenverarbeitung und -verwaltung, fachliche Vorgangsbearbeitung, Schreíb-

tj-schfunktionen) unterstützt weqden. Auch in Anbet¡acht dieser Entwicklung

hält es der OBH für geboten, erneut einen Überblick über den derzeitigen

Stand und die bisherigen wirtschaftLichen Auswirkungen der DV zu geben.

L8.2 thnfang des DV-Einsatzes

L8.2.! Aufuand fär die Ddenùerarùeitung

Im Doppelhaushalt !991/1992 sind fÜr die DV rd. 450 Mio DM jährlich veran-

schlagt. Jeweils die HäLfte davon entfä1lt auf Sachausgaben und auf Perso-

nalausgaben,

1) vgl. ORH-Berichte 1983 TN¡. 18, 1985 TÎ,tr. 18, 1987 TN¡. 23 und 1988 TN¡. 17
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a) Sachauñrand

Während sich der Gesamthaushalt von 1983 bis

te1 erhöht hat, haben sich die Sachausgaben

gleichen Zeitraum von knapp 110 Mio DM auf

verdoppelt (Schaubild 1).

Entwicklung der DV-Ausgaben

MioDM

zso

Die nachfolgende ZahlenÜbersicht

dem Doppelhaushalt 1983/1984 in
insgesamt entwickelt haben,

1992 nur um etwa ein Drit-
für die ,DV (Titcr. eó) im
über 23O Mio DM mehr als

Schaubild 1

1 zeigt, wie sich die DV-Ausgaben seit
den einzelnen Geschäftsbereichen und

1983 19e4 1985 1986 1987 'f988 1989 1990 1991 19S2
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Entwicklung der DV-Ausgaben Zalrlenübersicht 1

Da auch in anderen Haushaltsstellen Ausgaben für die DV, insbesondere

fiir Arbei-tsplatzrechner, enthalten sind, liegen die tatsächlichen Ge-

samtausgaben höher. Beispielsweise sind die bei den Polizeidienststel-
len eingesetzten Arbeitsplatzrechner (rd. 5 Mio DM in den Jahren 1g8g

und 1990) in Kap, 03 18 TitGr. 72 und die Ausgaben der Staetsoberkassen
für das DV-Kassenbuchführungsve¡fahren (jährlich rd. 1,5 Mio DM) in
Kap. 06 15 TitGr. 76 ausgewiesen.

Vrlie sich die DV-Ausgaben auf Hardware, Software, Beschaffung von

Arbeltsplatzrechnern und Wartung sowie auf sonstige Ausgaben verteilen,
zeigt Schaubild 2.

Auegaben für dle Dstenyerarbehung (ln Mlo DM)

Ept 1S83l8c, f985/86 f987/88 f989iÐ0 '1s91192 a¡8åmmen A¡ìlEII
ln v.H.

o1
02

o3A
038
04
o5
o6
07
08
o9
10
12
14
15

0,4
0,6

48,0
6,2
7,5

26,3
79,2

0,6
23,1

2,8
5,1

0,0
5,3

1S.8

0,3
o,9

41,0
7,4
7,7

8,6
1 01,5

1,2

26,3
3,6
9,S

0,0
4,5

74.O

0,5
2,6

50,3
4,4

13.9
7,5

81,4
1,1

27,4
12,3

9,3
0,1

8,6
1?2.O

1,9

4rO

57,7

5,4

21,4
't3,6

101,8

2,2
31,2
1s,2
9,6

0,2

9,6

118,0

4,5
6,7

73,6
10,0

28,2

9,2

134,0

2,7
46,0
17,O

20,8
0,6

12,9

88,7

7rE
'14,8

27O,6
33,4
78,7
65,2

497,9
7,8

'154,0

5O,9
5¿1,7

O'9
40,9

422.5

0,4
o,9

15,9
2.0
4,6
3,8

29,2
0,5
9,1

3,0
s,2
0,1

2,4
24.9

¡nsges¡mt 2124,9 28ô,9 34t,4 391,8 454,9 I 699,9 10O,0
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Aufteilung der DV-Ausgaben

Mio DM

120

Schaubild 2

f983 1984 198s 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

ffi Hardware lllllsof¡,r,are ! Rpc/wartuns 
= 

sonstiges

Die Ausgaben für di-e Ha::dware haben nach wie vo¡ mi'b ¡d. 50 v.H. den

größten Anteil an den Gesamtausgaben. Stark gestiegen sind aber lnsbe-
sondere die Ausgaben für Arbeitsplatzrechner (APC) und Wartungl), die
sich innerhalb von zehn Jahren verfürrffacht haben. Sie betragen inzwi-
scherr fast ein Viertel der gesamten DV-Ausgaben.

Aus Schaubild 3 wird deutlich, daß inzwj-schen die meisten DV-Anlagen

gekauft sind.

1) Die Ausgaben sind im Tit. 515

dðrgestellt werden,
.. zusammengefaßt und können tleshalb nicht getrennt
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Entwicklung der Ausgaben fûr
lliete und Kauf von Hardtare Schaubild 3

Mio DM

120

1983 1984 198s 1986 1987 1988 1989 .t990 1991 19S2

I ttt¡ere I r<eut

während im HaushaLtsjahr 1983 die Ausgaben für Miete noch mehr ars dop-
pelt so hoch waren wie die für Kauf, betragen sie im Jahr 1gg2 nur noch

etwa eln Zehntel. Die entsprechenden Hinweise des OBH zu¡ hrlahl der gün-
stigsten Beschaffungsart in den frühe¡en Jahresberichtenl) haben damit
zu einer wj.rtschaftlicheren Beschaffung und zu jährrichen Einsparungen
in Míllionenhöhe geführt.

Eine ähnliche, wenn auch nicht so stark ausgeprägte Entwicklung ist im
Bereich der Software zu erkennen. Der ORH hatte auch dieses Thema auf-
gegriffen und insbesondere in seinem Jahresbericht lgBB (TNr. 37) noch-
maLs auf die Einsparungsmöglichkeiten durch Kauf hingewiesen. 1gB3 wa-
ren die Ausgaben für Miete noch doppelt so hoch wie für den Kauf. rn-
zwischen hat sich dás verhältnis umgedreht, wie das schaubitd 4 zeigt.

1) vg1. ORH-Berichte 1976 TNr, 31, 1983 Tltr. 18, 1988 TN¡. 18
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1986 1987 1988 1989

! uiete I t<aut

Schaubild 4

Mio DM

1ô

1990 1991

b) Personalauñrand

Die Kosten für das nach den Er1äuterungen zum Haushaltsplan im DV-Be-

reich eingesetzte Personal betragen jährlich über 200 Mio DM uhd er-
reichen damit die gleiche Größe.nordnung wie die jährlicheri Sachausga-

ben. ZahLenübersicht 2 zeígt, wieviel DV-Personal in'den ej.nzelnen Ge-

schäftsberelchen tätig ist.
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DV-Personal der Geschäftsbereiche ZahIenûbersicht 2

DV-Personal
lâut HaushaltrBplan 1991/f 992

Epl. Anzahl l6hrllche Koslen
ln MIo DM

02
034
04
0,6

a7
o8
09
10
12
14
15

8,0

839,0
31,5

1 064,0
s,0

f ô3,0
17,3

69,5
1,0

20,0
236.0

o,7
74,8
2,8

sr4,8

0,4
14,s

't,5

6,2
0,1

1,7

21,0

lnsgesannt 2454,3 218,5

Nach den Prüfungserfahrungen des OBH ist in den Erläuterungen zum Haus-

haltsplan bei weitern nrcht das ganze DV-Personal ausgewiesen. So ist
beispielsweise das für die Betreuung der Arbeitsplatzrechner notwendige

Personal in vielen Fä11en nicht aufgeführt. Außerdem fehlt das beí P¡o-
jektentwicklungen und Verfah¡ensumsteLfungen häufig herangezogene Per-

sonal- aus Fach- und Organj-sationsbereichen.

18.2-2 Anzahl und Leistungsfãhigkeit der eingesetzten DV-AnIagen

Nach den Meldungen der staatl-ichen Dienststellen' an das Landesamt fÜr
Statistik und Datenverarbeitung v¡aren L989 insgesamt 7 012 DV-Anlagen im

staatfichen Bereich eingese'bzt. Der Gesamtwert dieser Anlagen beträgt
460 Mio DPI (errechnet auf der Basis von Mittelwerten für die jewei.lige An-

lagengröße). Dieser Betrag entspricht in etwa den llaushaltsausgaben vorr

vie¡ bis fünf Jahren für Mi.ete und Kauf von Hardware.

Die VerteÍlung der DV-Anlagen auf dle verschiedenen Geschäftsbereiche, ge-

trennt nach Größenklassen, zeigt die nachfolgende Zahlenübersicht 3.
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DV-Anlagen in der staatlichen Vervaltung
(Stand:1989)

Zahl,enübersicht 3

Epl. Größenklaeee ln TDM

biô

50

b16

100

bls

250

bls

soo

blt
I 000

ble
t t\^

bie

¡l{XX)

bls

8000

über

8000
of C

02 2Í 32
03 301 10t 3 3( t7 z 53[
04 19f I 1 217
05 15S 1( 171
06 174 8t tff 4 11 415
07 1 5€
08 1¿18( f( 4 I 1527
09 Á 1 2t¿8
10 t& 12 I 128
13 1E

14 20! f1 1 a¿E
l5 325{ 9t 5( It 3¡l4g

lnsgeeamt 61 8€ 337 30s 71 4C 42 12 G 7012
Mlttlerer

Prels x 7! 171 37! 75( t50( 3{n 600( 1000(

Gesamlwen 123,760 25 272 54 075 26 62s 30 000 63 00f 36 00c 42(Xrc 60 000 ¡t60 73S

Ende 1989 waren demnach insgesamt 7 Otz DV-Anlagen eingesetzt; 1985 wa¡en

es erst 1 633 DV-Anlagen.

Gegenüber dem Jahr 1985 hat sich insbesondere die Zahl der Arbeitsplatz-
¡echner stark erhöht, wie das nachfolgende Schaubild 5 zeigt.
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DV-Anlagen nach Produktgruppen Schaubild 5

Universalcomputer Arbeitsplacrechner sonstige Geräte

I tges 19s9

Das Anwachsen der Zahl der installierten Anlagen gibt nur unzureichend

wieder, j-n welchem Umfang sich die Leistung der DV ausgeweitet hat. Bei

einer solchen Betrachtung muß beispielsweise auch die erhebliche Verbesse-

rung des Preis-/LeistungsverhäJ.tnisses aufgrund der technologischen Ent-

wicklung einbezogen werden. Wie stark bei den Zentraleinheiten die Preise
pro Leistungseinheit (hier: 1 Mips = 1 Million Instruktionen pro Sekunde)

im Zeitraum von 1982 bis 1990 gefallen sind, zeigt Schaubild 6.

60er
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Entricklung des Preis-/ Leistungsverùältnisses SchaubiLd 6

18.3

TDM/Mips

800

o

1982

Nutzen des DV-Einsatzes

Nach derr Haushal-tsvorschriften (insbesondere Art. 7 BayllO) ist die Verwal-
tung verpflichtet, bereits bei der Planung von Projekten der Informations-
und Kommunikati-onstechnik anhand von Wirtschafttrichkeitsñechnungen zu un-
tersuchen, ob den Kosten, die de¡ zunehnrende Einsatz dieser Technik verur-
sacht, auch Nutzen in adäquater Höhe gegenüberstehen. 'Nach Realisierung
der DV-Ve¡fahren ist eine ErfolgskontroLle durchzuführen..

0b die verwaltung dieser Verpflichtung nachkommt und ob dabei die richtige
Untersuchungsmethode und zutreffende.Ansätze fü¡ Kosten und Nutzen verlven-
det werden, ist Teil der Prüfung der DV durch den OBH. Nach den hauptsäch-
lich daraus gewonnenen Erkenntnissen des ORH wurden

- bei verschiedenen Projekten keine oder nur unzurej.chende t¡'Jirtschaft-
lichkeitsrechnungen erstellt,
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häuiig unzut¡effende Annahmen getroffen
niedrig, Einsparungen zu hoch und zu frÜh

angesetzt) ,

(2.8. Entwlcklungsaufwand zv

oder teilweise auch zu gering

- von wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Erfolgskontrollen durchgefÜhrt,

- die Einsparungsmöglichkeit,en vielfach nicht oder nicht vol1 (2.8. durch

echte Personaleinsparungen bzw. kl-Verrnerke) reali.siert (vg1. auch

TNr. 16).

Ei-nige Beispiele, die teil-weise berei-ts Gegenstand früherer 0BH-Jahresbe-

richte waren, solì-en dies verdeutlichen:

18-3.1 Regierungen

Bei der Projektierung des DV-Einsatzes bej- den Begierungen wurde zwar eine

Wj-rtschaftlichkej-tsbetrachtung durchgeführt, dabei wurden aber die Kosten

zu niedrig und die Personaleinsparungen zu hoch angesetzt und nicht die

richtige Berechnungsmethode ve¡wendet. Eine Erfolgskontrolle wurde trotz
eines Piloteinsatzes nlcht du¡chgeführt. Der ORH hat bei seiner Erfolgs-
kontrolle festgestellt, daß bei einer voflen Realisierung des ursprÜng-

l-ichen Konzeptes den Kosten von 40 Mio DM l.ediglich ej-n Nutzen von

8,5 Mlo DM gegenüberstehen würde und somit ein Kostenüberhang von

31,5 Mio DM entstünde (vgl. Jahresbericht 1988 TNr. 44). Aufgrund des

ORH-Berlchts hat die Verwaltung einen fnvestitionsstop verfügt und das

Konzept überarbeitet.

!8.3-2 Polizeiinspektionen

Bei den ,Polizeiinspektionen werden im zunehmenden Maße Arbeitsplatzrech-
ner eingesetzt. Die Verwaltung hat bei der Wi¡tschaftlichkeitsbetrachtunE
unte¡stellt, daß durch den umfassenden DV-Einsatz bei den Polizeiinspek-

tionen ei.ne Arbeitsentlastung von 10 bis 20 v.H. erreichbar ist. Nach den

Ermittlungen des ORH könnten dadurch 600 bis 1 200 Bedienstete, ein Groß-

teil davon im Verwaltungsbereich, ej.ngespart werden. Obwoh1 die DV-Aus-

Btattung der Inspektionen in Kürze abgeschlossen sein vrird, v{urde bisher

noch keine ei.nzige Stelle haushaltswirksam abgebaut.

Dle Verwaltung weist ín der Stellungnahme nunmehr darauf hin, daß der

Aufwand für dieses Projekt unterschätzt wurde und die ursprÛnglich er-
hofften Einsparungen nicht zv verwirklichen sind. Insgesanrt wären im

Saldo rein rechnerisch nur 135 Bedienstete einzusparen, die aber im VolI-
zugsdienst dringend benötigt würden.
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Nach Auffassung des ORH ist im Rahmen einer Erfolgskontrolle festzustel-
len, inwieweit der Vollzugsdienst tatsächlich zugunsten originärer poli-
zeilicher Tätigkeiten von Verwaltungstätigkeiten entl.astet wurde und in-
wieweit bei den Verwaltungskräften Stellen eingespart werden können.

18.3"3 Gêschäftsstellen bei den Gerichten

Dj-e Justizverwaltung geht davon aus, daß mit der Automatj.sj.erung im ge-

richtlichen Geschäftsbetrieb etwa 10 v.H. des vorhandenen Personals, das

sind rd. 180 Bedienstete, eingespart werden können. Nach den Projektvor-
gaben soI1en aber höchstens 67 Stell.en haushaLtswirksam eingezogen werden

(kw-Vermerke), da nach Auffassung der Justizverwaltung damit die Kosten

der Erstausstattung ausgeglichen werden können (Kostenneutralität). Bei

dieser Verfahrensweise würden Einsparungen von rd. 8,3 Mio DM jäh::lich
(Personalvollkosten von 113 Stellen) nicht realisiert we¡den.

Das Staatsministerium der Justiz bringt in seiner Stetrlungnahme zum Aus-

druck, daß die RationaÌisierungsgewinne nicht voll durch die Ausbringung

von kw-Vermerken im Stellenplan realisiert wurden, sondern auch durch

Verrechnung auf das Defizit im Bereich des mittleren Di-enstes und des

Schreibdienstes .

Unseres Erachtens kann eine derartige Verrechnung auf ej"n Personaldefizit
im vorliegenden und ín alLen übrigen Fäl1en nur dann erfolgen, wenn der

Personalbedarf

-aufg:rund geeigneter PersonalbedarfsermittLungsverfahren festgestellt
wurde,

- bei den Stellenplanverhandlungen anerkannt und in den Entwurf des Haus-

haltsplans aufgenommen wurde.

ïm übrigen hält der ORH aufgrund der Erkenntni-sse aus der Prüfung des

Piloteinsatzes eine höhere PersonaLeinsparung für mög1ich. Die tatsäch-
lich erzielbare Einsparungsquote wäre dur:ch eine ErfotrgskontrolÌe festzu-
stellen.

18 . 3 .4 Flurbereinigungsdirektionen

Der ORH hat i.m Jahre 1990 deri Einsatz der DV bei den sieben Flurbereini-
gungsdirektionen in Bayern geprüft und dabei festgestellt, daß sowohl die
vor der Durchführung der einzelnen DV-Projekte notv,,endigen Wirtschaft-
lichkeitsrechnungen a1s auch die nachscháuenden Erfolgskontroflen fehlen.
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Der ORH hat bei der von ihm vorgenommenen Erfolgskontrolle zur tdirtschaft-

l.lchkeit des DV-Einsatzes festgestel-l-t, dafl Personaleinsparungen in erheb-

l-ichem Umfang mög1ich wären (nrehr a1s 50 Dienstkräfte im Bereich der DV,

15 v.H. bis 20 v.H. in den Fachbereichen). Der fo¡tschreitende Einsatz

der DV führte weder zu den möglichen Personafeinsparungen noch zu einer
erhöhten Anzahl oder Beschfeunigung von Verfahren. Entsprechend dem ve¡-
stä¡kten Einsatz der DV in der Sachbearbeitung wären Aufbau- und Ablauf-
organisation neu zu gestalten (2.8. Auflösung der Vorarbej.ten- und Zei-
chengr:uppe, Verlager:ung von Aufgaben in die Fachreferate, Übergang zur

ganzheitJ-ichen Sachbearbeibung in den Gebietsreferaten) sob/ie der Perso-

nalbedarf neu zu ermitteln.

Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten teilt die

Auffassung des ORH, dalS sj.ch mjt der fortschreitenden Entwicklung der DV

Anderungen in Organisation und Personaiej-nsatz ergeben und v¡i1l den dies-
bezüglichen Anregungen des OBH foì-gen. Die vom OBH vorgeschlagenen Mög-

lichkeiten zur Personaleinspôrung hält das Staatsministerium nicht fÜr
realisierbar, da die ger.ionnene Arbeitszeit für planerische und organisa-

torische Mehrleistung, Aufgabenmehrung (insbesondere bei Dorferneuerung) ,

höhere Anforderungen an dle Genauj-gkeit und die Qualität der Ërgebnisse

und mehr Info¡mations- und Aufklärungsarbeit erforderlich sei.

Nach Auffassung cies ORH wäre im Bahmen einer methodisch richtigen Be-

darfsermlttlung festzustellen, wieviel Personal tatsächLich zur Aufgaben-

erfü11ung unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Anforderungen und

der: optj-malen Verbesserungsmöglichkeiten der Automatio-n und Organisation

erforderlich ist. Dj-e restlj-chen Einsparungsmöglì-chkeiten wären zu rea1i,-

s]-eren.

18.3.5 Staatsforstverwaltung

Von der Bayer. Staatsforstverwal.tung wurden im Jaix 1985 verschiedene A1-

ternativen zum damafigen Datenerfassungs- und DV-Verfahren untersucht und

Kosten und Nutzen der einzelnen Alternativen ermittelt. Die Verwaltung

kam zu dem Ergebnis, daß dezentrale DV-Systeme mit autonomen Klein¡ech-
ne¡n (EinpJ-atzsysteme) an allen Forstämtern und der Ej'nsatz von mobilen

Datenerfassungsgeräten bei den Forstrevieren die wirtschaftlichste Lösung

ist.

Der ORH hat im Bahmen seiner Prüfung im Jahr 1989 eine Erfolgskontrolle
durchgeführt und dabei untersucht, ob die tatsächlichen Kosten und Nutzen

mit den damaligen Ansätzen j-n etvia übereinstimmen.
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Nach den Feststellungen des ORH weichen die tatsächlichen Kosten erheb-
lich von den Ansätzen ab. So sind di-e tatsächlichen Beschaffungskosten

für die Kleinrechner um rd. 10 M1o DM höher a1s ursprünglich (3 Mio DM)

angesetzt. Auch bei den sonstigen Sachkosten (Datenfernübertragung, !'Jar-

tung, Entwicklung der dezent¡alen DV-Verfahren) ergeben sich teilweise
erhebliche Unterschiede zwi-schen den Ansätzen der Verwaltung und den

Feststellungen des OBH.

Als Nutzen' hat die Venrraltung Einsparungen beim Personal- und bei den

Sachkosten für das zent::al-e Rechenzentrum angegeben. Außerdem wurden als
Nutzen Zinsgewinne und höhere Verkaufspreise infolge schnellerer Bereit-
stellung der fÜr den Holzverkauf notwendigen Informatj-onen a1s wei-terer
Nutzen angesetzt. Diese Ansätze häIt der OBH für fraglich. So hat eine
raschere Abwicklung des Verkaufs J-nfolge dezentraler DV auf den Verkaufs-
preis kaum eine Auswirkung. Bisher jedenfalls wa¡ ein derartiger Nutzen

nicht feststellbar.

Wegen des zwischenzeitlichen Anstiegs der DV-Kosten hat die Verwaltung

zusätzlich, Zeiteinsparungen am Forstamt, Zeiteinsparungen bei den Revier-
Ieite¡n und Lohneinsparungen bei den llrlaldarbeitern als weiteren Nutzen

angefÜhrt. lnsbesondere die a1s Nutzen angesetzten Ei-nsparungen bei den

t¡Jaldarbeiterlöhnen in Höhe von jährlich rd. 1-,8 Mio DM könnten, auch wenn

sie zuträfen, keínesfalls dem dezent¡alen Einsatz der DV zugerechnet u,er-

den.

Insgesamt ergibt sich nach den Festsb,ellungen des ORH für einen zehnjäh-
rigen Betrachtungszeitraum keine Einsparung, sondern ein Kostenüberhang

von rd. 13 ,8 Mj-o DM.

Die Verwal-tung ist der Auffassung, daß sich die angesetzten Zeitei-nspa-
rungen beim Personal- bestäti-gt haben und daß der Kostenüberhang selbst
dann, wenn man die Einsparungen bei der Lohnsumme nicht akzeptiert, nicht
1-3,8 Mio DM, sondern 7,4 Mio DM betrage. Dieser Kostenüberhang sei auf
jeden FaII gerechtfeltigt, da sich die nicht unmittelbar monetär bewert-
baren Vorteil-e klar abzeichneten und mit dem Ausbau der dezentralen DV

noch weiter zunähmen.

De¡ OBH ist de¡ Auffassung, daß der Mehraufwand für den DV-Einsatz durch

tatsächliche EÍnsparungen ausgeglichen werden muß. Für den Naohweis der
Wirtschaftlichkeit reicht der allgemeine Hinweis, daß nsich die nicht un-

mittelbar bewertbaren Vorteile klar abzeichnen", nicht aus.
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18"3.6 Staatsministerium für Arbeit, Familie und Sozialordnung

a) Beim Staatsministeri.um für Arbeit, FamiJ-ie und Sozialordnung wird seit
1984 ein DV-gestütztes Begistraturverfahren eingesetzt. Nach den Er-
gebnissen der Hauptuntersuchung hötten die Kosten des DV-Einsatzes

durch Ei-nsparungen von r:d. zwei Regist¡aturkräften kompensiert werden

soll-en. Die Prüfung ergab, daß bisher kein Personal eingespart wurde.

Dj-e Verwaltung vertritt nunmehr die Auffassung, daß der wi-rtschaftli-
che Nutzen in der Bewältigung des Aufgabenzuwachses und der A¡beits-
zeitverkürzung zv sehen sei, Der Aufgabenzuwachs in der Registratur
wurde vom Staatsministeri-um insbesondere rni-t der starken Zunahme des

arrgefallenen Schrif'bgutes begründet.

Ej-ne Erfolgskontroffe mit konkreten Angaben über den Aufgabenzuwachs

in der Registratui r"rurde aber nicht durchgeführt.

b) Bereits seit 1982 wird ein DV-gestütztes dialogori-entiertes Personal-
verwaltungsverfahren eingesetzt, FÜr die Verfahrenswej-terentwi.cklung

und -pflege sind in den Jahren i987 bis 1989 Personalvollkosten in
Höhe von rd. 400 000 DM und Kosten für das Bechenzentnrm in Höhe von

rd. 520 000 DM angefallen. Die gesamten Entwicklungskosten dürften
nach Auffassung des OBH weit über 1 Mio DM liegen. Die Wirtschaftlich-
keit des Verfahrens, insbesondere ob Personaleinsparungen e¡zielt wur-

den oder werden, wurde bisher nicht untersucht,

Die Verwaltung begr'ündet die l¡lirtschaftlichkeit insbesondere mit dem

monetär nicht bewe¡tbaren Nutzen und weist außerdem darauf hin, daß

geringfügige Personaleinsparungen, die sich an1äßlich eines Einzelpro-
j ektes bei vielen Dienststellen/Gerichten emechnen , nur j-m Rahmerr

größerer DV-Vorhaben rea-'l-isiert werden können.

Nach Auffassung des 0RH können durch entsprechende organisatorische
Maßnahmen auch geringfügige Personalentlastungen zu Eì-nsparungen füh-
ren.

c) Ëin weiteres Projekt bet¡ifft den verstãrkten Einsatz der Informa-
ti.ons- und Kommunikationstechnik (IuK) im Staatsministerium. Hier kam

ein externes Gutachten zu dem Ergebnis, daß ein wirtschaftlicher Ein-
satz der luK-Technik gegeben ist. Es beruht auf der Annahme, daß durch

die Einführung der IuK-Technik ein Produktivitätsgewinn (Zeiteinspa-
rung bei den technikunterstützbaren Tätigkeiten) erreicht wird, der
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der Arbeitskapazität von rd. 23 Bediensteten entspri-cht. In der Wirt-
schaftlichkeitsrechnung wurden jedoch darüber hinaus weitere Personal-
einsparungen (20 Bedienstete) zum Ausglej-ch eÍnes Fersonalmehrbedarfs

lvegen der Arbeitszeitverkürzung angesetzt. Letzteres vermag der ORH

nicht anzuerkennen, vreil die Arbeitszeitverkürzung .genereJ-I ohne Per-
sonalmehrung aufzufangen \{ar,

Das Staatsministerium weist auf den im Haushaltsplan 1991i1992 enthal-
tenen kw-Vermerk bei zehn Stellen hin und vertritt die Meinung, daß

dadurch das Projekt auch dann wirtschaftlich sei, lvenn der Personal-
mehrbedarf wegen Arbeitszeitverkürzung nicht angesetzt werde.

0BH ist de¡ Auffassung, daß die Einsparungerì von zehn Stellen für
t¡Jirtschaftlichkeit des Projektes noch nicht ausreicht.

L8.3.7 Universitãtskliniken

Nach dem Bahmenplan für den Einsatz der DV in den medizi-nischen Fakultä-
ten der bayerischen Universitäten aus dem Jahre 1987 werden die DV-Aus-

stattungen j-m medizinj-sch-ärztllchen Bereich, im Pflegebereich und im

Verwaltungsbereich der vier Uníversj-tätsklinika erneuert, ln Kommunika-

tionssystemen zusammengefaßt und die medizini-schen Rechenzentren entspre-
chend ausgebaut. Der Investitionsbedarf beläuft sich auch unter Einrech-
nung von Preisminderungen entsprechend der ständigen Verbesserung des

Preis-/Leistungsverhättnisses auf rd. 82,5 Mio DM. An Folgekosten (Per-

sonal- und Sachkosten) werden jährlich mehr als 10 Mio DM anfallen. Im

Bahmenplan wird ein monetär bewertbare¡ Nutzen nj.cht ausgerrriesen.

Der bei cjer Behandlung der Rahmenplanung im Koordinierungsausschuß Daten-

verarbeitung erhobenen Forderung des oRH und des Staatsministeriums der

Finanzen, den erh/arteten Nutzen auszuleisen, j-st die Verwaltung bisher
nicht nachgekommen. Das Staatsministerium für Unterrj-cht, Kultus, ldissen-

schaft und Kunst wol-l-te zwar Cie i-nt Zusammenhang mj-t der tlj-rtschaftli-ch-
keit noch offenen Fragen, irrsbesondere den erziel-ba¡en Nutzen und dÍe
personellen Auswirkungen dr-rrch Pilotprojekte klären. Die für 14 Projekte
erstellten Zwischenberichte und die drei Abschlußberichte enthalten je-
doch, von einer Ausnahme abgesehen, noch keine verwertbaren Angaben zur
Wirtschaftlichkeit .

Das Staatsministerium wej-st in seiner Stel-lungnahme u.8. darauf hin, daß

eine gesicherte Abschätzung des Rationalisierungspctentials (Nutzen)

Der

die
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einer genauen betriebswirtschafùlichen Untersuchung bedürfe, die jedoch

mit sehr hohen Kosten verbunden wäre und nur auf der Grundlage einer urn-

fassenden Kommunikations- und 0rganisationsanalyse in jeder einzelnen

Klinik erstellt werden könne.

Der ORH teilt in diesem Falle die Auffassung der Verwaltung. Um so dring-
licher erscheint ihm deshalb eine weniger aufwendige Erfolgskontrolle
- insbesondeie im Pflegebereich - nach Einführung der Systeme,
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B. FÜR DIE EINZELPLAiNE

EINZELPLAN 03 A

(Staatsministerium des Innern)

Einsatz von Polizeivollzugsbeanrten in Bereichen mit úberr¡iegenden Venral-
tungsaufgaben

(Kap. 03 18)

Der OBH hat bei seinen PrÜfungen im Bereich der Landespolizei
mehrfach festgestellt, daß PolizeivoLlzugsbeamte mit Täti.gkeiten
befaßt sind, die ihrer qualJ-fizierten Ausbildung nicht entspre-
chen. Sie könnten durch Verwaltungsbeamte, Angestellte oder Ar-
beiter ersetzt werden. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums
Mtinchen könnten mindestens 100 Polizeivollzugsbeamte wieder ih-
rer eigentlichen Vollzugstätigkeit zugefÜhrt werden.

Polizeivollzugsbeamte (PVB) erhalten als Ausgleich ,fÜr die mit ihrem

Dienst verbundenen Erschwernisse eine Polizeizulage, ferner werden sie

mit Ablauf des 60. Lebensjahres unter Zahlung einer Abfindung in den Ru-

hestand versetzt. Die ZuJ-age ist abhängig vom Status als PVB und wird un-

abhängig davon gezahlt, ob der Bearnte tatsächlich vollzugspolizej-liche

Aufgaben ausübt.

Der OBH hat anIäßlich von PrÜfun$en bei, den Präsidien der Bayer. Landes-

polizei (PP) in den letzten Jahren wiederholt festgestellt, daß polizei-
dienstfähige PVB j.n Bereichen mit Überwiegenden Verwaltungsaufgaben bzw.

für Aufgaben eingesetzt werden, fÜr die keine Voltzugsdienstkenntnisse

erforderfich sind.

Die bisher in den genannten Bereichen beschäftigten ¡PVB sollten durch

Verwaltungsbeamte, -angestellte oder Arbeiter ersetzt lv{€rden, weil

- die mj-t erheblichem Aufwand ausgebildeten Vollzugsbeamten v,,ieder ihrer
Ausbitdung entsprechend verwendet ulerden können und damit der nicht un-

erhebliche Fehlbestand an PVB (derzei.t rd. 1 000 Beante) reduziert vrer-

den kann und

- der Einsatz von Verwaltungskräften kostengi.jnstiger unrl somit wirtschaft-
licher ist.

19.1
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Der 0Bll hatte seine Feststellungen jeweils sor^,ohl dem Staatsminísterium
a1s auch den Pol-izeipräsidien mitgeteilt. Abgesehen von Einzelfä11en hat
si.ch jedcich in den letzten Jahren keine wesentliche Verbessetung der 51-
tuation ergeben.

Bei der Prlifung des PP München im Jahr 1990 wurden zuletzt folgende Fest-
stellungen getroffen, clie im wesentLichen die bisherigen Erkenntnisse be-

' stätigt haben:

19.1.1 Polizeivollzugsbeamte in der Registratur der Abteilung Einsatz des PoIi-
zeiprãsidiuns

rn der Registratur der Abtej.lung Einsatz beim PP München werdèn neben

einent verwaltungsangesteJ-ì.ten, ei-nem porizeidienstunfähigen Beamtên auch

noch sechs polizeidienstfähige PVB eingesetzt.

Bei den Tätigkeiten j.n einer Registratur handelt es sich ausschließlich
um Verwaltungsarbeiten, die keine vo1J-zugspolizeilichen Kenntnisse erfor-
dern.

De¡ ORH hatte bereits im Jahr 1978 den Einsatz von polizeidienstfähigen
PVB in diesem Bereich beanstandet. Schon damals hat das PP München die
Auffassung des ORH geteilt, daß die in der Registratur eingesetzten Voll-
zugsbeamten durch Angestellte ersetzt werden könnten. Eine Änderung ist
aber bis heute nicht eÍngetreten.

79.1.2 Polizeivoll-zugsbeante aIs Vervaltungssachbearbeiter bei den Polizeün-
spektionen (PI)

rm Bereich des PP München sind bei den pr insgesamt 82 polizeidienstfä-
hige PVÈ (darunter L6 im gehobenen Dienst) ars sachbearbeiter oder Mit-
arbeiter im rnnendienst beschäftigt; zwölf Bearnte haben das 4s. Lebens-
jahr noch nicht vol-lendet. Es handeft sich hierbei um Tätigkeiten, die
ganz überwiegend dem Verwaltungsbereich zuzurechnen sind.

Der ORH hatte in den zurückliegenden Jahren wiederhort festgestelJ.t, daß

bei den Pr häufig jüngere polizeidienstfähige Vollzugsbeamte auf díesen
DÍenstposten verwendet werden und hatte die Auffassung vertreten, daß j.n

diesem Bereich grundsätzlich verwaltungsbeamte, ggf. auch Angesterrte,
eingesetzt werden sol]ten.
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Im Juli 1985 hat das Staatsministerium dem Anliegen des ORH teilwej.se
entsprochen und angeordnet, daß als Sachbearbeiter oder Mitarbej-ter im

Innetrdj-enst der Pf grundsätzlich nu¡ äl-te¡e Beamte über 45 Jahre oder po-

l-izeidienstunfähige Vollzugsbeamte herangezogen wer.den dürfen.

Der weitergehenden Auffassung des OBH hat sich das Staatsministerium je-
doch bisher nj-cht angeschlossen.

Der ORH vertritt nach wie vor die Auffassung, daß nur in wenigen Fällen
auf dj-esen Posten vollzugspolizeitiche Kenntnisse erforderlich sind. Im

Bereich des PP MÜnchen könnte mindestens die Hälfte der Voll-zugsbeamten

aus diesen Dienstposten herausgelöst werden.

L9.1.3 Polizeivollzugsbeanrte als Kraftfahrer bei den Polizeidi¡ektionen

Das PP MÜnchen ve¡wendet bei den vier regionalen Polizeidirektionen (PD)

und bei der PU Verkehr je einen polizeidienstfähigen PVB a1s Kraftfahrer.
Die ,auszufÜhrenden Täti.gkei-ten - überwiegend Kurierdienste - rechtferti--
gen nach Auffassung des OBH nicht den Einsatz eines Vollzugsbeamten.

19.1.4 Fahrdienst bej¡ Polizeiprãsidium llünchen

Bei den Fahrwachen des PP München waren zum 1. Juli 1990 insgesamt 43

Vollzugsbeamte und acht Arbeiter beschäftigt (ohne Werkstättenpersonal).
Die Beamten waren als Lej.ter, Innendj-enstlei-ter, Schichtfrihrer, Ha11en-

meister und als Polizeikraftfahrer eingesetzt.

Nach Auffassung des OBH könnten die Aufgaben de¡ Fahrwachen mit wenigen

Ausnahmen von Arbeitern ode¡ von außendienstunfähigen Vollzugsbeamten,

soweit sie noch Nachtdienst zu lej-sten vermögen, wahrgenommen werden.

Insbesondere die Tätigkeit der fast ausschließlich a1s Polj-zeikraftfahrer
verwendeten Beamten wird ihrer Ausbildung, Qualifikation und Besoldung

nicht gerecht, Hierauf wurde bereits anläßlich der Rechrnungsprüfung 1978

hingewiesen. Trotzdem ist der Anteil an Arbeitern nact¡ wie vor zu gering.
Deren Zahl hat sich J-ediglich von vie¡ auf acht erhõht,

19.1.5 Hausyache beim Hsidium

Im Bereich Hauswache des PP München wurden zun t. Juli 1990 25 PVB ein-
gesetzt, von denen zwei Beamte polizeidienstunfähig sind. Daneben wurden

durchschnittlich täglich sieben Beamte von Poli.zeiinspektionen oder Ein-
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satzhundertschaften zur Dienstleistung bei der Hauswache abgc.ordnet, urn

einen geordneten Schichtbetrieb aufrechtzuerhalten.

Der ORH hä1t den Ei.nsatz ,ion PVB in diesem Bereich nicht für erforder-
lich. Die wenigen vollzugsdi.enstreleva¡rten Aufgaben könnten bei- entspre-
chender'Organisation von enderen Dienststellen wahrgenonmen werden. Der

Bereich Hauswache erscheint besonders geeignet, durch übertragung der
Atlfgaben auf Angestell-be bzw. Arbeiter oder ein privates Sicherr.rngsunter-
nehmen PVB freizusetzen.

Stellungrnhme der Verraltung

Zu den Feststellungen des 0Rt'l hat die verwal-tung ausgeführt, daß geriereil
cjurchaus MögJ.ichkeiten zur Frej-setzung von Vollzugsbeamten in geeigneten

Bereichen du¡ch den Einsatz von verwaltungskräften gesehen werden, jedoch
erscheine der vo¡n OBH für mögrich gehaltene Umfang der F¡eisetzungen zu

hoch. Grundsätzl-ich sei folgendes zu bedenken:

- viele PVB seien durch langjährigen wach- und streifendienst mit psychi-
schen und physischen Belastungen verb¡aucht, aber nicht oder noch nicht
polizeidienstunfähig. Bei Übernahme der Aufgaben durch Verwaltungsbeam-

te, Angestellte oder Arbeiter würde sich die verwendungsfrage fúr diese
Beanten stelLen. Eine ggf. dann notwendige "umschurung" zu verwal-tungs-
beamten wiirde fÜr die Betroffenen neben einem gewissen Statusverlust
auch materiel-1e Einbußen (wegfall der PoLizeizutage, des Dienstklei-
dungszuschusses, der Abfindung und de¡ kostenl-osen MVV-Benutzung) nach

sich ziehen. Darüber hinaus müßten diese Beamten dann bis zum Erreichen
der gesetzlichen ALtersgrenze Dienst leisten.

- Aufgrund der A¡beitsmarktlage im Ballungsraum München sei es außeror-
dentlich schwer, für Angestellten-/Arbeitersterlen überhaupt geeignete
Bewerber zu finden. schon jetzt seien rd, t7 v"H. aller ArbeitersteLlen
im Bereich des PP München unbesetzt.

Zu den Einzelpunkten hat die verwaltung im rvesentlichen wie fcrlgt stel-
lung genommen:

- Beim Ëinsatz der PVB in de¡ Registratur der Abteirung Einsatz bestehe
zwar die Möglichkeit, Beamte gegen Angestellte auszutauschen, die ver-
waltung erachte aber ei-nen gewissen stamm an ärteren PVB ars notwendig,
weil vollzugspolizeiliche Kenntnisse zu einem bestimmten Teil erforder-
lich seien.
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Gegen den Vor:sch1ag, j-m rnnendienstberej-ch auch vervraltungsbeamte oder
Angestellte ejnzusetzen, bestünden keine grundsätzlichen Einwärrde; de-
ren Anteil dürfe jedoch ej.n bestimmtes [1aß nicht überschreiten, um dj-e

Funktionsfähigkeit des stabsdienstes im Einsatzfall nicht zu gefährden.

Die a1s K¡aftfahrer bei den PD eingesetzten Beamten würden über diese
Tätigkeit hinaus ím täglíchen Dì-enstgeschehen zur Erledigung von Quer-
schnittsaufgaben herangezogen. rm Einsatzfall fungierten sie ars Füh-

rungsgehilfen im Polizeiführungsstab.

Das PP München sei bestrebt, bei den Fah¡:wachen einen vertretba¡en Teil
der stellen mít Arbeiùern zu besetzen. Díeser Absicht seien jedoch dort
Grenzen gesetzb, wo es ge1te, die Einsatzbereitschaft für spezialfahr-
zevge (2.8. l'Jasserwerfer) sicherzustellen.

- Die Übertragung der Aufgaben der Hauswache im PP München auf Ange-

steute/Arbeiter werde insofern für bedenklich angesehen, als dafùr al-s

Preis der Verl-ust bürgernaher Servicetätigkeiten in Kauf genommen ì¡Jer-

den müßte. Vielmehr sei zu überJ-egen, ob nicht dort ein hlachbetrieb
ähnrich einer regional-en Pr einzurichten sei. Als "zweltbeste" Lösung

böte sich jedoch die übertragung dieser Aufgaben auf einen privaten
Siclrerheitsdienst an.

Zu den Darlegungen der Verwaltung ist folgendes zu bemerken:

DJ-e grundsätzliche Berej-tschaft der Verwaltung, in den genannten Berei-
chen PVB durch andere Bedienstete zu ersetzen, j_st zu begrüßen. Dabei
dürfen die schwierigkeiten der Personalgewinnung im Großraum München je-
doch nicht zum Anlaß genommen werden, es im wesentlj-chen beim bisherigen
Zustand zu belassen.

- Der von der Verwalt.ung angeführ.te soziale Aspekt soll nicht verkannt
werden. Es gelrt aber nicht an, PVB nur deshalb Díenstposten mít Verwal-
tungscharakter zuzuordnen, um die eigens für den Vollzugsdj_enst ge-
schaffenen und nur dort gerechtfertigten vo¡teile (Altersgnenze, Abfin-
dung usw.) zu erhalten. Im übrigen würde der ORH bei der von der Ver-
waltung angewencieten Verfahrensweise eine Benachteiligung für die Beam-

ten sehen, bei denen ärztlicherseits die Polizeidienstunfähigkeit fest-
gestellt wolden ist und die deshalb entweder aus dem Dienst ausscheiden
oder in die Laufbahn ej-nes Verwaltungsbeamten wechseln müssen.

- rn den vom ORH genannten Berej-chen handel.t es sich ganz überviegend um

Verwaltungstätigkeiten, die von Verwaltungsbeamten, iAngestellten oder
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Arbei-tern wahrgenommen werden können. VollzugspolizeilÍche Kenntnisse
mögen dabei zv¡ar iln Einzelfalt von Vorteil- sein, sind aber nicht, wie
von der Verwaltung dargestellt, zum zvJeckgerechten Einsatz erforder-
lich.

- Für Bereiche, in denen fast ausschlleßlich Bewachungsaufgaben oder
Pfortendienste zu verrichten sind, ist der ORH der Auffassung, claß der
Einsatz e'ines privaten Sicherheitsdienstes eine wirtschaftliche Lösung

darstel-Ien kann.

Zusammenfassend hälb der ORH an seiner Auffassung fest, daß bei der
Bayer. Londespolizei in Bereichen rnÍt überwiegenden Verwaltungsaufgaben
bzw. Aufgaben, für die keine Vollzugsdienstkenn'r,nisse er.forderLich sind,
die dort bisher eingesetzten polizeidienstfähigen PVB durch verwaltungs-
beanrte, Angestellte oder Arbei-ter, ggf. auch polizeidienstunfähige Beamte,

ersetzt werden soIlten.

Allein im Bereich des PP München könnten so mindestens 100 Polizeivoll-
zugsbeamte wieder dem Vollzugsdienst zugeführt werden, was den dort be-
stehenden Personal-mangel weni_gstens etu,as mildern könnte.

Benutzungsgebûhren der Gesundheitsvenralturg
(Kap. 03 3L Tit. lLl Ot)

Die Gebühren für Leistungen der Gesundheitsverwaltung wurden
nicht rechtzeitig den gestiegenen Kosten angepaßt. Der Vorschlag
des ORH, zur Erleichterung der Anpassung ein Punktesystem ent,
sprechend den ärztlichen Gebührenordnungen einzuführen, wurde

. nicht realisiert.

Der FreÍstaat Bayern erhebt für dj.e Inanspruchnahme von Einrichtungen des

öffentrichen Gesundheitswesens (2.8. Landesuntersuchungsämter, Gesund-

heitsämter, veterinärämter) Gebühren und Auslagen nach der "verordnung
über die Benutzungsgebühren in der Gesundheitsverwaltung" (GGeb0). Der

ORH hat bei sej-nen Prüfungen mehrfach festgestellt, daß diese Gebühren-
ordnung nur mit erheblichen zeitrichen verzögerungen an die gestiegenen
Pe¡sonar- und sachkosten angepaßt wurde. so wurden die letzten beiden
Anpassungen in den Jahren 1974 vnd 1984 durchgeführt. Der ORH hat deshal.b

bereits im Jahr 1983 gefordert, die Gebühreno¡:dnung in kürzeren Abständen

anzupassen und hierzu vorgeschlagen, die Gebührenverzeichnisse, die fast



- 65 -

300 Einzelpositionen enthalten, auf der Grundlage von Punktzahlen zu er-
stellen. Der Gebührensatz wäre durch die Multiplj-kation der Punktzahl mit
einem Punktwe¡t zu e¡mitteln. Dieses Prinzip liegt auch den Gebührenord-

nungen im übrigen Gesundheitsbereich zugrunde (2.8. Gebührenordnung fûr
tirzte, Gebúhrenordnung für Zahnàrzte; Tarif der Deutschen Krankenhausge-

sellschaft für die Abrechnung erbrachter Leistungen - DKG-NT -).

Der Punktwert könnte - im Gegensatz

sämtliche Positionen neu festgesetzt
wendiges Verfahren in angemessenen

werden.

ztrr derzeitigen FegeJ-ung, bei der

werden müssen - rasch und ohne auf-
Zeitabständen cjen Kosten angepaßt

Das Staatsrninisterium des lnnern hat Anfang L991 einen Neuentwurf der

GGeb0 fertiggestellt, der entsprechend der Anregung des ORH die Gebühren-

höhe nach einem Punktesystem festlegt. Dieser Entwurf wurde dem bei- der

Staatskanzlei eingerichteten Normprüfungsausschuß ùorgelegt, der die Ent-

wü¡fe für Gesetze und Bechtsverordnungen zu überprüfen hat. Dessen Ge-

schäftsstel-le hat gegen das Punktesystem grundsätz1iche Einwendungen er-
hoben, da es dem Gebot der Bürgerfreundllchkeit widerspreche. Der durch-

schnittliche Bürger könne sich an dem Punktesystem nicht orientieren, da

es nicht aus sich heraus einfach und allgemein verständlich sei. Auch

lvenn er durch Nachfragen oder Nachlesen den Punktwe¡t schh-eßlich kenne,

be::eite manchen Bùr'gern der Multiplikationsvorgang mit der Punktzahl

Schwieri-gkeiten. Dies so1le dem Bürger nì-cht zugemutet werden. Die Ver-

luste an Bürgerfreundlichkeit r.rürden daher mögliche Gewinne j-m Berei-ch

der Verwaltungsvereinfachung nicht aufivj-egen. ln übrigen seien bisher inr

gesarnten staatl-icherr Kostenrecht die Gebühren in DM-Beträgen festgelegt.

Nach Auffassung des Staatsmlnisteriums wie auch des ORH widerspricht ein
Punktesystem nicht dern Gebot der Bür'gerfreunrjlichkeit. Es ist keinesfalls
umständIich, ei-ne Gebühr, die sich aus Punktwert mai- Punktzahl errechnet,
nachzuvollziehen. Dem BÜrger vrird auch nicht mehr Sucharl¡eit zugemutet

als bei der bisherigen Begelung, da er j-n beiden Fäll-en zur Nachprüfung

der Gebührenhöhe einen Blick in die GGebO und in das Gebührenverzeichnis

werfen muß. Außerdem erscheint di-e Erwägung der Geschäftsstelle des Norm-

prüfungsausschusses schon deshalb nicht überzeugend, ueil der Bürger i-n

den seltensten Fällen die Inanspruchnahme der GesunCheitsverv;al-tung von

der vorherigen Ermittlung der anfallenden Gebütl¡en abhängig machen wird.
Im übrigerr hat es mit dem schon seit Jahren geJ.tenden Punktesystem bei
den Gebührenordnungen der Arzte und Zahnärzte in der Praxis noch nj-e

irgendwelche Schwierigkeiben gegeben
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FÜr das Punktesystem sprechen sowohl der geringere Verwal-tungsaufwand als
auch die schnelle¡e Anpassungsmöglichkeit.

Trotz , dieser Argumente hat der Normprüfungsausschuß mit Mehrheit den auf
einer ORH-Anregung beruhenden Vorschlag des Steatsministeriums abgelehnt.
Um die äþerfällige Gebührenanpassung nieht noch länger zu verzögern, hat
das staatsministerium zwischenzeitlich die GGebO mit hlirkung vom 1. August
1991 neu gefaßt und dabei das bisherige umständliche system beibehalten.
Allerdings ist beabsichtigt, die Frage der Einfüh¡ung von Punktwe¡ten bei
staatl-ichen Gebühreno¡dnungen genererr zu einem späteren Zeitþunkt noch-
mars im Normprüfungsausschuß zu e¡örtern. Oer ORH hält es für erforder-
lich, diese grundsätzliche Frage alsbald zu entscheiden, dâ er sich von

dem Punktesystem e¡hebliche vorteile für die zeitgerechte Anpassung von

staatlichen Gebühren verspricht.
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EINZELPLAN 03 B

( Staat sbauverl^la I tung )

2l |lohngeld nach dem I'lohngeldgesetz

(Kap. 03 63 Tit. 681 01)

Der Voll-zug des Wohngeldgesetzes wurde im Bahmen einer Quer-
schnittsprüfung bei 25 kreisfreien Städten bzw. Landkreisen un-
tersucht, Bearbeitungsfehler wurden insbesondere bei der Einkom-
mensermittlung und der Berücksichtigung von Freibetnägen festge-
stellt. Der ORH schlägt zur Vereinfachung der teilweise unüber-
sichtlichen Regelungen eine Reihe von Gesetzesänderungen vor.

2L-1 Nach dem hlohngeì-dgesetz (WoGG) in der. Fassung vom 8. Januar 1991 wird auf

Antrag Wohngeld a1s Zuschuß zu den Aufwendungen für den l{ohnraum gewährt,

um ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu si-
chern.

Die Ausgaben an Wohngeld, das je zur Hälfte von Bund und Land getragen

wj-ri, und die Zahl der Wohngeldempfänger haben sich in Bayern seit 1986

wie folgt entwickelt:

Zahlenübersicht 1

Jahr Ist-Ausgabe

Mio DM

Anzahl der
hlohngeldempfãnger
am Jahresende

1986

1987

1988

1989

1990

343,8

4O7,8

369,7

361,9

354,8

208 04t
203 389

t93 44t
181 001

170 538

Die Eewilligung, Auszahlung und Rückforderung von tnJohngeld obliegt in
Bayern den 25 kreisfreien Städten und den 71 Landk¡ersen-
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Im Jahr 1990 haben der ORH und dj-e Siaatl. Rechnungsprüfungsämter bei vier
kreisfreiert Städten und 2I Landratsämtern den Vollzug des tdoGG im Rahmen

eine¡ QuerschnittsprÜfung untersucht, die auclr andere Rechnungshöfe zeit-
gleich und in ähnlicher Form angestellt haben. Ziel der Prüfung war es,

- die Zweckmäßigkeit der 0rganisation der Wohngeldstel-Ien zu untersuchen,

- systembedingte Schwachstellen des t,loGG zu erkennen und

- den bestimmungsgemäßen Votlzug des tdoGG nach festgelegten Schwerpunkten

zu überprüfen.

21.2 Organisation der l{ohngetdstellen

ldie die Zahlenübersicht 2 zeigt, vrar von der Untersuchung rund ein Drittel
des Geschäftsanfalls der Wohngeldstellen erfaßt:

Geschãftsanfall der hfohngeldstelten jm Jahr 1gB9 Zahlenübersicht 2

Bereich Anzahl der e+fang€,r 1)

a¡ Jal¡¡esende
Bearteiturge-
fälLB

aosge-
silt

davqr

Itietzu-
scfiússe

Lasten-
zusclrÍisee

insgæafr pm ery.
ffuger

je Sacrtûenteiterr

1. Bayern

2. Bei den ge-
priiften
Wohngeld-
stellen

181 001

60 139

164 18s

55 422

16 816

4 717

473 747

t60 232

2,62

2,66 355 950

1) Grundlage: Statistischer Bericht des Bayerischen Landesanrtes für Statistik und Datenver-
arbeitung '!'lohngeld in Bayern im Jahre 1989"

21,.2.1 Allgemeine Feststellungen

Die Wohngeldsbellen waren überwiegend ausreichend besetzt und zwecknãßig
organisiert. Eine Ausnahme sterlt die Lendeshauptstadt München dar (s.
TNr. 27.2.2) .

Die Zahl der jährlichen Bearbeitungsfäl1e pro Sachbearbeiter (einschließ-
lich Hilfskräfte) schr¡rankte zwischen 800 und L 20o, im Durchschnitt lag
sie bei 950 Fä1len. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer eines Wohn-

geldantrags betrug vier bis sechs V,,ochen.
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Der ORH hält sowohl die durchscfril:-ttticne Belastung de¡ Sachbearbeiber als

, auch die Bearbeitungsdauer für angemessen, um eine ununterbrochene Zahlung

des Wohngeldes zu gewährl-eisten, sofern de:: V'líederholungsantrag gemäß g 23

Abs. t V'loGG rechtzeitig gestellt wird und alle sonstigen Voraussetzungen

fü¡ eine Weitergewährung erfü}It sind.

21.2.2 Landeshauptsüafü iltnchen

Wesentliche Beanstandungen ergaben sich bei der Landeshauptstadt München.

Die Ber"lilligungsstelle für Wohngeld war im Bereich der Sachbearbeì.tung

durchschnittl-ich nit 74 Kräften (54 Sachbearbeitern und 20 Hilfskräften)
besetzt. Auf ei-ne Bearbeitungskraft entfielen jährlich rcl. 1 000 Bearbei-
tungsfälle bzw. 360 Wohngeldempfänger. Damit ist die Landeshauptstadt Mün-

chen mit Personal ausreichend ausgestattet. Sie weist jedoch eine über-:

durchschnittlich hohe Fehlerquote von , 30 v.H. bei den Lastenzuschüsser1

und 40 v.H. bei den Mietzuschüssen (zur Fehlerquote s. ÍNr. 21.4.4) und zu

lange Bearbeitungszeiten von durchschnittlich vier Monaten auf.

Hierfü¡ waren j-nsbesondere die unzureichende Prüfung der DV-Erfassungsbe-

lege auf Vollständigkeit und Bichtigkeit sowie die teilweise fneffizienz
in der Aufbau- und Ablauforganisation ursächlich.

Der ORH hat zur Behebung der derzeitigen Schwächen und Mänge1 beim Vollzug
des WoGG folgende organisatorische llndenrngen vorgeschlagen:

- Überprüfung der DV-Erfassungsbelege entsprechend den Vorgaben des

Staatsministeriums des Innern.

- Bearbeitung von Erst- und Wiederholungsanträgen durch dens-e1ben Sach-

bearbeiter.

- Umgestaltung des Parteiverkehrs mit dem

ständigen Sachbearbeiter bereits bej- der

von Ergänzungen einzuschalten.

ZieJ., den zur 'Entscheidung zu-

Entgegennatrne der Anträge oder

- Dezeritralisi-erung der Aktenverwaltung und Einfûhrung eÍner Sachbearbei-

terregistratur.

Die Landeshauptstadt hat mitgeteilt, daß sie díe 0rgan.rì.sationsvorschläge

des OBH prüfen und sich bemühen vrerde, die zu langen Bearbeitungszeiten
wesentlich zu verkürzen. Zur Fehlerquote hat sie darauf, hingewiesen, daß
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zwar der größte Teil der Beanstandungen zutreffe, in einigen Fällen die
Fachdienststelle aber eÍne andere Auffassung al-s die Rechnungsprüfung ver-
trete.

Das Staatsministerium wird darar¡f hinwirken, daß die bei der Landeshaupt-
stadt München festgestellten MängeJ- entsprechend den Anregungen des ORH in
angemessener Frist behoben werden,

Systenbedingte Schnachstellen des l{oGG

- l{ohngeld und Sozíalhilfe

Zwischen 20 und 25 v.H. der talohngerdempfänger erhalten gleichzeitig so-
zialhilfe. In diesen Fällen machen die Sozial-Ëimter entweder ErstÊttungs-
ansprÜche nach dem Zehnten Buch des Sozialgesetzbuches geltend oder las-
sen sich von wohngeldberechtigben zur Antragsterlung bevorlmächtigen.
Das bewj.lligte l,'lohngeld führt nicht zu Mehreinnahmen des Antragstellers,
sondern letztlich nu¡ zu eine¡ Verrechnung zwischen den Leistungsträgern
bzw. zu eine¡ Entlastung des Sozialhilfeträgers.

De¡ OBH hat dieses Verfahren mehrfach als zu verwaltungsaufwendig bean-
standet, da in diesen Fä11en zweíma1 nach unterschiedlichen Bechtsgrund-
lagen Leistungen fÜr die Unterkunft berechnet werden mußten. Zwischen-
zeitrich wurde das woGG mit hJirkung vom 1. April 1991 dahingehend geän-
dert, daß der Sozialhil-feträger für die Empfänger von Leistungen der
sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge ein pauschaliertes llohngeld
festsetzt, ohne daß ein gesonderter Antrag bei der tdohngetdstelle zu
stellen 1st.

. Damit wurde dem Anliegen des OBH im wesentlichen Bechnung getragen.

- Einnâllige Einnahmen

Die Bestimmungen über die Anrechnung einmaliger Einnahmen (g 11 Abs. 3

i'v.m. Abs. 1 und Abs, 2 l¡JoGG) sind kompliziert und führen in der p¡axis
häufig zu unbefri-edigenden Ergebnissen

so sind z.B. Lohn- oder Gehaltènachzahlungen, Tantiemen, provisionen,
Bausparzinsen und ähnl"iche Leistungen je nach dem Zeitpunkt der Antrag-
stellung bzw. der Auszahlung der einmaligen Leistungen ganz oder teil-
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weise lvohngeldrechtllch zu berücksichtigen oder nict¡t zu berücksichtl-
gen, obwohl sie in allen FäIlen für den Empfänger die gleiche finanziel-
le Bedeutung haben. i\hnliche Probleme ergeben sj-ch bei einmatigen Abfin-
dungen, Schenkungen oder bei der überlassung von Eigentum anLäßlich von

Scheidungen.

Nach Auffassung des ORH soll-te das l¡loGG dahingehend geöndert werden,

derartige einmalige Einnahmen wohngeldrechtlich wie laufende Einnahmen

zu behandeln.

- Aufirendungen zur Enrertung, Sichenrng und Ertaltung der Einnalmn - ller-
bungskosten (S 12 llocc)

Der Begriff "lr'lerbungskosten" i-m Wohngeldrecht folgt im wesentÌichen dem

Einkommensteuerrecht, fm Unterschied zum Steuerrecht können jedoch nur

die nstrendigen lderbungskosten berücksichtigt werden. Dieser Umstand er-
weist sich in der Praxis für AntragsteLler und Bewilligungsbehörden a1s

verwirrend, a¡bej-tserschwerend und 1äßt zusätzlichen Verwaltungsaufwand

entstehen.

Der ORH hat angeregt, die in der Vollzugsp::axis geübte Begelung, daß bei
der Absetzung von ürlerbungskosten im allgemeinelr von den auch von den

Fi-nanzbehörden anerkannten Werbungskosten ausgegangen wird, auch wohn-

geldrechtlich zu verankern.

- Au8er Betracht bleibende Einnahrnen (S 14 t{oGG)

Um die schwierige wohngeldrechtLiche Ermittlung des Einkommens zu er-
leichtern und eine Verwaltungsvereinfachung zu erreichen, sollte der um-

fangreiche komplizierte Katalog des g 14 WoGG, der rd. 40 außer Betracht
bleibende Einnahmen aufzäh1t, aber trotzclem keine abschließende Regelung

trifftT überarbeitet und gestrafft werden.

Der OBH hat seine Vorschläge zur Anderung des Wohngeldgesetzes dem Staats-
ministerium und dem Bundesrechrrungshof übermittett mit der Bitte, diese
bei anstehenden Änderungen aufzugreifen.

Das Staatsministerium hat zugesagt, flem nachzukommen.
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2t.4 Vollzug des l{oGG

Die kreisfreien Städte und die Landratsämter haben das WoGG z.T. nicht be-

stimmungsgemäß volJ-zogen. Im einzelnen waren insbesondere folgende wieder-
kehrende Mänge1 zu beanstanden:

21,.4.1 Am häufigsten wurde das der Wohngeldberechnung zugrundezulegende Jahres-
einko¡men fehlerhaft ermitte]t :

- Im Wohngeldantrag angegebene Beträge r.lder in den Veldienstbescheinigun-
gen bestätigte zusätzliche Zahlungen wurden nicht als Einkommen berück-
sichtigt.

Beträge wurden den Bruttoeinnahmen hinzugerechnet, obwohl si.e bereits
darin enthalten waren.

Einkommen des Antragstellers und der weiteren Fanj-lienmi.tglieder (2.8.
Unterhaltszahlungen) wurden a1s gemeinsames Einkommen dem Antragsteller
zugerechnet, obwohl die Einkünfte für jedes Familienmitglied stets ge-

trennt zu ermitteln und anzusetzen sind (g 9 lrloGG).

21.4.2 Die zwej-tgrößte Fehlergruppe

($ L2 WoGG) festgestellt.

- Die l¡lerbungskostenpauschale

betrag von 2 000 DM wurde

tend gemacht wurden.

wurde bei der Ermittlung der l{erùungskosten

von 564 bzw. ab 1. Januar 1990 der Pauschal-

abgesetzt, obwohl höhere Werbungskosten gel-

- Über die Pauschale hinausgehende Werbungskosten wurden von den Einnahmen

abgesetzt, ohne zu prÜfen, ob es sich hierbej- um,notwendige Aufwendungen

i. S. v. $ 12 Abs. :t hloGc lrandelt.

2L.4.3 Beim pauschalen Abzug von Einkqnnen nach $ 17 ¡ffiG ivurde häufj-g nlcht
zutreffend ermittelt, ob al-s Voraussetzung für den erhöhten Freibetrag
Steuern vom Einkommen entrichtet worden sind odér entrichtet u,erden, So

wurden erhöhte PauschaLen ge\4,ährt, obwohl im Zeitpunkt der Entscheidung

bereits feststand, daß die Steuern zurückgezahlt werden müssen oder der

Antragsteller nach Aktenlage mit einer Steuererstattung in vol1em Umfang

rechnen konnte,

In anderen FäI1-en wurde der erhöhte Freibetrag nicht gewährt, obwohl keíne

zuverlässigen Prognosen über die voll-e Steuererstattung vorlagen.
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Bei der Aufstellung der Wohngeld-Lastenberechnung rvurde oft nicht geprüft,
ob neu aufgenommene Darlehen tatsächlich für die nach dem Wohngeldrecht

begÜnstigten oder fÜr andere Zwecke bestimmt r¿varen. Ei-ne Wohngeldstetle

berÜcksichtigte z.B. bei der Lastenberechnung eín im November 1986 aufge-
nommenes Darlehen Über 60 000 DM, obwohl das lrJohnhaus bereits 1983 errÍch-
tet worden ist, Der tr'lohngeldakte war zu entnehmen, daß der Kredit für den

E¡werb l-andwirtschaftlicher Grundstücke ve¡wendet worden ist.

27"4.4 Fehlerquote

Die Qualität der lr'lohngeldbearbeitung vìrar bei den einzelnen kreisfreien
Städten und Landratsämtern sehr unterschiedlich. So lag die Fehlerquote
bei den repräsentativ ausgewäh1ten Fäl1en zwi-schen I und 40 v.H., im

Durchschnitt bei 23 v.H. (v91. Zahlenübersi-cht 3):

Ergebnis der Prüfung der l{ohngeldstellen Zahlenübersicht 3

Wesentliche Gründe für die hohe Fehlerquote sind nach Auffassung des OPH

- das teilweise sehr kompllzierte Vorschriftensystem des Wohngeldrechtes

SOI¡rl-e

- die z.T. nicht ausrej-chende Qualifizierung der Sachbearbei-ter.

Der OBH hat deshalb - neben seinen Vorschlägen zur Änderung des t,'JoGG

(TN¡. 21.3) - das Staatsministerium gebeten, die Schulung der Mita¡beiter
der ldohngel-dstellen zu verstärken und dabei insbesondere die vom 0ßH fest-
gestellten häufigen MängeI zu erö¡tern. Das Staatsministerium hat zuge-
sagt, diesen Vorschlägen zu entsprechen.

ZahI der tbhn-
gelderçfãng,ec
arn Jahresende
l98fl bei den
gepnÌfÈen
Kohngeld-
steLler¡

Gepräfte FãIIe Besnstsndebe FãIIe

Anzahl Y.H. Anzahl v.H.

darünter mit finanziellen Ausrirtunger

Anzahl

Añteil sn den
Deangçanoeten

Fa-ilßn
v.H.

geprurÈen
Fãllen
v.H.

Nietzu-
schùsse

Lasten-
z uschü s-
se

55 422

4 717

2 471

! 748

4,5

37

512

442

27

25

344

319

68

72

14

18

insge-
sart 60 13ft 4 21f, 7 s54 23 667 70 16
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Die Höhe der unmittelbaren finanziellen Auswirkungen der Feststellungen in
den rd. 660 Fäl1en (s. Zahlenübersicht 3) können nicht näher beziffert
v¡erden, da der schriftwechsel- erst beilweise abgeschlossen ist, Außerdem

ist die RÜcknahme von Vrlohngeldbescheiden und die damit zusammenhängende

Erstattung von zu unrecht gezahrtem lrllohngerd durch die Bestimmungen des

l¡loGG und des Soziolgesetzbuches e¡heblich eingeschränkt. All-erdíngs ist zu

oerücksichtigen, daß die Mehrzahl der wohngeldempfänger jährl1ch einen
neuen Antrag stel]-t und sich ceshalb die Feststellungen der Rechnungsprü-
fung jedenfalls für die Zukunft finanziell auswirken.

27.4.5 Dj-e Begierungen wei-sen den Bewj-l-ligungsbehörden die Mittel für Wohngeld in
Form von Abschlagszahlungen auf díe vo¡aussichtlj-ch zu lei-stenden Ausgaben

zu,

Ei-ne kreisfrej-e Stadt hat der Regierung bei der halbjährl-ichen i"/ohngeldab-

rechnung eine unterdeckung von rd. 538 000 DM mitgeteiJ-t; die Begrerurrg
hat diesen Abrechnungsbetrag der kreisfreien Stadt erstattet. Tatsächlich
log jedoch eine überdeckung von rd. 100 000 DM vor-.

Aufgrund der PrÜfungsfeststellungen hat die kreisfrele Stadt die Wohngeld-
abrechnung berichtigt und den zuviel erhaltenen Betrag von rd. 639 000 DM

an die Regierung zur.ückgezahlt.

n.t

Bayerisches llodernisierungsprogram
(Kap. 03 64 Tit. 893 81)

Durch die Zusammenfassung de¡ banktechnischen Abwicklung des
Bayer. Wohnungs-Modernisierungsprogramms bei de¡ Lanclesboden-
kreditanstalt könnten Kosten von jähr11ch etwa 1 Mio DM einge-
spart werden.

Der Freistaat Bayern fördert sej-t 1974 im Bahmen des Bayerischen Moderni-
sierungsprogramms die Kosten für die rnstandsetzung und Modernisierung
von !'lohngebäuden sozial schwacher Hauseigentümer. Diese Fördermittel wur-
den ursprÜnglich durch die Landesbank bayerische¡ Haus- und Grundbesitzer
AG (LB-BHG)1) ausgereicht und verwaLtet. sie waren Treuhandgelder des

1) Hittelbare Beteiligung des Freistaêtes Bayern über die Bayerische Landesbank Gi¡ozen-
trale; Beteiligung der Landesbank: 20 v.H.

22
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Staates, die der LB-BHG von der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt
(Labo) als Grobaldarrehen zur verfügung gestellt wurden. Dazu wurde die
Labo von der Obersten Baubehörde jährlich gesondert ermächtigt.

1983 wurde das Bayerische Mode¡nisierungsprogramm überarbeitet und erwei-
tert. Nunmeh¡ wird neben der Modernisierung von Familienheimen (bisher
wohngebäude) zusätzrich noch die Modernisierung von Mietwohnungen geför-
dert. Zugleich wurde die banktechnische Abwicklung der Förderung neu ge-
regelt: Die Eigentumsmaßnahmen (Förderung von Familienheimen und eigenge-
nutzten Eigentumswohnungen) ve¡blieben bei der LB-BHG,, während die Moder-
nisierung von Mietwohnungen auf die Labo übertragen .wurde. rm Gegensatz

zur frÜheren Förderung aus staatlichen Treuhandgeldern wird das Moderni-
sierungsprogramm seit 1983 über zinsverbilligte Kapitalnarktdarlehen ab-
gewickelt; für die Modernisierung von Mietwohnungen können auch zusätz-
lich degressiv gestoffelte Aufwendungszuschüsse gewährt werden.

Mit der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt besteht im Freistaat Bayern

ein Spezialinstj-tut mit breiter Fördererfahrung und eingespielter techni-
scher Ausstattung, das schwerpunktmäßig Wohnungs- und Städtebaumaßnahmen

im wesentlichen über folgende öffentliche Förderprogramme fi_nanziert:

- lalohnungsbauförderung aus öffentlichen Haushaltsmittelrr,

- Förderung der lnlohnungsmodernisierung nach dem Bayerischen Modernisie-
rungsprografnm,

- Gewährung von lr'Johnungsfürsorgedarlehen,

- Förderung von Studentenwohnheimen,

- Abwicklung der Sondereigentumsmaßnahme "Grenzgebiet",

- Wohnungsbeschaffung für junge Ehepaare und

- Landwirtschaftlicher lrJohnungsbau.

Mit der DurchfÜhrung der Förderprogramme zur Modernisierung von Familien-
heimen und eigengenutzten Eigentumswohnungen durch dle LB-BHG hat der
Freistaat Bayern ein zusätzliches fnstitut mit einem .schmalen Sektor von

wohnungswirtschaftlj.chen Förderaufgaben bedacht.l) Die :LB-BHG muß ebenso

wie die Labo laufend und umfassend mit den Bestimmungen der staatlichen
Förderung vertraut sein. Um den Aufwand hierfür in Grenzen zu halten und

1) Neugeschäft 1990: LB-BHG 30 Mio Dt'l; Labo 1 432 Mio Dl4
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Doppelarbeit zu vermei<jen, wurden bereits einige Aufgaberr aus der Abwick-

lung des an sj-ch auf die L8-BHG übertragenen Tej-les des Bayerischen Mo-

'dernisi-erungsprogrammes der'Labo zugewiesen. So besorgt dj-e Labo in Ab-

stimmung rnit dem Staat die Refinanzíerungsfirittef fü¡ die von der LB-BliG

betvilligten und auszuzahl-enden Kapitalmarktdarlehen. Der Zj.nszuschuß für
die Förderdarlehen wj.¡d ebenfalls zwj schen dem Freistaat und der Labo ge-

sorrdert ver'einbart und abgerechnet. Dj-e Labo wird durch die 0BB ermäch-

tlgt, der LB-BHG die l4ittel für clie von ihr bewill.igten Einzeldarlehen

a1s GIobalda¡l-ehen zur Verfügung zu stelÌen. Dabej- werden dem Gì-obaldar-

lel¡en die gleichen Konditionen wie den von cier I-B-BHG bewilligten Einzel-
darlehen zugrunde gelegt. Der gesch¿iftliche I'lutzen der LB-BllG an diesem

Fördergeschäft liegt hauptsächlìch in der Erhebung eines einmaligen Bear-

beitungsentgeltes und eines laufenden Verwaltungskostenbej-troges. Die

Sicherung der von der LB-BHG ausgereiclrten Einzeldarlehen erfolgt 1n de¡

Begel durcli Grundschulden an 1. Bangstelle zugunsten der Labo.

Das Förderprogramm könnte rrach Auffassung des OHH durch dle Labo kosten-
gÜns'biger verwaltet werden. Zum einen könnten die Kosten für das Vorhal-
ten von Fachwissen durch die LB-BHG eingespart werden. Zum ancleren könn-

ten bei der Labo Synergieeffekte und Kostendegressionen durch die gemein-

same Abwicklung mit anderen Förderprogramrren genutzt werden. Auch könnte

di.e unterschiedliche Arbeitsbelastung des Pe¡sonals bei einenr großen fn-
stitut besser als bei einem kleinen Institut intern ausgeglichen werden.

Zudem 1j-eße die breite Fördererfahrung und die eingespielte technische
Ausstattung ei-nes großen Spezialinstituts eínen effizienteren Geschäfts-
abl-auf zu, de¡ auch zu einer spürbaren Verminderung der Sachkosten führen
wÜrde.

Das Staatsministerium wendet gegen eine Übertragung des gesamten Förder-
geschäftes i.nsbesondere ein, daß in eine dafür aufzustellende Vorteils-
rechnung die Erqebni.sse einer gründlichen (kostenintensiven) 0rganisa-
tionsprÜfung eingehen mü[ìten, in we]-che auch das Altgeschäft einzubeziehen

sei. Fe¡ner habe die t-abo auf absehbare Zeít keine freien personellen
Kapazitäten. Schlj.eßlich könne die LBTBHG gegen elne übergangslose Been-

digung des Beleihungsverhäì-tnisses ein schützenswertes, über mehrere Jahr-
zehnte begr-ündetes und j-ns hlerk gesetztes Vert¡auen geltend machen.

Nach Meinung des 0Fll-l vrürde eine sukzessíve Übertragung des För,clergeschäf-

tes, beginnend mj-t dem Neugeschäft,, die Interessen der LB-BHG angemessen

berücksichtigen. Zur Besitzstandswahrung der LB-BHG könnte die Bestands-
verwaltung des bisherigen Altgeschäftes weiterhin dort verbleiben, soweit
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nicht auch dafür Übertragungsmöglichkeiten gegeben sind. Jedenfalls kann

die LB-BllG aus der bislrerigen Überbragung des Fördergeschäftes keinen An-

spruch herleiten, für immer dieses Programm abzuwickeln, In díesem wie in
anderen Fällen muß der Staat bei der Übertragung von Aufgaben handlungs-

fählg bleiben, um Verlagerungen vornehmen zu können, die aus Grúnden der

Wirtschaftlichkeit geboten sind. Mit der Übertragung des Fördergeschäftes

würden sÍch die Verwaltungskosten mindern, u/as nach einer Übergangsphase

ei-nen jährlichen Vorteil von etwa 1 Mj-o DM erbringen kann. fm übrigen

könnte dj.e Labo im Gegensatz zur LB-BHG für dleses :Förderprogramm die

volle Steuerbefreiung beanspruchen. Auch die Labo geht in ej-ner Analyse

von einem Vorteil in dj-eser Größenordnung aus, wobei sie für die Abwick-

lung von Alt- und Neugeschäft einen Personalbedarf von insgesamt sieben

Mj-tarbej-tern ansetzt. Die Bereitstellung dieser Mitarbeiter kann für ein
Institut von der Gr'öße der Labo kein Problem sein.

Der 0BH regt deshalb aus l¡lirtschaftlichkeitsgründen âo, das Förderge-

schäft baldmöglichst von der LB-BHG auf die Labo zu übertragen. Das

Staatsministerium de¡ Finanzen ist der Auffassung, daß zumindest das Neu-

geschäft ab 1993 von der Labo über¡rommen werden sol1te.

Erfolgskontrolle im StraBenbau

(Kap. 03 76, Kap. 13 10 Tit. BB3 08)

Das ZieI, im Fünfjahreszeitraum 1986 bis 1990 im Rahmen des
4. Ausbauplanes 1 461- km Staatsstraßen in 1. Dringlichkeit aus-
zubauen, wurde bei weítem nicht er¡eicht, weil für díese Baurnaß-
nahmen nur die HäIfte der hierfür notwendigen Flittel, nämIich
0,83 Mrd DM, zul Verfügung stand. Im gleichen Zeitraum hat der
Freistaat den kommunal-en Straßenbau mit 4 Mrd Dl4 (2,7 Mrd DM FAG
und 1,3 Mrd DM GVFG) bezuschußt.

Der ORH häIt es nach wi-e vor fúr erforderlich, die fü¡ den Stra-
ßenbau insgesamt verfügbaren MÍttel stärker bei den Staatsstraßen
einzusetzen, j-rrsbesondere weil- dort das Unfallgeschehen noch im-
mer deutlich ungünstiger ist, als auf den Bundes- und Kreis-
straßen. Hätten die Staatsstraßen wenigstens'das'Sicherheitsni-
veau der KreÍsstraßen, so wären a11ein in den letzten fünf Jahren
rechnerisch Unfallfolgekosten in Höhe von über 600 Mio DM einge-
spart worden.

Für den kommunalen Straßenbau sol.lte das FörderproEramm auf einer
klar definierten Ziefvorgabe aufbauen, die vor a]lem auch mit der
für die Staatsstraßen korrespondiert.
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23.1 Zielvorgaben des 4" Ausbauplanes StaatsstrôBen

Der 1985 aufgesteJ-1te 4. Ausbauplan Staatsstraßen unterteilte das Gesamt-

streckennetz von 13 765 km in folgende drei Kategorien:

- 1. Dringlichkeit: Ausbau bis 1990 (ca. 11 v.ll. des Streckennetzes),

- 2. Dringlichkeit: Ausbau bis 20110 (ca.20 v.H. des Streckennetzes),

- Übriges Netz: ausreichend ausgebaut oder später ausbaubedürftig.

Die Zuordnung der Baumaßnehmen zu den einzelnen Dringlichkeitsstufe¡r ba-
sierte auf den Vorschlägen der Begierungen, die hierfür einen Finanzie-
rungsrahmen erhieJ-ten, der sich al.lerdings nicht an einem für ganz Bayetn
geltenden, einheitlichen Beda¡fSmaßstab, sondern am jeweil-igen Anteil des

Gesamtstraßennetzes unter BerÜcksì.chtigung der Zonenrandge'rlichtung orien-
ti.erte.

23.2

Für den Zeitraum 1986 bis 1990 wurden Baumaßnahmen mit Baukosten (ohne

Grunderwerb) in Höhe von 1 660 Mio DM j-n die 1. Dringlichkeit elngestuft.
Die dazugehörige Ausbaulänge von 1 461 km entspricht einem Anteil von

10,6 v.H- des Gesanrtstreckennetzes,

StaatsstraBenhaushalt

ïm Fünfjahreszeitraum 1986 bis 1990 galt die gesetzliche Regelung des

A¡t.13 d FAG, wonach 35 v.H. des Aufkommens an Kraftfahrzeugsteuer "für
den staatlichen straßenbau' zur verfügung gesterlt werden. Hierunter fa1-
1en nach de¡ Verwaltungsúbung alle staatlichen Aufwendungen nicht nur für
den um-, Aus- und Neubau der staatsstraßen zuzügrich der Kosten für p1a-

nung und Bauleitung, sondern auch jene für unterhaltung und rnstandset-
zung und für die anteiligen verwaltungsausgaben. Danach ergj.bt sich fol-
gendes Bild:
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Ausgaben fùr den Staatsstra8enbau
in Bayern (Ep1. 03 B) Zahlenübersicht 1

einschließlich Grunderwerb
ohne zweckgebundene Einnahmen

ohne Hoheitsaufgaben und ohne Versorgungsbezúge, Beihilfen etc. aus Epl. 13

Aus der Zahlenübersicht 1 läßt sich insbesondere folgendes entnehmen:

Die im Fünfjahreszeitraum 1986 bi-s 1990 im Ep1.03 B ausgebrachten und

nach Abzug von Haushaltsspemen auch vollständig verausgabten Haushalts-
mÍttel fÜr den staatlichen Straßenbau entsprachen mit 2 7L7 l"1i.o Dl'4 ziem-
lich genau dem 35-v.H.-Anteil der Kfz-Steuer. Nach Abzug der anteiligen
Verwaltungsausgaben in Höhe von 192 Mio DM und der Mittel für Unterhal-
tung (2.8. hlinterdienst) und Instandsetzung (2.8. Brückenreparaturen) ín
['iöhe von 838 l'1io DM verb]-i-eben für Um-, Aus- und Neubau noch i_ 687 Mio DM.

Hieraus mußten für Grunderwerb, einfachen Ausbau, Deckerrbau sowie für
Planung und Bauì.eitung 857 tlio DM ausgegeben werden. Für Projekte des

Ausbauplanes verbfieben also noch 830 Mio DM, d.h. genau 50 v.H. des dem

Ausbauplan für diesen Zeibraum zugrunde gelegten Volurnens, wovon

784 Mio DM für Projekte der ersten und 46 Mj.o DM für sol.che der zweiten
Dringlichkeit eingesetzt rn¡urden.

Ko¡munalstraßen

FÜr Bau und Unterhaltung der Kommunalstraßen s'bel-lte der Freistaat Bayern

den Landkreisen, Städben und Gemeinden 2 698 Mio DM im Fünfjahreszeitraum
1986 bls 1990 zur Verfügung, also eth,a den gleichen Betrag wie für die

23.3

Ausgaben fär 1986

Mio DM

L987

Mi-o DM

1988

Mio DM

1989

Mio DM

1990

Mio DM

zusíl¡mten

Mio DM

l'-ú"lu'-'t, r,
285 294 301 31.2 326 1 518

Planung und ^.Bauleitung ¿)
30 32 33 35 'tQ 169

Unterhaltuno und
Instandsetzõng 2)

161 170 170 163 174 838

Anteilioe Ver-
wa1 bungãausgaben3) 37 3B 39 38 40 t92

insgesant 513 534 543 548 579 2 777

35-v . H. -Anteil
Kfz-Steuer 486 578 559 538 586 2 747
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Staatsstraßen. Zusammerr mj-t den 1,3 Mrd DM an Bundesmittel-n erhielten die
Kommunen sogar 4 Mr.d Di'l Zuwendungen für ihre Straßen.

Neben 1ängenabhängigen Finanzhilfen aus Landesmitteln in Höhe von

1,95 Mrd DM wurden projektbezogene Zulendrrngen aus Landes- und Bundesmit-
teln in Höhe von 2,05 Mrcl Dl4 geurährt. Für letztere ist u.a. Fördervoraus-
setzung, daß dle zus'bändige Baurrerlvaltung die Notwendlgkeit und Dring-
lichkej-t jedes einzelnen Projektes bestätigt, Maßstäbe hierfür gibt es
jedoch nicht.

Ein fÜr die Kreisstraßen im Jahr 19i'6 elhobener Ausbaubedarf mit einer
theoretisch erforderlichen Gesamtj-nvestítion für ein voli ausgebautes

Kreisstraßennetz in Höhe von 4,4 Mrd DM wurde selther all-e fünf Jahre
fortgeschrieben, allerdings aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung nur
sehr kursorisch un.d ohne Festlegung einer Dringlichkeitsreihung. Die
letzte Fortsch¡eibung zum 31. Ðgzember 1985 ergab einen Gesamtbedarf von

rd. 3,8 Mrd DM. Erstnral-s im Jahre 1991 hat die 0BB die Landkreise
fiir die Kreisstraßen um eine Aktualisierung in zv,,ar vereinfachter, aber
qualj-fizierterer Form a1s in den vergangenen Jahren gebeten. Darüber
hi.naus wi¡d erstmalig auch der Bedarf der dem Bayer. städtetag angehören-
den Städte ermittelt

Anhand der Bedarfspläne soll somit künftig genauer festgestellt wer.den

können,

- inwj,eweit die an1äß1ich der le',;zten Fortschreibung gesteckten Ausbau-
ziel-e er¡eicttt wurden,

- in welchem Zeitraurn dj-e Vorhaben mit dem derzeitigen Finanzvolumen ver-
wirklicht werden können,

- ob die Förderung im bisherigen umfang fortgesetzt werderr kann oder
gegebenenfaLls andere Förderquoten zugrunde zu legen sind und

- ob 1n bestimmten Begierungsbezirken oder Begionen besondere schwer-
punkte zu setzen sind,

Trotz der kÜnftig genaueren und qualifizierteren Aufstellung der Bedarfs-
p1äne wj-rd es nach Meinung der 0BB auch in Zukunft Bauvorhaben geben, die
nach Abwägung a1ler Gesichtspunkte wie Notwendigkeit, Art uncl umfang,
ldirtschaftlÍchkeit und Sparsamkçit im Ej-nzelfall auch ,dann gefördert
werden r urenn das vorhaben bis dahj-n noch nicht im Bedarfsplon aufgenommen

v,r3r.
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Für die übrigen Gemeindestraßen gibt es etwas ähnliches nicht, weshaLb es

hierfür auch nicht möglich ist, das Prograrnmziel quantltativ anzugeben.

Die 0BB geht davon aus, daß hie¡auf etwa ein Viertel des Gesamtkostenvo-

Lumens der Zuwendungen entfärlt, das i.d.R. den kleine¡en Bauvorhaben der
GemeÍnden entspricht. Eine Erfassung würde einen unvertretbaren VerwaI-
tungsaufwand auslösen unC dennoch unvoll.ständÍg bleiben, weil diese Vor-
haben vielfach nicht so langfristig geplant würden.

F-folgskontrolle

Ausbau der Staatsstraßen

Aus der Tatsache, daß im Zeitraum der 1. Dringlichkeit (1986 bis 1990)

nur die Hä1fte des von der Ve¡waltung erwarteten Finanzvolumens auch tat-
sächlich für Projekte des Ausbauplanes zur Verfùgung stand, ergibt sich
zwangsJ.äufig ein geringer Erfüllungsgrad: Anstel-le der vorgesehenen

1 461 km Ausbaulänge wurden nur 680 km (knapp 5 v.H. des Gesamtnetzes)

ausgebaut, davon 585 km der 1. Dringlichkeit sowi-e 96 km der 2. Dring-
lichkeit. Der Erfüllungsgrad der 1. DringJ.ichkeit liegt somit bei ledig-
lich 40 v.H. und auch unter Einbeziehurrg der vorgezogenen Maßnahmen der
2. Dringlichkeit nur bei 46,5 v.H.

Analysi-ert man den Erfüllungsgrad bauamtswej-se, so schwankt dieser beí
den einzelnen Straßenbauämtern zwischen 33 v.H. und 67 v.H. und selbst
auf Regierungsbezirksebene noch zwischen 39 v.H. und 60 v.H. Bemerkens-

wert ist auch, daß a1le Straßenbauämter Projekte der 2. Dringlichkeit
verwirklicht haben, obwohl die 1. Dringlichkeit bei weitem nicht erfüt1t
wurde. Ein St¡aßenbauamt hat, sogar mehr aus der 2. als aus der 1. Drlng-
lichkeit gebaut.

Der stark schwankende Erfüllungsgrad bei den einzel-nen Straßenbauämtern

mag u.a. darin begründet sein, daß der Anteil der ausgebauten Straßen von

Amt zu Amt differiert. Dadurch ist auch der Anteil der Aufwendungen für
die Bestandserhaltung unterschiedl-ich. limter mit einem hohen Anteil- aus-
gebauter St¡aßen benötigen weniger GeId für Zwischenausbauten, Deckenbau,

Unterhaltung etc., können also mehr für Projekte des Ausbauplanes inve-
stieren und erreichen dadurch einen immer größeren Vorsprung, solange

die Haushaltsmittel 1ängenbezogen verteilt werden. Deshalb sollten die
Mittel für Projekte des Ausbauplanes künftig nach Dringl-ichkeit projekt-
bezogen zugewiesen und der an der Straßenlänge orientierÈ,e V'erteilungs-
schlüssel- nur noch für den Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung
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angeurandt t^/erden. Ilur so iäßt sich der unterschiedliche Ausbaugrad all-
mäh1ich ausgleichen.

Des weiteren ist es für eine Abschätzung des gesamten Ausbaubeìlarfs er-
forderl-ich, alJ.e ausbauwürdigen Strecken zu erfassen und einen landesweit

nach gleichen Grundsätzen festzulegenden Ausbaustandard zu verfolgen. An

beicJem mangelte es bisher.

Ausbau der Konmunalstraßen

Di.e Erfol-gskont¡olfe für die llingabe staatlicher Zuwendungen zum kommuna-

len Straßenbau hat sich bisher - wie bei vielen anderen Förderprogrammen -
darauf beschränkt, von Zeit zu Zeit rjie ausgezahlten Gelder zu t¡j-l-anzie-

ren und festzustel-len, daß die Nachf¡age groß ist. Welcher Bedarf jedoch

insgesamt noch besteht, ist derzeit unbekannt.

Di-e Abwicklung des Förderprogramms ist auch insofern unbefrÍedigend, a1s

die Dringlichkeit der Einzelprojekte üblicherweise j-mmer bestätlgt wird,
wenn ei-ne Kommune einen Antrag vorlegt. Ein Verfahren zur Steuerung in
der Vrleise, daß die Straßen unabhängig von der Trägerschaft in der Reihen-

folge ihrer Verkehrsbedeutung ausgebaut werden, gj-bt es bisher nicht
(v91. dazu auch ORH-Be¡icht 1988 TNr. 35.3).

Einfluß auf das tlnfallgeschehen

Die Erhöhung der Verkehrssicherheit ist eine Zielvorgabe j-m Gesamtver-

kehrsplan Bayern, an der der Erfolg staatlicher Investitionen allein
schon wegen der volkswirtschaftl-ichen Bedeutung zu messen ist. Der OBH

hat deshalb auf der Grundlage der Daten zum Unfallgeschehen, zu¡ Ver-
kehrsbelastung und zur Netzlänge der Straßen auße¡halb geschlossener Ort-
schaften die Entwicklung der relatj-ven Sicherhdit des Verkehrs auf den

Staatsstraßen mlt der auf Bundes- und Kreisstrôßen verglichen.

Zur Ermittlung der UnfallfoJ-gekosten wurden die Kostensätze der Bundesan-

stalt fÜ¡ Straßenwesen fÜr die volkswirtschaftliche Bewerturrg von Stra-
ßenverkehrsunfäI1-en (Preisstand 1985) herangezogen. Dabei wurden entspre-
chend Nr. 5 dieser bundesweiten Begelung die tatsächlich auf den einzel-
nen Straßenklassen registrierten Unfallfolgen mit den Einzelkostenansät-
zen beh,ertet. Es wurden aIle Unfäl1e mi.t Personenschaden oder schwerem

Sachschaden einbezogen. Die Ergebnisse sind in Zahlenübersicht 2 und

Schaubild 1 dargestellt.
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Staatsstraßen

Zahlenübersicht 2

Schaubild 1Unfallkostenrate

DM/10O0 Kfz-km

100

60
f 986 1 987 1 988 1 989 1 990

1986 ts87 1I¡88 1989 rgc¡

Eundesgùra0en au8e¡orts

- Unfa}lfolgekosten in Hio DM/Jahr

- Fshrleistung in Mrd Kfz-km

- [Jnfallkostenrate
in Dt*|/1 000 Kfz-km

L !68,7

14,6

80,0

1 086,8

14,9

72,9

t 174,6

16 ,0

69.7

t 082,6

t6,2

ffi'8

1 109,5

16,8

SrO

StadtsstraBen au8Eüts

- Unfallfolgekosten in Mio DH/Jah¡

- Fahrleistung in îllrd Kfz-km

- Unfallkosten¡ate
ín DM/1 000 Kfz-km

L O79,4

10 ,9

sr0

961,0

Lt,2

85.8

1 001,9

tt,7

85,G

981, 6

!2,O

81,8

964,0

!3,1,

ut,6

K¡cisst¡a8en au8s¡srts

- Unfallfolgekosten in Mio DM/Jah¡

- Fah¡leistung ín Mrd Kfz-km

- UnfsLlkostenrate
in DM/1 000 Kfz-km

567 ,0

617

&r6

538 ,6

6,9

78,1

526 ,8

714

.TL,2

559,1

7,7

72,6

561, 5

8,4

ffi'8
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Die Ergebnisse zeì-gen, daß.auf a11en drej- Straßenklassen die Unfal-lko-

stenraten weiter zurückgegangen sind. Diese¡ erfreuliche Trend beruht

- nach wj-sserrschaftLichen Untersuchungen - auch auf dem zunehmend besse-

¡en Ausbauzustand der Straßen. Die Staatsstraßen weisen jedoch aufgrund

ihres im Vergleich zu den Bundes- und Kleisstral3en nachhinkenden Ausbau-

zustands unve¡ändert die ungünstigste Unfallkostenrate auf.

Die volkswj-rtschaftl-iche Dimension dieser Tatsache 1äflt sich wie folgt
verdeutlichen: Hätten die Staatsstraßen in den Jahren l-986 bis 1990 Ko-

stenraten wie die Kreisstraßen erreicht, wären nach den Kostensatzen der

Bundesanstal-t für Straßenr^lesen rechnerisch insgesamt 612 Mj-o DM an Un-

fallfolgekosten eingespart worden; mit den noch niedrigeren Bundes-

straßenwerten wären sogar 818 Mio Df'l an Folgekosten vermieden worden.

23.6 Folgerungen

Ein bedarfsorientielter weiterer Ausbau der Staatsstraßen läßt in beson-

derem Maße Gewinne bei der Verkehrssicherheit erwarten. Dazu erscheint es

auch wichtig, den Ausbaubedarf bayernweit einheitlich zu ermitteln.

Die 0BB hat nach eigenen Angaben im Jahre 1990 der Aufstellung des künf-
tigen 5. Ausbauplanes Staatsstraßen diesrnal eine umfassende Bedarfser-
mittlung vorgeschaltet. Damit so1lte ohne Vorgabe eines bestimmterr Fi-
nanzvolumens zunächst eine möglichst objektive Grundlage für die Fest-
stellung des noch zu bewältigenden Ausbau- und Erneuerungsbedarfs ge-

schaffen werden,

Zur weiteren Sachbehandlung hatte der OBH angeregt, den Umfang de¡ aus

der Bedarfsermittlung abzuleitenden 1. Dringlichkeit auf der Grundlage

einer realistlscheren Finanzplanung festzuLegen und dann auch vor¡angig
zu verwirklichen. Deshalb sol-lte künftig eine stärkere Übereinstimmung

zwischen dem mit großem Verwaltungsaufwand erarbeiteten Ausbauplan, der

mittelfristigen Finanzplanung und dem aus ihr abgeleiteten Entwrrrf der

Haushaltspläne hergestellt werden. Neben der finanziellen Übereinstimmung

dieser Pläne wäre es auch sachgerecht, in Anlage A des EpI.03 B einen

deutlichen Bezug zum Ausbauplan z.B. j-n der ùleise herzustellen, daß in
die ErIäuterungen zv den Einzelmaßnahmen auch deren Dringlichkeitsein-
stufung aufgenonmen wird. Außerdem soLlte künftig die Mittelverteilung
für Projekte des Um-, Aus- und Neubaues nicht mehr nur längenbezogen (mit

der Bezugsgröße "vorhandenes Straßennetz") verteilt werden. Eine entspre-
chende Finanzplanung müßte vielmeh¡ einen landesweit nach einheitlichen
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Maßstäben ermitterten Bedarf zur Grundlage haben, un wenigstens mitter-
fristig einen landesweit annähernd gleichen Ausbaustand zu erreichen.

Hierzu hat die 0BB mitgeteilt, sie werde - ausgehend vom künftigen Finanz-
rahmen, der allerdings noch nicht endgültig festliege - für den künftigen
VerteilungsschlüsseI neben der straßen1änge aucll den Ausbauzustand
(Deckenalter, Deckenaufbau, Fahrbahnbreite), die Belange der Verkeh¡ssi-
cherheit und irrsbesondere die Verkehrsbelastung bzw. .Fahrfeistung stä¡ker
berücksichtigen .

Bei der Bezuschussung von kommunalen Straßenbauvorhaben sollte nach Mei-

nung des ORH erwogen werden, künftig ebenfalls eine Eedarfs- und Dring-
lichkeitsermittlung vorzuschalten. Hierzu halten wir auch weiterhin an

unserer Auffassung fest (s. auch 0BH-Bericht 1988 TNr.35), daß bei der
Beurteilung der Notwendigkeit und Dringlichkeít ein unmittelbarer Ver-
gleich zu Staatsstraßenprojekten gezogen werden soLlte. Die so präzisier-
ten Programmziele wären damit eine geeignete Grundlage für künftige Er-
folgskontrollen.

Solange sich der Ausbauzustand von Staats- und Komml¡nalstraßen so deut-
lich zu Lasten der Staatsst¡aßen unterscheidet, hält der ORH unverändert
(v91. 0BH-Berichte 1987 TNr. 32, 1988 TNr. 35, 1989 TNr. 31) einen stär-
keren Einsatz der insgesamt verfügbaren Mittel beim .Staatsstraßenbau für
geboten, wie dies mit der linderung des Art. 13 FAG bereits eingeleitet
wurde.

Erttebung von Abuasserabgaben

((ap. 03 77 rit. 099 01)

Die Prüfung bei 75 KreÍsverwaltungsbehörden hat ercfm¡lìcfre Mängel
i-m Vollzug der Abwasserabgabengesetze ergeben. Soweit die Prü-
fungsverfahren schon abgeschlossen sind, wurden im den Jahren
1988 bis 1990 rd. 1,7 Mio DM nacherhoben. Mit weirtÉren Nachfo¡de-
rungen in Millionenhöhe ist zu rechnen.

Das Abwasserabgabengesetz (AbwAG) vom 13. September 1976 verpflichtete
die Länder, ab 1. Januar 1981 für jedes Einleiten von ,iAbwasse¡ in ein Ge-

wässer eine Abgabe zu erheben. Der Vollzug dieses Sesetzes ist für den

24-t
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F¡eistaat Bayern durch das Bayer. Gesetz zur Ausführung des Abwasserabga-
bengesetzes (BayAbwAG) vom 21. August 1981 geregert worden. Beide Gesetze
sind zwischenzeitlich mehrfach geändert worden.

Die Abwasserabgabe ergänzt al-s zusätzliches rnst¡ument die allgemein gel-
tenden wasser¡echtlichen Vorschriften, um einen wirksameren Gewässerschutz
zu erreichen. InSbesondere sol1en die Gemeinden und gewerblichen Großein-
leiter zum rasche¡en Bau vc¡n Abwasserbehandlungsanlagen angehalten v¡erden.
Die Abgabe wird in unterschiedLichen Formen und verfahren festgesetzt,
und zwar

für Großeinleitungen von Schmutzh,asser,

für Kleineinleitungen von Schmubzwasser und

für das Einleiten von Niederschlagswasser

i-n Gewässer und richtet sich nach der schädlichkeit des Abwassers. Der
Abgabesatz für jede schadeinheit beträgt seit 1. Januar 1991 s0 DM (1991:
12 DM) im Jahr und wird alle zwei Jahre um weitere 10 DM angehoben (L9g9:
90 DM).

Das Aufkommen der Abwasserabgabe in Bayern
entwickelt:

hat sich seit 1986 wie folgt

Aufkormen der Abuasserabgabe
in Eayern Zahlenúbe¡sicht 1

1986 1987 1988 1989 199f¡

Mio DM 65,5 72,6 56,2 47,2 45,4

Das Aufkommen der Abwasserabgabe fließt dem Haushal-t des Freistaats Bayern
zu und ist zweckgebunden für Maßnahmen, die der Erhaltung oder verbesse-
rung der Gewässergüte dienen (veruendung der Abwasserabgabe s. Kap. 03 77
TitGr. 7s - 80). Ferner sind die Länder berechtigt, den durch den vollzug
der Abwasserabgabengesetze entstehenden verwartungsaufwand aus dem Auf-
kommen der Abwasserabgabe zu decken.

Für die Festsetzung der Abgabe sind die Kreisverwaltungsbehörden (kreis-
freie.Gemeinden und Landratsämter) zuständig.
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Der ORH und die staatl. Rechnungsprüfungsämter haben in den Jahren i-9BB

bis 1990 bei 75 der i.nsgesamt 96 Kreisverwaltungsbehörden den Vollzug der
Abwasserabgabengesetze geprüft. Die Feststel-lungen zeigten, daß die Fest-
setzungsbehö¡den teilweise nj,cht bestimmungsgemäß verfah¡en sj-nd. Dies

führte in mehre¡en FäI1en zu Nacherhebungen und Rückerstattungen der Ab-

wasserabgabe:

Ergebnisse der Rechnungs- Zahl-enübersicht 2
prûfung

Jahr Nachforderungen
DM

Erstafüungen
DM

1988

1989

1990

474 000

1 064 000

203 0001)

83 000

15 000

35 000

1) Nur abgeschlossene Fälle; der endgültige Betrag der
Nachforderungen wird sich noch erheblich erhöhen.

Die Prüfungsfeststellungen werden auch in den kommenden Jahren zu erheb-
lichen l4ehrei-nnahmen des Staates führen.

Ursächlich hie¡für waren j-m wesentlichen folgende Mänge1:

- Eemessungsgrrndlagen bei GroBeinleitungen

Die Wasserwi-rtschaftsämter ermittelten im Bahmen der Gewässerüberwa-

chung bei Großeinl-eitungen Bewertungsgrößen (Jahresschmutzwassermenge,

Überwachungs- und Höchstwerte), die den im wassemechtlichen Bescheid
festgelegten Erlaubnisumfang überschrj-tten. Die hj-eraus vorzunehmenden

Nachberechnungen der Abwasserabgaben wurden von den Festsetzungsstellen
mehrfach nicht durchgeführt.

Dies führte bei einer kreisfreien Stadt fü¡ die Jahre 1982 bis 1988 zu

einer Nacherhebung von insgesamt 492 000 DM und zu siner Änderung des

Vorauszahlungsbeteages für die Jahre 1991 bis 1993 von bisher 546 000 DM

auf 2,232 Mio DM je Jahr und damit zu voraussichtliohen Mehreinnahmen

von 5 Mio DM.
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- Abgabefreiheit vor Inhetriebnahne einer Abwasserùehandlungsanlage

Um einen zusätzlichen Anreiz zum Bau von Abwasserbehandlungsanlagen zu

schaffen, bestimmt g 10 Abs.3 AbwAG eine Abgabefreiheit in Höhe der

künftigen Schädlichkeitsverminderung bereits drei Jahre vor der geplan-

ten fnbetriebnahme einer Abwasserbehandlungsanlage. Die Abgabepfllcht
entsteht rückwirkend, wenn di.e Anlage nicht innerhalb der drei Jahre j-n

Betrieb genommen wird.

Die Festsetzungsstell-en haben in mehreren Fäl-len den Dreijal¡reszeitraum
und die tatsäch1i che Inbetriebnahme der Abwasserbehandlungsanlage nicht
überwacht. Soweit sich die Inbetriebnahme verzögert hatte, sind rüok-
wirkende Nachforderungetr unterblieben.

Allein bei zwei Landratsämtern ergaben sich aufgrund nicht bestimmungs-

gernäßer Sachbehandlung Nacherhebungen voh rd. 140 000 DM.

- Einleitung von Hausabrãssem in StraBenerrtwãssenrngsanlagen

fn mehreren Landkreisen hatten Wasserwirtschaftsämter festgestellt, daß

in die Entwässerungsanlagen fü¡ Kreisstraßen nicht nur das Nieder-
schlagswasser aus den Straßen und sonstigen befestigten F1ächen, son-

dern auch Hausabwässer eingeleitet wurden bzw. Abläufe von Hauskläran-

lagen angeschlossen waren. Hierfür hätte der Betreiber der Entwässe-

rurtgsanlage, der Landkreis, eine Abwasserabgabe zu leisten gehabt. Dies

war jedoch j-n keinem Fa11 geschehen. Erst auf Beanstandung im Rahmen

der RechnungsprÜfung wurden die Landkreise zu entsprechenden Zahlungen

verpflichtet. 0bwohl erst ein Teil- der Verfahren abgeschlossen ist,
wurden bisher mehr a1s 100 000 DM nacherhoben.

- Entrichten der pauschalierten Abgabe fär Kleineinleiter

Für die Einleitung von Hausabwässern in den Untergrund bis zu einer be-
stimmten Menge (sog. Kleinei-nleiter) haben anstel-le der Einleiter díe
Gemeinden eine pauschalierte Abwasserabgabe zu entriclrten. Die Höhe der
Abgabe richtet sich - grundsätzlich - nach der ZahL der nicht an eine
öffentliche Kanalisatj-on angeschlossenen Einwohner eine¡ Gemej.nde. Meh-

rere Gerneinden haben gegenÜber den Festsetzungsbehörden vresentlich h,e-

niger Einwohner angegeben al-s nach der Volkszählung 1987 amtlich fest-
Eestellt wurde. Die überprüfungen, inwieweit sich dies auf die Höhe der
pauschalierten Abwasserabgabe auswirkt, sind in den rneisten Fäl1en noch

nicht abgeschl-ossen.
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Das staatsministerium hat allgemein mi-tgetei-lt, daß die bei der Rechnungs-
prÜfung festgestellten Vollzugsdefizite neben personalbedingten Ursachen
auch auf die hãufigen Änderungen der wasser- und abgabenrechtlichen Vor-
schriften zurückzuführen sej-en; es sei jedoch ständig bemüht, die dadurch

entstandenen Probreme durch erhöhte votlzugshilfen, insbesondere in Form

von schul-ungen, Dienstbesprechungen und Einzelhinweisen., zu vermindern.

Verbringen von Abrasser im Ratmen landbaulicher Bodenbehandlung

Die Abwasserabgabe vlird sowohl für das Einleiten von Abwasser in ein ober-
irdisches Gewässer als auch für das Verbringen irr den ,Untergrund erhoben.
Ausgenommen ist Abwasser, das zunächst in einer abflißrosen Grube gesam-

mel-t und sodann auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtne-
:risch (l-andbaulJ-ch) genutzte Böden aufgebracht wird.

Ein Rechnungsprüfungsamt hat festgesteJ_lt, daß nach den Angaben der Ge-

meinden in einem Landkreis in zwötf Gemeinden mehr als die Hälfte der
Einwohner ihr gesamtes Abwasser auf landbaulich genutzte Böden aufbringt.
Diese Zahl liegt weit über den in 1ändlichen Gemeinden allgemein genann-

ten Zah1en (rd. 10 v. H. ) .

Das Rechnungsprüfungsamt hat deshalb das Landratsamt gebeten, bei den be-
troffenen Gemeinden im Benehmen mit dem wasserwi-rtschaftsamt entspre-
chende Überprüfungen durchzuführen.

Das Landratsamt hat j-nsbesondere auf die ört11chen Schwierigkeiten und den

erhebrichen Zeitaufwand hingewiesen. Eine erste iiberprüfung im Juti 1gB9

in einer Gemeinde hat ergeben, daß in rd.65 v.H. der Fä1.le und bei 76 v.H.
der Abgabepflichbigen keine sog. abflußlosen Gruben und damlt keine Mög-

lichkeit ej-ne¡ landwirtschaftlj-chen Verwertung vorhanden waren. Dies hat
zur Fo1ge, daß die Einwohner, bzw. die Gemeinden seit dem Jahre J.gB1 zur
Abwasserabgabe heranzuzi.ehen sind. Sollten sich diese Feststellungen bei
den übrigen beanstandeten Genreinden des Landkreises bestätígen, so wäre

für rd. 5 000 Abgabepflichtige für den Zeitraum ab 1981 etwa eine halbe
Million DM an Abwasserabgabe nachzuerheben.

Das staatsministerium hat mitgeteilt, daß ei.ne überprilfung a11er Abwas-

seranl,agen in diesen Gemeinden ca. sechs bÍs zehn J¡hre dauern würde.
Nach einer zwischen Landratsamt, Bezi-rksregierung und Staatsministerium
abgestimmten Vorgehensweise werde deshalb in jeder dieser Gemeinden ej-ne

repräsentative Anzahl von Anwesen überprüft und 'dj-e cJabei getloffenen
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Feststellungen auf die ganze Gemeinde hochgerechnet. Dieses Ergebnis sei
dann Grundlage einer Abgabefestsetzung gegenüber der Gemeinde. Dies sei
zwischenzeitlich bereits in drei Gemej-nden geschehen. Im übrigen weist
das Staatsministerium darauf hin, daß das Problem in der Zukunft weit.hin
entfallen werde, da aufgrund eines neueren Urteils des Bunclesvelwaltungs-
gerichts dÍe Abgabefreiheit fùr die landwirtschaftLiche Verwertung von

häuslichem Abwasser erheblich ei.ngeschrönkt worden sei und die Befrei-
ungsvoraussetzungen leichter überprüfbar seien.

Der ORll wird bei künftigen
hörden verstärkt auf die
achten.

Prüfr.tngen auch bei anderen Krej-sverwaltungsbe-

vo11ständige Erfassung der Abgabepflichtigen

25 Fõrderung von l{asserversorgungsanlagen - Nitrat i¡ Trinkwasser
(Kap. 03 77 TitGr.97 mj-t Kap. 13 03 T-it. 883 82)

Steigende Grundwasserbelastungen und niedriger festgelegte
Grenzwerte für chernische Stoffe im Trinkwasser, insbesondere Ni-
trat, lösen zunehmend Baumaßnahmen zur lr/asserversorgung aus. Der
ORH hat 33 Einzelfälle untersucht und festgestellt, daß mej.stens
anstelle einer Ursachenbeseitigung bauliche Ersatzmaßnahmen ge-
wäh1t und staatlich geförde::t werden, wie 2.8., Anlagen zum Mi-
schen des nitratreichen mi'b nitratärmerem ltlasser, neue Brunnen
oder Verbundsysteme mit anderen hlasserversorgungsunternehmen.
Dabej. werden auch hlassergewinnungs- und Speicheranlagen in teil-
weise einwandfreiem baulichen Zustand stillgeIegt.

Der OBH h¿i1t eine [jberprüfung der bisherigen Förderpraxis ín
Verbj-ndung mit Maßnahmen zur Eindämmung der Grundwasserbelasiung
für geboten.

Staatliche Fõrdenrng von Hasserversorgungsanlagen

Die hlasse¡versorgung gehört zu den Pflíchtaufgaben der Gemeinden. In Bay-

ern werden inzwischen ijber 97 v-H. der Bevölkerung mit Trinkwasse¡ von

mehr a1s 2 800 Wasserversorgungsunternehmen mit über 4 300 zentralen lrlas-

sergewinnungsanlagen versorgt, dj.e aus mehr als 10 000 Brunnen und Quellen
gespelst werden.

Seit 1948 erhielten die Gemeinden zu den etwa 7,25 Mrd Dltil Investitionsko-
sten der geförderten öffentrichen hlasserversorgungsanlagen 60 v.H. dieser
Kosten, nämlich 4,4 Mrd DM a1s freiwillige Leistung des Staates in Form

von Zuwendungen.

25.7
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Ziel und Zweck der staatlichen Förderung von kommunalen Wasserversorgungs-
anragen sind - wj-e beí vieren Förderprogrêmmen - nicht präzise festgelegt.
fnsofern ist eine Erfolgskontrolle zumindest hlnsichtlich einer Beendi-
gung des Programms nur bedingt möglich. lrlenn atleldings be¡eits übe¡
97 v.H. der Bevölkerung mit Trinkwasser aus zentralen Wassergewinnungsen-

lagen versorgt werden, wäre zu erwarten, daß das Förderprogrdmm j_n abseh-

barer Zeit auslaufen könnte.

Vor diesem Hintergrund ist der OBH der Frage nachgegangen, ob ein Ende der
Förderung von Wasserversorgungsanlagen bereits in Sicht j_st oder ob das

Förderprogramm ausgeb/eitet wird. Anlaß dafijr waren Informotionen darüber,
daß landesweit eine vielzahl vordringJ-icher sanierungs- und Ergänzungèmaß-

nahmen anstÜnden, die auch aus zunehmenden Beeinträchtigungen der Trink-
wasserqualität bei gleichzeiti-g sich verschärfenden gesetzlichen Anforde-
rungen resultieren.

' Ergebnis ei¡er 0RH-Erhebung

Mit einer im Frühjahr 1991 durchgeführten Erhebung wollte der ORH insbe:
sondere nähere Informationen übe¡: Art und Umfang von Maßnahmen erhalten,
die der Staat bezuschußt und die zum ZieI haben, kein übermäßig belaste-
tes Trinkwasser an die Verbraucher abzugeben.

Nach einer Veröffentl-ichung des Bayer. Landesamtes für Wasserwj-rtschaft

vom Januar 1991 wurde z.B. seit Mä¡z 1989 aus 250 bayerischen Vrlasserge-

winnungsanlegen (5,8 v.H. aller Anlagen) Trinkwasser abgegeben, dessen

Nitratgehalt zeitweise oder clauernd üþer dem Grenzwer.t der Trinkwasser-
verordnung lag. Dieser Grenzwert wurde im Jahre l_986 von frühe¡ 90 mg/1

auf jetzt 50 mg/I gesenkt. Deshalb liegen inzwischen auch weitere 170 An-

lagen mit einem Nitratgehalt von 41 bis 50 mg/l im kri-tischen Berelch.

Eine Verbesserung dieser Situation Iäßt sich im wesentlichen du¡ch foI-
gende Maßnahmen erreichen:

- Beseitigung der Ursachen,

- Aufbereitung des belasteten Wassers,

- Mischen mit nitratärmerem Wasser,

- Stillegen der eigenen hlassergewinnungsanlagen und Anschluß an einen

Zweckverband.
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Unter den Abhil-femaßnahmen zur Verringerung der Nj-tratbelastung des Trink-
wassers, die seit 1988 mit staatlichen Zuwendungen durchgeführt, begonnen

oder beantragt wur.'den, hat der ORH 33 Projekte aus ganz Bayern näher un-
tersucht, bei denen die hohe Nitratbelastung alleiniger Anlaß für Verbes-

serungen war. Daneben gibt és eine Vielzahl. von Projekten, bei denen die
hohe Nitratbelasturng zumindest Auslöser fiir rascheres Hande.l-rr war oder

, 1s'b und somit HausilaÌtsmittel früher als vorgesehen gebunden werden.

Im folgenden werden aus den 33 Projekterr eini-ge Failbeispiele zur Ver-
deutJ-ichung dargestetlt.

25.2-7 Untersuchungen und Gutachten

Die nächstì-iegende und zumindest öko1ogísch sinnvoll-e Problemlösung
ste11t die Beseitigung der Ursachen für zu hohe Schadstoffbelastungen
dar. Dazu ist es allerdings erforderlich, zunächst die Ursachen genau

festzustel-len, um dann geeigrrete Sanj-erungsvorschläge zu erarbeiten,

flr vie¡ Beispielen, die der ORH näher untersucht hat, kamen die vom Was-

serversrlrgungsurtternehmen (llrlvu) beauftragten Ingenieurbüros nach der Un-

tersuchung der entnommenen Bodenproben jeweil-s zu dem Ergebnis, daß die
landwírtschaftliche Nutzung im Einzugsgebiet Ursache für die hchen Ni-
tratwerte im Trinkwasser waren. Deshalb enthalten diese Gutachten konkrete
Hinvrej-se, in welcher ldeise dj.e ei.nzelnen F1ächen bewirtschaftet werden

sollten. Inwieweit dies in die Praxis umgesetzt werden kann und in wel-
chen Zeitraum dann die elhoffte Verringerung der Schadstoffbelastung ein-
tritt, bleibt abzuwarten. Die Kosten f['ir diese vier Gutachten in Höhe vorr

insgesamt etwa 800 000 DM wurden von den WVU bezahlt und vom Staat bezu-
schußt.

25'2.2 üischen rnit nitratãflnereln Wasser

Beim Mlschen von ni-tratreichem mit nit¡atärmerem frlasse¡ wird die eigene
Anlage, zumindest teitweise, beibehal-ten. Das gering belastete wasser
wi-rd entweder im Bereich der eigenen Anlage gewonnen oder von anderen l¡rlVU

bezogen. FoJ-gende Beispiele, die aus zehn untersuchten Förderfällen mit
Gesarntkosten von rd. 15 Mio DM stammen, sollen dies verdeutlichen:

- hlegen des seit etwa fünf Jahren zu hohen Nitratgeharts konnte das was-

ser eines Brunnens nicht meh¡ direkt j,ns 0rtsnetz einer Stadt geleitet
we¡den. Deshalb wurde zum llochbehä1ter eine eigerre Leitung lediglich



-93-
I

zur kontrollierten Mischung mit weniger belastetem lrJasser für rd.
4 Mio DM gebaut,

- Eine Gemeinde bezog ihr l¡lasçer aus zwei Flachbrunnen mit ausreichender
Ergiebigkeit, ober zu hohem Nitratgehalt. Deshalb bohrte síe einen neuen

Tiefbrunnen, um unbelastetes nrit dem vcirhandenen Wasser zu mischen. Die
dadurch entstandenen und bezuschußten Investitionskosten einschließlich
der notwendigen Aufbereitungsanlage betrugen 2,6 Mio DM zuzügrich der
laufenden Kosten für den e¡höhten Bet,riebsaufwand.

- Eine andere Stadt hat einen ihrer beiden nitratbelasteten Quartärbrunnen
aufgelassen und bezieht nun von einem Zweckverband nitratarrnes l¡rlasser

zur Bej-mischung. Die Anschlußkosten betrugen hierfür 2,6 Mio DM.

- Ej.ne weitere stadt versorgte ihr Gebiet ebenfalls ausreichend mit was-
ser aus fÜnf Quartärbrunnen; V'legen der zu hohen Nitratwerte ì-m gesamten

Einzugsgebiet bohrte die stadt zusätzlich zwei neue Tiefbrunnen z:.Jr

Beimischung mit dem vorhandenen wasser. Einschließlich der Aufberei-
tungsanlage werclen hierfür rd. 2,I l4io DM vom Staat gefördert. e

Paral-le1 zu diesen Maßnahmen hat die stadt eln untersuchungsprogramm

und Gutachten (wie unter TNr. 25.2.1 beschrieben) in Auftrag gegeben,

um das hlassereinzugsgebiet der Quartärbrunnen zu sanieren. Hierfür wer-
den nochmal 351 000 DM bezuschußt.

25.2.3 Stillegen der eigenen tfassergeninnungsanlagen und Anschluß an einen
Zveckverband

fn 16 untersuchten FörderfäI1en mit Gesamtkosten von über 11 Mio DM wurden

die eigenen Wassergewinnungsanlagen aufgegeben, die sj_ch - von der Ni-
tratbelastung abgesehen - in gutem Zustand befanden und wirtschaftlich
noch nicht abgeschrieben waren. Der Anschluß an ein anderes I¡JVU wird dort
- s.qfern nicht Überkapazitäten bestehen - uregen des nun ,vergrößerten Ver-
sorgungsgebietes früher oder später zu weiteren Baumaßnalnnen führen:

- Beispielsweise wurde die bestehende Quelffassung einer Gemeinde wegen

Nitratwerten von über 100 mg/l im Grundwasser aufgelassen und eine neue

Zuleitung zu einern Zweckverband für 550 000 DM gebaut- Die arte Quell-
fassung einschließlich Hochbehälter wurde erst Ende der 70er Jahre von

der Gemeiirde neu geþaut und ist auch heute noch in erinem guten bauli-
chen Zustand.
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- In einem wei.teren Fal-1 wurden blsher zwei Stadtteile einer Stad't über
jeweils eirten Tiefbrunnen versorgt. lilegen der j-n den letzten Jahren bis
Über den Grenzwert gestiegenen Nitratwe¡te wurden inzlvischen beide
Brunnen aufgegeben. Ein Stadtteil wr¡rde für 600 000 DM an einen benach-
barten Zweckverband, der andere Stadtteit mit Baukosten von 745 000 Dl,l

an die zentrale WV-Anlage der Stadt angeschlossen. Die Stadt plant zur
Erhöhung des Dargebotes einen weíteren Tiefbrunnen für ihre AnJ-age.

- Eine andere Stadt hatte bereits irr den Jahren 1960/1961 für b89 000 DM

eine zentrale WV-Anlage mit zlvei B¡unnen und einem hlasse¡turm gebaut,
Die AnIage ist in baulich einwandfreiem Zustand, das lrlasserdargebot
eusreichend. Durch den Nitratgehalt von über 14C mg/I in einem der bej--
den Brunnen konnte dieser nicht weiterbet¡ieben werden. Um tien l¡lasse¡-
bedarf zû decken, so11 die gesâmte AnIage einschl-j-eß1ich lllasserturm
stillgelegt und die Stadt an einen Zweckverband angeschlossen werden.

25.3 Folgerungen

25.3.1 Ausrirkungen auf das Trink¡asser

Die Erhebungen des ORH haben bestätì-gt, daß bereits zahlreiche Maßnahmen

bezuschußt werden, die ausschließlich wegen zu hoher Nitratwerte in vor-
handenen Wasserversorgungsanlagen erforderlich sind. Hauptverursacher ist
dabei die Landwirtschaft, die in den letzten Jahrzehnten zur Produktivi-
tätssteigerung insgesamt mehr mine¡alische und organische Düngemittel
(KunstdÜnger und GÜI1e) eingesetzt hat, als von den PfLanzen aufgenommen

werden konnte. DÜngemittelrückstände gelangen frûher oder später ins
G¡undwasser und fÜhren dort zu iminer häufiger und i-ntensiver auftretenden
Verunreini.gungen. Da in Bayern rd. 95 v.H. des T¡inkwassers aus dem

Grundwasser kommen, wird die Trinkwasserversorgung zunehmend von G¡und-
wasserverunreinigungen bet¡offen. Nitrat ist dabei neben den Pflanzen-
schutzmitteln (insbesondere Atrazin) derzeit zwar der bedeutendste, jedoch
bei weitem nicht der einzige chemische Stoff, für welchen die Trinkwas-
serverordnung Höchstwerte vorgibt.

25.3.2 lla8nahnen der Venaltung

fn der Erkenntnis der Notwendigkeit eines flächenhaften Grundwasserschut-
zes hat die verwaltung inzwischen efste Maßnahmen eingereitet. so war
nach Mitteilung des Staatsministe¡iums für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten die sachgerechte stickstoffdüngung, insbesondere vor dem Hinter-
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grund des Nitratproblems, in den lebzten Jahren eln Schwerpunkt der
staatlichen Landwirtschaftsberatung. Die gewässerschonende Landbewirt-
schaftung sei in rd. 1 500 Tagungen und Lehrgängen mit rd. 62 000 Teilneh-
mern sowi-e in Versammlungen und in Gruppen- und Ei-nzelberatungen der l\m-

ter fÜr Landwirtschaft behandelt worden. AIs Ërfo1g dieser Bemühungen sei
der Stickstoffaufwand in den l-etzten Jahren trotz höher,er Erträge nicht
mehr gestiegen bzw. vom Wirtschaftsjahr t98B/89 zum lrJirtschaftsjahr 1989/

90 um ca. 11 v.H. zurückgegangen.

Neben den BemÜhungen urn ej-ne sachgerechte Düngung soll-e eine Re-ihe ver-
schiedener Programme zur Vermeidung der Nltratbelasturrg des Grundwassers

beitragen, u.â. das Kulturlandschafts-, das Extensivj-erungs- und F1ächen-

stillegungs- sowie das Gülleprogramm und das Prograrnm "Umweltgerechter
Pfl-anzenbau", mit dessen Hilfe der Eintrag von Nitrat und Pflanzenschutz-
mitteln in das Grund- und Trinkwasser sowie in die 0berflächenger.rässer

verminde¡t vierden so11.1) Auch sei das Düngerberatungssystem Stickstoff
entwj-ckelt worden, das vor allem zur VerrJ-ngerung des Stickstoffeinsatzes
beibragen so11e, Über Bodenuntersuchungen, lrlährstoffbilanzen, computerge-

stÜtzte D[Ìngerempfehlungen und Si-mulationsmodelle werde der Belastung des

G¡'und- und Trinkwassers entgegengevrir:kt.

25.3.3 trleiÈerer Handlungsbedarf

Diese Maßnahmen ¡eichen nach Ansicht des OBH jedoch nicht aus, die Pro-
bletne der Trinkwasserbeei.nträchtigunç¡en auch im Hinblick auf die finanzi-
ellen Folgen fülr den Staatsheushalt in absehba¡er Zeit in den Gri-ff zu

bekommen. Da sích die derzeit schon vorhandenen Bodenbelastungen großen-

teils noch lange Zeit und in z.T. erheb,Li-chem Maße auf das Grundwasser

auswirken können, müssen weitere Bodenbelastungen unbedingt vermièden

werden.

Die Staatsregierung sol-lte deshalb nachhaltig beinr Bund darauf hinwj.rken,
daß die lediglich in einem ersten Entwurf vorliegende Düngemittel-Anwen-

dungsverordnung, die z.B. eine Aufzeichnungspflj-cht fü¡ die Düngemj_tte1-

anwendung, 0bergrenzen der Nährstoffe aus Wirtschaftsdünger oder Näh¡-

stoffbilanzen für bewirtschaftete F1ächen vorsieht, so rasch wj-e mög1ich

erlassen wird und möglichst praktikable Begelungen erhöJ-t. Para11e1 dazu

wären frÜhzeitig die erfcrderlichen organisatorischen Vorkehrungen zu

treffen, um den Vollzug dieser Begelungen landesweit sícherzustellen.

1) vgl. auch TNr. 43
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25.3.4 Aspekte zur staatlichen Fõrderung

Der Katalog der nach den Bichtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaft-
lichen Vorhaben (RZt¡las) förderbaren Maßnahmen der Wasserversorgurrg wurde

in den l-etzten Jahren ständig ausgeweitet, So sind inzwÍschen zusätzli-ch
folgende Be¡eiche für förderfähig erklärt worden:

- Ergänzungsmaßnahmen, v,,enn die güte- und mengenmäßigen Anforderungen mit
der bestehenden zenbralen Anlage nicht mehr eingehalten werden können,

- Erwerb von Grundstücken zul gij[emäßigen Sanierung von Trinkwasser-
schutzgebieten,

- Untersuchungen unci Planungen zur Si.clrerung von Trinkwassergellinnungs-
gebieten,

- Ausgleichszahlungen an Landwirte in Wasserschutzgebieterr.

Di.ese Ausweitungerr iuo"n u.a. auch dazu geführt, daß di-eser Förderbereich
zu jerten mit den weitestreichenden faktischen HaushaltsvorbeJ-astungen (s.
TNr. 44) getrört; derzeit beträgt der Antragsrückstau all_ein für Maßnahmen,

für die die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn erteil_t rvurde, nach An-
gaben des Staatsminj-steriums der Finanzen bereits fünf Jahre.

Auch vor diesem Hintergrund sollte allgenrein überprüft werden, ob nicht
statt einer Ausweitung cjes Förderkatalogs eher dessen Einschränkung gebo-

ten wäre; in die Überlegungen rväre inbesondere auch einzubeziehen, daß das

KAG j-m Grundsatz von ej-ner kostendeckenden Gebührener.hebung ausgeht. V'lenn

es nicht gelingt, die Grundu,asserve¡unreinigungen nachhaltig ej_nzudämmen,

wj.rd es sich im Hinblick auf die begrenzte Belastbarkeit des Staatshaus-
halts nicht vermeiden l-assen, auch die wasserverbraucher s'bärker an den

immer höher werdenden Gestehungskosten zu beteiligen. Beí einer Lõsung des

Problems vorviiegend über staatLiche Förderungen besteht im übrigen die
Gefahr, daß anstetle einer Beseitigung von schadensursachen das Hauptau-
genmerk aui technische Ersatzmaßnal-¡men gelenkt wird, wie sich dies am Er-
gebnis der in TNr. 25.2 beschriebenen OBH-Erhebung ablesen 1äßt.
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EINZELPLAN O4

(Staatsnrinisterium der Justiz)

Just izvollzugssnstolten
(Kap. 04 05)

Der Umfang de¡ Gefangenenarbeit mit einem Gesamtumsatz der
Arbeitsbetriebe von 75 Mio DM im Haushaltsjahr 1990 erfordert
es, die Arbeitsverwaltung stärker nach kaufmännischen Grundsät-
zen zu führen. Eine neue Arbeitsverwal.tungsordnung, die zum
1. Januar 1992 in Kraft tritt, trägt diesem Erfordernis Rech-
nung.

Die Ausgaben für die 39 Justizvorlzugsanstalten und die Jugendarrestan-
stalt Landau a.d. Içar betrugen im Haushaltsjahr 1gg0 (ohne Ausgaben für
die Justizvollzugsschule und den vollzug von Maßregeln der Besserung und

Sicherung in Anstalten ande¡er Verwaltungen) 351 Mio DM. Dies entspricht
Ausgaben in Höhe von rd. 100 DM für einen Gefangenen pro Tag.

26.1.

Die Schwerpunkte der Prüfung des ORH und der Staatl. Rechnungsprüfungsän-

ter lagen in den vergangenen Jahren bei den Verwaltungsausgaben und der
Arbeitsverwaltung.

26.2 Bei der Prüfung der Verwaltungsausgaben haben sich Mänge1 von grundsätz-
licher Bedeutung nicht ergeben. In einzelnen Fällen wurden unnötige Aus-
gaben festgestellt, die bei größerer Sorgfalt hätten vermieden werden

können. Hierzu seien beispielhaft folgende Feststeltungen der Rechnungs-
prüfungsämter (Haushaltsjahre 1987 und 1989) genannt:

- Bei der Prüfung einer JustizvolJ-zugsanstaLt ì¡rar ein ungewöhnlicher An-

stieg der Kosten fÜr den Wasserverbrauch festgesteLlt r/,/orden. Während
' die Ausgaben hierfür im Jahr 1986 noch 148 000 DM betrugen, waren sie

1987 auf 277 OAO DM, 1988 auf 337 000 DM und 1989 auf 317 000 DM ange-
' stiegen. Ursache waren mehrere Wasserrohrbrüche, deren größter von der

Verwaltung erst im Jahre 1989 durch Zufa1l entdeckt und behoben worden

ist.
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Beanstandet wurde, daß der gravierende Kostenanstieg (rd. 87 v.H, im

Jahr 1987) nicht zum Anlaß für eine eingehende Untersuchung genommen

worden ist -

Die Mehrausgaberr betrugen insgesamt

regung des Bechnurrgsprüfungsamtes

Stadtwerken im Kulanzweg lrlassergeld

halten.

300 000 DM bís 400 000 Dl4. Auf An-

hat die Vollzrrgsanstalt von den

in Höhe von 22 500 DM erstattet er-

26.3

Das Staatsministerium hat dar.auf hingewiesen, daß die Feststellung der

Ursache des Anstiegs des hJasserverbrauchs ciurch folgende Urnstände er-
s chwe¡t wurcle :

Das Wasser trat nicht an der Erdoberfläche oder in einem Gebäude aus,

sondern floß überwiegend aus einem Hauptleltungs::ohr unmittelbar j.n

einen Abwasserkanal. In der Anstalt wurden damals unrfangreiche Baumaß-

nahmen durchgefÜlrrt, die zwangsläufig zu ej-nem höheren l¡Jasserve::brauch

führten. Die Verbesserung cler hygienischen Verhäl-tnisse (häufigeres

Duschen, häufigerer Wäschewechsel) 11eßen ebenfalls ej-n Ansteigen des

lfasserverbrauchs erwarten,

- Bei einer wej-teren Ju.stizvotlzugsanstalb wurde festgestellt, daß in den

jährlichen Bedarfsmeldungen die Bestände an Bekl-eidung, Wäsche, Bett-
zeug und Eßgeschirr für die Gefangenen zu niedrig angegeben worden

sind, Der teil-weise ertrebliche Mehrbestand war im wesentlichen in einem

der Bekleidungskammer angegliederten Handlager eingelagert.

Die Verwaltung hat auf Anregung des Bechnungsprüfungsamts eine Be-

standsprüfung durchgeführt und die Mehrbestände a1s Zugang im Geräte-
verzeichnis für Bekleidungs- und hlirtschaftsgegenstände gebucht. Die

hiernach ermittelten Gesamtbestände lagen z.T. über den So11zahlen, so

daß bei der Bedarfsmeldung für das fol-gende Haushaltsjahr von einer
Beschaffung diese¡ Artikel- abgesehen werden konnte. Dies führte zu

Einsparungen von Haushaltsmitteln in Höhe von 42 000 DM.

Aufgabe der Arbeitsverwaltung ist es, für die notwendige Beschöftigung
und berufliche Bildung der Gefangenen zu sorgen und die erforderlichen
Arbeits- und Ausbildungsplätze einzurichten. 1990 waren mit Hausarbeiten

für die Vollzugsanstalten und mit Arbeiten in den insgesamt rd. 500 ein-
gerichteten einzelnen Arbeitsbetrieben 6 016 der insgesamt 9 400 Gefange-

nen beschäftígt, davon rd. 430 in einem anerkannten Ausbildungsberuf. Die
1990 erwirtschafteten Einnahmen betrugen 75 Mio DM. Damit haben sich die
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Einnahmen der Arbei'bsverwaltung gegenüber 1976 (35 Mio tDM) mehr als ver-
doppelt.

Angesichts des erheblich gestiegenen Umfangs der Arbeitsverwaltung, aber

auch im Hinblick auf den gesetzlichen Auftrag, die AfbeÍtsbetniebe den

Verhältnissen außerhal-b der Anstalten anzugleichen (S 1,49 Abs. 2 in Ver-
bindung mit S 3 Abs. 1 StVoIlzG), ist es auè haushalùs-, wie auch aus

st¡afvollzugsrechùlichen Gründen erforderlich, die Arbeítsvervraltung im

Bahmen der vollzuglichen Aufgaben und Möglichkeiten stärker nach kaufmän-

nischen Grundsätzen zu führen und insbesondere die Preise sachgerecht zu

ermitteln. Dies ist in der Vergangenheit in einer Beihe von Fä11en nicht
beachtet worden. Es darf dabei allerdings nicht übersehen werden, daß es

den Justizvollzugsanstalten oftmals Schwierigkeiten bereitet, sinnvolle
Arbeiten für di.e Gefangenen zu erhalten und hierbei auch noch kosten-

deckende Preise zu erziel-en.

Folgende Beispiele aus den Prüfungsergebnissen des 0RH '(Haushaltsjahre

1985 bis 1989) mögen dies verdeutlichen:

- fn verschiedenen Anstalten wurden die Abschrej-bungen für neu erstellte
Arbeitsbetriebsgebäude nicht voll-ständig bzw. nj-cht rechtzeitig vorge-

nommen und damit der Kalkulation zu geringe Betriebskosten zugrunde

gelegt

ïn einem FaI1 wurde die Abschreibung drei Jahre lang nur aus 4,6 Mio DM

statt aus den tatsächLichen Baukosten von 7,4 Mio DM und in zwei weite-
ren FäI1en ein Jahr lang aus 12 Mio Dtl und 3 Mio DM überhaupt nicht
vorgenommen, so daß dreimal 57 000 DM und einmalig 240 000 DM und

60 000 DM an Abschreibungsbeträgen nicht berücksichtigt wurden. Inzwi-
schen werden die erhöhten Kosten mitberechnet.

0b bei einer den Vorschriften entsprechenden Kalkulation höhere Preise

hätten erzielt werden können, kann nachträglich nicht imeihr festgestellt
werden

- Die Arbeítsverlvaltung einer großen Anstalt wurde für ,die Beheizung der

Arbeitsbet¡iebsgebäude im Jahr nur mit 34 000 DM belasüet. Die Überprü-
fung erçb, daß jährlich 148 000 DM zuzurechnen geì¡,esem wären.

Nunmehr weîden von der Arbeitsverwaltung die tatsäclnllichen Heizkosten
getragen. Die höheren Kosten werden auf die Auftraggeber umgelegt.
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- Die Ertragslage einer großen Schreinerei war i¡n vierten Jahr nach dem

Umbau noch vöÌlig unbefriedigend (Verlust: 0,11 DM pro Arbeitssbunde).

Mitursache war die Annahnre von komplizierten Aufträgen.

Auf die A¡regung des OBH hat die Verwaltung sich um einfachere Aufträge

bemüht, die auch von Gefangenen mit kurzen Freiheitsstrafen ohne grÜnd-

liche Ausbildung ausgeführt werden können. Das Betriebsergebnis konnte

so auf einen Gewinn von 9,87 DM/Stunde (inqgesamt rd. 126 000 DM) im

Jahr 1990 gesteigert. werden.

- Ein großes Unternehmen hat in zwei Anstalten Auftrãge ausfÜhren lassen

(rd. 47 400 Arbeitsstunden), w-obei- durch die vom Unternehmen vorgegebe-

nen Stückpreise nur Einnahmen erzielt wurden, die kaum die Kosten deck-

ten. Die Stückpreise h,aren von der Arbeitsverwaltung der Anstalten

nicht kal-kuliert worden.

Aufgrund der Prüfung hat die Verwaltung mit dem Unternehmen auf der

Grundlage der für Heimarbeit der kunststoffvera¡beitenden Industrie
geltenden Lõhne einen Vertrag mit höheren Entgelten abgeschlossen.

Dem Anliegen des OBH nach einer stärkeren Beachtung betriebswirtschaftli-
cher Grundsätze hat die Ver'waltung nunmehr du¡ch den Erlaß einer neuen

Arbeitsve¡waltungsordnung entsprochen, die gm 1. Januar 1992 in Kraft
tritt und die detaillierte Begelungen für eine betriebswirtschaftlichen
G¡undsätzen entsprechende Buchführung und PreisbiLdung enthält. Die Ver-

waltung er'lvartet, daß die vom OBH bei den Prüfungen festgestellten, häu-

fig wiederkehrenden Fehler durch die neue Regelung in Zukunft vermieden

werden und die Betriebsergebnisse der Arbeitsverwaltung den tatsächlichen
finanziellen Gegebenheiten entsprechen.
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EINZELPLAN O5

(Staatsmlnisterium fLir Unterricht und Kultus)

Fõrderung der Erwachsenenbildung
(Kap. 05 05 TitGr. 81)

Die im Staatshaushalt 1991 mit 36 Mio DM geförderte'Erwachsenen-
bildung ist in Bayern zu einem Hauptbereich des Bildungswesens
geworden, dessen Angebot an Veranstaltungen inzwischen teilweise
seh¡ weit - bls hin zum "Schafkopfkurs" - aufgefächert erschej-nt.

Die Hechnungsprüfung ergab, daß eine Reihe von Ver'.anstaltungen
durch die Träger der Erwachsenenbildung zu Unreçht Ín die Bemes-
sungsgrundlage für die Verteilung der staatlichen Fördermittel
einbezogen wurden. Teilweise ergab sich daraus eine Doppelför-
derung. Der ORH hä1t künftig eine wirksamere Stichprobenkon-
trolle durch die Verwaltung und ggf. Rückforderungen für gebo-,
ten.

Die Erwachsenenbildung (Eb) hat sich in Bayern zu einem eigenständígen und

nach Leistung und Umfang bedeutenden Hauptbereich des Bd-ldungswesens ent-
wickelt. 1989 führten die Einrichtungen der Eb in Bayern 2t4 000 geför-
derte Veranstaltungen durch. Entsprechend der Zielsetzung des Gesetzes

zur Förderung der Erwachsenenbildung (EbFöG) von 1974 fördert der Frei-
staat Bayern die ane¡kannten Landesorganisationen und Tläger de¡: Eb auf
Landesebene (= Träger der Eb) in erheblichem Maße, dam'it im ganzen Land

leistungsfähige Elnrlclrtungen der Eb mit einem breitgefächerten Bildungs-
angebot zur Verfügung stehen. Im Doppelhaushalt 7991/1992 sind zur Förde-

rung der Eb jeweils 36 Mio DM veranschlagt.

Nach der gesetzlichen Fördersystematik (Art. 9 Abs. 1 EbFöG) werden die
Haushaltsmittel den Trägern der Eb nach einem Verteilungsschlüssel zuge-

wiesen, der sich äus dem Verhältnis der in der amtlichen Leistungsstati-
stik jeweils erfaßten Teilnehmerdoppelstunden (Teilnehmer ma1 Doppelstun-
den) des vorletzten Haushaltsjahres errechnet. Die staablichen Förderlei-
stungen an die Institutionen der Eb knüpfen, worauf das l$taatsministerium
besonders hinweist, nicht unmittefbar an die Zahl der jeweiligen Teilneh-
merdoppelstunden an: Die Teilnehmerdoppelstunden nach der Statistik sind
jedoch Bemessungsgrundlage für die Aufteilung der Mittel und bestimmen

27 -1,
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damit den jeweiligen Anteil der Träger der Ëb an den im Staatshaushalt
bereitgestellten Fördermittel-n. frrsoweit ist es von Belang, ob a1le Träger
der Eb tatsächlich nur solche Bitdungsveranstaltungen für die Statistik
melden, rJie nach Art und tJmfang förderfähig im Sinne des Gesetzes sind.

Aufglund von Prüfungsfeststellungen des ORH und der Staatl. Rechnungsprü-

fungsänrter aus den Jahren 1981 bis 1983, über die der ORH j.m Jahresbericht
1984 (TNr. 22) berichtete, hatte das Staatsministerium zusanìmen mit dem

Landesbeirat für Eb wesentliche Klarstellungen zur Förderfähigkeit von

veranstaltungen der Eb elreicht, die sich auch in der statistik nieder.-
geschlagen haben: Die Statistik wies 1985 um g v.H. weniger Teilnehmer-
doppelstunden aus a.l.s 1984, Bei drei der sieben Träger der Eb war der An-

teil an den j-nsgesamt ausgewiesenen Teilnehmerdoppelstunden von 1984 auf
1985 gesunken, bei den vier anderen gestiegen.

Ïnzwischen hat sich die Zahl der in der Statistj-k erfaßten Teilnehmerdop-
pelstunden der ZahÌ von 1984 wiede¡ angenähert. Der AnteiL an den TeiI-
nehmerdoppelstunden a11er Träger der Eb ist bei zwei Organisationen ge-
genüber 1985 gesunken, während er bei den anderen jeweits die Werte von

1985 und 1.984 übersteigt.

Die Zah1enübersicht zeigt dÍe Entwlcklung der Teilnehmerdoppelstunden und

der staatlichen Förderbeträge von 1984 bis 1989:

Zahlenübersicht

Jahr Teilneimerdoppelstunden fstausgaben

absolut in v. H. Mio Dl'l in v.H.

1984

1985

1986

1987

1988

1989

28 434 065

25 884 813

26 654 037

27 94I 29t
27 567 029

27 650 639

100

91

94

98

97

97

26,0

27,8

29,5

31,3

31,3

32,2

100

to7

113

I20
t20
124

De¡ OBH hat 1988 und 1989 zusammen mit den staatl. Bechnungsprüfungsäm-

tern erneut die verwendung der staatlichen Fördermittel geprüft. Dabei
wurden wiederum ungerechtfertigte Doppelförderungen und vierfältige Män-

ge1 im vo1]-zug der Förderbestimmungen festgesterlt, die in einzelnen Fär-
1en sogar st¡afrechtliche Folgen nicht ausschließen.
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Bei den staatlich geförderten Einrichtungen der Eb zeigte sich auch ein
teilweise so weites Veranstaltungsangebot vom spontanen "Erfahrungsaus-
tausch" bís zum 'rK¡awattenbindekurs" oder dem "Schafkopfkurstt, daß die
Frage naheliegt, ob, zumal bei enger gewordenen finanziellen Spi-e1räumen

des Staates, die Haushaltsbeträge künftig im bisherigen Maße weiter ge-

steigert werden müssen.

fnstitutionelle Voraussetzungen der Fõrderung

Für die institutionelle Förderung der Einrichtungen de¡ Eb (Art. 7 Abs. 1

Nr. 1 EbFöG) durch den Staat kommen nach dem Vlortl-aut des Gesetzes

(Art.3 Abs.2 EbFöG) nur soLche Einrì-chtungen der Eb in Betracht, die
ausschlie8lich Bildungsaufgaben im Sinne der gesetzlichen Definition der

Eb (vgJ- Art. 1 EbFöG) erfül-len.

Keine Eb im gesetzlichen Sinne ist es 2.8., wenn Véranstaltungen für Kin-
der oder - von Einzelfä11en abgesehen - gesellige Unterhaltungsveranstal-
tungen durchgeführt werden, bJenn Musikschulen betri-eben oder ohne enge

Verknüpfung mit der eigenen pädagogischen Arbeit Konzerte und Theaterauf-
fÜhrungen veranstaltet oder Theater- und Bäde¡fahrten organisiert werden.

Auch wenn sich eine Einrichtung schwerpunktmäßig der Betreuung und Bera-

tung von Arbeitslosen, Senioren und Behinderten widmet, ist der Charakter
als Einrichtung der Eb im Sinne des EbFöG nicht mehr gegeben. Solche,

nach dem Gesetz nicht zur Eb zu rechnenden Aktivitäten schließen die in-
stitutionelle Förderung cJer Elnrichtung aus und stünden nur dann einer
Förderung nicht entgegen, u/enn sie einem verwaltungsmäßig und finanziell
kJ-ar getrennten Teilbereich der Einrichtung zugeordnet sind.

Bei Schwerpunktprüfungen in zwei Begierungsbezirken wurde festgestellt,
daß von 24 geprüften Einrichtungen der Eb nicht weniger als 18 (75 v.H.)
solche nicht zur Eb im gesetzlichen Slnne gehörenden Aktj-vitäten aufwie-
sen,

Der OBH häl-t es für geboten, ¡"i- ¿"n Trägern der Eb verstä¡kt darauf zu

achten, daß die vom Gesetz festgelegten Voraussetzungen für die institu-
tionell-e Förderung von Einrictìtungen der Eb in allen Fä11en erfülIt sind.

Nicht mit dieser Problematik zu verwechseln sind dabei die Fäl}e, in
denen Einrichtungen der Eb auch, aber nicht überwiegend, Våranstaltungen
und Aktivitäten durchführen, die zwar zur Ëb 1m Sinne des Gesetzes rech-
nen, aber - vor allem zur Vermeidung von DoppeJ-förderungen - nach den ge-
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setzlichen vorschriften nicht in die statistik der förderfähigen veran-
startungen einbezogen werden dürfen. so gehören etwa veranstartungen zur
beruflichen Fortbildung oder Umschulung nicht zu den für die Statistik zu

berücksichti.genden, nach dem EbFöG förderfählgen Bildungsleistungen
(Art.10 Abs.3 Nr.1 EbFöG); sie sind aber begrifflich Eb und stelten
bei einer (förderfähigen) Einrichtung der Eb keinen Verstoß gegen das Ge-

bot dar, ausschließ1ich die gesetzlich definie¡ten Bildungsaufgaben wahr-
zunehmen.

Abgrenzung der Bildungsleistungen fíir die Statistik

rn die statistik cjer Bildungsleistungen de¡ Einrichtungen der Eb dürfen
nur veranstaltungen eíngebracht werden, die nach dem EbFöG förderungsfä-
hlg sind. Die vom Staatsministerium zum VoJ-lzug des Gesetzes erl-assenen

"Erl-äuterungen zur Landesstatistik der Erwachsenenbitdung" vom 1. Februar
1985 enthaLtên einen detaillierten Katalog zur Abgrenzung der nicht fö¡-
derfähigen veranstaltungen. Nach den FeststeLlungen der Rechnungsprtifung

wurden diese Festlegungen vielfach nicht beachtet. rn einzeLnen Fä1Ien

dr'ängte sich der Eindruck auf, daß das Bestreben, den Umfang der eigenen

Bildungsleistungerr für die Landesstatistik mögJ-ichst auszuwei-ten, bei der
einen oder anderen Ëinrichtung der Eb zu ungenauen und unkraren Angaben

in den Berichtsbögen, z.B, über Themen und rnhalte der veranstaltungen
und damit zt) einer unzutreffenden Bejahung der Fürderfähigkeit dieser
veranstaltungen geführt hat. Aus den bei der Prüfung anhand sonstiger
unterlagen und Erkennbnj-sse aufgedeckten widersprüchen zwischen den An-
gaben für die statlstik und der tatsächLichen Gestaltung seien nu¡ einige
BeispieJ-e herausgegriffen :

Gemeldet fûr die Ststistik

Tagesseminar im VJeingut St 
"

Ma::ienlieder ... Vortrag

Tirschenreuth, Falkenburg,
Fuchsmühle

Bad Tölz

Das Volkslied im Bhythmus
der Jahreszeiten

Tatsãchlich lt. sonstigen Unterlagen

Lt. Programm: Tagesfahrt in ein
lnlelngut mit Weinprobe

Lt. Programm: Erntedanksingen in der
Kirche

Ausflug des Kirchenchors

Bergwanderung

Lt. Programm: Sommerfest

27.3.7 Vielfach waren dÍe von den Einrichtungen der Eb gemeldeten Veranstaltun-
gen ihrer Art nach nlcht förderfähig; So bezogen Bildungswerke all-er Trä-
ger der Eb Veranstaltungen zu¡ Unte¡haltung und Gesellj-gkeit ein, z.B.
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Advents- und weihnachtsfeiern, Faschingsfeste, 'l'anzveranstartungen, chor-
proben, Bunte Abende, Quizabende oder den "Hr::agart" . K-irr:hliche Ej-n¡ich-
tungen fÜhrten auch rein verbandsorganisatorische Veranstaltungen (Mitar-
beiterschulung, selbstdarstellung) für cJie statistik auf. Ferner v¡aren

eine Reihe von kirchenspezifischen Veranstaltungen (Glaubensseminare, re-
119iöse Dorfabende) und veranstaltungen für eine zrl enge Zi,eì.gruppe (Fi.r-
menschulung, musikal-ischer Ei.nzeluntemj-cht) festzusteLl-en. 8ei Betriebs-
besichtigungen sowie Konzert-, Fitm- und rheal;erbesr-rchen fehrte häufig
rJe¡ notwendige Zusammenhang mit einer von de:r Einrrchtung sel-bst clurch.
zufÜhrenden Lehrveranst,artung. Eine Einrichtung veranstartete eine ,'Stu-

dienfahrt" in die DDR für eine Einzelpel:son.

Das StaatsministerÌum und die Träger der Eb halten -i-nsoweit die Er1äute-
rungen zur Landesstatistik fÜr ausreichend. llas Staatsministerium hat zu-
gesagt, weiterhin cJarauf zu achten, claß die Träger der Eb sol-che Mänge1

bei der statistischen Erfassung durch i.hre Ein¡ichtungen abstel-len.

Besondere schwierigkeiten bereitet die Abgrenzung zwischen eigenen veran-
staltungen, die aufgrund einer Kooperation mi.t Einrichtungen anderer Bir-
dttngsbereiche (Art. 6 EbFöG) durchgeführt werden und Fremdveranstaì-tungen,
fü¡ welche die betreffende Einrichtung der Eb praktisch arrenfalls den

Hahmen (2.8. Baum, Ankúndigung) abgibt. Nach den Feststellungen der Rech-

nungsprÜfung hat eine Vielzahl von Einrichtungen der Eb sol.che Fremdveran-
staltungen als eigene Bildungsleistungen in die Landesst.atistik einhezo-
gen, obwohl es sich dabei um Aktivitäten ande¡er Stel.len handelte uncl die
Einrichtung der Ëb keine eigenen pädagogischen Leistungen hier:z¡ erbroch-
te. so haben beispielsweise Einrichtungen der Eb zu unrecht díe zut: Be-
t|ettung von Kurgästen vom Fremdenve¡kehrsamt eines Kurbades organisierten
und finanzierten Zusammenkünfte und Aberrdveranstaltungen als,ej_gene"
Bildungsl-eistung gemeldet. A1s weitere Beispiele können genannt werden:
lnstrumentalunterricht bei eine¡ privaten Musikschule, Schwj-mmkurse einer
privaten schwi-rnmschule, vom privaien Eigentúmer veranstaltete ständige
FÜhrungen durch sein Schloß, Stadtführungen cjurch den Leiter eines stärjti-
schen Fremdenverkehrsamts, eine Ausstellung der Baye::. staatsbibliothek,
vor all-em aber Aufklärungs- und rnfo¡mationsveranstaltungen der polizei,
Feuerwehr, der Arbeits- oder Landwirtschaftsämtel sowie des Roten Kreuzes,
die dort zum dienstlichen Aufgabenkreis gehören. Es mag in manchen Fällen
sinnvoll sein, solchen Aktivitäten Dritter durch dao^ Veranstaltungsforum
der Eb zu größerer Aufmerksamkeit cle¡ öffentlichkeit zu verhelfen; clies
kann jedoch nicht im Rahmen der staatl-ichen Förderung der Eb geschehen,
zumal die AufgabensteJ-lung solcher Instltutj.onen meist schon aus an6eren
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Bessortbereichen staatlich unterstützt wird. Veranstaltungen, bei denen

auf das know-how und auf die Experten und Beferenten ancJerer, nicht im

Bereich der Eb angesiedelter Stellen zurückgegriffen wird, können nur

dann als fõrderfähige Leistungen der Eb berücksichtigt werden, vrenn damit

ej-ne entsprechende eigene pädagogische Leistung der Einrichtung der Eb

verkniipft ist. Dabei- muß nach Ansicht des ORH die Entscheidurrg über die

Durchführung der Ve¡anstaltung und die Festlegung des Veranstaltttngsthe-

mas, des Lernziels und -i-nhalts, die Auswahl der Referenten, die Festle-
gung der methodíschen Durchführtrng und des Veranstalt,ungsortes und grund-

sätzlich auch die Leitung der Veranstaltung mit Einführung in das Thema,

Diskussionsleitung und abschließender Zusammenfassung erkennbar de¡ Ein-

richtung cler Eb vorbelralten sein.

Das Staatsministerium verweist darauf, daß nach den Er1äuterungen zur

Landesstatistik Veranstaltungen ohne eigene pädagogische l-eistung der

Einrichtung der Ëb nicht in die Statistik aufgenommen werden dürfen. In

zunehnrendem Mafle stel1e freilich die Übernahme von "Fremdveranstaltungen"
eine fachkundige Umsebzung von Anliegen mit öffentl.icher Bedeutung dar.

Dabej. leisteten die pädagogischen Mitarbeiter der Einrichtungen der Eb

unve¡zichtbare methodisch-didaktische Beratung und Aufberej-tungsarbeit.

fn dieser beratenden Umsetzung der intendierten Lehrziele könne der

eigenständíge pädagogische Beitrag einer Einrichtung der Eb ebenso liegen

wie darin, daß ein ursprünglich von außen herangetragenes Veranstaltungs-

thema so in das Gesamtprogramm ir'ìtegriert und mit den ande::en VeranstaL-

tungen verknüpft wird, daß aus dieser Vernetzung mit anderen Teilaspekten

des Bildungsangebots eine umfassendere, ganzheitliche Information der

Bürgerinnen und Bürger erwächst.

Der OBH steIlt fest, daß die Praxis vieler Einri.chtungen der Eb bisher
nj-cht mit diesen Vorstellungen übereinstimmte. Die Träger der Eb sollten
darauf achten, daß die pädagoglsche Eigenleistung der Eínrichtungen der

Eb ín der Praxi-s i-n al1en Fäl-len erkennbar wird.

27.3.2 Nach den Feststeflungen der Bechnungsprüfung wurden in einer Beihe von

Fä11-en die fùr die Errechnung der -leilnehmerdoppelstunden maßgeblichen

Teilnehmerzahlerr und auch die Veranstaltungszahlen soh,ie dj.e Veranstal-

tungsdauer fehlerhaft ermittelt. Bei den meisten Trägern der Eb stehen

keine Listen über erhobene Teilnehmerbeiträge al.s Nachweis der Teilneh-

merzahlen zur Verfügung. Der ORH hält es fûr e¡forderLich, daß dann auf

andere Weise eine plausible und nachvollziehbare Erfassung der Teilnehmer

vorgenonrmen wird, ohne daß dabei ein übertrj.ebener Perfektionismus oder
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Verlaltungsaufwand entstehen da¡f. Im Hinblick auf den für Bildungsveran-
staltungen wichtigen Kontakt zwischen Lehrenden unci Lernenden hat der ORH

auch angeregt, die anrechenbaren Tej-l-nehmerzahlen bei Großveranstaltungen

zu begrenzen.

Das Staatsministe¡ium teilt die Auffassung des ORH. Ës will in überein-
stimmung mit den Trägern del Eb eine Teilnehmerobergrenze von 300 fest-
legen und geht davon aus, daß förderfähige Veranstaltungen der Eb grund-

sätzlich fünf Teilnehmer nicht unterschreiten solÌten.

Abgrenzungsschwierigkej-ten entstanden vielfach auch bej. der Berirer:tung von

Bildungsveranstaltulrgen als "Einzel-", "Halbtags-" oder "Ganztagsveran-
staltungt', "mehrglì-eclrige Veranstaltung" oder "Internatsveranst,altung mit
Übernachtung". Di-e Erläuterungen zur Landesstatistik legen für dlese Ve¡-
anstaltungsformen bestimmte Anrechnungshöchstgrenzen und Krj-terierl fest.
Bei der RechnungsprÜfung wurden bei den Einrichtungen der Eb teilweise
unterschiedliche Berechnungsweisen, aber auch klare Verstöße gegen die
Bestimmungen in den Er1äuterungen zur Landesstatistik festgestell-t. Zum

Beispiel hat eine Ei-nrichtung zwei Vorträge über verschiedene Gesund-

heitsfragen Ím Abstand von zehn Monaten als I'Vortragsr'eihe" zusammenge-

faßt und die Tellnehmerzahl der Veranstaltr.rng mlt der höheren Teilnehmer-
zahl für beide iibernommen.

Das Staatsministerium teilt die Auifassung des ORH, daß von einer mehr-

gliedrlgen Veranstaltung nur dann ausgegangen werden kann, wenn die Teil-
veranstaltungen nach ihrem pädagogischen Inhalt zusammenhängen, der Teil-
nehmerkreis ím wesentlichen gleich bleibt und, soweit Teilnehmergebühren

erhoben werden, eine Gesamtgebühr betechlret wird.

Im Hínbli-ck auf di-e von der fìechnungsprüfung in der Praxis festgestellten
unte¡schj.edlichen Berechnungsweisen der Anrechnungshöchstgrenzen bei be-
stimmten Veranstaltungsformen (Abendveranstaltungen von 18 bis 23 Uhr,

Internatsveranstaltungen mj-t Übernachtung) urird das Staatsministerium zu-
sammen mit den Ïrägern der Eb die Erläuterrrngen zur Landesstati-stík prä-
zisieten, um eine einhei-tliche und statistisch vergleichbare Erfassung

der tatsächlich erb¡achten Bj-l-dungsl-eistungen sicherzustellen.

27-3.3 Bei zwei Einrichturrgen der Eb sind besondere Feststellungen zu erwähnen:

a) Bei einer Einrichtung der Eb wurden in erhebl.ichem Umfang Veranstal-
tungen der beruflichen Fortbildung und Umschulung durchgeführt, die
nach dem Arbeitsförderungsgesetz oder ôus Bundesmitteln gefördert
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wurden. Sol-che Veranstaltungen sind - zur Vermeidung von Doppelförde-

rungen - von der Förderung nach dem EbFöG ausd¡Ücklich ausgenommen

(Art.10 Abs.3 Nr.1 EhFöG). Die Einrichtung hat diese Veranstal-
' -tungen gleichwohl fûr' die Landesstatistík gemeldet und dabei durch

unvollständÍge Angaben bewi¡kt, daß dies fÜr den Träger nicht er:kenn-

bar wurde. Auf diese Weise wurden rd. 18 000 Teilnehmerdoppelstunden

zu Unrecht auch nach ËbFöG und somit doppelt gefördert.

Dieselbe ,Einrichtung ha'L irn Übrigen bei ande¡en Veranstaltungen fÜr

die Landesstatistik deutfich mehr Teilnehmer und Doppelstunden gemel-

det, aIs nach den Unterlagen der Buchhaltung und den Teilnehmer- und

Anwesenheitsnachweisen mögÌich war. Ferner wurde di-e Veranstaltungs-

dauer viel-fach im Gegensatz zum nachweisbaren tatsächlichen Ablauf um

eine oder zwei Doppelstunden "verlängett'r.

Die Ei-nrichtung erklärte die überhöhten Meldungen mit einem - inzwi-

schen behobenen - Fehler im Stati,stikprogramm ihrer DV. Ein unabhän-

giges hlirtschaftsprûfungsinstitut sei jedoch mit der ÜberprÜfung der

Einrj-chtung beauftragt worden.

Wie die zustänclige Landesorganisation ist auch das Staatsministerium

der Ansicht, daß diese Stellungnahme der Einríchtung den Sachverhalt

lricht ausreichend aufklärt. Aus der Sicht des Staatsministeriums könn-

te der vom 0Rll dargesteltte Sachverhal-t zur BÜckforderung von Förder-

mitteln und zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Der OBH häIt dies

für angezeigt,

b) Eine andere Einrichtung veranstaltete Zither- und Gitarrenkurse als
ElnzeLunterricht. Da nach den Erläuterungen zur Landesstatistik jede

Art von Einzel.unterricht eine im Slnne des EbFöG nicht förderfähige

Veranstaltung darstellt, meldete die Ein¡ichtung jeweils zwei Teilneh-

mer.

Nach Mitteilung des Staatsminj-steriums wird der Träger dafür sorgen,

daß derartige Falschmeldungen nicht mehr vorkommen.

27.4 Kontrolle

Im Interesse einer gerechten Verteilung der staatlichen Fördermittel muß

die Landesstatistik afs Bemessungsgrundlage fÜr die Zuweisung der Mittel
richtig erstellt werden. Wegen der Ausweitung und Differenzierung der Eb
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bereitet dies den Trägern der Eb nicht geringe Mühe. Die vom OBH im Ab-

stancj weni-ger Jahre aufgezeigten 14ängel be.irn Vollzug des EbFöG betrafen
zwar jeweils nur einen Teil der Einrrchtungen und nicht die gesamte Brei-
te der erbrachten BiJ-dungsleistungen der Eb in Bayern; sie machen aber

deutlich, daß auch in diesem Bereich auf eine angemessene Kontrolle durch

die Verwaltung nicht verzichtet werden kann. Sie findet aber tatsächlich
nicht statt. Die Verwendungsnachr¡/erse der Vol-kshochschulen werclen von den

Regierungen, d.ie der sechs anderen Träger der Eb vom Staatsministeríum
nur büromäßig geprüft. Zu Becht weist das Staatsministerium darauf hin,
daß eine erfolgrei.che Prüfung auch bei einer Beschränkung auf Stichproben
neben der Durctrsicht der Stat,istlkbögen eine Überprüfung vor Ort voraus-
setzt. Dies sei aber ohne ej-ne erhebliche personel,le Verstärkung nicht zu

leisten.

Das Staatsministerj-um hält Ausgaben für zusätzl-iches Kontrol-lpersonal
aber schon deshalb nicht für gerechtfertigt, weil nach der Fördersystema-

tik des EbFöG ei-ne genauere AbErenzung von förderungsfähigen und nicht
förderungsfähigen Veranstaltungen alJ-enfa1ls zu Verschiebungen der jewei-
ligen Anteile der Träger der Eb an den Förde:rmitteln, aber nÍcht zu Eín-
sparungen des Staates führen könne. Ursache von Fehlern sei. im ûbrigen
oft die Fl-exibilität des Bereiches Eb und die f4itwirkung vieler ehrenamt-

licher Mitarbeiter. Das Staatsministerium befürchtet daher, eine straffe
verwaltungsmäßige Kontrolle wilrde den Spielraum der Eb einschränken und

das Engagement ehrenamtl-icher Mitarbeiter i-n Frage stellen. Solange die
gesetzliche Förderung auf zahlenmäBig fixierten Kriterien beruht, lasse
sich die vom 0RH aufgezeigte Abgrenzungsproblematik nicht gänzlich aus

der Welt schaffen. Das Staatsministerium geht aber davon aus, daß sich im
Zusammenwirken von Trägern der Eb und Staatsministerium durch dÍe stän-
dige Diskussion um die Abgrenzung förCerungsfähiger Veranstaltungen noch

sorgfältigere Abgrenzungskriterien erreichen lassen, uncl will diesen l,rleg

fortsetzen.

Dem ORH erscheint das bfoße Bemühen um sorgfältigere Abgrenzungsregelun-

gen nicht ausreichend. Schon die inzwischen mit 36 ttlio 'Dlvl verenschlagte
beachtliche Höhe der staatlichen Fördermittel setzt nach den Grundsätzen

einer ordnungsmäßj-gen Haushaltsfûhrung ein - nach Auffassung des ORH de¡-
zei-t noch nj-cht erreichtes - Mindest¡naß an Kontrolle durch die Verwaltung

voraus. Personal.verstärkungen können dafür nicht schlechthin zur Bedin-
gung gentacht werden. Schließ1ich können auch Stlchprobenkontrollen in
einem angemessenen Turnus diesen Zweck erfüIlen. Für den Bereich der

Volkshochschulen, auf den allein bereits melrr a1s die Hälf'te des Förder-
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volumens entfällt, verteilt si-ch die Kontrollaufgabe ohnedies auf die
- ortsnäheîen - Regierungen; nach dem Ergebnis der Míttelstel-lenunte¡su-
chung des ORH r¿ä¡en im übrigen bei eine¡ Beihe von Regierungen noch ge-
wisse Kapazitäten verfügbar zu machen (vg1. ORH-Bericht 19gg rNr. 42).

Auch wenn es nicht sache des staates sein kann, inhaltliche Vorgaben für
di-e Eb zu machen, gehört es zu den Aufgaben der Verwaltung, die Ziel_set-
zung des Gesetzgebers für den Einsatz der bevtilllgten Fördermittel- effek-
tiv zu unterstützen. Dies gebietei auch, zu unrecht in Anspruch gelrommene

Förde¡mittel zeitnah festzusterren und ggf.,zurückzufordern. vor dem Hin-
tergrund ei-ner angespennten Haushaltslage gibt die bei der Bechnungsprü-
fung gelegentlich festgestelLte, sehr weit gespannte "Flexibilität" der
Eb dem ORH schließlich Anlaß, an die amtLiche Begründung zum damaligen
Entwurf des Gesetzes zur Förderung de¡ Erwachsenenbildung (LT-Drucksache
7/5193) zu erinnern, wonach "schließIich auch nicht alle denkba:cen Formen
organisierten Bemühens um Eb staatlich gefördert vrerden können". Nach An-
sicht des OBH liegt es gerade wegen des hohen Anteirs ehrenamtlicher Mit-
arbei-ter in der Eb inr rnteresse einer gerechten Mittelverteilung, durch
angemessene, aber nicht Überzogene verwaltungsmäßige StJ.chprobenkontrol-
len einen ordnungsmäßigen und effektiven vollzug des EbFöG zu gewährIei-
sten,



28

- v_t -.

Das allgeneinbil"dende Schulwesen in Bayern unter haushaltsrirtschafb-
lichen Gesichtspunkten

(Kap. 05 12, Q5 18, 05 19)

Aufgrund neuerlj.cher Forderungen nach bis zu 15 000 neuen Lehrer-
stellen hat der ORH die firranzielle Seite des allgemeinbildenden
Schulwesens untersucht. Während die Schülerzahl seit dem Höchst-
stand von 797511976 Jahr für Jahr zurückging, war.en im SchuJ_jahr
1989/1990 in Bayerrr sogar rnehr Lehrer beschäftigt aIs jemals zu-
vor. Nach Ansi-cht des ORH schließen die enormen finanziellen Be-
lastungen in den nbchsten Jah¡en zusätzliche Lehrerplanstellen im
wesentlichen aus. Dies kann angesichts der ausgesprochen gûnsti-
gen Verhältnisse an den bayer. Schuten im Ländervergi-ei.ch auch
hingenommen h,erden. In Bayern trefferr auf einen Lehrer ber.eits
weniger Schùle¡ als in den meisten anderen F1ächenstaaten der
(a1ten) Länder. Wenn dieses Lehrerpotential wieder stärker auf
seine Kernaufgabe - nämlich Erteilung von Unterricht - konzen-
tri.ert würde, ließe sich der neuerdj.ngs prognostizierte vor(jber-
gehende Anstieg der SchûLerzahlen bewä1tigen, ohne daß die Klas-
senstärkerr im Durchschnitt übermäßig anstiegen.

0as allgemeínbj-l.dende Schul-wesen in Bayern ist durch einen hoherr Perso-
nal-stand und demenisprechend hohe Personalausgaben geprägt. In Verbindung
mit jahrelang sinkenden Schülerzahlen hat sich die Schü}er-Lehrer-Rela-
tion beachtlich verbessert. Der nunmehr vorhergesagte l¡'liederarrstieg der
SchüLerzahlen in den nächsten Jahren und die deshalb bereits erhobenen

Personalforderungen geben Anlaß, die Entwicklung des allgemeinbildenden
Schulwesens in Bayern seit 1960 in einzelnen Berej-chen auf der Grundlage
der Haushaltszahlen und der Daten der amtlichen Bildungsstatistik (insbe-
sonderè Veröffentlichungen des Staatsministeriums für Unterricht, Kultus,
liissenschaft und Kunst (SIMUKWK), Reihe A Bildungsstatistik, zuletzt Heft
24: Bildung und KulturpfJ-ege in Bayern 1990) nachzuzeichnen und dazu aus

haushaltswirtschaftlicher Sicht Stellung zu nehmen.

Die Unte¡suchung bezieht sich auf die quantitativ größten Sclrularten des

allgemeinbildenden Schulwesens (Art.5 Abs.2 Nrn. L bis 3 tsayEUG), näm-

lich dj.e Volksschulen (Grund- und Hauptschulen), Bealschulen und Gymna-

síen. Sonderschulen, l,rji¡tsclraftsschulen und berufliche Schulen bleiben
hier außer Bet¡acht.

24"7
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Die amtliche statistik weist für Bayern nach dem stande von lggg die fol-
genden Zahlen öffentlicher und private¡ Schul_en aus:

Anzahl der Schul,en Zahlenübe¡sicht L
in Bayern (Srand i.989)

Schulart AnzahI davon

staatlich privat/
kon¡nunal

Vol-ksschulen

Bealschulen

Gymnasien

2 9LO

328

39s

2 754

203

297

56

t?-s

98

Die schülerzahl an diesen schulen belief sich lggg auf insgesamt 1,12 Mio,
darunter 1,02 Mio an den staatl_ichen Schulen.

Nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz wird bei den staatlichen Schul-en
der Pe¡sonalaufwand vom staat und der schulaufwand von der jeweiligen
kommunaren Körperschaft getragen; bei den staatlichen Heimschulen trägt
der staat auch den (sachlichen) schulaufwand. Die kommunalen Träger der
schulen erhalten staatliche Zuschüsse zum LehrpersonaLaufwand. Den Trä-
gern. der privaten schulen werden Zuschüsse, Vergütungen und Ausgleichs-
beträge gewährt. Der staatshaushalt 1990 sieht im Epl. 0s für die drei
Schularten insgesamt Ausgaben von 4,BB Mrd DM vor, und zwar

- für die Volksschulen 2,7O Mrd DM (= Sb v.H.),

- für die Realschulen 0,55 Mrd DM (= 11 v.H.),

- für die Gymnasien 1,63 Mrd DM (= 34 v.H.).

Für den schulbau wurden 1990 ferner aus den im Epl.13 (Kap.13 10) ver-
anschlagten MitteLn 152 Mio DM zugewiesen.

Für den kostenfreien Schulweg war im staatshaushart 1g90 ein Ansatz von
280 Mio DM ausgebracht.

Die staatlichen Ausgaben für die hier untersuchten Schularten er¡eichten
1990 somit eine Größerrordnung von über 5 Mrd DM. Die Ausgaben der kommu-

nalen Körperschaften für diese schufen dü¡ften in der Größenordngng von
2 Mrd DM liegen.
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Schulen

Die damals 7 070 (darunter 7 040 staatlichen) Volksschutrsn in Bayern wur-
den in den 60er Jahren neu gegliedert. Ihre Zahl nahm,bís 1975 auf 2 940

(darunter 2 906 staabllche) Schulen ab. Derzeit bestehen 2 813 Vofksschu-

len in Bayern. Gegenüber 1960 hat sich die ZahI der Volksschulen um ¡d.
60 v.H. verringert. t¡Jährend bei den Volksschulen in Bayeln nur ein gerin-
ger Anteil privater (meist kirchlicher) Schulen von 2 v-Jl- zu verzeichnen

ist, machen bei den Realschulen die nichtstaatlichen SclnuLen 38 v.H. aus.

Der Aufbau der staatlichen Beafschulen ab dem Schuljahr L950/51 führte
erst in den 70er Jahren annähe¡nd zum heutigen Stand von 203 staatlichen
BeaIschulen. Gegenüber 1960 hat die Zahl der Realschulen insgesamt um

68 v.H., dÍe der staatlichen Realschulen urn 157 v.H. zugenommen. De¡

kräftige Aufbau staatlicher Gymnasien in den 60er Jahren steigerte deren

Zahl bereits bis Mitte der 70er Jahre erheblich. Gegeniiiber 1960 bedeutet

die heutige Zahl von 297 staatlichen Gymnasien eine Steigerung um

77 v.H.; die Zahl der Gymnasien insgesant hat um 27 v.H. zugenommen.,Der

Anteil der nichtstaatlichen Gymnasien an der Gesamtzahl beträgt 25. v.H.

Der landesweite Aufbau eines flächendeckenden Netzes .allgemeinbildender

Schulen kantr a1s abgeschlossen, der Grad der Versorgung mit solchen Schu-

len als umfassend angesehen werflen. Besonders bei den Grundschulen íst
das Prinzip der wohnortnahen Schule unabhängig von den bis jetzt stark
rückläufigen Schúlerzahlen beibehalten worden. In der amtU-chen Stat,istik
über die Volksschulen (Schuljahr 1989/90, Tab. 14) ist eine nicht une¡-

hebliche Anzahl von Kleinstschulen mit, geringsten Schüler- und Klassen-

zahlen ausgewiesen; der OBH hat sich nj.cht mit der Frage befaßt, ob diese

Zahl-en der Verwaltung Anlaß für Überlegungen zu Veränderungen der schuli-
schen 0rganisaiion (Zusammenlegung von SchuLen zu glößeren Einheiten)
bÍeten sollten.

SchûIer

Der nach dem Höchststand von 1964 einsetzende Geburterrrückgang ließ an

den allgemeinbildenden Schulen die Schülerzahlen entspxechend sinken
(v91. Zah1enübersicht 2) :
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Entwlcklung der Zahl der Schúler
und der Zahl der Klassen

von I960 bls 1989

Zahlent¡bersicht 2

slaatl. Grundschulen

staatl, Haupl3chulen

davon åtåall. Volksachulen

FloalschulEn

staatl. Floalschulon

3)

538 458

537 0¡19

420 617

418 6l I
959 075

955 667

49 43€

20 aa4

142 935

98 532

723 48s

720 tsì
489 597

¿ts6 580

r 213080

1 205733

1æ242
79æ7

2t8648
168 467

676 047

671 396

545 621

541 370

1æl 668

1 2l?7e8

159 g2l

108 8(x)

295 ¡136

238 978

.{86 340

¿$2 t5e
462 203

457 486

948ffi
939 642

178 438

724?27

329 554

452lfl4
¡147 8¡31

275332

279 747

727 A16

717 974

120 8{i¡l

8t 375

268 413

fìchlllcr

616919

81 4 549

354ZZ5

352757

1 011 694

t o07 g¡6

T7 033

40 881

157 534

111 955

411 æ7
¡to7 581

341 070

316 3:14

732697

723 915

145246

99 781

288 218

Klas¡sn

Quelle:
Schritton des STMUKWK Bildung und Kulturpflega in Bayern 199O, Relho A Hsft 24;
aus Tabellen D I, D 2, F 1, F 2, c 1, G 2

Ërlâuterungen:

1) lndenZahlonlùrl96Ound1965s¡nddieAutbauklassenenthaltensordediekooperattugelührtenHauptschul-
zrige an den GEsamtschulen (ab fg73 auch Schwabrnùnchen, ab 198O auch ï¡euchtllngen). lo den Zahlen bio
1965 sind die Daten fúr die Jahrgangsstden 1 mit 4 der Freien Waldorfschulen ausgorviesen,

2) Bis 1 969 einschl. Aufbauklassen an Volksschulen sowie der kooperativ gefúhÉen Realschulzúge an dan G+
samtschulen (ab 1973 auch Schwabmünchen, ab 19BO auch Treuchtllngen). Bis 1979 einschl. Realschulen fiir
Behinderte.

3) Einschließlich der SpÀlberdenengymnasien und der kooperativ gefúhrlen GymnasiaÞúge an dsn Gesamtschule
(ab f973 auch Schwabmúnchen, ab 1980 auchTreuchtlingen). Bis 196S sind die Daten fur die Jahrgangssüfen

5 mit 1 3 der Freien Waldorlschulen in dieser Tabelle. Ab 't 98Íl ohne zwei private Lyzeen dor Republik G¡iechen-
land.

4) Ab 1970 øinschl. Kolleggruppen (1989:3 188, davon etaatl. Gymn. 2 558), wobei die Gruppenzahl rschner¡sch
aus der Zahl der Kollegiaten (1989: 51 575, davon staatl. Gymn. 41 946) und de¡ durchschnittllchen Kurestårts
(1 989: t 6,1 I, davon staall. Gymn. '16,40) ermittelt ist. Dia durchschníttliche Kursstå¡ke ergibt eich, lndem man die
ùbsr alle kumulierle Teilnehmezahl durch die GesamÈahl der Kume dfuidiert.

1)

Volksschulen

devon atâatl. Volkaschulen

2)

Realscht¡len

davon slritl. Realcchulen

4l
Gymnasien

davon Bleall- Gvmnaslan

25 637

25 529

1 575

716

5 034

3 404

27 737

27 6(x)

23/.8
1 271

65z2
3 8ô5

32 634

32 445

3 90S

244l¡

7 458

5 659

36 7€6

36 505

4 985

3 417

9972
7 gia

35 480

35 149

5844
4082

12191
a 7Â1

3t 459

30 983

5 32f

3 658

fl 765

I 379

31 913

31 472

4852
3 280

f1 730

I 383
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Im Volksschulbereich setzte der Rückgang der Schülerzahlen an den Grund-

schulen mit Beginn, an den Hauptschulen ab Mitte der 70e:: Jahre ein und

hielt an den Grundschulen bis zur Mitte der 80er Jahre an. Die Schüler-
zahl des Jahres 1989 liegt nrrt 727 816 Schülern un 42 v.ll. unter der bis-
herigen Höchstzahl von 1973 (I 25I 296). Gegenüber 1960 ist ein Rückgang

un 24 v.H. (staatliche Volksschul-en 25 v.H.) zu verzeichnen.

Bei den Realschulen setzte der Schülerschwund 1982 ein und dauerte bis
1989. Mit t20854 Schülern im Jahre 1989 weisen die Realschulen gegenüber

dem SchüIerhöchststand von 1981 (179 585) einen RLickgang um 33 v.H., 99-
genüber rjer Schülerzahl- von 1960 aber einen Anstieg un t44 v.H. auf. Bei,

den staatlichen Realschulen ist die Schülerzah1 gegenüber 1.981 (125 168)

sogar um 35 v.H. gesunken, gegenüber 1960 aber um 290 v.H. gestiegen.

An den Gymnasien hat die Zahl de¡ SchüIer gegenüber 1980 (329 554, staat-
liche Gymnasien 268 9'18) um 19 v.H. (staatliche Gynrnasien 19,5 v.H.) auf
2684I3 (staatliche Gymnasien 216 515) abgenommen. Der Schülerstand von

1989 liegt damit um 88 v.H. (staabliche Gymnasien 120 v.H.) úber der

Schülerzahl des Jah¡es 1960.

Rückläufi-ge Schülerzahlen um eirr Drlttel bzw. ein Fünf'bel kennzeichnen

somit bei Bealschulen und Gymnasien die Entwi-cklung der letzten Dekade,

während si-ch gegenüber der Aufbauphase der 60er Jahre und damit über ei-ne

Zeitspanne von drei Jahrzehnten ein deutlicher Schülerzuwachs auf das

Vierfache bzw. Doppelte ergibt. Dj-e Zahl der Volksschüler liegt dagegen

um ein Viertel niedriger aIs vor 30 Jah¡en und der Schütrerschwund während

zweier Jahrzehnte wirkte sich an den Volksschulen mit fast 40 v.H. am

kräftigsten aus.

28.4 Lehrer

Die Zahl der Lehrer ist in den untersuchten Schularten im b,esentlichen

zeitgleich und paralle1 zum Anstieg der Schülerzahlen vermehrt worden

(v91. Zahlenübersicht 3) :
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Entwlcklung der Zahl der l-ehrer
und der

ertelllen Unterrlchtstunden pro Woche
von 1960 blg f889

Zahlenûbersiohl 3

Volksschulen
d¡von slastl. Volk¡¡chulon

RealschulEn
davon sta¡tl" Roal¡chulen

Syrnnasien
låvon tlarll. Gvmnaelan

28378
2e254

2 649
f 181

I 541

5 t30

32311
32158

96/16
87'n

4012
2141

6 255
3727

12574
9stl

38 4{'1

34212
44 &16
¡84 Of 5

7 A33
5 063

15 757
l2aa2

¡14 663
44231

19 839
l5 763

I 457
5 8t9

42 505
41 999

I 334
5712

?oO02
t5 955

44Un
¿1":l 420

I 300
5 623

æ614
ta ¿o7

Eñsllrc Unter¡lchtsstundðn

Volksschulen
d¡von 3tarll, Volke¡chulen

RealschulEn
davon stÂatl. Roalschulon

Gymnasien
davon ¡la¡tl. Gvmnaglan

9S7 926
93Í¡ 8Ít4

I O95 134
I 088999

1ß 445

270 537

t 't66 626
f 157G10

183 268
123 121Ð

345242
271 369

I t94 890
f t83179

201 606
1 39 367

409 562
326 ¡185

I 068627
r osat 115

196 525
f 34 8¡tg

414æ2
?rA atÀ

1 047 077
I 031 7tO

186 f68
125 076

408 91 I
3213Aa3

ErtolltÞ Unîorrlchtr3tundon pro L¡hrcr

Volksschulên
davon staall. Volks¡chulen

Realschulon
davon elaal!, Roal¡chulen

Gymnasien
davon ßtaetl- Gvmnldm

29,03
ã,04

28,50
28,5()

23,41

21,52

26,31
26,30

24,33
24,3i2

21,91

21.78

?6,75
æ,75

23,84
23,95

20,85
?õ rt

25,14
?s,72

20,70
20_59

23,58
23,€t

23,79
23;t6

æ.,43

4æ
19,84

f 9.74

1 ) Rechnerieohe Vollzeitk¡rifte

Quolle:
sohriften des _stMUl$t/( Blldung und Kulturpflege in Bayern 19oo, Beihe A Heft 24;
aus Tabollen O 1, D 2, F I, F 2,G f , G 2
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So stieg von 1960 bis zum Jahr des jeweiligen bisher höchsten schüIer-
standes die ZahI der Lehrer an den staatlichen

- Volksschulen (bis 1973) um 13 554 oder 48 v.H..

- Realschulen (bis 1981) um 4 786 oder 40S v.H.,

: Gymnasien (bis 1980) um rd. 10 000 oder 175 v.H.

Dem inzwischen eingetretenen sta¡ken schüle¡rückgang wurden clie Lehrer-
zahren dagegen nicht angepaßt. Nur bei den staatlichen Real-schulen hat
der Lehrerbestand 1989 gegenüber dem Jahr des Schülermaximums (1981)

überhaupt, nämIich um 344 Lehrer oder rd. 6 v. H. , abgenommen. Bei den

staatlichen Gymnasien erhöhte er sich dagegen um weitere 644 Leh::er oder
4 v.H. und an den staatlichen Volksschulen um rd. 1 600 Lehrer oder eben-
falIs rd. 4 v.H.

Bezogen auf das Jahr 1960 beläuft sich somit die Steigerung der Lehrer-
zahlen bis 1989 bei den staatlichen

- Volksschulen auf 54 v.H.,

- Real-schuÌen auf 376 v.H,,

- Gymnasien auf 186 v.H.

, Die Versorgung der Schulen mit
weichung von der tatsächlichen
verbessert.

28.5 Klassen undKlassenfrequenzen

- Vol.ksschulen um 5 940 oder

- Realschulen um 2 560 oder

- Gymnasi-en um 5 950 oder

Lehrern hat sich somit in erheblicher Ab-

Entwicklung der Schül-erzahlen beträchttich

28.5.1 Auch die Zahl der Klassen hat sich im wesentlichen parall-el zu den stei-
genden SchüLerzahlen erhöht und ist ni.cht mit dem Schül-errückgang gesun-

ken (v91. Zahlenübersicht 2):

Seit 1960 hat die Zahl der Klassen an den staatlichen

23

358

175

v.H.,

V.H.,

v.H.

zugenommen und b,eicht damit von der Entwicklung der Schrile¡zahlen deut-
lich ab. Die Schüler verteiLen sich somit im Verhältnis zu ihrer Zahl auf
erhebllch mehr Klassen a1s früher.



28.5.2 Dementsprechend hat si_ch an

Schü1erzahl je Klasse (sog.

(v91. Zahlenübersicht 4) :
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den staatl-ichen

Klassenfrequenz )

Schulen die durchschnittliche
seit 1960 günstig entwickelt

SchûIerzahl je Klasse Zahlenübersicht 4

Schulart
.Schûler je Klasse Verbesserung

1960 1989 abso}ut in v.H.

Volksschulen

lìealschulen

Gymnasien

37 ,4
29,2

28,9

22,8

24,8

23,L

!4,6
414

5,8

39

15

20

Bei diesem ZahJ.envergleÍch ist zu beachten., daß in der amtlichen stati-
stj-k für dj.e Gymnasien auch die schüIer der sog. Kursphase der Kcilteg-
stufe (Jahrgangsstufen t2 und 13) in fiktive "Kl-assen" mit der stärke der
durchschnittlichen Kursgruppenstärke umgerechnet sind,

Beachtliche verbesserungen haben sich in den letzten 20 Jahren auch bei
der .Verteilung der' ' Klassen auf die Gruppen der kleinen, mittleren und

großen Klassen (sog. Klassenfrequenzgruppen) ergeben. Die amtLiche stati-
stik, die insoweit öffentLiche und private schulen zusammenfaßt, vreist
folgende positive Entwicklung seit 1970 aus (vgI. Schaubild 1):
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Sêh.ublld 1

Entudcklung dtf Kla'.enfrcqucnzen ln Zoltr¡um t97O bb i9g9
(öfi.nlllchc und prlvdr Schulcn)

1970 t989

Volkr.chulrn
tl 913 K!ü.n

2,3rt6

4",44fi

Rsalcchulcn
3 9Og Klas.en

Gymn¡rl6n
7 ¡145 Kl.¡!ên

Klm¡ônfr.qumze ruppon

I utszo E el -as I ze-so I uuergo
Schûler Schúler Schúler Schüle¡

Ouèl¡.: Blldunc ùnd Kulh¡DflcO! ln Baym t98(l, Tlb.lhn D¡|" F4i¡nd O1
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rm Jahre 1970 waren noch g7 v.H. der Klassen an volksschuren mit 26 bis
55 schül-ern besetzt. 1989 hatten dagegen 72 v.H. der volksschulkrassen
höchstens 25 Schüler. Besonders bemerkenswert ist dabei ein beträchtli-
cher Anteil (vurr 30 v.H.) der Klassen mlt höchstens 20 Schülern.

rn ähnlicher, aber nicht ganz so spektakulärer weise ist bei den Beal-
schuren der Anteil der Kl.assen mit über 25 Schü1ern von BS v"H. des Jah-
res 1970 auf 48 v.H. im Jahre 1989 gesunken, während sich die ZahI der
Krassen mittl.erer stärke (21 bis 25 schüler) vervierfacht und die der
kleinen KLassen bis 20 SchüIer sogar verfünffacht hat.

An den Gynnasien hat dagegen der Anteil der größeren Klassen mi.t 26 und

nehr Schülern nur von 68 v.H. (1970) auf b3 v.H. (1989) abgenomnen, Zu-
gleich hat aber auch der Anteil der kleinen Krassen (bis 20 schüLer) von

15 v.H. auf. 72 v.H. abgenommen, während sich der Anteil der Krassen mitt-
lerer schülerzahl (21 bis 25 schüler) von 17 v.H. auf 3s v.H, verdoppelt
hat. Diese statistik enthält allerdings nicht die Kursgruppen der Kolleg-
stufe, so daß nu¡ die Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 11 erfaßt sind.
Die 4t 907 TeiLnehmer an der Kursphase der Kollegstufe der staatl-ichen
Gymnasien wurden im schurjahr 1989/90 in 3 068 Lelstungs- und g 991 Grund-
kursen untemichtet. Die durchschnittlichen Kursstärken haben sich inzwi-
schen in den Leistungskursen (von 13,4 im schuljahr 1g7gl80) auf i,3,?
schü1er und in den Grundkursen (von 19,6 im schuljahr 1979/80) auf r7,5
schüLer verbessert. Die Kursgröße in der Kollegstufe der Gymnasien war
auch Gegenstand der Bemerkungen im 0BH-Bericht für das Haushaltsjahr 1979

TNr. 39.

Da es ein charakte¡istikum der bayerischen SchulpoLitik ist, im Rahmen

der günstigen schüler-Lehrer-Relation (vg1. nachstehend rNr. 28.6) beson-
deren wert auf ein vielfältiges unte¡richtsangebot zu legen und dafür
- im Verglej-ch zu anderetr Ländern - eher etwas größere Klassenstärken in
Kauf zu nehmen, muß bej. den ausgewiesenen Klassenfrequenzen beachtet wer-
den, daß sie nur ej.n Maß der durchschnittlichen Klassenstärke da¡stellen:
Differenzierungen im unte¡richtsangebot bewirken nämlich, daß in vielen
Fällen die Klassen in elnzelnen Fächern in kleinere unterrichtsgruppen
aufgeteilt werden. Die tatsächliche Unterrichtssituation ist dann also
noch einmal deutrich besser, als dies in den Durchschnittszahl-en der
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KLassenstärken zum Ausdruck kommt (v91. Bildung und Kulturpflege in Bayern

1990, S. 3Z¡ .t)

28-E ,SchälE¡=Lehrer=Be1ation

De¡ Grad der Versorgung eines Schulsystems mit Lehrern trËßt sich am be-
sten durch die Kenngröße Schü1er je Lehrer darstellen. Disse Relation er-
laubt auch einen Vergleich von Schulsystemen unabhängig davon, ob dort
níedrige Klassenfrequenzen oder hohe Unterrichtsangebote je Klasse oder
ein großer Anteil außerunterrichtlichen Einsatzes der Lehrer verwirklicht
sind. Die Schüler-Lehrer-Belation kennzeichnet also nur -die Möglichkei-
ten, nicht aber die tatsächlich verwj.rklichte Versorgung ,der SchüIer mit
Unterrich!, die wäsentlich vom Pflichtstundenmaß und den lgewäh¡ten Entla-
stungsstunden dgr Lehre¡ abhängt.

Die Schúl,er-Lehrer-Re1ation in'Bayern hat sich nach der amtlichen Stati-
stik an den staatlichen Schulen wie folgt entwickelt (vgl. Zahtenüber-

sicht 5 und Schaubild 2):

SahûIer-Lehrer-Relation in Bayern Zah1enüber.sicht 5

Schulart
Schûl-er je Leber Verùesserung

1960 1989 absol¡¡t in v-H.

33,8

t7,7
17,2

16,5

14,5

ß12

17,3

3 12,

4;0

51

L8

23

1) I¡ Haushelt 1991 (Kap. 05 12, Tit. 422 Ot) sind euße¡dem 1 045 St€llen 'für Pädagogische
Assistenten auegowiesen, die an Volksechulen die LEh¡ar bEi de¡ Vo¡-bmeitung und Du¡ch-
fÜhrung des Unterricht8 untersti¡tzen und durch dle Arbeit nit Schüh-¡ruppen zur Slche-
lung deE Unte¡¡Íchteerfolgs beitragên (Art.39 Abs. 1 BayEUG). Die'/hbeit der Ptidagogl-
schen Assistentên umfáßt 22 in Stundenplen der Schu1e elngeplante und ffünf auf Anordnung
dEg Schulleiters abzuleistende Wochonstunden (45 minuten)
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Schaublld 2

lo5ungffiät¡t¿ €ymnr-on: ...

1960 1989

Vollc¡ahuþn

Rrûl.chulcn

17,7

16,0 14,5

-{-SohúlerleLehrer
L¡Énder-

durohoohnilt
I Bandb¡eltc

dcrZlelw¡rtc
dec
Blldunga
gccamlphnc
Itir 1985



-t23-

Schüler-Lehrer-Relationen fü¡ Schulen im Primarber'ei-ch, Sekundarbereich I
und Sekundarbereich II wurden schon in dem 1973 verabschiedeten Bildungs-
gesamtplan (Band 1I S. 24 bis 27) von der Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanunS lBLK) aIs Personalrichtrverte für die Bqfech¡i.lng des Perso¡

nalbedarfs im Schulbereich ausgewiesen. Diese Richtwerte wurden von der

BLK ausdrücklich so bemessen, daß sie "pädagogisch sinnvoll" sind. Si-e

sollten auch, ausgehend von den voraussichtlichen SchÜlerzahlen, eine

stetige Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Lehrer zuiassen und hier-
durch eine zunehmende Differenzierung des Unter'ríchts gevrährleisten, so

daß die Möglichkeit zu Maßnahmen fûr Strukturverbesserungen j.m BiJ.dungs-

rvesen geboten wird. Dazu gehörten nach Auffassung der BLK u.a. Differen-
zierungsmaßnahmen in allen Schulbereichen, Förclerungsmaßnahmen im Rahmen

des Untemichts, die Durchführung von Schulversuchen, die 5--lage-þJoche an

den Schulen und Stundenentlastunflen fÜr die Leh¡er zur Wahrnehmung be-

stimmter Funktionen; der Bedarf für die Leh¡erfortbildung v',ar nicht ein-
bezogen worden.

Fûr das Jahr l-9851) hatte ciie BLK folgende Schùler-Lehrer-Felatj-onen

empfohlen: .

Primarbereich

Sekundarbereich

Sekundarbereich

19,

t8,

12.

23

f20
IÏ T4

bis

bis

bis

Es ist sornit festzustellen, doß die SchÜler-Lehrer-Relationen in Bayern

nach dem Stand von 1989 die Zielrvelte des Bildungsgesamtplans bei Volks-

schulen und Realschulen (analog Primarbeleich und Sekundarbereich Ï) be-

reits weit hlnter sich gelassen haben und daß bei den Gymnasien (analog

Sekundarbereich TI) ein Mittelwert der Bandbreite erreicht ist.

Nach der amtfi-chen Statistik (für öffentliche und privãte Schulen) sincl

dle bayerischen Werte auch durchwegs günstiger a1s der Durchschnit'b cJer

(al.ten) Länder (v91. Zahlenübersicht 6):

1) Die Fortschreibung des Bildungsgesamtplans auf
nicht gesicherter Finanzierbarkeit ausgesetzt,

das Jahr 1990 wu¡de von de¡ BLK wegen
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Schüter-Lehrer-Relation in den Bundesländern Zahfenübe¡sicht 6

Schulart
Lãnder-
durch-
schnLtt

Bayern
Besserstellung Bayern

absolut in v.ll.

Volksschulen

- Grundschulen

- Hauptschulen

Realschulenl)

Gymnasien

- Jahrgangsstufe 5 bis 10

- Jahrgangsstufe 11 bis 13

77,8

20,3

L3,9

16,0

t 3,3

15,3

10,6

16,5

1.8,7

13,9

14,5

13"0

15 ,0

9,8

L13

,1,6
0,0

1r5

013

0,3

0r8

713

7,9

0,0

914

2,3
2,O

7,5

1) einschließlich Wj.rtschaitsschulen

Diese Besserstellung der ba¡rerischen Schulen besteht nach der amtlichen

Biì.dungsstatistlk (Bildung und Kulturpftege in Bayern 1990, S. 32) be-

reits seit einem Jahrzehnt: An Vo1ks- und Realschulen und mit Ausnahme

weniger Jahre auch an Gymnasien treffen in Baye::n seit 1980 u/enj.ger SchÜ-

ler auf einen Lehre¡ als im Länderdurchschnitt.

28.7 Pflichù.stundenmaB, Anrechnungsstunden und UÍterrichtsleistung der Lehrer

2A.7.7 Die Umsetzung der Arbeitszej.tverkurzung im öffentlichen Dienst auf den

Schulbereich hat ab dem Schuljahr 1989/90 zu einer Reduzierung des

Pfl-icht,stundenmaßes gefühft. So beträgt das Pflichtstundenmaß fÜr

- Lehrer an Volksschulen nunmehr grundsätzlích 27 Wochenstunrlen,

- Fachlehrer 28 Wochenstunden,

- Lehre¡ an Realschulen (wissenschaftliche Fächer) 23 hlochenstunden und

- Lehrel an Gymnasien (wissenschaftli-che Fächer) 22 Wochenstunden.

Ab Vollendung des 55. Lebensjahres ermäßigt sich das Pflichtstundenmaß um

eine Woctrenstunde, atr VoJ.lendung des G0. Lebensjahres um zweí hlochenstun-

den. Der Begriff Wochenstur¡de bezieht sich auf die Unterrichtsstunde von

45 Minuten.

28"7.2 AIs Ausgleich für die Wahrnehmung besonderer diensilicher Aufgaben außer-

halb des Unterrichts werden in aI1en Schularten sog. Anrechnungsstunden

gewährt, unr die im Bahmen des Pflichtstundenmaßes die Pflicht zur Unter-
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richtserteilung vermindert wird. Solche Anrechnungen fallen insbesondere

an filr die Schulleiter, an Realschulen und Gymnasien auch für deren

Stellve¡trete¡ und Mitarbei-ter in der Schull-eitung, für Semina¡leiter und

Seminarlehrer, für Praktikums-, Ausbì-ldungs-, Betreuurrgs- und Beratungs-

lehrer, für Leh¡er a1s Leiter kommunal-er Bitdstellen, fûr Schulpsycholo-
g€f,, für den Ministerialbeauftragten und sej-ne Mitarbeiter, für den Un-

te¡richt in mehreren Schulhäusern, für Verkehrserziehung und Ethikunter-
richt, für die Mitwirkung an Schulversuchen sowj-e an den Gymnasien (nach

einer schülerzahlgebundenen Formel) für Kollegstufenunterri-cht und eine

Reihe schulgebundener Funktj.onen wie Fachbetreuung, Stundenplanerstel-
1ung, Sammlungsbetreuung u.ä.

fm Schuljahr 1989/90 wurden an den staatlichen Schulen der hier unter-
suchten Schularten insgesamt 96 572 Anrechnungsstunden wie folgt ve¡teilt:

Zahlenübersicht 7

Schulart
Anrechnungsstunden

insgesanrt entsprechend rechneri-
schen Vollzeitlehrern

Grundschulen

Hauptschulen

Healschulen

Gymnasien

23 336

30 068

6 299

36 869

1)

864

7t4
274

676t

Von den 53 404 Anlechnungsstunden an den Grund- und Hauptschulen entfal-
1en 28 342 auf die Schulleitung; die verbleibenden 25 062 Anrechnungsstun-

den für ande¡e Tätigkeiten entsprechen 928 (rechneri-schen Vo1lzeit-)Leh-
rern. Im Realschulbereich treffen von den gewährten 6 299 Anrechnungs-

stunden gut zwei Drittel (4 464) auf dle Schulleitunq, so daß für andere

Aufgabenbereiche noch 1 835 t¡/ochenstunden verbleiben, die 80 (rechneri-
schen Vollzeit-) Lehre¡n entsprechen. Von den 36 869 an den Gynnasien ver-
gebenen Anrechnungsstunden entfällt ein Viertel (9 258) auf die Schullei-
tung; das übrige Kontingent von 27 611. Wochenstunden entspricht 1 255

(rechnerischen Vollzeit- ) Lehrern .

Die genannten Anrechnungsstunden werden nach der amtfiche'n Schulstatistik
fast ausschließ1ich durch hauptamtlj-che vollbeschäftigte Lehrer in
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Anspruch genommen. Im Schnitt treffen somit insgesamt auf je 100 erteilte
Unte¡richtsstunden dieser Lehrergruppe an den staatlichen

- Grundschulen: 6,56 Anrechnungsstunden,

- Hauptschulen: 8,38 Anrechnungsstunden,

- Realschulen: 6,14 Anrechnungsstunden,

- Gymnasi-en: 13,12 Anrechnungsstunden.

Der Umfang diese¡ Anrechnungsstunden beruht teilweise auch auf der Tatsa-
che, daß nach dem sog. Stillhalteabkommen der Länder von 1974 im Tnter-
esse einer Ve¡einheitlichung der Länderregelungen zur Lehrerarbeitszeit
Änderungen des Pflichtstundenmaßes vermieden !verden so1lten, nach den

sog. Ce1ler Beschlüssen von 1979 aber bestimmte punktuelle Veränderungen

insbesondele durch Gewährung von Anrechnungsstunden zugelassen wurden.

Anrechnungsstunden dienen an sich dazu, bei der BemessrJng der Arbeitszeit
des einzelnen Lehrers außerunterrj-chtU-che Tätigkeiten und besondere un-
terrichtliche Belastungen zu berücksichtigen. In den Genuß verbesserter
ArtrechnungsmögJ.ichkeiten kamen in Bayern besondeis die in der Schul-lei-
tung tätigen Lehrer an VoLks- und Realschu1en, Betreuungs- und Beratungs-
lehrer an Volks- und Realschulen, Seminarlehrer an Realschulen, Lehrer
als Leiter kommunaler Bildstellen und Gymnasiallehrer in der Kollegstufe.
Die Umsetzung der Cel1er Beschlüsse ab dem Sclruljahr t98t/82 nêhm in
Bayern

- im Volksschulbereich: 550 Lehrerplanstellen,

- im Realschulbe¡eich: 80 Lehrerplanstellen und

- im Gymnasj.albereich: 113 Lehrerplanstellen

in Anspruch (v91. hierzu LÏ-Drucksache Nr. 9/8269 vom 9. April 1gB1).

28.8 Zusmnenfassende Berertung

Leistungen des Staates für den Unterricht an Volksschulen, Bealschu-

und Gymnasien haben dazu geführt, daß Bayern j.nsoweit im Bitdungswe-

einen Spitzenplatz unter den Ländern erreicht hat.

Während die SchüLe¡zahl seit dem Höchststand von tgTS/76 Jahr für Jah¡
zurückging, waren im Schuljahr 1989/90 in Bayern sogar mehr Lehrer be-
schäftigt als jemals zuvor. Die trotz sinkender Schülerzahlen faufende
Steigerung der Lehrerzahlen in den ]etzten drei Jahrzehnten hat den Grad

Die

len
sen
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de¡ Versorgung mit Lehrern (Schü1er-Lehrer-Relation) an den Realschuier¡

um fast ein Fürrftel, an den Gymnasien um fast ein Viertel und an den

vorksschulen um gut die Hä1fte verbessert, Bayern übertrifft damit den

Durchschnitt der (a1ten) Länder vor all.em bei der Grundschul-e und bei de¡
gymnasialen Oberstufe um 7 bis 8 v.H. und bej. der Bealschule um gut
9 v.H.

Diese gute personelle Ausstattung des a1Ìgerneinbj.ldenden Schulwesens in
Bayern wi¡kte sich vor allem bel den KLassenstä¡ken vorteilhaft aus: Die
durchschnittlj.che SchÜlerzahl. je Klasse ist seit 1960 an den staatlichen
ReaLschulen um gut ein Sechstel, an den stoatlichen Gymnasien um ein
FÜnftel und an den staatlichen Volksschulen sogar unì zwei Fünfte1 (fast
40 v.ll.) gesunken. Während in den Jahrgangsstufen 5 bis 11 der Gymnasien

die Zahl der größeren Klassen mit mehr als 25 SchüIern seit 1970 nur um

10 v.H. abgenommen hat, volfzog slch im seLben Zeitraum bej. Real-schul.en

und insbesondere Volksschulen eine geradezu spektakuläre Verbesserung:
Hatten im Jahre 1970 fast a1le Volksschulk.l-assen (97 v.H.!) und fünf
Sechstel der Realschulkfassen meh¡ als 25 Schüler, so sj_nd jetzt mehr al-s

die Hälft,e al1er Realschulklassen und fast drei- Viertel der Volksschul--
kl-assen kleine und mittl-ere Klassen bis höchs'bens 25 Schüler-. In 30 v .l.l .

der Volksschulklassen sitzen heute höchstens 20 Schü1er; td. I 2OO Klassen

haben sogar nur maximal 15 Schüler. Damit sind en Vol-ks- und Realschulen
in beträchtlichern Maße Klassenstärken erreicht, die teilwej-se schon kaum

tnehr sjnnvoll verringert werden können, zumal es, urie das Staatsministe-
rium für Unter¡j-cht, Kultus, lrlissenschaft und Kunst bestätigt, keine al"t-
gemein gültigen und offj-ziell- anerkannten Zusammenhänge zwischen der Ab-

senkung der Klassengröße auf einen bestimmten Wert und einer daraus ab-
leitbaren bestímmten Steigerung des Lernerfolgs gibt. Der Staatsminister
fÜr Unterricht und Kultus hat denn auch in jüngster Zeit vor einem "Fe-
tisch Klassengröße" gewarnt (v91. Bulletin vom 24. JuIi 1990, S" 14).

Gleichwohl kann kritj.sch angemerkt werden, daß in Bayern die Klassenstär*
ken seit 1980 im Schnitt über dem Durchschnitt der (atten) Länder lì-egen.

Für 1989 ergeben sich aus der amtlichen Statistik, in der öffentliche und

private Schulen zusammengefaßt sind, folgende Abweichungerr:
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Klassenstãrken Zahlenübersicht I

Schulart Bayern Lãnder
Abreichung

absolub in v-H.

Grundschulen

Hauptschulen

VolksschuLen

Realschulenl)

Gymnasien
(Jahrgangsstufen 5 bis 10)

23,1

22,3

22,8

24,7

25,6

2I ,8
27,L

2!,6
24,2

25,2

1,3

r12

!12

0r5

o14

6,0
517

5,6

2,L

1,6

1) einschließ1ich Wir-tschaftsschuLen

Vor dem Hintergrund der im Vergleich zu den anderen Ländern überdurch-
schnittlichen PersorraLausstattung der SchuLen in Bayern (vg1. Schü1er-

Lehrer-Relation) belegen diese im Länderdurchschnitt ungünstigeren baye-

rischen Klassenf::equenzen, daß die Schaffung mögì-ichst klej-ner Klassen-
stärken in Bayern nlcht an erster Stelle der schulpolitischen Zielsetzung
stand (v91. Bildung und KulturpfJ-ege in Bayern 1990, S. 32).

In a11en drei Schularten ist - vom differenzierten Sportunterricht einmal
abgesehen - in Bayern praktisch kein Unterrichtsausfall mehr festzustel-
len. In keinem anderen (a1ten) Land der Bundesrepublik Deutschland ist
der Unterrichtsausfall an alJ-gemeinbildenden Schulen auch nur annähernd

so gering wie in Bayern. Im VoLksschulbereích wird dies insbesondere

durch eine sehr hohe "mobile Lehrerreserve" ermöglicht, die im Schuljahr
1990/91 die beachtliche Stärke von 2 640 Lehre¡n uncl 510 Fachlehre¡n
(darunter 685 bzw. 220 fur den Erziehungsurlaub) umfaßt und damit nach

einer Verlautbarung des Staatsministeriums (vgl. Bulletin vom 2. April
1991, S. 11) "das mj.t Abstand größte Vertretungskontj-ngent in der Bundes-

republik Deutschland" darstellt.

Die durchschnittliche quantitative Unte¡riihtsleistung der Lehrer ande-

rerseits ist - z.T. statistisch bedingt oder aIs Folge allgemeiner Ar-
beitszeitverkürzungen - seit Jahren rückläufig. An Realschulen und Gymna-

sien ist sie seit 1975 durchschnittlich um jeweils zwei Wochenstunden

oder B bis 10 v,H. gesunken, an den Volksschulen seit 1970 aber um fast
fÜnf Wochenstunden oder 17 v.H. In Verbindung damit sind die beträcht-
Iiche Ausweitung de¡ sog. Anrechnungsstunden, die für die Wahrnehmung

schulbezogener Aufgaben außerhalb des Unter.richts gewährt werden, und die
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Möglichkeiten zur Teilnahme an der Lehrerfortbi.ldung zu sehen. Dj.es wirft
die Frage auf, ob in Bayern der Lehrereinsatz nicht wieder stärker auf
den Kernbereich der Lehreraufgaben, nämIi-ch die Ertej.lung von untemicht,
konzeutriert v/erden sorlte, auch wenn dabei andere, zwar wünschenswerte,
aber doch nicht zwingend vorrangige Aktivi.täten zumindest für eine ge-
wisse Zeit eingeschränkt werden müßten.

KÍinfÈige Entvicklung

Die künftige Entwicklung des allgemeinbildenden schulwesens in Bayern
wird in den nächsten ein bis eineinhalb Jahrzehnten durch zunehnende

schülerzahlen geprägt sein (vgr. schaubild 3). Nach der amtlichen schùler-
prognose 1990 (schriften des staatsministeriums für unterricht, Kultus,'
l,'Iissenschaft und Kunst Reihe A Heft 23, August 1gg0) wird die schúlerzahr
an den volksschuren bis zum Jahr 2000 um ¡d. i-45 000 auf 872 100 schüler
zunehmen. Damit nähert sich di.e schürerzahl einem lrJert, wie er 1gg1 be-
stand, bl-eibt aber immer noch deutlich unter der schüle¡zahl von 1g60.

Für die GrundschuLe bedeutet diese Prognose einen Anstieg gegenüber tggg
um 19,5 v'H., für die Hauptschule um 20 v.H. Nach dem Jahr 2001 we¡den

die G¡undschÜ1erzah1en, nach 2004 die Hauptschüle¡zahlen bereits wj,eder
sinken; der schülerstand von 1989 wird dann im Jahre 2008 (Grundschule)
bzw. 2014 (Hauptschule) eingeholt sein.

Auch die schülerzahI der (staatlichen) Rearschulen wjrcl nach der amtli-
chen Prognose bis zum Jahr 2005 ansteigen, Bis zum Jahr 2000 wird eine
Zunahme um 17 v.H. auf g5 100 schü1e¡ vorhergesagt. Die schülerzahl von

1989 wird ni-cht r.,or dem Jah¡e 2016 wieder erreicht sein; auf so hohe

þJerte wie zwischen 1975 und 1984 werden die Schülerzahlen der Realschulen
aber i-n keinem Falle anwachsen.

An den (staatliclren) Gymnasien ergibt sich nach der amtlichen prognose

ein schülerzuwachs bis zum Jahr 2000 um 31 v.H. auf 283 000 schûler. Da-

bei steigen die schülerzahren in den Jahrgangsstufen b bis 10 um rd.
52 000 (34 v.H.), in der KolJ,egstufe (Jahrgangsstufen 1L bis 13) um rd"
14 000 SchÜl-er (23 v"H.). Die Zunahme der Schülerzahlen bei den Gynrnasien

Übertrifft die bisher gekannte Höchstzahi: I'lit 304 800 Schülern im Jahre
2006 l-iegt das prognostizierte Maxirnum um 13 v.H. ûber cler nach 1g60 bís-
her höchsten SchÜ1erzah1 des Schuljahres 1980/81. Danach wird die Schüler-
zahr wieder absinken und bis zum Jahr 2016 auf clie werte von 1977 und

1983 zurückgehen.
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Personalfordenrngen

Die prognosti-zierte Zunahme de¡ Schülerzahlen in den allgemei.nbildenden

Schulen hat j-n der Öffentlichkeit Forderungen nach zusätzlichen Lehrer-
stellen ausgelöst, um den in Bayern emeichten status quo der Unter-
richtsversorgung und vor al-lem der Klassenstärken zu halten. So haben die
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GElal) mindestens 3 000 zusätzIi-
che Lehrerstellen pro Jahr und der Bayer" Lehrer- und Lehrerinnenverband
(BLLV) 15 000 neue Lehrerstellen 1n den nächsten 10 Jahren gefordert
(v91. z.B. Süddeutsche Zeibung vom 15. April 1991, S. 20).

So11 die gegenwärtíge bayerische Schüler-Lehrer-Rel-ation bis zum Jahr

2000 nicht unterschritten werden, so wäre eine Aufstockung des Lehrperso-
nals der staatlichen Schulen in den hier untersuchten SchuÌa¡ten in der

Größenordnung von 15 000 (rechnerischen Vollzeit-)Lehrern erforderlich,
wie die nachstehenden Zahlen zeigen:

Fortentwicklung des Lehrerbestandes bis zur Jahr 2000 Zahlenübersicht g

Schulart
Schûler

2000

Schiller je
Lehrer

1989

Lehrer

2000 198ft Differenz

Volksschulenl)

Bealschulen

Gvmnasien

872 700

95 100

283 000

16,53

L4,47

73,20

52 750

6 572

2t 439

44 022

5 623

t6 407

+ 8 72.8

949

5 032

+

+

Insgesanrt + 14 709

1) Schülerprognose für öffentlÌche und private Volksschulen

FÜr das Jahr 2002, das wegen der Zeitpunkte der prognostizierten Schüler-
maxima (v91. Schaubild 3) vom Staatsminj,sterium als sinnvollerer Bezugs-

punkt erachtet wird, errechnet das Staatsministerium sogar einen Mehrbe-

darf von 16O4t Planstel-len, von denen I 960 auf Volksschulen, 1 336 auf
Realschul-en und 5 745 auf Gymnasien entfallen würden. Führt man die Rech-

nung bis zum Horizont der amtlichen Schülerprognose - dem Jahr 2015 -
fott, so ergibt sich jedoch insgesamt bereits ein Persslralüberhang (Min-

derbedarf) gegenüber dem Personal-stand cles Jahres 1989 in der Größenord-

nung von 2 000 Lehrern. Die Ursache ciafür liegt im erneuten starken Ab-

sinken der Vofksschülerzah1en, die nach der amtlichen,Frognose in Jahr

2010 wieder das Niveau von 1989 erreichen.
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Fortentwicklung des Lehrerbestandes
bis zrm Jah¡ 2015

1) Schülerprognose fûr öffentliche und prívate Volksschulen

2S.1L Finanzbedarf

Steigerung der Personalausgaben
von 1970 bis 1990

Der weit überwiegende Teil- rler Staatsausgaben für die staatlichen alIge-
meinbildenden SchuLen besteht aus Personalausgaben. Sie sind im Zeitraum

von L970 bis 1990 von 1,2 Mrd DM auf rd. 4,5 Mrd DM und somit auf mehr

al-s das 3 !/Zfache angestiegen (vg1. Zahlenübersicht 11).

Zahlenübersicht 10

Zahlenübersicht 11

Schulart
Personalausgaben Steigerrrng

1970

Mi-o DM

1990

Mio DM

absolut
Mio DM

in v.H.

Vol-ksschul-en

Bealschulen

Gvmnasien

843,2

86,5

287,3

2 748,7

4O4,t

316 ,4I

7 905, 5

3!7,6
029 .1I

226,O

367,?

358.2
fnsgesarrt L 2L7,O 4 4æ,2 3 252,2 267,2

Bezogen auf die jeweiligen Schülerzahlen errechnet sich insgesamt sogar
eine Steigerung von 836,5 DM je SchüIer auf 4 29t,O DM je Schüler, also
auf mehr aLs das Fünffache. Dabei schlagen b/egen des nicht mit ei-nem ent-
sprechenden PersonaLabbau gekoppelten Schülerrückgangs die Ausgaben je
Schüler bei den Volks- und Bealschulen besonders zu Buche, die gegenüber

1970 um über 430 v.H. bzw. fast 360 v.H. zugenommen haben; an den Gymna-

sien wuchsen die Personalausgaben je Schtller im selben Zeitraum um

250 v.H. (vg1. Zahlenübersicht 12).

Schulart
Schäler

2gt5

SchúIer je
Lehrer

1989

Lehrer

2015 1989 Differenz

Volksschulenl)

Realschulen

Gvmnasi-en

644 900

85 400

252 400

16,53

14,47

73,20

39 0l-4

s 902

19 t27

44 022

5 623

t6 407

- 5008
+ 279

+ 2774
Insgesamt - 2015
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Anstieg der Personalausgaben von 1970 bis tggO

Volksschulen Bealschulen Gymnasien

1970

- Schtllerzahl

- Personalausgaben

- Ausgaben je Schü1er

1 206 733

843 ,2 trlio DM

698,75 DM

79 667

86,5 Mio DM

1 085,77 DM

t68 467

287,3 Mio DM

1 705,38 DM

1990

- SchüIerzahl

- Personalausgaben

- Ausgaben je SchüIer

740 248

2 748,7 Mio DM

3 7t3,22 Dt4

81 553

404,1 Mio DM

4 955,06 DM

2I9 737

I 316,4 Mio DM

5 990,80 0M

Steigerung der Ausga-
ben je Schûler von
1970 bis 1990

- absolut

- in v.H.
ot4,47 Dt4

431 ,4

3 869,29 DM

356,4

4 285,42 Dt4

251-,3

Zwar ist auch das volumen de¡ staatsausgaben von 1g70 (11,9 Mrd DM) bis
1990 (45,2 Mrd DM) auf rnehr al-s das 3 t/2îache gestiegen. Der günstige
Stand des allgemeinbildenden Schulwesens j-n Bayàrn konmt aber besorrders
im vergleich mit dem Hochschulbereich zum Ausdruck. Dort haben sich die
Personalausgaben je studienanfänger an den bayerischen Hochschulen (ohne

Kliniken) seit 1970 bis zum Jahre 1990 nicht einmal verdoppelt.

Die Personalausgaben für die staatl-i-chen volksschulen, Realschulen und

Gymnasien machen fast ein viertel de¡ Personalausgaben des staates aus,
sie fallen daher bei der Personalausgabenquote des FreistaaEs Bayern i-ns

Gewicht, die seit Anfang der 70er Jahre mit über 40 v.H. (1gg0:40,9 v.H.)
über dem vergleichswert der meisten anderen (alten) Länder in der Bundes-
repubrik Deutschland liegt. Nach dem Finanzplan des Freistaats Bayerrr
l-991 bis 1995 (Stand: 0ktober 1991) wird sj-ch der Perssrìalausgabenanteil
bis 1995 wegen der Gehaltsentwicklung im öffentrj-chen Ðienst, der voJ-Ien
Besetzung bereits geschaffener steI1en, der Zunahme der versorgungsemp-
fänger und des steigenden Bedarfs für Beihilfen auf 43,5 v.H. erhöhen.
Dabei sind ab 1993 keine stellenmehrungen mehr vorgesehen. Eine weitere
Erhöhung des Stellent¡estandes würde die Finanzierungsmöglichkeiten für
wichtige Zukunftsaufgaben insbesonde¡e bei den Investitionen einschrän-

ZahIenübersi-cht l-2
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ken. 0hne konsequente Zurückhaltung im Stellenplan kann die Personalaus-
gabenquote nicht elngegrenzt werden ('¡91. Finanzplan Teil A Nr. 5.1,
s. 23, 24) .

Unterstellt man, daß die (vgl. TNr. 28,3.0) dargestellten Personalforde-
rungen von annähernd 15 000 zusätzlichen Lehrerstellen bis zum Jahr 2000

erstmals ab dem Doppelhaushalt 1993/1994 in vier Doppelhaushalten ausge-

b¡acht wùrden, so ergäbe sich da¡aus - zusammen mit hier angenommenen

all-gemeinen Besoldungs- und Tariferhöhungen von durchschnittlich 3 v.H.
pro Jahr - ein Anstieg der Personalausgaben für dle allgemeinbildenden
Schulen von derzeit 4,5 Mrd DM um 4,4 Mrd DM auf 8,9 Mrd DM im Jahr 2000,

also fast eine VerdoppeJ-ung der gegenwärtigen Ausgaben. Davon entfallen
auf die Steigerungen durch allgemeine Besoldungs- und Tariferhöhungen
1,5 Mrd DM ocJer 34 v.H. Selbst ohne Stellenmehrungen werden somit die
Personalausgaben für die allgemeinbildenden Schulen im Jehre 2000 schon

6 Mrd DM betragen. In diesen Beträgen sind die Kosten niclrt enthalten,
die durch die Schaffung eines funktionsunabhängigen zusätzlichen Befõrde-
rungsantes fÜr Lehrer an Volks- und Realschulen entstehen würden; auf die
Beschlüsse. cles Landtags hj-erzu (v91. LT-Drucksachen Nrn. 12/!475 und 12/

1483) wird Bezug genommen. Je nachdem, ob hierzu Ämter mit Amtszulage

oder echte Beförderungsämter geschaffen werden so1len, müssen - bei einem

maximal-en Ar¡teil der Beförderungsänter von 40 v.H. - die jährlichen Zu-

satzaufwendungen für Vol-ks- und Bealschullehrer schon nach gegenwärtigem

Stand mit mindestens 27 bís 95 Mio DM veranschlagt vrerden.

Zu den genannten Personalkosten mûssen ferner noch die von den Lehrern
ausgelösten Beihilfeaufrrendungen sowie die auf dj.e Lehrer entfallenden
Versorgungsausgaben hinzugerechnet we¡den.

Auch wenn die Beihilfeausgaben für das Lehrpersonaf der Schulen nicht im

einzel-nen erfaßt sind, kann davon ausgegangen werden, daß die steigende
Tendenz bel den Beihilfeausgaben des Staates auch für den Schulbereich
zutrifft. Im Jahr 1989 wandte der Staat für Beihilfen an seine Beamten

insgesarnt rd. 524 Mio DM auf, das sind 5,26 v.H. der Besoldungsausgaben;

im Schnitt entfieL auf einen Beihilfeberechtigten ein Jahresbetrag von

2 755 DM. Im Schulbe¡eich ist jedoch zusätzlich zu berücksichtigen, daß

hier ein überproportional.er Anteil teilzeitbeschãftigter Beamter einge-
setzt ist: Mit 23 v"H. ist dieser Anteil fast achtmaL so hoch wie im

übrigen staatlicherr Bereich (3 v.H.). Vier Fünftel aLler teilzeitbeschäf-
tigten Beamten des Staates sind Lehrer. Teilzeitbeamte mit mindestens der
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit (des Begelstundenmaßes) sind voll
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beihilfeberechtigt. Infolge des hohen Anteils solcher Beemter in der Leh-

rerschaft werden Überdurchschníttliche Beihilfeaufwendilngen des Staates
in der Größenordnung von jähr1ích rd. 20 Mio DM ausgelöst, das sind
4 v.H. der gesamten Bej-hilfeausgaben.

Die Versorgungsausgaben fùr die Versorgungsernpfänger des Freistaates Bay-

ern werden in den nächsten Jahren überproportionaL ansteigen. Sie werden

sich nach der neuesten Prognose des Staatsminj-steri-ums der Finanzen von

3 Mrd DM im Jahr 1990 auf voraussichtlich 5,7 Mrd DM im Jahr 2000 fast
verdoppeln; bis zum Jah¡ 2020 wlrd eine Steigerung auf 18,2 Mrd DM oder

das Sechsfache und bis 7um Jahr 2035 auf 30,8 Mrd DM oder das Zehnfache

errechnet, Bei einer vom Staatsministerium der Finanzen angenommenen Er-
höhung des Haushalts um jährlich 3 v.H. wird sÍch der Antell der Versor-
gungsausgaben am Gesamthaushalt dami'b von 6 v.H. im Jahr 1990,9 v.H. im
Jah¡ 2000, auf 15 v.H. ab dem Jahr 2019 erhöhen. Da fast die Hälfte der

aktiven Beamten und Richter (44,5 v.H.) Lehrer sind - in den Besoldungs-

gruppen A 12 bis A 16 sj-nd es sogar 80 v.H. -, wird diese Entwicklung zu

einem erheblichen Anteil vom Lehrpersonal der Schulen mitverursacht.

28.t2 Folgerungen des ORH

Vor dem Hintergrund einer auf obsehbare Zeit schon wegen des Finanzbe-

darfs j-m geeinten Deutschland angespannten Haushaltslage darf die Frage

nicht ausgespart werden, mit welchen Auswirkungen zu rechnen i-Àt, wenn

fü¡ die Bewältigung des prognostj-zierten Schülerzuwachses bis zum Jahr

2000 keine zusätzlichen Lehrerstellen zur Verfügung gestellt werden kön-

nen. Dabei spj.elt vor a11em die zu e::wartende Entwicklung der (durch-

schnittlichen) Klassenstär'ken eine Roi1e. Ausgehend von den in der Sta-

tistik ausger^riesenen Klassenzahl-en des Jahres 1989 errechrten sich anhand

der amtlichen Schülerprognose für das Jahr 2000 folgende durchschnittli-
che Klassenfrequenzen (SchüIer je Klasse) an den staatlichen Schulen:

Durchschnittliche Klassenfrequenzen i¡n Jahr 2000 Zahlenübersicht 13

Schulart
Klassen

1989

SchÍiler

zo/JO

SchûIer je Klasse

2ü)O lfi89 0ifferenz

Volksschulen

Bealschulen

Gymnasien

37 472

3 280

I 363

862 1001)

95 100

283 000

27,4

29 ,0

30,2

2,8
?'4,B

Bnt

+ 4,6
+ 4,2
+ 7,1

1) anrtl. Schülerprognose für öffentliche und priuate Volksschulen ve!Írj,ndert um 10 000
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Für den Bereich cje¡ volksschulen ist darauf hinzuwej-sen, daß der so er-
rechnete hJert auch bis zum prognostizie¡ten Schülerhöchststand im Jahre
2001 kaum mehr steigen würde. Die für den Realschur- und für den Gymna-

sialberelch errechneten werte wü::den dagegen unter der voraussetzung kon-
stanter Lehrerzahlen bis zum jeweilj-gen Schülermaximum in den Jahren 2005
(Realschuren) und 2006 (Gymnasien) auf 32,4 bzw.32,6 schtter je Klasse
ansteigen. Klassen mit mehr a1s 30 Schül-ern rvären zwar nach Auffassung
des Staatsministers fÜr Unte¡richt, Kultus, ùrlissenschaft und Kurrst ,'gewiß

kein nationales Unglück,, (vg1. BLD vom 19. September 1gg0, S.4); ande-
rerseits j-st ein so hoher Anteil großer Klassen, nie er dann zu erwarten
wäre, angesi.chts der in Bayern erreichten hervorragenden Zahlen bei den

SchÜle¡-Lehrer-Belationen nicht in jedem Falle eine unausure-ichliche Folge
eirrer Festschreibung der gegenwärtigen personalstönde.

So hat beispielsweise das Nachbarland Baden-Württemberg im Volksschulbe-
reich ähnlich wie der Durchschnitt der (a1ten) Länder trotz einer höheren
schülerquote je Lehrer (nämh-ch 17,7 gegenüber 16,5 i-n Bayeln) eine deut-
lich niedrigere schùlerzahL je Kl.asse (näm1ich 20,g gegenüber 22,g in
Bayern) erreicht. wü¡de in Bayern der Lehrereinsatz so gestartet, daß von
einer durchschnittl-ichen Ktassenstärke wie in Baden-ù'lürttemberg ausge-
gangen werden könnte, so ergäbe sich auf- der Basis einer so (für lggg)
errechneten fiktiven Klassenzahl- und der schülerprognose für das Jahr
2000 eine durchschnit'El-iche Klassenstärke von 2s,0 schúrern je Klasse.
Einen solchen ,l,Jert hatte de:: damarige KuÌtusminister prof . Maier i_n sei-
ner Haushalts¡ede an 24. März 1gB3 ("sparen mit Maß und Ziel", s. g) ars
ei-ne "noch vor zehn Jahren kaum vorstellbare, höchst günstige Relationn
qualifiziert.

spÍelräume beim Lehrereinsatz bestehen nach Ansj_cht des ORH auch beim um-
fang der Anrechnungsstunden, i-nsbesondere im Volksschul- und Gymnasialbe-
¡eich. Dies gilt vor alIem, aber nícht nur, für die Auswej.tung der An-
rechnungsmôglichkeiten zu Beginn der B0er Jahre aufgrund der sog. cerler
BeschlÜsse zu¡ l-ehrerarbeitszeit, die einem Stellenvolumen vo¡ 743 Leh-
rern (vgt. TNr. 28.7.2) oder - nach den bestehenden schü1er-Lehrer-Bel_a-
tionen - einem schülerzuwachs von ttToo schütern entspricht. Es ist in
diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen,, daß die in Bayern auch in den
Schutrbereich umgesetzte Arbeitszeitve¡kürzung im öffentlicherr Dienst ab

dem schuljah¡ 1989/90 in den Haushaltsjahren j.gg9 bis 1992 in den hie¡
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untersuchten SchulaÌten insgesamt 1 100 zusätzliche Lehrerstellen bin-
detl), während in allen anderen Verwaltungsbereichen insgesamt nur 700

Stellen ausgebracht wurden, die Art¡eitszeitverkürzung also weitgehend

ohne personelle Verstärkung aufgefangen werden mußte. Irrr Zusammenhang mit
dem zu erwartenden beträchtlichen Anstieg der SchülerzahJ-en im Gymnasial-

bereich ist unter finanziellen Gesj-chtspunkten auch díe Frage zu sehen,

ob die gegenwärtige Gestaltung der in Bayern besonders personalintensiven
Kollegstufe beibehalten werden soII.

Der OBH gibt schließlich zu bedenken, daß in den nächsten Jahren auch in
anderen Bereichen der staatlichen Aufgaben große Herausforderungen be-

standen werden müssen. Dies gilt nach den Feststellungen des Staatsmini-
ste¡s für Unterricht, Kultus, l¡Jissenschaft und Kunst in besonderem Maße

für den Hochschulbereich, rrlo ein beispÍe1Iôser Andrang dazu führt, daß

díe Lücke zwischen den Ausbauzielzahlen und dem Grad der tatsächlichen
Belastung immer größe¡ wj-rd und die Hochschulen dem al-armierenden Zustrom

kaum mehr gewachsen sind (v91. Bulletin vom 19. März 1991, S.11; Staats-
zeitung vom 19. April 1991, S.5), zumal dort das Stellensoll des Hoch-

schulgesamtplans von 1985 noch nicht erreicht ist (Beschlußempfehlung rjes

Finanz- uncl Haushaltsausschusses des Bayer. Senats zum Entwurf des

Epl.15, Sen-Drucksache Nr.85/91 vom 14. März 199L). Es mag überspitzt
formuliert sein, die Di-skrepanz zwischen schulÍschem und tertiärem Bj-1-

dungsbeleich mit den Schlagworten "Luxus-Schule" und "Armenhaus Unj-ver-

sität" zu umschrej-ben; dle Personalausstattungen in den beiden Sektoren

haben sich nach clen stati.stischen Befunclen jedenfalls tendenziell in die-.

ser' l^ieise entwickelt.

Die Abwägung zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen und die Bestimmung

ihrer Prioritäten bleiben der Entscheidung von Staatsregierung und Hâus-

haltsgesetzgeber vorbehal-ten; der vom ORH anhand der offiziellen Zahlen

dargestellte hervorragende Ausbau der bayerischen Vol-ksschulen, Real-

schulen und Gymnasien spricht freiÌich anges.ichts der finanziellen Trag-

weite dafür, in den nächsten Jahren im wesentlichen von einer zusätzlí-
chen Ausweítung des Personalbestands dieser Schulen abzusehen und zur Be-

wältigung de¡ - j-mmerhin nur befristet - steigenden Scl¡ülerzahlen zumut-

bare Einschränkungen liebgewordener, aber im Ländervergleich nicht um je-
derr Preis erforderlicher schuli-scher und personeller Standards in Kauf zu

nehmen.

1) Durch weitere Maßnahmen (2,8. Abbau del integrierten Leh¡elrese¡ve, Reduzierung der
Stundentafel im Grurrdschulbereich) welden noch einmal umgerechnet 1 276 Lehrerplanstellen
für die Arbeitszeitverkürzung freigesetzt.
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æ.!3 Ãu8erung der Verwaltung

Das Staatsninisteriun fú¡ tffierricTrt, Kultus, ïissenschaft und Kunst hat
zur Beurteilung de¡ zurÜckliegenden Entwicklung des bayerischen a1lge-
meinbj.Ldenden Schulwesens durch den ORH mitgeteilt, das vom ORH verwen-
dete Zahlenmaterial sei a1s sol-ches nicht i-n lweífel zu ziehen. Grund-
sätzliche Einwendungen e¡hebt das Staatsministerium jedoch gegen dj-e

"llerstellung unsachgemößer Bezüge zwischen den einzelnen Zahlen, die trleg-
lassung von Fakten und die aus dem Datenmaterial gezogenen SchJ-ußfolge-
rungen'r. Durch ciie Reduzierung des komplexen Bereiches,'Schul-e" auf
"haushaltswirtschaftliche Gesichtspunkte" bLieben wesentl-iche Aspekte
außer Betracht. Insofern lasse der Berj.cht des ORH wenig Verständnis und

l¡JohLwol-fen fÜr cfen Schulbereich und für die pädagogische Arbeit der Leh-
ler erkennen. Offenkundig J-ege der OBH die Prämisse zugrunde, daß dj.e
Unterrichtsversorgung der bayerischen Schulen zu Zeiten des höchsten
SchÜleraufkommens und des größten Lehrermangels im Grunde ausreichend
geh'esen sei ' und schätze - trotz der damals bestehenden überfütlung der
KLassen und der Überlastung der Lehrer - jede Verbesserung der Schüler-
Lehrer-Relation als ungerechtfertigt eln. Die inzwischen erreichten äuße-
ren Verbesserungen de¡ Schulverhältnisse entsprächen jedoch auch struktu-
rellen Veränderungen de¡ letzten 30 Jahre: Die Ve¡wirklichung der prinzi-
pien eines schülero¡j-entj_erten Unterrichts, dj.e Ablösung des autoriiären
Erziehungsstils und Frontalunteuichts durch zeitgemäße Formen des Unter-
rì-chtens, arbeitsteilige Unterrichtsverfahren, induktive Methoden, offe-
nere Formen des Le¡nens und des Unte::richtsgesprächs, Aktivierung der
SchÜlersel.bsttätigkeit ilnd Anbahnung von Selbständigkeit seien Zie1e und

Errungenschaften, die heute niemand mehr aufgeben wolJ-e, auch wenn sie
ihren P¡eis kosten. Auch die Veränderung der gesellschaftlichen VerhäIt-
nisse in den Familien und der Umwelt ließen eine Bückkehr zu den G¡oß-
klassen der 60er und 70er Jahre nicht mehr zu.

Die vom OBH angeschnittene Frage, ob der Lehrereinsatz nicht wieder stär-
ker auf díe Erteilung von Untericht konzentriert werden sollte, höIt das
Staatsministerium fÜr wenig hitfreich, solange die für entt¡ehrlich gehal-
tenen außerunterrichtlichen Tätigkei-ten nicht explizit benannt würden.

Zur Personalkostenentwicklung verveist das Staatsministerium auf die Aus-
weitung des Vol-umens des Staatshaushalts insgesamt und rechtfertígt die
seiner Ansicht nach bescheidene Besserstellung des Schulbereichs gegen-
Über anderen Bereichen mit dem Nachholbedarf im schuLischen Bereich. Dem

Vergleich mit der Personalkostenentwicklung im llochschulbereich mißt das
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staatsnrinisterium schon wegen der unterschiedlichen Ausgangslagen weni.g

Aussagekraft zu " Da die Höhe der Personalkosten von cjer ,notwendigen Be-
treuungsrelatj.on und der Besoldung des Lehrpersonals abhänge, überrasche
das vom OBH aufgezeigte Ergebnis des Vergleichs nicht.

Zur Bewertung der gegenwärtigen Verhältnisse merkt rJas Staatsministerium
an, daß die Lehrerversorgung Bayerrrs im Lände¡vergleich - außer genereJ.l

hinter Berlin und Bremen - im volksschulber-ej-ch hinter dem saarland, bei
den Realschulen hinter Hambur.'g und schleswig-Holstein und bei den Gymna-

sien hinter Baden-l¡Jürttemberg und Niede¡sachsen zurückblsibt. Die gegen-
über Baden-württemberg trotz der günstigeren schúIer-Lehrer-Belation
hölreren Klassenfrequenzen im Volksschulbereich seien nicht auf Mißmana-
gement' sondern auf die höhere Zahl von Unter¡i-chtsstunden zurückzufüh-
ren, die an Bayerns Grundschuien je Klasse ertei-l-t werden (nämlich 2g,4
gegenüber 26,9 in Baden-lfürttemberg). Freilich Lietje sich durch Kürzung
des Unterrlchtsangebots und Änderr-rng der StundentafeL die Schülerhöchst-
zahl senken; dies könn.e eber nicht das Ziel bayerischer schulpolitik
sein. Auch wenn es keinen objektíven Maßstab für optimale Klassengrößen
gebe, seien die Klagen über zu große Klassen aufgrund von veränderungen
der schülerschaft, der unterrichtsmethoden, stoffülle und der steigerung
des Erwartungs- und Anspruchsni-veaus nicht rrerstummt. Ebensowenj-g könne

man das erreichte niedrige Maß des unterrichtsausfalrs als',Luxus,'ver-
stehen. lihnlich wie zur Einhalbung der aufgestelrten Fahrpläne des

öffentlj-chen Pe¡sonennahverkehrs seien eben auch zur Erfül].ung der: vor-
geschriebenen Stundentafeln Personalreserven erforderlich,

Zur kÜnftigen Entwicklung befürchtet das Staatsministerj-um eine stetige
verschlechtelung der schü1er-Lehrer-Relatj-onen und der verhäItni-szah1
"unterrichtsstunden je schü1er" als zwangsräufige Folge des OFìH-vor-

schlags, trotz stark steigender Schülerzahl-en keine zusätzl-icherr Plan-
stellen mehr zu schaffen. Aufgrund der Erfahrungen frühere:: Jahre könne

anhand der zu erwartenden Entwicklung der Relation Unterrichtsstunden .je
schüIer abgeschätzt werden, mit welcher Verteilung der Klassengrößen und

n¡it welchen Bichtlinien für die Ktassenbirdung gerechnet werden müßte.

Die ZahI der wöchentlich je Schüler erteilten Unte¡richtsstunden wü¡de

nämlich bei unveränderter Leh¡erzahl- im Jahr des jeweils prognostizierten
Schülermaximums an den Volksschulen (ì.m .jahre Z}Ot) auf 1,19, an den

Realschul.en (ì-m Jahre 2005/2006) auf 1,17 und an den Gymnesien (im Jahre
2006) sogar auf 1,10 zurückfaI1en, was Kl-assenstärken wie in den Jahren



1979 (Volksschulen) und 1982

Stand von 1973 (Gymnaslen) zur

ganze Beihe von Klassen mit bis
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(flea1schulen) oder sogar noch unter dem

Folge hätte. Ës werde dann also auch eine

zu 42 Schülern geben mÜssen.

Mit dem Vorschlag, zwecks Lehrereinsparung die Kollegstufe abzuschaffen,

rjberschreite der Otìli eindeutig seine Kompetenz. Solche weitreichenden

bildungspolitischen Entscheidungen oblägen ausschließ1ich clem Gesetzge-

ber'.

7u de¡ vom 0BH dar:gestellten Fortschrej.bung des LehrerL¡edarfs bis zum

Jahr 201.5 stellt das Staatsmini.sterium fest, daß nach der Jahrtausend-

weride von einem vermehrten Ausscheiden von Lehrern aus AltersgrÜnden aus-.

zugehen sei, so daß die Schaffung zusätzlicher Stellen aufgrund des star-
ken Schüleranstiegs keinesrrregs zu ej-nem PersonalÜberhang fÜhren mÜsse.

Zusammenfassend äuße¡t das Staatsministerium durchaus Verständnis dafÜr,

daß die schwierige Lage des Staatshaushalts nicht clie ErfÜ1lung sämt1i-

cher hlünsche zuläßt. t^Jiederholt sei in der Öffentlichkeit dargelegt wor-

den, daß der Schülerzuviachs künftig leide¡ zu größeren Klassen fÜhren

we.rde und keinesfal-Is durch die Bereitstellung neuer Planstellen vo11

aufzufangen sei. Entschieden tritt das Staatsministerium aber einer Auf-
fassung entgegen, man könne die Verhältnisse der Jahre 1980,1970 oder

1-960 viieder herstellen oder in Kauf nehmen" Dj.e zu erwartenden Y""-
schlechterungen, insbesondere die erhebliche Zunahme großer Klassen,

wären ein bedenklicher Rücksch¡itt. ZteL der Schulpolitik mÜsse daher

sein, Verschlechterungen, die sich aus der Gesamtentrvicklung des Staats-

haushalts ergeben, so gering wie möglich zu halten. Ohne Bereitstellung
zusätzl-icher Planstel-len werde aber das hohe Niveou des bayerischen Bi1-
dungswesens nicht zu halten sein.

Das Staatsministerium der Finanzen hat mitgeteili, es teile in Anbetracht

der finanzpoLitlschen Perspektiven di-e Auffassung des ORH, daß trotz der

ansteigenden Schülerzahlen im wesentlichen von einer Aufstockung der Leh-

rerstel-len abgesehen we¡den müsse. Da der Anstieg der Schülerzahlen nicht
alle SchuLarten in gleichem Umfang und auch nicht zur gleichen Zeit
t,reffe, könnten Engpässe auch du¡ch Stellenumschichtungen zwischen den

einzel-nen Schularten (z-8. von den Volks- und Realschulen an die Gymna-

sien) bewä1tigt we¡den. Ferner könnte der Einsatz von Lehramtsanwärtern

und StLldienrefe¡endaren verstärkt werden, die in die Lehrerbestandsstati-
stik nur mit Bruchteilen eingerechnet seien.
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Dem Staatsministerium der Finanzen liege es zwar fern, die erreichte op-
timal-e SchüIer-Lehre¡-Fe1atíon an den allgemeinbifdenden Schulen in Bay-

ern ohne Not zu verschlechtern; es komme atrer nicht umhin, die Forderun-
gelr, die auf den Staat zukommen, abzuwägen und für die notwendige politi-
sche Festlegr.rng der Prioritäten Beurteilungsgrundlagen zu erarbeiten. Da-

bei sei besorrders die zur Aufrechterhottung der politischen Handfungsfä-
higkeit notwendj-ge Senkung des überdurchschnittli.ch hohen Personalkosten-
anteils (1992: 43 v.11.) am Staatshaushalt he¡vorzuheben. Die unausrnreich-

h.ch steigenden Versorgungsausgaben aus den Planstellenmehrungen der
letzten Jahrzehnte, zurnal irn Schulbereich, machten diese Aufgabe al-1ein
schon schwierig genug. Hinzu kämen personell-e Meh¡beì_astungen aus dem Be-

reich des Staatsministeriurns für Untemicht, Kultus, Wi_ssenschaft und

Kunst zum erforderlichen Ausbau der lJniversitäten und zur Schaffung neuer

Fachhochschulstudienplätze. Wej-tere hohe Kosten kämen auf den Staatshaus-
halt z.B. aus dem K1i-nikbauprogt.amm, den Bemühungen um dle Erhattung
eíner leberrswerten Umruelt und dem Finanzbedarf im geej-nten Deutschland
zu " Den Kosten der deutschen Einhei-t könne und wol-1e sich der Freistaat
Bayern nlcht entziehen: fn den Jahren 1991 bis 1994 werde Bayern mit
6,5 Mrd DM, ab 1-995 jährlich mit mindestens t Mrd DM belastet (Fonds

Deutsche Ej-nheit; Neuregelung des Länderfj-nanzausgleichs), wobei den

bayeri.schen So1ídarbeiträgen aus dem eigenen Haushal-t anders a1s beim

Bund keine zusätzlj-chen Steuer- und Verwaltungseinnahmen gegerrüberstünden.

Die absehbare finanzielle Entwicklung lasse kaum Spielraum, für die stei-
genden Schiilerzah.ì,en Personalmehrungen in wesentlichem Umfang vorzusehen,
Es u¡erde umso mehr darauf ankommen, die ausreichend vorhandenen Lehre¡ka-
pazitäten wieder stä¡ke¡ auf den Kernbereich der Lehreraufgaben (Unter-
richt) zu konzentrieren.

Abschlie8ende l{ûrdigung durch den ORH

Der ORH stimmt mit dem Staatsministerium für Unterricht, Kuì-tus, lrlissen-
schaft und Kunst und dem Staatsministerlum der Finanzen überein, daß eine
verschlechterung des Niveaus des bayerÍschen schulr,resens und eine Bück-
kehr zu UnzLlänglichkeiten vergangener Jahrzehnte weder das ZieI bayeri-
scher Schul- und Finanzpolitik noch der Finanzkontrolle sein kann. Eben-

sowenig darf aber einfach unterstel-lt werden, daß von den bishe¡ vor al-
1em für den Schul-bereich so hervorragend nutzbar gemachten guten finan-
zieLlen Rahmenbedingungen fortlaufend bis ins nächste Jahrtausend ausge-

gangen werden könnte. Die lineare FortschtàiUung heutiger Standards im
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bayerischen Schul.wesen auf anwachsende Schülerzahlen und die daraus re-
sultierenden Personalforderung.en würden Gefahren für eine solide Finanz-
politik in sich bergen. Daß eine "Gesellschaft mít unbeschränkter Nich'b-

haftung für finanzielle Folgewirkungen" auch für die SchulpoU-tik kein

Modell- sein kann, hat der Staatsrninister für Unterricht, Kultus, lrlissen-

schaft und Kunst in seiner Rede zum Haushalt 1991/1992 an 24. April 1991

warnend betont. Dj-e Aufgabe, schulpoLitische Ziele und finanzpolitische
Bealitäten in Einklang zu halten, wird durch das in der Außerung des

Staatsministe::iums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst er-
v¡ähnte gesteigerte "Erwartungs- und Anspruchsniveau" freilich nicht ge-

¡ade erleichtert.

Naturgemäß betrachtet das Staatsministerium fúr Unterricht, Kultus, hli.s-

senschaft und Kunst das komplexe Schulr¡resen Bayerns in e¡ste¡ Linie unter
pädagogischen Aspekten. Das in seiner Außerung angemahnte tdohl-woIlen ge-

genüber de¡ - vom ORH nicht bestr:ittenen - pädagogíschen Arbeit der Leh-

rer kann aber haushaltswirtschaftliche Gesichtspunkte nicht ersetzen, de-

ren Gewicht in den nächsten Jahren zwangsläufi.g zunehmen wird. Die Dar-

stellung dieser Gesichtspunkte gehört zu den Aufgaben des ORH; Aufgabe

der Fachverwaltung bleibt €s, vertretbare schulpolitische Konsequenzen

daraus zu ziehen. Zu bedauern ist freilich, daß die bisherige Âußerung

des Staatsninisteriums nur auf die Faktoren Igrößere KIassen" und/oder

"Personalmehrung" abstellt und somit die Diskussion auf Scylla und Cha-

rybdis verengt.

Der Freistaat Bayern finanziert einerr hohen Personalstand im allgemein-
bildenden Schulwesen und nimmt damit unter den Flächenstaaten der Bundes-

republik Deutschland einen Spitzenplatz ein. Nicht a1le auf diesem Humus

gewachsenen Besonde¡:heiten der Schulorganisation und des Lehrereinsatzes

körrnen als pädagogische Tabus Unantastbarkeit beanspruchen. Der Vergleich
mit anderen Länder¡r auf der Basis des Zahlenwerks der Kultusministerkon-
fe::enz (KMK) zeigt nämllch, daß auf einer Feihe von Feldern ein effekti-
verer Einsatz der vorgehaltenen Personalkapazität vorstellbar ist, ohne

daß bewährte ZieIe bayerischer Schulpol-itik über Bord gewcrfen werden

müßten.

Der ORH hat als Beispiel auf den Grundschulbereich im Nachbarland Baden-

WÜrttemberg hingewiesen. Dem Einwand des Staatsministeriums, daß dort we-

niger Unterrichtsstunden je Klasse erteilt wür'den, können die vollständi-
gen Vergleichszahlen für das Jahr 1989 €us der KMK-Statistik entgegenge-

halten werden:



-143-

Zahlenübersichi: 14

Baden-l{rfütemberg Bayern

Schü1er

Lehrer

Schül-er je Lehrer

Klassen

Schüler je Klasse

ertei-Ite Unterrichtsstunden
Unterri ch'b sst u n d e n / K1 a s s e

Unterrich bsstunden /S chül-er

Unterricht s stunden / Lehrer

388 991

18 948

?0'5

18 050

2r,6
485 505

24,9

1,25

25,62

452 484

24 226 .
IfJ,7

19 551

23,r
574 470

29,4

r,27
23,77

Daraus wird deutlictr, daß die unterrichtsversor.gung je schü1er nur um

zweí Hundertstel- Stunden differiert und daß 1n Baden-t¡'lürttemberg clie
Lehrer an Grundschuien im Schnitt fast zwei Wochenstunden mehr Untemicht
e¡teilen als in Bayern" Dle weit L¡essere bayerische schü1er-Lehrer-Rela-
tion bedeutet einen um mehr als 2 000 Leh¡e¡ höheren personalstand. Ange-
sichts diese¡ Größenordnung bJ-eibt die Frage (Art. g0 Nr.4 BayHO), wes-
halb der durchschnittli-che unterrichtseinsatz der Lehrer nicht wenig-
stens das in Baden-l,rlÜrttemberg gegebene Maß erreicht. Das Staatsministe-
rium hat sich hierzu nich+- geäußert.

Auch bei der gymnasiaren Oberstufe (Koi-regstufe) ergibt der vergleich mit
Baden-württemberg anhand cler KMK-Statistik (1g8g), daß sie in Bayern per-
sonal-intensiv gestaltet ist:

Zahlenübersicht 15

Es fäl1t auf, deß in Bayern trotz
zahl weniger Unterrichtsstunden je
terrich'Esstunden insg€samt erteilt

der um fast 830 Lehrer höheren Lehrer-
SchüIer und sogar absol-ut weniger Un-

werden. Im Gegensatz zur Äußerung des

Baden-l{ärÈtemhrg Bayern

Schü1e¡

Lehrer

Schüler je Lehrer
erteilte Unterrichtsstunden
Unterlichtss'bunden /SchüIer
Unterrichtsstunden/ Lehrer

71 949

7 023

10,2

1¡t8 893

2,O7

21,2

76 804

7 850

9,8
l4a 295

1,93

18,9
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Staatsministeriums betrachtet es der ORH a1s seine legitinre Aufgabe, auf

diesen verglei-chsweise hohen Persc¡nafaufwand für die bayerische Ko11eg-

stufe aufmerksarn zu machen, die auch nach den Worten des Staatsministers
für Unterricht, Kultus, Wj.ssenschaft und Kunst (Haushaltsrede ôm

24, April 1991-) eine ?'nicht imner effiziente 0rganÍsationsfornr" dar-

stelIt.

Die Bei-spiele machen zugleich deutlich, daß die Schúle¡-Lehrer-Belation,
auf die der ORH in seiner Darstellung der Personalausstattung der bayeri-
schen Schulen nrit Lehrern und der cJamit verbundenen Personalausgaben Be-

zug genommen hat, den personellen Versorgungsgrad zutreffend zum Ausdruck

bringt. Bei der vom Staatsministerium vorgeschlagenetr Relation 'e¡teilte
Unterrichtsstunden je Schüler" steht dagegen "der pädagogische Aspekt im
Vordergrund" (vgf. Dokumentation Nr. 714 dw KMK 1991, S. VIII); sie wird

vom tatsächl-ichen Untemichtseinsatz de¡ l-ehrer bestimmt und bleibt also

niedrig, wenn nur ej-n vergleichsweise niedriger Teil cler Unterricltts-
pflj-chtzeit der vorhandenen Lehrer tatsäclrlich für den Unterricht zur

Verfügung steh/ (Arrrechnungsstunden, ErmäfJi-gungen, Freisteltungen). Der

OBH hält es für haushaltswirtschaftlich nicht vertletbar, eine ver-
gleichsweise niedrige Unterrichtsstundenleistung zur Grundlege von Per-

sonalmehrungen zu macl'ren.

In der Vergangerrheit ist unter dem Stichwort ''Ha'¡rnonisierung der Lehrer-

arbeitszeit" eine Reihe vorr Tatbeständen eingeführt worden, die zu ei.ne¡:

Beduzierung der Unterrichtspflicht gefúhrt haben; sie können aber nach

Art und Umfang nicht al1geme.1n a1s zr.ringend gelten " Die Lehrerarbeitszeit
ist inzwischen an die allgemein verkürzte Arl¡eitszeit im öffentlichen
Dienst angepaßt worden. Der durch cjj.e Verkürzung der Untemichtspflicht-
zeit entstandene Stellenmehrbedsrf ist in den Haushalten 1989/1990 und

7991,17992 durch zusätzliche Planstelten und andere Maßnahmen (2.8, l(ûr-
zung der Stundentafel) ausgegLi-chen wo¡den. 0e¡ OFH hä1t daran fest, daß

die aufgrund der "Cel1er Beschlüsse" gewährten Anrechnungsst,unden im Um-

fang von 743 Stellen (v91. TNr" 28"7.2) wleder zur Disposition gestellt
werden so1lterr. Es erscheint im übrigen besonders unwi¡tschaftlich, wenn

durch Anrechnungsstunden die Arbeitszei-t eines in BesGr. A 1.3/14 einge-

stuften Volksschulrektors zum Ausgleich einer vom SÈaatsministerium fÜr
Unterricht, Kul-tus, Wissenschaft und Kunst unterstellten Unterversorgung

von Volksschulen mi.t Verwaltungskräften der VergGr. VIIT/VII BAT verkürzt
wird.
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Das fÜr' die bayerischen L-ehrer ín beachtlicher Größenordnung bestehende

vielfä1tige Netz von Ermäßigungen (aus Altersgründen), Anreclrnungen (für
außerunterrichtliche Aufgaben) und Freistellungen (2.8. für Fortbildung)
minderL, die Erteilurìg von Unterrichtsstunden. Zum Teil sind solche Tatbe-
stände ausdrÜcklich zur Entlastung im Sinne einer Arbeitszeitverkürzung
elngeführt worden, wie z.B, de¡ "Sturrdenpool" für Hauptschulen im Umfang

von 120 Lehrerstellen, der u.a. auch für di-e "Mitwirkung bei der Gestal-
tung der Schule als Lebensraum der Schü1er (2.8. Betreuung des Schulgar-
tens) " in Anspructì genommen rverden kann. Überwiegend hängen Anrechnungen

mit außerunte¡richtlichen Aufgaben zusammen, die in unterschiedlichem
Malle mit Untemicht, Schulverwaltung oder sonstigen schu-l-ischen Belangen

ín t/erbindung stehen. Es kanrr daher ni-cht darum gehen, daß der OBH eirr-
zelne sofcher außeruntemichtlichen Tätigkeiten "explizit für entbehr-
lich" erklärt, wie das Staatsministeriunt meint, sondern darum, daß ilrr
Ausmaß insgesamt im Ländervergle-i-ch und an de¡ verbleibenden Unterrichts-
tätigkeit gemessen wird und dj-e sich daraus ergebenden Folgerungen in das

bayerische Schulsystem j-ntegriert werden. Es liegt auf der Hand, daß sich
insoweit auch Maßnahmen zur beabsichtigten Umformung der Kollegstufe oder

ggf. - bej- erfolgreì-chem Abschl-uß der j-m Freistaat Sachsen er:probten -
VerkÜrzung der gymnasialen SchuLzeit ausr,vi¡:ken müssen. fn einzelnen Län-

dern werden angesich'bs der Haushaltslage uncl des Anstei-gens der SchüIer-
zahlen bereits Al-tersermäßigungen oder Anrechnungen, ja sogar die gegen-

wärtige Unter::ichtspflichtzej-t 1n Frage gestellt. Demgegenüber kann daran

erj.nnert werden, daß i.n Bayern z.B. das Anrechnungsstundenkontingent fùr
"schulgebunderre Funktionen" an Gymnasien erst im Schuljahr 1987/88 im Um-

fang von 72 Lehrerstellen erweitert wo¡den ist; die derzeit insgesamt für
schulgebundene Funktion.;n ausgewiesenen I 964 Anrechnungsstunden entspre-
chen rd. 400 Lehrerstellen.

Aufgrund der aufgezeigten Tatsachen, daß

Bayern bei der Versorgung der allgemeinbildenden Schulen mit Lehrern

seit Jahren einen Spitzenplatz unter den FIächenstaaten der (aIten)
Länder ei-nnimmt,

diese personeJ-le Kapazität teilweise zu einem vergleichsweise hohen An-

teil nicht zur Erteil-ung von Unterricht eingesetzt ist,

der Lehrerbestand ungeachtet des Schíjlerschwundes annähernd auf dem

Zahlenniveau der Jahre höchster SchüLerzahlen gehalten wurde und
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der prognostj.zierte hliederanstieg der Schülerzahlen an Volksschulen bis
zum Jahr 20Q1, an Healschulen und Gymnasien bis 2005/2006 befristet
sein wird,

- andererseits die Fortführung der bestehenden günstigen schulischen Ver-
hältnisse zusätzliche PersonaLstellen und fû¡ den Staat kaum mehr ver-
tretbare finanzielle Dauerl-asten (Besoldung, Beihilfe, Versorgung) be-

dingen würde,

hä1t es der ORH zusal¡nenfassend für geboten, aber auch möglich, in den

hier untersuchten allgemeinbildenden Schularten jedenfalls bis zur Jahr-
tausendwende trotz einem erwarteten Anstieg der Schülerzahlen insgesamt

im wesentlichen ohne zusätzliche Aufstockung der Lehrerstellen auåzukom-

men. Der OBH schließt sich der FeststelLung des Staatsministers für Un-

terricht, Kultus,. lalissenschaft und Kunst (Haushaltsrede am 24. Apri-t
1991) âD, daß die gegenwärtigen, ausgesprochen günstigen Verhältnisse
schon wegen der - je nach Schulart - ab den Jahren 2002 bis 2006 wieder
rückläufigen Schülerzahlen keinesfalls zum Meßstab für PlansteLlenforde-
rungen geno/nmen werden können. , Die vom Staatsministerium der Finanzen

empfohlene Stellenumschichtung insbesondere vom Volksschulbereich zu den

Gymnasien so11te spätestens ab de¡ Jahrtausendwende ins Auge gefaßt wer-
den. Der OHH hä1t es aber auch für vordri.nglich, durch geeignete struktu-
reLle Maßnahmen Spielraum zum Ausgleich der im Ländervergteich festzrr-
stellenclen Defizlte beirn Untemichtseinsatz der Lehrer zu schaffen, wenn

das vom Staatsministeriurn für Unterricht, Kultus, lr'lissenschaft und Kunst

beschworene Menetekel der "Großklassen der 60er und 70er Jahre" nicht ge-
genÜber den Notwendigkeiten eíner weiterhin soliden Finanzpolitik durch-
schlagen soll.
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EII{ZELPLAf{ O6

(Staatsministerium der Finanzen)

Nutzungsent4eltæ fûr Anlagen an staatlichen Seen

(Kap. 06 16 Tirt. 724 Ot)

Dj-e von der Bayer. Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten
und Seen erhobenen Entgelte für Seenutzungen liegen deutlich
unter dem von der Bayerischen Haushaltsordnung vorgeschriebenen
vol1en l¡lert und sollten angehoben werden. Mehreinnahmen von
mehreren Millionen DM im Jahr wären rnöglich.

Der Freistaat Bayern ist Eigentümer mehrerer Seen, die in unterschiedli-
chem Umfang der Nutzung durch die BevöLkerung - insbesondere zur Frei-
zeitgestaltung - zur Verfügung stehen. 21 de¡ staatlichen Seen werden von

der Bayer. Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen betreut.

Das Befahren dieser Seen mit Wasserfahrzeugen ohne Motor ist unentgelt-
lich. See-Einbauten sind jedoch entgeltspflichtig; híerzu werden privat-
rechtliche Verträge abgeschlossen.

DÍê mit Abstand häufígste Nutzungsforin stellen die Bootsliegeplätze dar.

Dabej. wird nach Liegeplätzen an Bojen, übrigen tlllasserliegeplätzen (2.8. i.n

Häfen, an Stegen) und Landliegeplötzen unterschieden. Eine weitere Unter-

scheidung wi-rd nach den Nutzungstrerechtígten getroffen. Die Gesamtliege-

platzkapazität êinschließlich der Liegeplätze auf Privatgrund beträgt der-
zei-t ca. 19 500 Plätze. Davon ve¡fügt die Schlösserverwaltung (einschl.
Landliegeplätze) úber ca. 10 700. Von den lrlasserli.egeplätzen ìdaren zum

Stichtag 1- Januar 1990 insgesamt I 988 vermietet; und zwar 3 052 Bojen

(2 I37 an P¡ivate oder Vereine, 915 an Gewerbetreibende) und 5 936 Liege-
plätze an Stêgen oder in Häfen.

Den gewerblichen Mietern (Fischereibetriebe, Bootsverleiher) und den Ver-
einen ist die Weitervermietung der Liegeplätze erlaubt. Den privaten Î'lie-
tern ist eine l¡rleitervernietung verboten.

29.t
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29"2. Gemäß Art. 63 Abs. 3 r.rnd 5 BoyH0 darf die Nutzung von Vermögensgegenstän-

den des Staates nur zum vol-Ien We¡t überLasserr werden. VergÜnstigungen f[jr
bestimmte Gruppen von Nutzern müssen durch einen entsprechenden Haushalts-

vermerk abgedeckt werden (Art. 63 Abs. 3 Satz. 2 BayHO). Üblicherweise

wird der voI.le Wert im freien Spiel von Angebot und Nachfrage ermittelt.
Grundsätzlich wären Ausschreibung oder Versteigerung der geeignetste Weg

zvT Ermittlung des Wertes eÌnes Wi.rtschaftsgutes. Dieses Ve¡fahren ist
hier schwer anwendbar, da die Zahl der freiwerdenden Liegeplätze gering

ist und das Ergebnis von AusschreÍbungen sehr stark von Zufällen und ört-
lichen Besonder:heiben, z.B. dern Erfordernis des Zuganges zum Li.egeplatz

des Bootes, beeinflußt würde.

Die Entgelte sind demgegenüber in einer umfangreichen Entgeltstabelle
festgelegt. Diese wurden - ausgehend von einem niedrigen Ausgangsu,ert -
zuletzt zum t. Januar 1980 und 1. Janua¡ 1984 jeweils um 20 bis 25 % er-
höht. Seither wu¡de keine Erhöhung mehr vorgenommen.

Zur Ze:t sind jährlich an den Staat zu entrichten fÜr:

- Stegliegeplätze für Private 50,-- DM,

- Stegìiegeplätze für Gewerbliche 62,50 DM,

- Bojen (privat und gewerbfJ-ch) 100, -- Dlvl .

Die Nachfrage nach lrlasserliegeplätzen übersteigt bei weitenl das Angebcrt.

Zvn !. Januar 1991 waren 1 982 Interessenten vorgemerkt. Seit 1984 werden

Verträge für Selbstnutzer nur noch befristet auf sieben Jahre abgeschlos-

sen. Nach Vertragsablauf erhält clerjenige einen Oestattungsvertrag, der ant

1öngsten vorgemerkt ist und einen Zugang zum l-iegeplatz nachweisen kann.

29.3 Die das Angebot übersteigende Nachfrage hat im tserej-ch der Weiterverlnie-

tung zu wesentl-ich höheren Preisen geführt. Zwar dürfen gewerbliche Ver-

mieter vertraglich nur l¡is zum Vierfachen des staatlichen Entgelts verlan-
gen, jedoch wird dies häufig auf dern hlege über relativ hohe Preise für
Nebenleistungen, die vom Unt,ermieter zusätzlich gefordert werden, umgan-

gen.

Eine Erhebung der Staatl. Seenverwaltungen über die von den Seenutzern fÜr

weitervermietete Liegeplätze verlangten Pleise ergab, daß fÜr Bojen :zwi-

schen 300 DM und 1 000 DM, für' Steg-/Hafenliegeplätze zwischen 350 DM und

1 800 DM verlangt werden. Extremwerte wurden hierbei nicht berücksichtígt.
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Dem OBH sind aus dem Bereich privater bzw. kommunaler Vermieter weit über
diesen Bahmen hinausréichende Entgelte bekannt geworden.

rm Nachl¡arrand österreich wurden von der BundesfoistverwaJ_tung zum

1. Januar 199L cie Entgelte für Bootsliegeplätze von umgereöhnet 200 DM

auf 400 DM/Jahr erhöht.

Der ORH ist der Auffassung, daß die von der schLösserverwaltung gegenwär-
tig erhobenen Nutzungsentgelte deutlich unter dem vol-Len Wert im Sinne des
Haushaltsrechts liegen. Das Staatsmj-nisterium wurde deshal-b zu]:etzi- in
Mai 1990 aufgefordert, zum 1. Januar 1991 eine wertentsprechende Erhöhung
vorzunehmen.

Im Januar 1991 hat das Staat,sministerium den Entwurf einer neuen Entgelts-
tabelle übermittelt, die ab 1. Januar 19g2 getten soll. Dabej_ ist eine
Anhebung der Entgerte für wasserriegeplätze auf einheitlich 600 DM jähr-
lich und bei den anderen seenutzungen eine Erhöhung auf das Drei- bis
Fünffache vorgesehen. Allerdings wurde aufgrund von p¡otesten verschi_e-
dener lnteressengruppen der vollzug dieses Entwurfs ausgesetzt und das
Inkraftt¡eten auf unbestimnrte Zeit verschoben.

Die nach Bekanntwerden der neuen Entgeltstaberre in den Kreisen der Be-
troffenen entstandene Empörung über die "exo¡bj-tanten steigerungsraten"
1st angesichts der bisher gezahlten, vö11ig unzureichenden Entgelte nicht
gerechtfertigt. Die,Beschwe¡deführer lassen bei ihrer Argumentation außer
acht, daß die letzte Erhöhung sehr lange zurückliegt und seit jeher die
Entgelte erheblich unter dem tatsächlichen [¡{ert liegen.

Legt man die vom Staatsministerium beabsichtigte Errtgeltserhöhung zugrun-
de, ist alLein aus dem Bereich de:r Bdotsliegeplätze (ohne sonstige seenut-
zungen) eine Meh¡einnahme von jährrich mindestens 4,s Mio DM zu erwarten.
Die eindeutigen Bestimmungen der BayHO verlangen eine wertentsprechende
Anpassung der Nutzungsentgelte.
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Bayer. Landesentschãdigungs- und Staatsschuldenve¡raltung
(Kap. 06 20)

Mit tllirkung vom 1. April 1990 wurden auf Vorschlag des OBH we-
gen des Aufgabenrückgangs das Landesentscl'rädigungsamt und die
Staatsschuldenverwaltung zu ej-ner Behörde zusammengefaßt.
47 Stellen einschließIich eines Präsidentenamtes in BesGr, B 4
konnten eingespart oder umgesetzt werden, Außerdem wurden
Diensträume für eine anderweJ.tige Nutzung freigemacht.

Die Landesentschädígungs- und Staatsschuldenven¡altung ist al.s treues Amt

aus der Zusammenfassung des Landesentschädigungsamtes (bisher Kap. 06 19)

und der Staatsschuldenverwaltung (bisher Kap. 06 17) entst,anden.

Der OBH hatte i-n den vergangenen Jahren das Landesentschãdigungsant

wiede¡ho1t geprüft und dabei jeweils auf eine Anpassung der 0rganisa-

tion und Personalstärke an den rück1äufigen Aufgabenumfang hingewirkt
(s. 0Bll-Bericht für das Haushalts.jahr 1975 TNr.51 und ORll-Bericht 1984

TNr. 25). Der Personalbestand hatte sich im Zeitlaum der genannten PrÜ-

fungen von 252 auf !28 Bedienstete r¡erringert. Bei eine¡ v¿eiteren PrÜfung

im Jahre 1987 wurde für den Zeitpunkt Ende 1989 ej-n Personalbedarf von

rd. 70 Bediensteten erlechnet.

Bei der Staatsschutdenverraltung wurden ab 1982 im Einvernehmen mit dem

OBH die Verwaltung der Darlehen und die Kassengeschäfte schrittwej.se auf

automatisierte Datenverarbeitungsverfahren umgestellt. Die Rationalisie-
rung im Arbeitsablauf ermöglichte eine Verminderung des Personalstandes

von 100 auf etwa 60 Bedienstete. Eine anschließende PrÜfr.;nE ergab, daß ein

weitere¡ Personalabbau auf einen Personolbestand von weniger a1s 50 Be-

diensteten in absehbarer Zeit zu erwarten uiar', wenn der Dienststelle nicht
neue Aufgaben übertragen würden.

Der ORH kam aufgrund dieser Prüfungsergebnisse zu der Auf.fassung, daß eine

Aufrechterhattung beider Amter als selbständige Behörden wirtschaftlich
nicht mehr vertreten werden konnte, und schlug daher eine Fusionierung

vor, mit der weite¡e Einsparungen im Bereich der allgemeinen Verweltung

und der Amtskasse zu erreichen gewesen wären. Mit Ve¡ordnung der Staats-

regierung wurden die beiden Amter zum 1. April 1990 zusammengelegt.
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Vor der Zusammenfassung der beiden Dienststellen zu einer Behörde stellte
sich die steLlenausstattung im Haushaltsplan für 1g90 wie folgt dar:

Staatsschuldenverwaltung

Lendesentschädigungsamt

zusammen

60 Bedienstete

111 Bedienstete

171 Bedienstete

Der steLlenplan im Dopperhaushart 1ggU19g2 sieht nach der Fusionierung
ein PersonaLsoll von 124 steLlen vor und weist damit 47 Stelten weniger
aus.

Davon wurden all-erdings nur elf Stellen - darunter ein Präsidentenamt in
BesGr. B 4 - ersatzlos eingezogen; 36 stel-len wurden auf andere Kapitel
und Einzelpläne übertragen.

In den bisher von der Staatsschuldenverwaltung belegten Diensùräumen wurde

das Staatsministeriun für Bundes- und Europaengelegenheiten untergebracht.
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EINZELPLAN 07

(Staatsininisterium für Wirtschaft und Verkehr)

Zrruendungen nach den Bayer. Technologie-EinfäÌarngspDogram
(Kap. 07 03 Tit. 892 63)

Die Prüfung eines nach dem Bairer. Technologie-Einführungsprogramm
geförderten Vorhabens ergab, daß eine Förderung wegen der negati-
ven technischen Begutachtung und uiegen der aussichtslosen wirt-
schaftlichen Verhältnisse nj-cht hätte erfolgen dürfen, Unter Ein-
beziehung des nichtgetilgten Teils einer frühe¡ gewährten Tnnova-
tionsförderung sind 863 354 DM verloren.

Das Staatsministerium hat am 25. Apri.l 1988 einem Unternehmen einen Zu-

schuß nach dem Bayer. Technologie-Ei.nführungsplogramm in Hôhe votl

692 L00 DM gewährt. Es handelte sich um die '¡'l'eiterentwicklung eines Soft-
ware-Programms, das einen natúrlich-sprachlichen Dialog ermöglichen soll-
te. Das Projekt war bereits 1984 aus dem Bayer. Innovationsförderungspro-
gramm mit einem zinsverbilLigten Darlehen von 300 400 DM Eefördert wor-

den.

Technische Beurteilung

Der Förderung des Projekts durch das Staatsministe::ium 1ag ein Gutachtetr

zugrunde, u/onach ausgeführt wird, daß aufgrund der Antragsunterlagen und

den der Er1äuter:ung díenenden Gesprächen schwer zu beurteilen sej,, ob der

Arbeits- und Kostenplaçr sachgerecht und auf das Notwendige beschränkt ist.
Im einzel-nen wird derauf hingewiesen, daß

die Libersichtsangaben zum Arbeitsplan in weitgehend unpräzisen Formulie-
rungen beschreiben, welche Ziele bei der hleiterentwicklung des Pro.jekts

erreicht werden könnten;

die Darstell-ung der vielen einzelnen Arbeitspakete ohne Zusammenhang

eine Abschätzung der Angemessenheit des angesetzten Teitbedarfs nahezu

unrnöglich macht;

es wegen fehlender Spezifikation des augenblicklichen und arrgestrebterr

Systemstands nicht möglich ist, eirren Eindruck zu gewinnen, wieviel Ent-

wicklungsarbeit noch benötigt wird;

37-t
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- nicht abzusehen ist, wie weÍt das technische Konzept des projekts
trägt. Außerdem könne die Antragstellerin mit der vorhandenen perso-
nel-len Ausstattung die zu 1ösenden P¡obleme nj.cht bewältigen.

Diesen im Gutachten geäußerten Bedenken standen lediglich die positiven
Âußerungen eines sachbearbeiters des Bundespostministeriums zut be-
schränkten verwertung des systems im Postdlenst in ganz allgemeiner Form

und entsprechende Erklärungen der vertreter eines Geräteherstellers ge-
genúber. sie waren nicht'geeignet, di.e grundlegenden und schwerwiegenden
Bedenken des Gutachtens auszuräumen. Die BeaLisierbarkeit des Projekts war
damit aus technischer und fachLicher sicht so unsicher, daß der hohe Ein-
satz staatl-icher Mittel schon deshalb nicht zu rechtfertigen h,ar.

Betriebsyirtschaftliche Beutteilung

Darüber hinaus bestanden aber auch aus

hebliche Bedenken gegen eine Förderung.
trag vom 18. November 198b 1ag sowohl

ministeriums a1s auch der Landesanstalt
ÜberschuLdung vor.

betriebswirtschaftlicher Sicht er-
Bereits bei einem erbten Förderan-

nach ej-gener Kerrntnis des Staats-
für Aufbaufihanzierung (LfA) eine

Am 2 ' September 1987 erneuerte die Zuwendungsempfängerin in unmittelbarem
Zusammenhang mit einer akuten Konkursgefahr j.hren Förde¡antrag, wobei die
Gesarntkosten für das vorhaben von 3 733 000 DM auf z s7s g3r DM vermi.n-
de¡t waren. Anstel-le eines Darlehens von 2 028 000 DM wurde nunmehr ein
Zuschuß von 782 t42 Dl4 beantragt. Dazu fand am 7. september 19g7 im staats-
ministerium eine Besprechung statt, nach deren Ergebnis di.e Konkursgefahr
vorläufig auf andere Weise abgewendet werden konnte.

Mit schreiben vom L september 1gB7 het das staatsministe¡ium gegenüber
der Antragstellerin abermals erhebliche Bedenken hinsichtlich der Finan-
zierbarkeit und der wirtschaftlichen Erfolgsaussi.chten geäußert.

An 22. Dezember 1987 gab die LfA eine betriebswirtschaftliche Stellung-
nahme zùm Zuschußantrag ab. sie führte darin aus, die Durchfinanzierung
des Projekts sei nur dann gesichert, wenn für lgBB Erröse von 1,7 Mio DM

uñd ein zumindest ausgegrichenes Ergebnis erreicht würden. 0b der hierzu
erforderliche Absatz von acht Einheiten (zuzügrich Zusatzleistungen), der
für den Fortbestand des unternehmens von existentierler Bedeutung sei, er-
reicht werden könne, wurde offen gelassen.
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Die bei Ëntscheidung des Förderantrags vorlj.egende Bilanz 1986 wies bei

einer Bilanzsumme von 1 896 306 DM einen Bilanzverlust vorì 1. 792.774 Ð14

aus. Das Unternehmen war faktisch von vornherein wegen Überschuldung und

tnangelnder Liquidität konkursreif. Die Überschuldung wurde zwat du¡ch ciie

Übernahme eines Teils der Schulden du¡ch den Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer beseitigt, für das Förderprojekt standen dadurch aber keine neuen Mit-
tel zur Verfügung.

Obwoh1 zum einen die LfA in ihrer o.a. Stellungnahme nur mit HiJ-fe wenig

realistischer Annahmen noch zu eine¡ Vertretbarkeit der Förderung kam und

zum anderen die von der Firma selbst eingeräumten Finanzierungsprobleme

und Verzögerungen die Real-isierbarkeÍt und wirtschaftl"iche Verwertung in
weite Ferne rückten, beurteilte das Staatsmi-nisterium die betriebswirb-
schaftl"iche Situatj-on positiv und bewil-1ig'be am 25. Apri"1 l-988 die Zuwen-

dung in Höhe von 692 100 DM. BÍs 2. August 1988 wurden davon 623 C34 DM

ausbezahLt.

Dabei erwartete das Staatsministerium, daß der Umsatz von 1986 bi-s 199Q

von praktisch 0 DM auf 11,0 Mio DM anwachsen und der Verlust von

558 492 DM in eínen Gewínn von 1,9 [1io DM umschiagen würde. Dies bei zu-

nächst fünf MitarbeÍtern und der vö11i9 offenen Frage, woher und wie ent-
sprechend qualifiziertes Personal ger^,onnen we¡den sclle, Diese äußerst

optimistische Beurteilung wor durch nichts gerechtfertigt.

Im Janua¡ 1990 ist über das Vermögen der Firma bzw. des Nachfolgeutrter-
nehmens das Konkursverfahren eröffnet worden. Insgesamt (d.h. unter Eínbe-

zì-ehung des nichtgetilgten lei1s der Innovationsförderung von 240 320 DM)

gingen 863 354 DM öffentliche Mj-ttel verloren

Der Zuschuß hätte sowohl wegen der negativen technischen Begutachtung, als
auch wegen der aussichtsÌcsen wirtschaftfichen Verhältnisse nicht bewil-
ligt werden dürfen.

Das Staatsministeriunl hat vorgebracht, daß es sich bei dem Vorhaben von

Anfang an um einen Modell-versuch gehandelt habe, bei ciem trotz aller
Schwierigkeiten das Softwareprogramm bis zur Prototyp-Variante entwickelt
wurde. Die MarkteinfÜhrung sei trotz eines technischen Vorsprungs bei de¡

BTX-Anwendung und damit ve¡bundener Chancen im wesentlichen an auße¡be-

triebtichen Umständen finanzj-e11er Art gescheitert. Scfriießtich könnten

sonst güLtige Kriterien tragfähiger wirtschaftlicher Verhältnisse für
technologieorientierte Unternehmensgründer keine absolute Geltung bean-

spruchen,
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Der OBH ist der Auffassung, daß im Hinblick auf die ungünstige technische
Beurteilung und wegen der aussichtslosen wirtschaftlichen Verhältnisse des

Unternehmens keine Förderung hätte gewährt werden dürfen. Auch bei rlsiko-
reichen irtnovatorischen Vorhaben ist ein Mindestmaß an wi¡tschaftli-chen
Erfolgsaussichten unverzichtbar.

32 Zuschässe und zinsverbilligrte Darlehen an
nahmôn i¡n Bahnen der Ge¡neinschaftsaufgabe
Hirt,schaftsstn¡ktt¡r" und der bayerischen
rungsprograrme sorie des Fremdenverkehrs

(Kop. 07 04 IG 7t, 72 und 78)

Genei¡den fûr FõrderungsnaB-
"Vetbesserung der regionalen
regionalen hJirtschafbsfõrde-

Die Erschließung von fndustriegelände und die Errichtung von
F¡emdenverkehrsei.nrichtungen v¡e¡den mit erheblichen öffentlichen
Mj.tteln gefördert. Bei der Prüfung solcher Maßnahmen stellten die
Staatl. Bechnungsprüfungsämter fest, daß durch fehlerhafte Ab-
rechnungen Fördermittel ungerechtfertigt in Anspruch genommen
wurden. Die bej- 39 beanstandeten Maßnahmen bestandskräf.tj.gen
Rückforderungen lreliefen sich avf 2,75 Mio DM.

Die Gemeinschaftsaufgabe 'rVerbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
und di-e bayerischen regionalen Förderungsprogramme einschließlich der

Fremdenverkehrsförderung verfolgen das ZíeI, im ehernaligen Zonenrandge-

biet, 1n sonstigen wirtschaftsschwachen Regionen sot'rie Fremdenve¡kehrs-
gebieten die finanziellen Vo¡oussetzungen zur Erschließung von Industrie-
gelände und die Errichtung von Fremdenverkehrseinrichtungen durch öffent-
liche Träger, insbesondere Gemeinden, aJ schaffen. Im Ergebnis dienen

diese Maßnahmen der Entwicklung der gewerblichen lJirtschaft einschließlich
des Fremdenverkehrs. Sie sollen die Bereitschaft von ansiedlungswilligen
Unternehmen zur Errichtung von Produktionsstätten auf erschlossenen Gewer-

beflächen ode¡ deren Erweiterung fördern und mit dazu beitragen, geu,erbli-
che Arbeitsplätze zu schaffen ode¡ zu sichern und die Wirtschaftskraft in
der betreffenden Region zu stärken.

Von 678 in den Jahren 1984 bis 1989 geförderten Maßnahmen prüften die
Staatl. Bechnungsprüfungsämter 124 Tuwendungen. fn 39 Fällen mit zuwendungs-

fähigen Kosten von rd. 55,7 Mio Dl'l ergaben sich Beanstandungen, die zu

eÍner Rückforderung vot't 2754 610 DM führten. Davon entfallen 1 766 033 DM
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auf Zuschüsse, 531233 DM auf Darlehen und 457 344 DM auf Zinsen, l'eil-
weise vrurden

- die öffentlichen Mittel nicht bestimmungsgemäß verwendet,

- die geförde¡ten Fremdenverkehrseinrichtungen zr^reckwidrig genutzt,

- nichtzuwendungstähi.ge Kosten angesetzt,

- der Förderzweck nicht erreicht,

- schwere Verstöße gegen die VOB begangen,

- d-'re Maßnahmen vorzeitig in Angriff genornmen.

Sämtliche Rückfordetungen sirrd bestandskräftig und beglichen.

Das Staatsministeriun e¡kIärt hierzu, aufgrurrcl des verhäItnismäßig gerin-
gen RÜckforderungsbetrags könne von ej-ner geordneten und qualifizierten
Bearþeitung der staatrichen Finanzierungshilfen durch die Regierungen aus-
gegangen werden.

rnvestitionszuschússe zur Fõrderung der gererbrichen ldi-rtschaft
(Kap. 07 04 Tit. 892 7! - Gemeinschaftsaufgabe)

Verstöfle gegen die Förderauflagen sowie unrichtige oder unter-
lassene Angaben zum Fördervorume¡r und -zweck führten bei einern
Industrieunternehmen zut Kíjrzung der. Zuwendungen und Nacherhe-
bung von Zinsen irr l-löhe von 422 800 DM,

Der Staat gewährt dex' gewerbJ.ichen Wirtschaft Investj-tionshilfen (Zu-
schiisse und zinsve¡bi-l-ì-igte Darlehen) u.a. zur Neuansiedrung und Erwei.te-
TUng von Ïndustriebet:rieben. Im Bahmen dj.eser Förderung v¡u¡de für die Neu-

errichtung einer Betriel¡sstätte in Mittel-franken durch ein inter.na'bional
tätiges unternehmen bei einem rnvestitionsvolumen von 56, b Mio DM ein Zu-
schuß von 6,35 Mio DM gewährt. Da sích die ursprünglichen Gesanrtinvesti-
tionen infolge einer firmeninternen Entscheidung auf 46,7 Mio DM errnäßig-
ten, hat die Ber¡ill.igungsbehörde den Zuschuß an1äß1ich der prüfu¡g des

Verwendungsnachweises auf 5 259 750 DM gekürzt,

örtliche Erhebungen durch ein staatl. Bechnungsprüfungsamt ergaben außer-
dem, daß verschiedene hJirtschaftsgüter bereits vor cle¡n zulässigen Investi-
tionszeitpunkt bestellt, geförde¡te MaschÍnerr nicht für den in Frage ste-
henden Standort angeschafft sowie die Anschaffungskosten in einem Farl
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doppelt berücksichtigt wurden. Verschiedene bewegliche bJirtschaftsgÜter

wa¡en bereits vor Begl.nn der Birrdungsfrj-st in anderen Betriebsstätten ein-
gesetzt woiden, Die gesamten nichtzuwendungsfähigen maschinellen Investi-
tionen befiefen sich auf 3,25 Mio Dl4.

Demzufolge war der Zuschuß un 372 80Ll Dl4 zu kÜrzen und Zinsen in Höhe von

rd. 50 000 DM nachzuerheben. Der KúrzungÈbescheid ist bestandskr'äftig; der

Gesamtbetrag von rd. 422 800 DFI ist zwiscl¡enzeìtU-ch zurÜckbezahlt.

díe
der

34 Öffentl.iche Atrgahen fùr
Fo¡nationen und Gesteine
Speicherung

(Kap. 07 06 Tit. I22 ot)

bisher unentgelttiche Nutzung geologischer
Erdkruste zur unterirdischen behãlterlosen

34 -1

34.2

Tn den neuen Bundeständern zählcn die zur unterirdischen behälter-
losen Speicherung geeigneten geologj-schen Formationen t¡nd Gesieine
der E¡dkruste zu den bergfreien Bodenschätzen. Dies sollte nach
Auffassung des OBH auf rlas gesamte Bundesgebieb ausgedehnt urerden.
Dadurch wü¡den dem Haushalt des l-¡eistaats Bayern jährli-ch
90 Mio DM an Mehrej-nnaltmen zufl.ießen, ohne daß damit eine Erhöhung
der Endverbraucher-Gaspreise verbunden sern mÜßte.

Das Bundesberggesetz (BBergG) unterscheidet zwischen grundeigenen Boden-

schätzen, die im Ei.gentum des GrundeigentÚiners stehen, und bergfreieli Bo-

denschätzen, auf die sÌch das Eigerrtum am G¡unds'bück nj-clrt erstreckt. Die

Aufsuchung und Gewinnung bergfrerer Boclenschätze bedarf einer Bergbaube-

rechtigung. Daran knüpft das Gesetz dle Feldesabgabe fÜr die Aufsuchung zu

gevlerblichen Zwecken und die För'derabgabe für die Gewinnung bergfreier Bo-

denscl¡ätze. Die Abgabe flj-eßt dem Land zu, in cjem das Feld 1iegt.

Die zr..rr unterirdischen behälterlosen Speicherung geeigneten geologischen

Fo¡metionen und Gesteine der Erdkruste zäh1en nach der derzeitigen Rechts-

lage in den alten Bundesländern nicht zu rlen bergfreien Bodenschätzen, be-

dürfen damit keiner öffentlich-rechtlichen Bergbauberechtigung und unter-

liegen dahe¡ auch keíner Feldes- und Förderabgatre.l)

Diese geologischen Formationen und Ges'bei-ne der Erdkruste werden vor allem

zum Einlagern von Erdö1, Speicl'rern von Erdgas und Einlei-ten von Abwässern

genutzt.

1) hlegen der Rechtslage in den neuen Bundesläìdern vg1, TNr.34.5
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Der Speicherunternehmer besitzt als Eigentünrer oder Pächter nur das ober-

irdische Betriebsgrundstück, auf dern sich die technischen Anlagen befin-
den. Er nutzt aber fl.ächenmäflj-g weit ausgedehntere unterj.rdische Schj.chten

bis 1n eine Tiefe von 1 800 m. Zutn Bei.spiel hat der nach der Arbeitsgas-
menge größte Ercigasspej-cher in Bayern cine unterj.rdische Flächenat.¡sdehnung

vorr 8,25 km2, vrobei des olre¡Írdische Betriebsgrundstück weniger als 2 v.H.

dieser Fläche beträgt.

Die unterirdische Nutzung und die entsprechenden gewerblichen Exklusivi-
tätsrechte nimnrt der Speicherunternehmer unentgeltlich in Anspruch, weil
einerseits der Grundej.genLümen bei Eingrj"ffen in dieser 'Iiefe keln Aus-

schlußrecht hat und deshalb keine Entschädigung geltend machen kaitnl) und

ande¡erseits clas System der Feldes- und Förderabgaben sich hierauf nicht
e¡streckt. 0berird:Lscne Lagerflächen und -bel-¡äIier wören für rlen Speicher-

unternehmer mit elheblichem Aufwand verbunden.

[r,!i¡tschaftlich gesehen stel.lerr die unterirdischen Lagermöglichkeit¡¿n i.n

gleicher lrlei-se einen Wert dar, wie die in S 3 Abs. 3 BBergG enumeratÍv

aufgezählten bergfreien Bodenschä'cze Ln klassischen Sinn. Durclt die Krrapp-

heit der geologiscl'ren Vorkomrnen r.¡nd den ständlg steigenden Bedarf nach

weiteren Speicherkapazitäterr sind diese Vorkomrnen wertvoll und volksr',ilL-
schaftlich bedeutsam gev,,orcJen. Die wachsende Bedeutung rechtfertigt es

nach Auffassung des ORH, die rohstoffspezifischen Regelungen des BBergG

für bergfreie Bodenschätze auch auf di.ese geologischen Formetj-onen und Ëe-

stei-ne der Erdkruste auszudehnen. Schon einmal wurde ei-ne neuerk6nnte

wirtschaftliche Nutzungsart geologischer Verhältnisse (Erdqärme) cien berg-

freien Bodenschätzen g1eichgeste11t.2)

Insbesondere die deutsche Erdgaswirtschaft hat einen kräftig wachsenden

Bedarf an unterirdischen Lagerstätten.t) D"b"i leistet Bayern mit 39 v.H.

der gesamten Erdgas-Speicherkapazität (Stand 1989) einen wichtigen Beitrag
fü¡ die Erdgasversorgung auch der anderen tsundesländer.a)

1) S 905 Si¡tz 2 BGB: Der Eigentiìmer kann jedoch Eínwirkungen nicht verbieten, die in sol-
cher Höhe oder Tiefe vorgenommen werden, daß er an der Ausschließung kein Interesse hat.

2) f-lit Einführung des BBergG ron 13. August 1980 r'rurde erstmaLs fiir die Nutzung von Erdwärme

durch $ 3 Abs.3 Nr. 2 b BBergG eíne Regelung geschaffen, wonach die Erdwärme als ber:g-
freier Bodenschatz gi1t.

3) vgl. LT-D¡ucksache 7I/L5458

4) Von der zum 31. Dezember' 1989 in den alten BundeslËndern vorhanden get{esenen Speicherka-
pazität von 5 763 Hio m3 r¡aximaLe Arbeitsgasmenge (Vn) entfielen auf Bayern 2 265 Mio n'3

(vgl. gwf-Gas/Erdgas, Heft 9, 19S0, S, 382, Hirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und

l''lasse¡ mbH., Bonn).
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Die nachstehende Übersichtskarte zeigt die Standorte der in Bayern beste-
henden Untergrundlagerstätten sowie der Erdgasfelder. Erdgasfetder sind im

allgemeinen zur Unte¡tagespeicherung geeignet.

Übersichtskorte der Erdgqsfelder u.-speicher in Boyern

ZE ICHENERKLÄÊUNG

El Erdgasfelder
E Untergrundspeicher für Erdgas

O Einleitung von Abwässern
durch Bohrungen

Bayerisches Oberbergamt

Juni l99l

!nrð¡¡
L--L,J._È_Lj
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Die zur unterirdischen behälterlssen Speicherung geeigtreten geologischen

Formationen und Gesteine sind in ihrem natürtichen Vorkommen begrenzt. Bei

einem für Bayern typischen Porenspeicher wird das Erdgas in den Poren oder

Klüften eines Speichergesteins (2.8. Sandstein) gelagert; dle Lagerstätte

muß nach oben durch eine überdeckende, gasundurchlässige Gesteinsschicht

abgedichtet sein. Verwendet werden hierzu ausgeförderte Gasfelder oder an-

dere geeignete, ursprünglich nicht gasgefülltp Speicherstrukturen, aus de-

nen Wasser durch eingepreßtes Erdgas verdrängt wurde (Aquiferspeicher).

Schaubild 1

Schematischer Querschnitt durch e'inen Gasspeicher

in einer bayerischen Erdgaslagerstätte
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Schaubild 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen solchen po_

renspeicher fùr Erdgas. Auäerlarb Bayerns gibt es auch Kave¡nenspeicher
(vgl. Schaubild 3). Es handelt sich hierbei un unterirdische Hohlräume,
die im SalzgesteÍn durch Aushöh1en geschaffen worden sind.

Schaubild 2 Schaubild 3

Porenspeicher Kavernenspeicher

34-5 fn den r¡euen Bundeslãndern zählen seít 1990 für die Untergrundspeicherung
geeignete geologische Gegebenheiten zu den Bodenschätzen, an denen Berg-
werkseigentum verLiehen werden kann, das von der Treuhandanstalt gegen
Entgelt übertragbar ist.1) Diese Begetung girt nach dem Einigungsvertrag
mit der Maßgabe fort, daß diese geologischen Formatíonen und Gesteine ars
bergfreie Bodenschä'bze j.m Sinne des g 3 Abs. 3 BBergG ge1ten.2)

1) S 1 Abs' 2 der Vem¡dnung Über die Verleihung von Bergwerkseigentum vom 15. August 19g0
i.v.m. Abs. 1 Nr, 11 der Anlage, Gesetzblatt der ehemaligen DDR Teil r Nr. 53 s. 1071

2) Art. 3 und I sowie Anlage I, Kap. V, Sachgebiet D, Abschnitt III N¡, 1 Buchst. a Eini-
gungsvertrag vom 31. Á.ugust 1990, Bc81 rr s. BB9 ff, und s. 1004 i.v.m. Art, 1 Eini-
gungsvertragsgesetz vom 23. September 1990, BGBI II S. ggs
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Wegen gl.ej-cher Sachl-age bi-etet es sich an, dJ-ese Bechtslage auf das ge-

samte Bundesgebiet auszudehnen und auch für die alten Bundeslãnder S 3

Abs. 3 BBergG dahi-ngehend zu ergänzen, daß diese geologischerr Formationen

und Gestei-ne als bergfreie Bodenschätze gelten. Ihre einheitliche Zuord-

nung zu den bergfreien Boclenschätzen würde im gesamten Geltungsbereich des

BBergG dì-e Rechtsgrundlage schaffen, deren Nutzung zur Untergrundspeiche-

rung in dle bestehenden bergrechtlichen Feldes- und Förderabgaben einzube-

ziehen.

Bei einem unterstellten Begelsatz von z.B. 0,04 DM/m3 nutzbarem Speicher-

volumen/maxj-malem Arbeitsgas'rolumen würde sÍch allein für die von der Gas-

wirtschaft am 31. Dezembe¡ 1989 genutzten Speicher mit einem maximalen

Arbeitsgasvol-umen von 5 763 Mio m3 (Vn) eine Förderabgabe von insgesamt

230 Mio DM jährlich fiir die alten Bundesländer errechnen. Davon würden

jöhrlich 90 Mio DM auf den Haushalt des Freistaates Bayer.n entfal-len.

Dj-e Förde¡abgabe könnte den Staatshaushalt entlasten, hätte aber nur mar-

ginale Auswirkungen auf die Gasgestehungskosten. Auf, jeden Kubikmeter Gas,

der 1989 an inl.ändische Endabnehnrer verkauft wurde, wären 0,0036 DM ent-
fallen1); das entspricht 0,00037 DM/kWh.2)

Dieser geringen Belastung steht die bekannt gute Ertragskraft der deut-

schen Erdgaswirtschaft3) gegenüber. Hinzu kommt, daß die Gaswirtschaft
im Gegensatz zul Mineralölwirtschaft keiner gesetzlichen Bevorratungs-

pflichta) unterliegt, d1e zusätzliche Kosten verursacht.

Das Staatsministerium der Finanzen häIt aus der Sicht des Staatshaushalts

eine Förde¡abgabe auf Untergr:undspeicher für Erdgas für p::üfenswert.

1) Verkaufsmenge 63,9 Mrd m3 Gas, gwf-Gas/Erclgas, s.a.0., S. 382

2) 1 m¡ = 9,769 kti'lh

3) Der Geschäftsbericht 1990 der marktbeherrschenden Ruhrgas AG weist von 1989 auf 1990

einen Anstieg der Jahresüberschüsse von 531 Mio DM auf 664 Hio Dll aus.

Zur Ertragslage der einzel-nen Hondelsstufen in der Gaswirtschaft vg1. auch 0RH-Bericht
1990, S, 89, 90.

4) Die Beiträge de¡ Mineralölwirtschafb zum ErdöIbevorratungsverband, de¡ Vo¡¡äte fü¡
80 Tage zu halten hat, betrugen im Geschäftsjahr 1989/90 insgesamt 708,5 Mio Dl"l (Ge-

schäftsbericht 1989/90 des ErdölbevorÌatungsverbandes). Daneben haben die Herste1le¡ von

Erdölerzeugnissen eine gesetzliche Bevorratungspflicht von 15 Tagen.

Neben der gesetzlichen Eevorratung häIt der Burid eine sog. Bundesrohölreserve von 7,3 î'4io

Tonnen RohöI, die mit 13 Hio DH bis 14 l.lio DH jährlich aus den Bundeshaushalt finanziert
wird, so daß insgesamb für rd. 120 Nettoverbrauchstage HohöI und -produkte eingelagert
sind.
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Das Staatsministerium fÜr Wirtschaft und Verkehr erhebt rechtl-iche und
energiepolitische Einwendungen gegen eine solche Förderabgabe, ohne diese
im einzelnen darzulegen. Es beabsichtlgt, die Angelegenheit auf der Ebene
der Bergrechtsreferenten des Bundes und der Länder zu erörtern.

Die zur unterirdischen behälterlosen Speicherung geeigneten geologisc¡en
Formatlonen und Gesteine der Erdkruste sind wirtschaftlich wertvol.L und
gewinnen zunehmend an Bedeutung,

De¡ ORH regt daher an, die in den neuen Bundesländern geltende Zuordnung
dieser geologischen Fo¡mationen und Gesteine zu den bergfreien Bodenschät-
zen auch auf die alten Bundesländer und damit auf den gesamten Geltungsbe-
reich des BBergG zu übertragen, womit die rechtliche Grundlage für eine
Abgabenerhebung gegeben ulöre. Dle Abgabe könnte zu f'lehreinnahmen für den
staatshaushalt in der Größenordnung von jährlich g0 Mio DM führen, ohne
daß damit eine Erhöhung der Gaspreise für die Endve¡brauiher verbunden
sein mÜßte; zumal von der kartellrechtLichen Mißbrauchsaufsicht überwacht
wird, daß sich der Gaspreis grundsätzlich nicht über das preisniveau der
üHtbewerbsenergien, z.B, des Heizö1s, hinausbewegt.l) Die staatsregierung
sollte die geeigneten schritte ergreÍfen, um eine Änderung .des BBergG her-
beizuführen

t) zur Preisbildung und Preispolitik
23.2.1, 33.2.4 und 33.2.6

der Letztveateileretufe vg]. oPH-Bericht 1990 TN¡n.
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EINZEI-PLAN O8

(Staatsministerium fiir Ernährunq, Landwirtschaft unC Forsten)

- Ernährung L¡ncj Landwirtschaft -

Ankauf eines land¡lirEschaFtlir¡hen Gutshofes

(Kap. 08 10)

Der Freistaat Bayern hat im Jahre 1987 einen Gutslrof gekauft.
Dessen landwirtschaflliche Nutzflächen sollten fÜr Versuche, die
Gebäude für eine Führungsakademie, di.e nrittlerweile anderenorts
untergebracht wird, genutzt werden. Die Gebäude des Gu'bshofes
stehen weitgehend leer; sie sind z.f, in schleclrtem Zustand.
Über ihre Nutzung ist noch nicht entschieden. So mÜssen die
dringend notwendigen Sanierungsarbeiten mit Kosten zwischen 4,5
und 10 Mio DM weiter zurückgestellt bleiben mit der Folge, daß
zusätz1i-che Substanzverluste und danrit weitere Kosten fÜr den
Staat drohen.

Der Freistaat Bayern hat im Jahre 1987 einen Gutshof mit Vil-la, zahlrei-
chen l¡lirtschaftsgebäuden und insgesamt 85,9 ha landwirtschaftlichem Grund

in Freising gekauft. Nach den Vorstellungen des Staatsministeriurns sollten
durch diesen E¡werb die Ve¡suchsflächen der Bayer. Landesenstalt für Boden-

kultur und Pflanzenbau (BLBP) in Freisirrg räuml-ich besse¡ zusarnmengefÜhrt

und ej-n Bedarf an Wirtschaf'[sgebäuden diesel Dienststelle gedeckt werden.

Außerdem war vorgesehen, die Staat,l-iche Führungsakademie fÜr Ernährung,

Landwirtschaft und Forsten (FüAk) j.n dem Gutshof unterzubringen. AJ-s dann

das Staatsministerium entgegen seinen ursprünglichen Absichten entschied,

dj-e FüAk nach Schönbrunn bei Landshut zu verlegen, wurde die Nutzung des

gesamten Gutshofes durch die BLBP ins Auge gefaßt. Bei näherer Betrachtung

stellte sich jedoch heraus, daß er aufgrund seiner Grölle, Zuordnung und

Ausstattung für die vorgesehene Büronutzung durch die BLBP ungeeignet ist.
Gegenrvärtj-g denkt das Staatsministerium daran, dort eine "universitäre Ta-

gungs- und Begegnungsstätte" unterzubringen. A1s Alternative wird auch er-
h,ogen, im Gutshof eine noch zu gründende internationale Business School

einzurichten. Darrèben wircl überlegt, ob auf der Hofstelle oder eigens aus-

zuwei-senden Flächen an diesem Standort der lleubau der Staatlichen Molkerel

Weihenstephan emichtet werden soIl .

35.1
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Nach den Verej-nbarungen im Kaufvertrag ist der Gutshof als verwaltungs-
grundvermögen des Staates fÜr landv¡irtschaftliche Zwecke jeglicher Art
(vrì-e Aus- und t-ortbildung, Forschung, versuchsbetrj-ebe, staatliche Motke-

rei l¡leihenstephan, Zwecke des Gemeinbeclarfs) zu nut2en. Diese Zwecke sind
durch ein 20jährj-ges Rückübertragungsrecht bei anderv¡eitiger Nutzung gesi-
cl¡eÌt. An mitverkauften Gästehaus wurcie dem Veräußerer ein hJohnungsrecht

auf Lebenszeit elngeräunr[.

Vot¡ Gesamtkaufpreis von 18 Mirr DM können 11 Mio Di4 dem Bodenwert rjer l-and-
tr¡i rtschaftlichen F1ächen zugelechnet werdeir . Für die Gebäucle (V j-11a , Ta-
guttgsgebäude, Gästehatts, tdohn- und h/iltschaftsgebàude sowj.e Sonderbauwerke

vrie der Uhrtut'm rnit Anbau) samt Hofstell.e uncj Pa¡k verbleÍbt danach ein
Anteil von rd. 7 Mio DM.

Nach detr Feststellungen des CBH v¡aren bis iuni 1991 - also fasi vi-er Jahre
nach dem Ankauf des tîutshofes - di.e villa und clas Tagungsgebäude wie auch

di-e wirtschaftsgebäude entweder überhaupt nicht oder nur zu geringen lei-
len von der staatlj-chen Landvrirtschaftsvervral.Iung genutzt.

Während in einem Schreiben des Staatsrni-nisteriums vom Juli 1985 und in
einem V,Jertgutachten des Landhauamtes Mürrclìen vom September J985 vorr einem
guten Zustand der Gebäude die Becie ist, stellte sich im nachhinein heraus,
daß mít elhebl-ichen Kosten für die Beusanierunq zu rechnen sein wi¡d:

fn der Villa v¿ie auch ir¡ den anderen Gebäuden i-st die veraltete Elektroin-
stallation zu erneuern. Das Ven¿altergebäude zei-gt Bisse. Das Kefler- und

Erdgeschoß im Gebäude des Getreidespeichers darf nicht mehr betreten u,er-
den, denn fÜr die Stahlbetondecke tiber dem Kellergeschoß besteht akute
Eínsturzgefahr. Die Bedachunqen der ehemaligen Pferde- und Binderstä11e
sowie der scheune und der þ,lerkstatt sind so stark geschädigt, daß teil-
weise statische Ersatzmaßnahmen notwendig sì-nd.

Al-s Grurrdvoraussetzung für eine Nutzung der Gebäude sind völlig neue ver-
und Entsorgungsanlagen (strÞm-, Be- und Entwässerung) zu schaffen. Die
Kost'en hierfÜr sind in der 1990 erstellten Haushaltsunterlage-Bau mit
3,2 f'îio DM errechnet. Allein damit ein TeiL der wirtschaftsgebäude für
zwecke der BLBP genutzt we¡den kann, sì-nd darüber- hinaus mehr oder weniger
große Baumaßnahmen am Gutshof notwendig. Die Kostenschätzungen hierfü¡
1íegen zwischen, 1,3 Mio DM (kleine Lösung) und 6,7 Mio Df'4 (große Lösung).
rnsgesamt ist also de¡zeit mit Baukosten von 4,s bis rd. 10 Mio DM zu

rechnen.



35.4

166 _

Durch den Kauf des Gutshofes sollten die Versuchsflächen am Stando¡t. Frei-
sing aus wirtschaftl-i-chen GrÜnden stärker zusammengefallt we¡den. 0adurc¡
waren Einsparungen von 'J.220 000 DM (einschließlich Bauunterhal.t) bei den
Sachausgaben uncl 210 000 DM bei den Personalausgaben der Versuchsgüterver-
waltung erlartet worden. Erttgegen der ursprünglichen Konzentrationsab-
sicht we¡den Pachtflächen bei Freising von 13,2 ha Größe auf Jahre hi_naus
wej-ter bewirtschaftet. Auch von den angekündigten F1ächenabgaben zweier
versuchsgüter von insgesarnt 46,7 ha sind t¡isher nur 6,6 ha verwirkticht
worden.

Im Ergebnls bewirtschaftet die BLBP große zusätzliche Fläclren, was nicht
zu Einsparungen, sonriern zu steigenden Haushaltsausgaben geführt hat.
Außerdem sind auch die l¡eabsichtigten Erlöse aus dem Verkauf eines Ver-
suchsgutes von 4,5 Mio DM und aus F1ächenabgaben eines weiteren Gutes von
4'6 Mio DM zur Finanzierung des Gutshofs bisher nicht erzielt worclen. Die-
se Maßnahmen we::derr nach Auskunft der verwaltung weiterverfolgt. Aller-
dings verwirklj.chte die BI-BP erst in letzte¡ Zeit neue Landschaftspflege-
konzepte auch auf F1ächen, die an sich zur Abgabe vorgesehen sind.

Schließlich sind wegen der Verlegung der FüAk nach Schönbrunn statt an r1en

Gu'bshof dem Bezirk Niederbayern umbaukosten in Höhe von 1,5 Mio DM zu er-
statten. Al-s laufende Kosten fa11en künftig monatlichê Mì-etzahl-ungen von
21. 700 DM an.

Die Verwaltung führt irn wesentlichen folgendes aus:

Der Ankauf des Gutshofes mit den dazugehörenden Flächen sei für die künf-
tige Nutzung als zentraler Versuchsbetrieb bei gestiegenem Versuchsflä-
chenbedarf dringend geboten geuesen. Ein weiterer Gesichtspunkt sei ge-
wesen, die FüAk dorthin zu verlagern. sie seí jedoch u.a. desl-ral-b nach
schönbrunn verlegt worden, um den Vorstellungen der staatsregierung zur
Verlagerung von Behörden aus dem Verdichtungsraum München zu entsprechen.
Dennoch gebe es mehrere Interessenten und damj-t verschiedene Alternativen
für die Nutzung der Gebäude. Eine Entscheidung über die notwendigen bau-
lichen schritte setze jedoch eine endgültige Festlegung der künftigen ve¡-
wendLrng der angekauften Gebäude voraus. tlierauf dränge das Staatsminj-ste-
rium ganz besonders.

Bei einer umwidmung der Gebäude für Bü¡ozwecke fieLen zwar Kosten, insbe-
sondere für die Neuerschließung des Gesamtkomplexes, an; diese Kosten
wären aber auch bei einer verwendung als FüAk notwendig geworden.
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Der Raum Freising sei infoJ-ge des Fl.uç¡hafenbaues durch eine günstige
GrundstÜckspreisentviicklung gekennzeichnet. Schon jetzt zeige sich, daß
die !{ertsteigerung des Gesamtobjektes die Frage der Gebäudekosten ;rehr und' mehr i-n den Hint.ergrund dränge. So múßte nach Angaben des Staatsministe-
riums der Finanzen fÜr die Auslagerung der Stoatl-ichen Molkerei l¡Jeihenste-
ohan bej- einem Fl-åchenbecJarf von ca.5 ha ,in Freising für erschlossenes
Gewerbegebiet - sofern staatsei-gene Flöchen ausscl'reiden - mit zusätzlichen
Grunderv¡erbskosten zwischen 17,5 und 20 Mio DM gerechnet werden. Das heißt
¿rLÌein die fÜr die everrtuelle Verlagerung der l4olkereí nutzbare Fläche be-
sitze bereits heute einen l¡lert, der,clem lgBT bezahlten Preis für den ge-
samten tutshof (8b,7 he j_nc_'l_. Hofstelle) recht nahe komme. Der Ankauf des
tutshofcs sei somi-t trotz Þli-terwerb der Hofstel-le wirtschaftlich auße¡or-
dentlich vo¡teilhaft gewesen.

Die Kosten fiir die Bewi¡tschaftung der Versuchsfläçhen insgesamt würden
sich verlingern, wenn der vorgesehene Ve¡kauf bisheriger Versuchsflflchen
durchgefÜhrt sei. Konkrete Schritte hj-erzu seien eingeleitet. Das Staats-
mi-nisterium sei fe¡ner davon übelzeugt, daß mit der Ver-legung der FÍiAk

nach Schönbrunn eindeutige wirtschaft.l-j-che Vort,eile für den Staat yerbun-
den seien.

35-5 Vom ORH wird hierzu bemerkt:

Die angekauften l-andwirtschaftl-ichen Flächen sollten den geltend gemachten

Bedarf an Versuchsflächen im Baum Freising befrlecligen. Dieser Bedarf wird
auch kÜnftig bestehen. Eine linderung der Nutzungsart und damit eine andere
Bewertung verbieten sj,ch daher. Die von der Verwaltung geltend gemachte
hlertsteigerung kann somit auf absehbere Zeit nj-cht realisiert we¡den. Ganz
abgesehen davon wÜrde bei einer Nutzung als Bauland die Bestimmung des
Kaufvertrages wirksam werden, die einen Bückkauf du¡ch den Verkäufer zum

alten Kaufpreis bis zum Jahre 2007 ermöglicht. fm übrigen u¡aren mit dem

Grunclerwe¡b keine spekul-ativen Absichten verbunden; si-e wären auch ni-cht
Sache des Staates.

Fest steht jedenfalls, daß die mit dem Erwerb verbundenen Erwartungen
großteils nicht eingetreten sind und bis heute nicht klar ist, welcher
t'lutzung de¡ Gutshof zugeführt werden so11. Eine Entscheidung ist aber
schon deshal-b dringend erforderlich, wej-J. sich der Zustand laufend ver-
schl,echtert.
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EIf{ZELPLAII O9

(Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten)

- Staatsforstverwaltung -

Gutachten zur AbschuBplanung bei¡n Schalenuild
(Kap. 09 05)

Für Rehwild sind dreijährlich Abschußp1äne aufzustellen, die vor-
rangig den Zustand del t'üaldverjüngung zu berÜcksichtigen haben.
Die Forstämter äußern sich dazu gutachtli.ch; sie stÜtzen sich da-
bei auf die Stichprobenerhebungen der Vegetationsgut,achten. 1991
wurde die Aufnahmemethode verändert. Vergleiche mit frÜheren Jah-
ren können ein geschöntes Bild ergeben, das fÜr die VerjÜngung
des MischwalcJes verheerende Folgen hat.

Der 0Rll hat sich in den vergangenen Jahren wiederholt mit dem Thema Wald

und hlild befaßt. Zuletzt hat er 1990 am Beispiel des Schutzwaldsanierungs-

programmes im bayerischen Hochgebirge die Problematik zu hoher blildbe-

stände verdeutlicht (vgl. OHH-Bericht 1990 TNr. 26). Die Verwaltung ist
bestrebt, eine objektive Grundlage für die Abschußplanung zu schaffen.

Bei de¡ Abschußplanung Íst neben der körperlichen Verfassung des hlildes

vorrangig der Zustand der WaldverjÜngung zu be¡Ücksichtigen. Der gutacht-

lichen Außerung der Fo¡stbehörden kommt dabei eine besondere Bedeutung zi,.

Diese stützen sich auf sogenannte Vegetationsgutachten, die in 3jährigem

Abstand a1s Stichprobenerhebung erstellt werden und statistisch abgesi-

cherte Daten liefern. Der Vergleich der hlerte macht indirekt die t¡rlildbe-

standsentwicklung deutlich.

1991 wurde nun aber die Methode hinsichtlich des wichtigsten Kriteriums,

des Leittriebverbisses, geändert.

Beim Vegetationsgutachten 1988 wurde ein Verbiß des Leittriebes immer dann

angenommen, wenn der Leitlrieb selbst, aLso die in der Sproßachse stehende

Knospe, verbissen h,ar. Bei der 1991 durchgefÜhrten Stichprobenâufnahme

wurde im Gegensatz dazu kein Leittriebverbiß mehr angenommen' wenn ein

unverbissener Ersatztrieb vorhanden war. Somit wi¡d der Großteil der nun
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scheÍnbar günstigeren We¡te methodisch beding'b sej,n und es wird der fa1-
sche Eindruck einer Verbesserung erweckt. Auch tatsächliche Verbesserungen

aufgrund .jagdlicher Bemühungen werden durch diese methodische Änderung

überdeckt.

hleil die Stichproben 1988 und 1991 hinsichtlich des Leittriebverbisses
nicht vergleichbar sj-nd, kann eine Entwicklung der Schäden daraus nicht
abgeleibet werden. Schlußfolgerungen auf eine Verringerung der tdildbe-
stände aufgrund eines scheinbaren Bückganges des Vèrbisses wären falsch.
Vor all-em im Hinblick auf die rasche Sicherung der nach dem Sturm 1990

begrÜndeten l4ischkultu¡en sollten die ki.lnftigen Abschüsse dem engagierten
Handeln der lrlaldbesitze¡ Rechnung tragen. Falsche Schlußfolgerungen wären

für die Míschbaumarten tödlich

Da das Zahlenmaterial der Stichprobenerhebungen 1988 und 1991 zum Ver-
glelch nicht verwertbar ist, solften sich die Forstämter bei der gutacht-
lichen iiußerung nicht mehr auf diese Daten stützen.

Die Erhebung 1991 hat bis jetzt den hohen Verwaltungsaufwand von minde-

stens 2 Mio DM ve¡ursacht. Um weitere unnötige Kosten zu verrneiden, regen

wir an, die Auswertung der erhobenen Daten auszusetzen und für 1gg4 eine
Methode auszuarbeiten, die die Vergleichbarkeit sichert.

fn drei Stellungriahmen stellt die Verwaltung zurar die besondere Bedeutung

des Lelttrj-ebverbisses heraus, verweist aber darauf, daß die Erhebungen

aufgrund des 1988 und 1991 gleichermaßen ermittelten Verbisses im ober€n

Drittel der Pflanzen gleichwohl vergleichbar seién.

Der entstandene methodisch bedingt ni.edrigere Leittriebverbiß
zwangsläufig zu Mißdeutungen. Der OBH ist weiter der Auffossung,

Abschußplanung sich nicht auf dieses Zahlenmaterial stützen kann.

führ.t
daß die
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E I N Z E L P L A N 13

(Al I gemeine Finanzverwal tung)

Steueraufkonnen und Steuereinnatmen

(Kap. 13 01)

Durch das Inkrafttreten der dritten Ëntlastungssl;ufe de¡ Steuer-
reform 1986/1988/1990 sind die Sùeuereinnahmen des Freistaates
Bayern im Jahr 1990 nur geringfÜgig (0,5 v.H') gegenÜber dem

Vorjahr angestiegen. Erstmals seit 1975 ist 1990 das Lohnsteuer-
aufkommen rückläufig geb,esen. Bei der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer minde¡te auch die Anrechnung der zwischenzeitlich
wiede¡ fortgefallenen Kleinen Kapi.talertragsteuer (Quellensteuer)
die Einnahmen. Ein außergewöhnlicher Zuwachs war bei der Umsatz-
steuer zu verzeichnen.

Das in Bayern e¡zieLte Gesantaufkmrnen an Gemeinschaftsteuern des Bundes

und der Länder (einschließlich der Zerlegungsanteile bei der Lohn- und

Körperschaftsteuer), an Landessteuern sowie der Anteil Bayerns an der von

der Zollveruraltung im gesamten.Bundesgebiet erhobenen Einfuhrumsatzsteuer

haben sich wie folgt entwickelt:

37 -t
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Entwicklung des Steueraufkommens Zahlenübersicht 1

Das gesamte Steueraufkommen ist i-m Haushaltsjahr 1990 nur geringfügig um

222,8 Mi.o DM (+ 0,3 v.H.) gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im Vorjahr sind
jedoch bei den nichtveranlagten Steuern vom Ertrag auch 808,2 lvlio DM aus

der nur in der ersten Hälfte des Jahres 1989 erhobenen Kleinen Kapitaler-
tragsteuer (Quellensteuer) enthalten, Der Wegfall der Kleinen Kapitaler-
tragsteuer und deren teil-weise erst in 1990 durchgeführte Anrechnung auf
die Einkommensteuer',und Körperschaftsteue¡ beeinflussen den Aufkommens-

verglelch zuungunsten des Jahres 1990.

19S5

I'lio Dl4

'lt87

Mi.o DÈ'l

1)88

Mio 0M

rIt89

Mio DM

19fr0

Mio Dl'1

Verãndenmgen
lfXl0 gegee
úber L989

l.lio DM

a) Gureinschaftsteusm
Lohnsteuer
Lo hnste uelzerlegu ng

Veranlegte Ein-
kommensteuer

nichtveranlagte
Steue¡n vom Ertrag

Körpers chaftsteuer
Körperschaftsteuer-
zerlegung

Umsatzsteuer
Getverb ggXsu ga,rtlata

Summe a)

26 538,3
57L,7

5 365,9

r- 199,0
4 902,9

855 ,9
10 518,1

832.4

28 832,6
644,4

5 345,4

J 336,9
4 877,6

382,L
12 A92,9

750. 0

29 598,7
663,5

6 164 ,9

r 387 ,2
4 773,7

258 ,9
Q r77,3

866,3

32 115,0
609, 2

6 343,5

2 356,6
5 646,3

688 ,6
12 039,2

a81, 4

31 607,3
568,7

6 799,8

1 940,3
4 409,8

r87 ,S
13 929.5

995.4

5O7,7

40,5

456,3+

- 416,3
- 1 236,5

- 500,8
+ 1 890,3
+ 114,0

il 7U,2 54 255,9 55 890,5 60 6Xt,8 60 ¿¡:t8,6 247,2

b) Landessteuern
Vermögensteues
Erbschaftsteuer
Grunde¡we¡bsteuer
Kraftfshrzeugsteuer
Rennwett- und

Lotteriesteuer
Feu era chut z st eu er
Bierstêuer

Summe b)

815 ,6
336,9
587 ,8

L 728,3

263 ,5
73,r

332,2

1 058,1
410 ,0
6t4,7

1 567,6

284,2
80,9

326 ,5

990,3
457,5
692,3

1 531,0

303,8
85,1

329 .5

1. 042,8
44O,2
839,5

! 722,7

3Lt,2
78,t

319 .6

I 732,5
481, 6
904, 5

1 564,0

324,5
85,5

3s9.0

+

+

+

89 ,7
47,4
6s ,0

158,7

13 ,3
7,4

40.2

+

+

+

4 L37,4 4 342,0 4 4æ,5 4 7&,A 4 As2,4 + 98,3

Summe a) und b) 54 92L,6 58 597,9 60 320,0 65 4:J:t,9 65 æ1,0 - 142,9

c) Ânteil, an de¡ Ein-
fuhn¡¡satzsteuer 3 298,3 3 229,9 3 521,3 3 987,4 4 353,1 + 365,7

6esa¡taufkæn
(Summe a bis c) 58 219,9 6L 827,g tr¡ 841,3 69 421,3 6ñt 644,1 + 22'8
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37 "2 Vom Gesamtaufkommen an Steuern (einschließlich des Anteils an der Einfuhr-
umsatzsteuer) verùlieben den Freistaat Bayern nach Abzug der jeweiligen

Anteile des Bundes und der Gemeinden in den Haushaltsjahren 1986 bis 1990

folgende Steuereinnahmen :

Entricklung der Steuereinnah¡en
des Freistaats Bayern

Zahl-enlibersicht 2

1) Die Steuerdeckungsquoten der Gessmtheit der LËinder ergeben sich eus TNr. 4.2.

Steuerej-nnahmen des Staates im Jahr 1990 sind gegenüber dem Vorjahr
um 175,3 Mio DM (+ 0,5 v.H.) gestiegen, sie lagen mit 654,9 Mio DM

1,9 v.H.) aber über den im Haushaltsplan veranschlagten Sollbeträgen.

Di.e

nur

(+

Jalrr Soll laut
Haushalts-
plan

Mio DM

Ist-
Einnalmen

Mio DM

Verãnderung der Ist-
Einnal¡nen gegenûber den

Steue¡$eckungs-
quotet'

v.H.

Haushalts-
plan

v. H.

Vorjaltr

v.H.

1986

1987

1988

1989

1990

28 806,0

29 558,0

30 220,5

32 845,0

33 605.0

28 708,3

30 269,1

3t 234,2

34 084,6

94 259,9

- 0,3

+ 214

+ 3r4
+ 3,8
+ 1r9

+ 5,0

+ 5,4
+ 3rZ

+ 9r1

+ 0,5

73,7

76,0

76,3

79,4

75,8
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Folgende llehr- oder l{indereinnahnen wurden 1990 bei den einzelnen Steuern
gegenüber dem Vorjahr erziel-t:

llelrr- und l{indereinnahmen gegenúber lg8g Zahlenübersicht 3

Verãnderung gegenüber 1989

Mi-o DM v. H.

Gemei¡rschaftsteuern

Lohnsteuer einschl-. Zerlegungsanteil
Veranlagte Einkommensteuer

Nichtveranlagte Steuerrr vom Ert::ag
Körperschaftsteuer einschL.
Zerlegungsanteì-1

Steuern vom Umsatz

Gewerbesteuerumlage

zusammen

- 233,0

+ 194,6

- 2!2,3

- 973,5

+ 1, L44,2

+ 57.0

- !r7
+ 712

- 20,2

- 28,0

+ t4,t
+ l,2.9

+ 77,O + 0r3

Landesstet¡ern

Vermögensteuer

Erbschaft- und Schenkungsteuer

Grunderwerbsteuer
I

Kraftfahrzeugsteuer
Rennwett- und Lotteriesteuer
Feuerschutzsteuer

Biersteuer
zusammen

89,7

4L,4

65,0

158,7

L3,3

714

40,2

+ 8,6
+ 9,4
+ 7,7

- 912

+ 4r3
+ 9,5
+ L2,6

+ 98,3 + Zrt

ilehreinnahmen ì nsgesamt + !75,3 + 0r5
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Die nachfolgende Zahlenübersicht 4 und das Schaubild zeigen, wie sich die

Einnahmen des S'taates aus den wichtigsten SteuerarÈen im einzelnen ent-
wickelt haben:

Jahr Lolrn-
steuer

einschl.
Zerlegung

Mio DM

veranlagte
Einkonmen-
steuer

Mio DM

Kor?er-
schaft-
steuer
einschl.

Zerlegung
Mio DM

Steuern
vom

tlnsatz

Mio Dl'î

Kraft-
fahrzeug-
steuer

Mio DM

Verrnõgen-
steuer

Mio DM

1986

7987

1988

1989

1990

tt 521,8

I?. 527 ,7

12 861 ,4

l-3 907, B

L3 674,8

2 277,O

2 268,5

2 616,6

2 692,1

2 886,7

2 842,3

2 583,5

2 463,8

3 r2r,7
2 248,2

6 986,4

7 567,4

7 838,0

B 119,3

I263,5

1. 728,?

1 567,6

1 531,0

t 722,7

1 564,0

815,6

1 058,1

990,3

r 042,8

7 732"5

Einnalmenentwicklung der wichtigsten Steuerarten

Entwicklung der Einnahnen des Freistaates Bayern
aus den wichtigsten Steuerarten (1986 bis 1990)

Mio DM

14 000

12 000

10 000

I 000

6 000

4 000

2 000

Zahlenübersicht 4

Schout¡i1d

Loh nst€uer

Steuorn vonr UlnsaE

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

l(aftfahzeugstoLrer
Vermôgênsteuer
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37.?-.7 Aufgrund der drj.tten Entlastungss.bufe der Steueuefornl 1986/1988/199C ist
der Anteil- des Staates am Lohnsteueraufkoqmen im Jahr 1990 gegenüber 1989

um 233,0 Mio Dll (- 1,7 v.H.) auf 13 674,8 Mio DM abgesunken. Damj-t trat
erstmals sej-t 1975 wj-eder ein Rückgang des Lohnsteue¡aufkommens gegenüber

dem Vorjahr ein.

37 .2,2 Angestj-egen sind dagegen die kassenmäßigen Eirrnahmen aus der Einko¡rmen-

steuer. Sie erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 194,6 Mio DM

(+ 7,2 v.H.), obgleich die drj.tte Entlastungsstufe der Steuemeforrn und

die Anrechrrung von Kapitalertragsteuer - insbesondere auch der Kleinen
Kapj-talertragsteuer (Quellenster.rer) - sich aufkommensmindernd ausgewirkt

haben. Auch die aus den kassenmäßigen Einnahmen der Einkommensteuer zu

erstattencJen Steuerabzugsbebräge (Zahlenübersì-cht 5) sind i-m Jahr 1990

nochmals angestiegen t.rnd haben wiederum zu einer erheblichen t4inderung

der Einkommensteuer beigetragen;

ErsEattungen nach S 46 EStG
( Landesanteil/So11beträge)

Zahlenübersicht 5

1986

Mio DM

1:987

Mio DM

1988

Mi.o DM

1989

Mio DM

1990

Mio DM

1 535,6 1 629,3 1 789,8 1 806,0 2 Ozt,O

Die trotz dieser Viel-zah1 von einkommensteuerminclernden Faktoren einge-
tre'Lene Erhöhung der kassenmäßigen Einnahmen ist irrsbesondere auf einen
Einzelfall- zurÜckzufilhren, j-n dem gesel-lschaftsrechtliche Umgestaltungen

und VermögensÜbertragungen erhebliche Verlagerungen von der Körperschaft-
steuer hin zur Einkomnren- und Kapitalertragsteuer ausgelöst haben.

37.2.3 Nach der: erheblichen SteÌgerung der Einnahmen aus der Kõrperschaftsteuer
in 1989 um damals 657,9 l4io DM (+ 26,7 v,H.) ist 1990 eine Minderung um

873,5 Mro DM (- 28,0 v.H.) zu verzej-chnen. Die Minderung ist mit
623,1[ Mj.o DM auf ein Absinken des von den bayerischen Finanzämte¡n erho-
benen Körpe¡schaftster¡eraufkommens und mit 250,4 Mio DM auf die Minderung

des Zerlegungsanteils an der Körperschaftsteuer zurückzuführen. Die Min-
derung der von den bayerischen Finenzämtern erhobenen Körperschaftsteuer
beruht vor a11em auf den bereits angesprochenen Verlagerungen in einem

Einzelfall. zugunsten de¡ Einkommen- und Kapitalertragsteuer. Darüber

hj-naus haben erhöhte Sieueranrechrrungen aus der Kl-einen Kapltalertrag-
steuer sowie die Herabsetzung des Tarifsteuersatzes für Kapitalgesell-
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schaften von 56 v.H. auf 50 v.H. zu einer Minderung des Körperschaft-
s'beueraufkommens beigetragen. Auch waren 1990 die das Körperschaftsteuer-
aufkommen mj-ndernden fnvestitionszulagen um 120,1 Mio Dtl höher als j.m

Vorj ahr.

37.?-"4 Die anteiligen Einnahmen des Freistaates Bayern an den Steuern vqn [.knsttz

erhöhten sich um I144,2 Mio DM (.t14,7 v.H.) auf I 263,5 Mio DH. DeutLich

angestiegen ist sowohl der Anteil an der Umsatzsteuer un 778,4 Mio DM

(+ 18,8 v.H.) aIs auch de¡ Anteil am Aufkommen der Einfuhrumsatzsteuer urn

365,8 Mio Dl'l (+ 9,2 v.H.). Zu dieser Entwicklung haben ein gestiegener

Verbrauch, umfangrelche Direkbeinkäufe von Bürgern aus den neuen Bundes-

ländern sowie Lieferungen von Unternehmen an Betriebe in den neuen Bun-

deslände¡n beigetragen.

Die dem Land verbliebenen Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz haben siclr
somit wie folgt entwickel,t:

EÍnnatmen des Staates aus den Steuern vqn u¡¡satz Zahlenübersicht 0

1989

Mio DM

1990

Mio DM

Umsatzsteuelaufkommen der Finanzämter t2 o39,2 13 929,5

im vorl-äufigen Vollzug einbehaltener
LandesanteiL

Ausgleichszahlungen bej- der Abrechnung
der Steuerverteilung

Abführung gernäß Staatsvertrag

UmsatzsteuerarrteiL des Staates

Anteil an der Ëinfuhrumsa'bzsteuer

4 165,6
(34,6 v.H.)

33,6

4 875,3
(35,0 v.H.)

+ 11.8 ,8

- 83.7

4 132.,0

3 987 .3

4 9r0,4

4 353.1

Landesanteil aus den Steuerrr voí¡ thnsatz I 119,3 I 263,5

37 "2.5 Bei den Landessteuern ist die KraftfahÌzeugsteuer im Jahr 1990 gegenúber

dem Vorjahr um 158,7 Mio DM (- 9,2 v.H.) abgefallen.

Der Bückgang des Kraftfahrzeugsteueraufkommens j-m Jahr 1990 iut Ín ersf.:¡:c

Linie darauf zurückzuführ:en, daß die Kraftfahrzeugsteuer für intärrdjs::f',e

LKI¡J im Hinblick auf die ab 1. JuIi 1.990 vorgesehene ErheL.ung vcn (jeb[iiue¡'i
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für die l3enutzung von Bundesfernstraßen mit schweren Lastfahrzeugen abge-
senkt wurde. Zul Gebührenerhebung 1st es jedoch nicht gekommen. Die Ab-
senkung der Kraftfahrzeugsteuer wur:de ellerdings e¡st ab März lggl- wieder
zurückqenommen. Zusätzlich wurden in 19g0 aus der K::aftfahrzeugsteuer
Fö::derungsbeträge fúr die Nar:hrüstung von PKt¡l m1t Katalysatoren in Höhe

von 51-,9 Mio DM erstal:tet.

Bei der Vermögensteuer wurden Mehreinnahmen von Bg,7 Mio DM (+ 8,6 v"H.),
bei der Grundervrerbsteuer von 65,0 Mio DM (+ 7,7 v,H.) und bej- der Erb-
Schaft- und Schenkungsteuer vou 41 ,4 ftlio DM (+ g,4 v.H.) erzielt.

Festsetzung der Kraftfahrzeugsteuer
(Kap. 13 01 Tit. 054 01)

Durch ç¡ezielte Rationalisierungsmaßnahmen und verstärkten DV-Ein-
satz ist es der, Steuerverwaltrtng bei der Festsetzung der Kraft-
fahrzeugsteuer trotz erheblich gestiegener ArbeiLsfallzahlen
gelungen, eine Personalmjnderung von 130 A¡beitskräften zu errei-
chen. lleitere 15 Arbeitskräfte könnten bei den Kraftfahrzeug-
steuerstellen der Finanzämter ej.ngespart r¡¡erden, \denn auch noch
die restlichen Zulassungsstellen die für die Festsetzung der
Kraftfahrzeugsteuer benötigten Daten mj-t maschinel-1en Datenträ-
gern an die Steuerverwal'bung übermitteln würden.

Der Bestand an zr.rgeJ-assenen und im Verkehr befindlichen Kraftfahrzeugen
in Bayern j.st kontinuierlich angestiegen. wa¡en zu Beginn des Jahres 1gB3

noch 4 987 264 Kraftfahrzeuge angerneldet, so 1ag dieser Bestand 1991 be-
reits bei 6 372 300 Fahrzeugen, was einer Steigerung von rd. 27,B v.H.
entspricht. Entsprechend entwickelten sich die von den Kraftfahrzeug-
steuerstellen der Finanz:ämter zu bearbeitenden Geschäftsvorfälle. V'Jäh¡end

1982 noch 3 314 059 Anmeldungen, Abmeldungen und Ãnderungen zu bearbeiten
waren, 1ag deren Zahl im Jahre 1990 bereits bei 4 492 g36 Fällen. Die Meh-

rung liegt hier sogar bei rd. 35,6 v.H.

Trotz der ständlg steigenden Falrzahlen, der sich häufig und kurzfristig
ändernden gesetzLichen Bestimmungerr und trotz des dadurch gestiegenen

rnformationsbedûrfnisses der steuerbürger konnte die steuerverwartung
durch gezielte Bationalisierungsmaßnahmen und ve¡stärkten Einsatz der
Datenvera¡beitung ej-ne Vermehrung des Pe¡sonars in den Kraftfahrzeug-
steuerstellen der Finanzämter vermeiden. Es wurde sogar noch personal

38.1

38.2
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abgetraut. So waren z.un t. t"lärz 1983 in dj-esen Stellen noch 319 Arbeits-
kräfte eingesetzt, zun t. Mä¡z 1991 jedoch nur mehr 189 Arbeitskräfte.

38.2.7 Ztr dem Abbau von 130 Arbeitskräften - das sind 4O,7 v.H., gemessen arn Pe¡-
sonalstand von 1983 - haben hauptsächlich folgende Maßnahmen beigetragen:

- Seit Ej-nfÜhrung des integrierten, automatisi-erten Besteuerungsvelfah-
rens wird dj-e Kraftfah::zeugsteuer maschinell nach unmj.ttelbaler Eingabe

der Daten durch den Sachbearbeiter' festgesetzt. Díe Kraftfahrzeugsteuer
wlrd programrngesteuert errechnet, der Bescheid maschinell ausgedruckt

und zentral. versandt. Mlt dieser Urnstellung wurde 1978 schrit[weise
begonnen. Sie konnte Ende 1985 abgeschlcssen werden.

- Durch das zentraLe Vorhalten cler K¡aftfahrzeugsteuerfälle in einem ma-

schirrellen Datenbestond konnte in den Finanzömtern auf die Führung von

Kraftfahrzeugsteueraktenr die bisher nach Kennzeichen abgelegt ìi,aren,

verzichtet werdr:n (sog. aktenLose Bearbeitung). Die von den ZuIas-.

sungsstellen eingehenden Anmeldungen, AbmeJ-dungen oder Änderungen wer-
den nach dem Bearbeitungstag abgelegt. Der Ausdruck des Si,euelbeschei-

des für die Steuerakten entfä11.t. E¡ kann i.m Bedarfsfalle reproduziert
werden. Durch dieses Verfahren, das nach einer Erprobungsphase im Jahre

19t18 in al-len Fínanzämtern eingeführt wurde, entfallen zeitraubende
Ej.nreih- und Aktenführurrgsarbeiten in den Finanzämtetn.

- fm Zuge der fortschreitenden Automatisierung ín den Kraftfahrzeug-
Zulassungsstell.en der Städte und Landratsämter werden von dort die für
die Festsetzung der Kraftfahrzeugsteuer notr.rendigen Daten auf maschi-

nel1 lesbaren Datenträgern (Diskette, Magnetband) an die Finanziimter
Übermittelt. Bei diesem Datenträgeraustauschverfahren (DTA-Verfahren)

werden die Daten unmit-belbar j-n den Rechenzentren der Steuerverwaltung
in MÜnchen und NÜrnberg maschinell verarbeitet. Ëi.ner manuellen Bear-
beitung bedürfen nu¡ noch vleni-ge Sonderfäll_e.

\

38.2.2 Das Verwal-tungsverfahren zur Festsetzung der Kraftfahrzeugsteuer erscheint
dem ORH derzeit weitestgehend durchrationalisiert.

Eine zusätzJ-iche Einsparung von Personal u,äre in den Kraftfahrzeugsteuer-
stellen der Finanzärnter dann noch möglich, wenn auch bei den Zulassungs-

stellen, die das DTA-Verfahren bisher noch nicht praktizieren, zum Daten-

trägeraustausch übergegangen würde" Von den insgesamt 96 Zulassungsstel."
l-en der Städte und Landratsämter in Bayern werden be¡e:rts von 65 die Daten

mÍttels des masch:lnellen DTA-Verfahrens an die Steuerverwaltung geliefert.
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h/eitere zehn Zttlassungsstellen wollen j.m Laufe des KaJ-enderjahres 1g91
mit dem DTA-Verfahlen beginnen, so daß noch 21 verbleiben, von denen di_e

Daten mit den bisher Üblichen Formularsäteen in Papierform übermittelt
werden. Wenn auch noch bei di-esen restlichen Stell-en das DTA-Ve¡fahren
eingesetzt wiirde, könnten bei vorsichtlger Schätzung mindestens weitere
15 A¡beitsk¡äfte bei den Kraftfal'rrzeugsteuerstellen eingespart werden.
Hj-erzu bedarf es eines Zusammenlirkens der Staatsministerien der Finanzen,
des rnnern und für wi¡tschaft und verkehr aIs zuständige Aufsichtsbe-
hörden.

Betriebsprùfungsdienst der Steuerverwaltung

Die sinkende g der Betriebsprüfungsstellen
kann all-ein du ngsmaßnahmen nicht mehr aufge_
fangen werden. personalaufstockung im Bahñen
der vorhandenen geboten.

39.1 Allgerneines

Der ORH hat zuLetzt in seinem Jal¡reshelicht 1994 (TNr. 29) auf die Bedeu-
tung der steuerlichen Betriebsprüfung hingewiesen, die durch ihre Tätig-
keit wesentlich zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung sowie zur
Sicherung des Steueraufkommens beiträgt.

Neben Ausführungen zu den Mehrergebnissen hat sich der ORH auch mit der
personellen Situation und dem Prüfungsturnus der Betriebsprüfung befaßt
und u'4. einen Abbau des festgestellten Gefälles der Prüfungsabstände in
den verschiedenen Amtsbezirken sowie eine Angleichung des bei den Mittel-
und Kleinbetrieben unterdurchschnittLichen Prüfungsturnus an den Bundes-
durchschnitt angeregt. um sich einen überblick über die derzeitigen or-
ganisatorischen und personellen probleme bei der Betriebsprüfung zu ver-
schaffen, hat der OBH u.a. auch sechs große Betriebsprüfungsstellen
schwerpunktmäßig gepriift und bei weiteren Finanzämtern gesonderte organ5--
satorische Erhebungen hinsÍchtlich des Prûfereinsatzes und der personellen
Situation vorgenommen. Zusammenfassend ist festzustellen:
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Entri.cklung der Betriebszahlen und des Präfungsturnus in den Jahrcn 1988
bis 1990

Die bei den Betriebsprüfungsstellen der Finanzämter geführten Betriebe

wurden nach þundeseinheitlichen Abgrenzungskriterien zuletzt zum Stichtag

1. Januar 1989 in die Größenklassen Groß-, Mittel-, Klein- und Kleinstbe-
triebe eingeordnet, wobei KleinsEbetriebe im allgemeinen nicht der turnus-
mäßigen Betriebsprüfung unterliegen. Die Anzahl der Groß-, Mittel- und

KLeinbetriebe in Bayern (gewerbliche Unternehmen, freiberuflich Tätige,
land- und fo¡stwirtschaftliche Betriebe) sowie den erreichten Prüfungstur-
nus (durchschnittlicher zeitlicher Abstand zwischen zwei Prüfungen eines

Betriebes) zeigt die nachstehende Zahlenübersicht 1:
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Wie diese Übersicht ausvreist, ist in Bayern der PrÜfungsturnus bei den

Mittel-- und Kleiubetrieben nach einer vorübergehenden Annäherung w-ieder

Iänger als im Bundesdurclrschnitt. GegeniJber den Feststell-ungen des OBH in
seinem Jahresbericht L984 trat jedoch eine deutliche Verbesserung cler Tur-

nuswerte im gewerbl.ichen Bereich ein. Sie beruht vornehmlich auf verstä¡k-

ten Bationalisierungsmaßnahmen (s. TNr. 39.4) und einer dadurch von 1980

bis 1990 erreichten Steigerung der quanti.tativen Arbeitsleistung um fast
30 v.H. Die sta¡ke Abweichung des PrÜfungsturnus i-m land- und forstwirt-
schaftlichen Bereich bel den Mittel- und Kfeinbetrj.eben beruht darauf, daß

in einer Vielzahl von Fä1len ôufgrund der Ertragssituation der Landwirt-

schaft vornehml-Ích bei clen Kleinbetrieben ej-ne Prlifungsrelevanz tìur bedingt

oder gar nicht gegeben ist. Gleichwcrhl sol-Ite nach Auffassung des OBH auch

der land- und folstwirtschaftliche Prüfungsberej,ch nicht zu stark vernach-

Iässi.gt werden. ErfreuU-ch sind die gegenüber dem Bundesdurchschnitt kÜr-

zeren PrÜfungsperioden bei den Großbetrieben.

Der von den einzelnen Betrj-ebsprÜfungsstellen in Bayern

rej-chte PrÜfurrgsturnus bewegt sich bei den verschiedenen

stellen in folgender Schwankungsbreite:

Schuankungsbreite des PrÛfungsturnus in Jahren

1988 bis 1990 er-
Betriebsprüfung s-

Zahlenübersicht 2

Das TurnusgefäÌIe zwischen den einzelnen BetriebsprÜfungsstellen hat sich

gegenüber den Jahren 1978 bis 1983 (vg1. ORH-Bericht 1984' S.105) zwar

verringert, ist unter, dem Gesichtspunkt der Gleichmäßigkeit der Besteue-

rung aber nach wie vor zu groß. Eine wesentliche Ursache fÜr die große

Schwankungsbreite im Prüfungsturnus ist die unterschiedliche Personalaus-

stattung der BetriebsprÜfungsstel3-en (v91. TNr. 39.3). Dulch geeignete

organisatorische und personelle Maßnahmen so1lte auf eine landesweite

Angleichung des Prüfungsturnus hingewirkt werden.

ho0lxst^riebe llittelbetf,iebe Kteinbetriebe

1988 tsSg 1990 lft88 198Ít
'ft90

1!'88 lltsg 19fX)

gewerbliche
Betriebsprüfung

Ia ndwirtschaftl.
Betriebsprüfung

2 ,6-6, 5

3, 3-6 ,2

2,6-5 ,2

3,0-6,2

2,8-5,2

3,3-6,9

6,4-r2,5

5,4-3r,4

7 ,6-74,9

8, 3-35 , 6

7,3-77,6

9 , 5-21, 3

ttr /-Jl !J

31, 5-94 , 8

16,1- 35,1

29, 5-186, I

13,5- 31

33,1.-t3Z
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39.3 Personallage

De¡ PersonalrÜckgang in der Betriebsprüfung hat sich in den letzten iahren
beschleunigt. So nahrn bei steigenden Betriebszahlen die Zahl der Betriebs-
prüfer und Sachgebietsleiter vont 1. Januar 1987 bis 1. Januar 1991 von ins-
gesamt .1,991 (0FD München: 1 169, OFD Nürnberg: 822) auf 1 846 (OFD Mün-

chen: II02, Of-D Nürnberg: 744) spürbar ab. Allein im besonders steuer-
starken Großraum l4Ünchen hat si-ch di"e Zahl der Betriebsprü-'iungs-Bedienste-
ten (Prüfer und Sachgebietsleiter) von 506 (1. Januar 1987) auf 447 (t. Ja-
nuar 1-991.) vermindert, was zu einer überdurchschnitttich hohen ljnterbeset-
zung der betreffenden BetriebsprÜfungsstellen führte. Ejn besonders hoher

Personalfehlbestand j.st aber auch bei einzelnen großen und gewichtigen Be-

trì-ebsprüfungsstelJ-en im Eezirk der OFD Nürnberg anzutreffen (2.8. Groß-

:caum Nürnberg, Aschaffenburg, Bayreuth). Auch hier ergab sich a1s Folge

der hohen Unterbesetzung im Bereich der Mj.ttel- und Kleinbetriebe meist ein
besonde¡s ungünstiger Prüfungsturnus. Die Verwaltung sieht sich zur Hin-
nahme dieser Unterbesetzung gezvJungen, da ausgebildetes und für den Be-
'briebsprÜfungsdienst verfilgbales Personal nícht in ausreichender Zahl vor-
handen ist. Hinzu komrnen die zusätzli-chen Pe:csonalanforderungen durch die
Aufbauhil-fe für die neuen Bundesländer.

Dle seit Jahren vorhandene Diskrepanz zurischen dem Personalbedarf und de¡

Zahl der tatsäch11ch vorhandenen Priifer, auf die der ORH be¡eits mehrfach

in frûhe¡en Jahresberichten hingewiesen hat, führt nicht nur zu konkreten

Steuerausfä1J-en, sie beeintrãchtigt auch die präventive l¡lirkung der Be-

triebsprüfung, weil" die Prüfungsdichte weiter abnimmt. Die Präventivwir-
kung der Betriebsprüfung ist aber ej-n wesentlicher Fakto¡ im organisato-
rlsch abgestimmten Zusammenwirken von Innendienst und Außendienst bei der

Besteuerung.

Die nach der derzeitigen fstbesetzung notwendj.ge Verbesserung der Perso-

nalausstattung im Betriebsprüfungsdienst stößt in A.nbetracht der ange-

spannten Personalsi-tuatj.on in der Steuerverwaltung allerdings auf Schwie-

rigkeiten und ist wchl nur langfristig erreichbar, Gerade deshalb sollte
sich dj-e Verwaltung um eine allmähU-che Aufstockung des Betriebsprüfungs-
clj.enstes bemÜhen. Der ORH wiederholt in diesem Zusammenhang seine bereits
im Jahresbericht 1984 ausgesprochene Anregung, daß eine personelle Ver-
stärkung des Prüfungsdienstes vornehmLich den großstädtischen Betriebsprü-
fungsstellen zugute kommen sollte. Er regt ferner an, bei der derzeit be-

stehenden Personalsituation zumindest di-e vorhandenen Betriebsprüfer
gleichmäßiger als bisher und stärker unter Be¡ücksichtigung der Gewichtig-
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keit der zu prüfenCen FäI1e auf die einzelnen Betriebsprüfungssteì-len zu

verteilen. Tn diesenr Zusammenhang sollte auch geprüft werden, ob und in
welchem Umfang eine Verlagerung von Aufgaben des Bebriebsprüfungsdienstes

aus Ballungsgebicten in strukturschwäche¡e Begionen mög1ich ist, die eine
bessere Chance zur Gewinnung des erforderlichen Personals bieten. Dabei

wird nicht verkannt, daß der Verlagerung von Prüfungszuständigkeiten im

Betriebsprüfungjsdienst sehr enge Grenzen gesetzt sind. Nach Auffassung des

OBH ist eine Verlagerung aber.für eirrzelne Berej.che, wie die Prüfung der

land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, mög1ich. -Im 
Bahrnen der örtlichen

Erhebungen des ORH fiel beì-spielsweise auf, daß bei einer gegenüber dem

Personalzuteilungssoll von 50 Betriebsprüfern nur mit 38 Prüfern besetzten

BetriebsprüfungssteLle irn Hj. 1990 acht land- und forstwírtschaftli.--he
Fachprüfer eingesetzt lvaren, um zentral dj.e Prüfung der land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe für 26 Fi-nanzämter und Außenstellen durchzufüh-
ren. Nach Ansicht des OBH j.st hie:r eine Abgabe von Prüfungszuständigkeiten
an solche Finanzämter geboten, deren Betriebsprüfungsstelle eine günsti-
gere Personalausstattung aufweist.

E¡schwerend auf die Arbeit des Betriebsprüfungsdienstes wirkbe sich im

übrigen gerade i-n den großstädtischen Ballungsräumen auch die z.T. erheb-
liche Personalfluktuati-on mit nur sehr kurzen Verweifzeiten aus. So sind
beispielsweise der Betriebsprüfungsstelle eines großen Amtes mit einem

Pe¡:sonalzuteilungssoll von 45 Prüfungsbeamten und 4 Sachgebietsleitern in
der Zeit vom 1. Januar 1986 bis 1..lanuar 1991 rd. 30 Arbeitskräfte zuge-

teilt worden. Tm seÌben Zeitraum schieden 37 Beamte vornehmLich durch Ver-
setzungen aus. Ilie hohe Personalfluk'uuation führt zu Beibungsverlusten und

Leistungsminderungen. Besonders deutlich tritt dies in Erscheinung, wenn

BetriebsprÜfer zur Beförderurrg versetzt werden und aus persönlÍchen Grün-

den eine mögJ-i-chst kurzfrístige Bückversetzur'ìg an die alte Dienststel-le
bzw. den elten Dienstort anstreben. Die Verwaltung hat zwar aufgrund des

Beschlusses des Landtags vom 19. Juli 1989 (Drucksache it/L2593) seit 1989

eine Mindestve::wej-ldauer vorì zwei Jahren nach Beförderungsversetzungen

eingeführt. Bei Betriebsprúfern der oberen Eesoldungsgruppen, die a1s

Groß- und Größtbetriebsprüfer oder a1s KonzernbetrÍebsprüfer eingesetzt
lverden, erscheint jedoch auch dieser Zrveijahreszeitraum in Anbetracht der

notì¡/endigen Einarbeitungszeit, der langen Dauer dieser Betriebsprüfungen

und der nachfolgenden Abwicklung der PrüfungsergebnÍsse immer noch zu

kurz. Daher soIlte eine Ver'längerung der bisher festgelegten Mindestver-
weildauer angestrebt we¡den.
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39 . 4 Ratj.onalisierungsma Bnahmen

39-4-1 Üie VerwaLtung hat sich j-n den vergangenen Jahren bemüht, die Arbeitsab-
1ëufe im PiÜfungsdienst zu straffetr und dadu¡ch d:i-e Prüfungsdauer zu ver-
kÜrzen. Der Katalog der hierbei angev,/anclten Fationalisierungsmaßnahmen
reicht von ej-ner Beschränkung der Prûfungen auf Schwerpunkte über den Veî-
zicht auf unbedeutende Anderungen von Besteuerungsgrundl-agen, die vorzei-
t,ige t3eend j.gung nich'L l-ohnendel Pr'üf ungen bis hin zur E j-nschränkùng des
Unifangs del. Pr:Üfungsberichbe. Die veränderte Arbeitsweise hat nach den Un-
telsuchungen des 0RH, der diese Rati.onalisierungsmaßnahmen unterstützt
hot, im allgemeinen die beabsichtigte Wirkung erreicht (vg1. TNr. 39.2).
Nach Auffassung des ORH hat die quantilative Steigerung der Arbeitslei-
stung durch Beschränkung und Konzentration del Prüfungstätigkeit nunmehr
jedoch ihr-e Grenze erreicht. Verschiedentlich fi.el- denr ORH schon eine sehr
lvej-te Ausl egung del vorì der Verwal-tung aufgestel..l-ten Bationalisierungs-
glundsätze auf.. So t'ruroe gelegentlich di-e Prüfung der Umsatzsteuer auch in
gewì-chtigen F¿i-Ilen vöIì.ig venrachlässigt oder es wurclen sich anbíetende,
at¡er sehr arbeitsaufv¡endige zugunsten weniger. arbej-tsaufwerrdiger prüfungs-
schwerpunkte ôuslJespart. Nicht sachgerecht ist es ferner, auch bei Klej-n-
betL:ieben ulrd kl.eineren Mrttelbetrieben, die nicht de:: Anschlußprüfung un-
terU-egen, von vornherein PrÜfungsschwerpunkte und auszusparende prüffeL-
de:: festzulegen. Dj-e auch bei dj-esen Betrieben zur zügigen Abwicklung der
Pr'Üfung erforderliche Beschränkung auf das lrJesentli-che kann nur nach den
angetroffenen betrieblichen Besonderheiten ausgerichtet werden.

Ïm Übrì,gen sollten tlj.e Rationalisieruugsbestrebungen auch nicht dazu füh-
ren, t1aß von einer gebotenen Errvej-terung des bei Mittet- und Klej-nbetrie-
ben i..d.B. dreijährigen Prüfungszeitraumes abgesehen wird. Ein verz_icht
auf die Errleiterung des Prüfungsze'itraumes bei Hinweiserr auf nicht une¡-
hebliche Steuernachforder:ungen hat endgûltige Steuerausfälle zur Folge und
kann deshalb nicht mit dem bereits arrgesprochenen Personal-fehlbestand und

dem daraus resultierenden Zeitd¡uck begründet wercJen.

Fj-ne weitere Ve¡besserung des Betríebsprüfungsdienstes kann auch durch
eine umfassende¡e Automaùionsunterstützung erreicht werden. Dies gilt so-
wohl- fÜr die allgemeinen Aufgaben des Betriebsprüfungsinnendienstes als
auch fÜr die PrÛfungstätigkej-t selbst. fnsbesonclere bietet sich ein Auto-
mationseinsatz fÜr die Abwicklung der technischen Arbeiten aIs wi¡ksame
Hilfe an (Bechen- und Schreibarbeiten, Statistiken, Prüfungsvorbereitung
und Erstellung der Prúfungsberi.chte, Errechnung und Anmahnung der prü-
fungsmehrergebnisse). Di.e von der Verwaltung berej.ts eingeleiteten Maßnah-
men sollten auf jeden FaIl verstärkt fortgeführt werden.
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39.4.2 Batiorral-isierungsmeßnahmen und eine dadurch herbeigeftihrte deutliche Stei-
gerung der ZahI der geprüfterr Betriebe je Betriebsprüfer haben bewirkt,
daß der Prüfungsturnus bei den Mittel- und Kleinbetrieben sicl-r im Landes-

durchschnitt trotz steigender Betriebszahlerr und sinkende¡ PrÜferzahlen

nicht wesentU-ch verschlechtert hat.

39.5

Eine differenzierte Bstrachtung zeigt jedoch bei immer mehr Betriebsprü-

fungsstellen insbesondere im großstädtischen Berej-ch eine so große Unter-

besetzung, daß ej-n angemessener Prüfungsturnus oder eine wenigstens in
Schwerpunkten .¡ertiefte Prüfung wegen der zu bewältigenden Arbeitsmenge

kaum noch erreicht werden kann,

Der ORH ist deshalb der Auffassung, daß die weiter sinkende Personalaus-

stattung de¡ Bet¡iebsprüfung a11ein durch weitere Fationalisierungsmaß-
nahmen nicht mehr aufgefangen werden kann. Eine aIlmähliche Personalauf-

stockung im Rahmen der vorhandenen Planstellen erscheint geboten.

Stellungnahme ¡ler Venraltung

Das Staatsministerium der Finanzen hat rnitgeteilt, daß im Hinblick auf die

ohnehin angespannte Situation in cjer allgemeì.nen Steuerverwaltung die ge-

fo¡derte personelle Aufstockung der Betriebsprüfung nur von außen, d.h.

du¡ch eine entsprechende Stellenmehrung im gehobenen Dienst erfolgen

könne^ Damj-t könnten die spezifischen Probleme in den Ballungsräumen (hohe

Personalfluktuation mit Reibungsverlusten und l-eistungsminderungen, Unter-

besetzung durch velgleichsweise wesentJ-ich mehr Entlassungsanträge) gemil--

dert, al1erdì-ngs nicht vollkommen beseitigt werden. Das Absinken in der

Statistik sei aber zu einem großen Teil auf diese Probleme zurÜckzufÜhren.

Die vorgeschlagene ì/erl-agerung von Prüfungsaufgaben wercle im Rahmen de¡

derzeitigen Überlegungen mitgeprüft, sei jedoch nach ersten Erkerintnissen

eher zu¡ückhaltend zu bewerten, weil von den möglichen Verlagerungen ver-
gleichsweise wenig Arbeitskräfte tangiert seien.

Zur Mindestverweildauer von zwei Jahren nach Beförderungsversetzungen be-

merkt das Staatsministeri.um, daß von dem Landtagsbeschluß vom 19, JuIi
1989 aIle Ressorts betroffen seien und derzeit wohl kaum Aussichten be-

stünden, eine Verlängerung der Míndestverweildauer zu erreichen.
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39.6 Zusamnenfassung

Der OBH stimmt mit dem Staatsministe¡ium darin überei-n, daß die Personal-
situation der Steuerverwaltung insg¡esamt angespannt ist (vg1. TNr. 39.3)
und die schwerpunkte des Pe¡sonalmangels in den Ballungsräumen liegen. Die

Verwaltung hat zwar einen Pe¡sonalbedarf in de¡ Betriebsprüfung, von

2 42L SteIIen errechnet, die derzei-tige Personalsituation ist jedoch

primär nicht durch einen Mangel an Planstellen, sondern durch das Probrem

gekennzeichnet, die vorhandenen Stellen aJ besetzen. So waren nach dem

stand 1. Januar 1991 von 2 095 Pl-anstellen mangels Personals nur 1 846 be-
setzt. Der ORH hat deshal-b auch keine Stellenmehrilng, sondern eine gleich-
mäßigere Verteilung der vorhandenen Betrietrsprüfer und eine Aufstockung
der Betriebsprüfung durch Besetzung vorhandener, aber nicht besetzter
stel-len gefordert. stellenmehrungen sind auch nicht notwendig, solange die
vorhandenen Stellen nicht besetzt werden können. Auf lange sÌcht kann die
vollständige Besetzung der vorhandenen Stel-Ien cJer Steuerverwal-tung und

damit ein Ausgleich der Fluktuation nur durch ve¡stärkte Einstellungen er-
reicht werden. Die Gewinnung von Personal für die Ballungsräume wird be-
sonde¡er Anstrengungen bedürfen. Dabei soltten die vorhandenen Möglichkei-
ten, etwa die Bereitstellung von Staatsbedienstetenwohnungen und die Kon-

zent¡ation der Beförderungsstellen auf die Dauerbeschäftigten in den Bal-
lungsräumen ausgeschöpft werden.

Die vom Landtag aus Gründen der Verwal-tungseffizì-enz ei-ngeführte Verweil-
dauer von zwei Jahren nach Beförderungsversetzungen ist u.E. keine festge-
schriebene 0bergrenze, sondern unter Be¡ücksichtigung der Anforderungen
des zu besetzenden Dienstpostens als l'lJ.ndestgrenze zu handhaben.
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Flughafen lliinchen GmbH (FlS)

(Kap. 13 05 TGr. 73)

Der finanzielJ.e BewegungsspieJ.raum der Flughafen München GmbH ist
in Zukunft sehr beengt-. Handelsrechtlich ist auch beim Eintreffen
optimistJ.scher Annahmen bis L995 allein aufgrund der Abschreibun-
gen mit einem Fehlbetrâg von e'bwa 1 M¡d DM zu rechnen.

. Die FMG beabsichtigt, am Flughafen du¡ch einen Tnvestor ein MÜn-
chen Airport Center (MAC) errichten zu lassen, das 49 000 m2 ver-
mietbare Fläche umfaßt und dessen Baukörper und Frelflächen mÍt
einem Dach von 47 000 m2 iiberwölbt werden. Es stellt einen neuen
Entwicklungsschritt arn Flughafen dar, der vor seiner Verwirkli-
chung der notrvendigen politischerr Entscheidungen bedarf.

In die Ermittlung des Finanzbedarfs für die strukturellen Maß-
nahmen in der Umgebung des neuerr Flughafens mÜssen nicht nul die
reinen Investitionen, sondern auch die späteren Folgekosten ein-
bezogen werden.

Der ORH hat im Jahresbericht 1988 (TNr. 34) dem Landtag über die baufach-

liche Prüfung des Flughafens Múnchen 2 (MUC 2) berichtet. Das Ergebnis

der weiteren baufachlichen Prüfung und der PrÜfung der Betätigung des

Freistaats Bayern als Gesellschafter und Zuwendungsgebet' der FMG ist Ím

Jahresbericht 1990 (TNr. 34) dargestellt worden. Der Landtag hat dazu

u.a, beschlossen (vgl. Nr. 4 des Beschlusses vom 18. Juli 1991, LT-Druck-

sache t2/2638), daß er es für erforderlich h¡il.t,

weiter zeitnah aufgrund einer aktualisierten Ertrags- und Finanzvor-

schau auf die finanziel-len Auswirkungen von Bau und Betrleb des FIug-

hafens Mùnchen 2 auf den Staatshaushalt und auf eventuelle finanzielle
Risiken auch aus dem künftigen Bet¡ieb hingewi.esen zu werden,

daß die notwendigen politisctren Grundentscheidungen vor erneuten Étuswei-

tungen des Bauprogramrns getroffer¡ werden r-lnd auch die finanziellen Aus-

wirkungen auf andere, dem Staat gLeichfalls obJ-iegende Verpflichtungen
gepriìft und Gesichtspunkte der Landesplanung und des Umweltschutzes ein-
bezogen werden.

In Ergänzung des Jahresberíchts 1990 (TNr" 34) stellt der OBH dazu auf-
grund der zwischenzeitlich vom Staatsministerj.um der Finanzen vorgelegten

Unterlagen fest:

40.1
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Die FttlG hat eínen neuen Finanz-

folgende wesentlíche Bahmendaten
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und Erfolgsplan (FP1.) aufgestellt,
zugrunde liegen:

dem

Inbetriebnahme von MUC 2 im Jahr

Passagier-Aufkommen 1995

Projektausgaben MUC 2

Zi-nssatz Fremdkapital

Jährh-che Erhöhung der

- Landegebühren

- Bodenverkeh¡sdienst-EntgeIte

Preissteigerungsrate

- Pe¡sonalkosten

- Betriebskosten

Die Finanzierung steJ,lt sich gemäß

3. April 1987 wie folgt dar:

Projektausgaben MUC 2

Finanzüberschüsse Biem

GeseLlschaftermittel

Fremdmittel

davon

- Leasing

- Fremdkapital

der Finanzierungsvereinbarungl) vom

FPl. 1991

t9s2

14,9 Mio

8,5 M¡d DM

8,5 v.H.

3,0 v.H.

3,0 v.H.

4,0 v.H.

3,5 v.H.

FPI. 1991

8,54 Mrd DM2)

1,68 Mrd DM

6,86 Mrd DM

3,30 Mrd DM

3,56 Mrd DM

1,36 Mrd DM

2,20 Mrd DM

zum Vergleich
FPl. 1987

1991

12,5 Mio

6,9 Mrd DM

7,5 v. H.

3,0 v.H.

3,2 v. H.

3,0 v.H.

3,0 v.H.

zun Vergleich
FPI. L987

6,90 Mrd DM

1,60 Mrd DM

5,30 Mrd DM

3,30 Mrd DM

2,00 Mrd DM

2,00 Mrd DM

1) vgI. ORH-Bericht 1990 ïNr. 34.3,1

2) Gesantkostenschätzung 1990 ohne München Airport C€nter (v91. TNr, 40.3)
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Die Leasi-ngraten sollen aus den erwart,eten Einnahmen aus der Vermietung

von B-0bjekten gedecki vrerden. Im iibrigen wlrd die maxintale Frewldver-

schuldungsfähigkeit cier FMG weiterhin bei 2,0 Mrd DM gesehen; die Diffe-
renz von 0,2 Mrcl UM soll durch eine zeitliche Versetzung der Einnahme-/

Ausgabeströme ausgegl.ichen v¡erden. Der Fj-nanz- und Erfolgspì.an legt trotz
wesentlich gestiegener F'rojektausgaben eine aijsgeglichene Einnahnte-/Aus-

gaberechnung clar. tdährencj allerdings die Planung 1987 noch einen 10jah-

reszeitraum eri-aßte (1985 bis 1995), ist die Planung 1991, auf cien Zeit-
raum L990 bi.s 1995 begrenzt. Sle hat damj-t nur eine eingeschränkte Aussa-

gekraft über dj-e weitere finanziell-e Entwi-ck1-ung der FMG.

Nach Meinung des Staatsminisberiun¡s der Finanzen wÜrde eine Fortschrei-

bung über 1995 hinaus keinen echten Erkenntrrisr,¿ert bringen, wei-I Erfah-

rungswerte fûr die elsten Betriebsjahre fehlen. Mlt "zìemlicher Sicher-

heit" kónne heute davon âusgegangen werden, daß dj-e Finanzierung als ge-

sichert gelten körrne. Es betont, daß die Gesell-schaftermittel für den Bau

seì.t Anfang 1987 stabil gehalten v¡erden konnten.

Aus dem Finanzplan selbst ergibt sich, daß die FMG nur danrr die l-aufenden

Leasingraten und die Zinsen für das Übrlge Fremdkapital aufbringen kann,

v,,enn a1le der Planrechnung zugrundeliegenden Annahmen tatsächlich ein-

treffen, und daß sich die FMG "an der äußersten Grenze der Verschuldungs-

fähigkeit" bewegt.

Zusätzlich ist in der nach har¡delsrechtlichen Grundsätzen aufzustellenden

Gewinn- und Verlustrechnung noch die Abschreibung zu berÜcksichtigen. Die

FMG legt ein Abschreibungsvolumen von jährlich 200 bis 250 Mio DM zu-

grunde, b/obei die errdgüIti.ge Größe vom Anteiì der lang- ulrd kurzlebigen

Wirtschaftsgüter und von den handels- und steuerrechtlichen Aktivierungs-

wahlrechten abhängt. Bís 1995 kumulj.eren sjch allein wegen der At¡schrei-

bungen die Bilanzverluste auf Über 1 Mrd DM. Bei einem Eigenkapital der

FMG von 800 Mio DM ist damit bereits 1994 die Gesellschaft bilanziell.
überschuldet. Spätestens 1994 werden dahe1' entsprechende Maßnahmen der

Gesellschafter erforderlich sein.

Das Staatsministerium der Finanzen erwägt hierzu, ausgerej-chte Gesel1-

schafterdarlehen j-n StammkapiEal umzuwidmen; damit wÜrde der Rückzah-

lungsanspruch entfallen. Es meint, daß nach derzeitigen Erkenntnissen der

Geseflschaft darüber hinaus keine zusätzliche Liquidi'tät zugefÜhrt werden

müsse. Da aber aui absehbare Zeit die Abschreibungen nicht verdient wer-

den könrren, wird nach Auffassung des ORH spätestens bei Ersatzinvestitío-
nen die Zufuhr neuer Finanzmittel erforderlich '
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Über das allgemeine Prognoserisiko und über das besondere Rlsiko des

Übergangs von Riem nach MUC 2 (wegen der dort völlig anderen betriebLi-
chen Gegebenheiten von deb FMG als "Quantensprung" bezeichnet) hinaus
liegen dem Finanz- und Erfolgsplan folgende Rj.siken zugrunde, auf die die
FMG z.T. selbst hinweist:

- Personalbedarf

Im Finanz- und Erfolgsplan ist ein Personalbeda¡f uon O,22 Mitarbeiter.n
pro 1 000 Passagiere veranschlagt, der damit nur geringfügig über dem

Stand von Riem liegt (0,19).

Am Flughafen F¡ankfurt errechnet sich l¡ereinigt unter Berücksichtigung
der FMG-0îganisations- und Leistungsstruktur eine Kennzahl von 0,30.
Auf MUC 2 ribertragen würde dies - bei 14 Mio Passagieren - gegenüber

dem Planansatz einen llehrtedarf von 1 100 Mitarbeitern bedeuten
(= 77 llio DM Zusatzkosten p.a.). Zwar wird b,egen der günstigeren Bahn-

konfiguration am neuert Flughafen der vergleichbare Personalbedarf nied-
riger sein aLs in Frankfurt. Es kann aber kaum angenommen werden, rJaß

die FMG mit einem so niedrig veranschlagten Pe¡sonalstand auskommen

wi¡d.

Das Staatsministerium der Finanzen rechnet damit, daß die veranschlagte
Personalkostensumme für 1991 und 1992 wegen der aktuellen Entwicklung
des Luftverkehrs unterschritten werden wird.

fm Finanz- und Erfolgsplan wird für 1992 noch mit einem Passagierauf-
kommen von 13,6 Mio und einem entsprechenden Peisonalbedarf gerechnet.
1991 wird das tatsächliche Passagieraufkommen voraussichtlich bei
10,8 Mio liegen gegenüber 11,5 Mio im Jahr 1990. Damit bleibt der Per-
sonaLbedarf entsprechend unter der veranschlagten ZahL. Dies betrifft
jedoch nicht den vom ORH erörterten Personalbedarf pro 1 000 Passa-
giere.

Im übrigen entgehen bei einem niedrigeren Passagieraufkommen auch Ein-
nahmen aus Landeentgelten usw.
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- Preissteigerungsraten

Die angenomrnenen Preissteigerungsraten für 1992 und die folgenden Jahre
(2.8. Personalkosten 4 v.H., Betriebskosten 3,5 v.H.) sind risikobehaf-
tet. Die FMG selbst hat im Wirtschaftsplan 1991 höhere Steigerungsraten
angesetzt, bei den Personal.kosten 5 v.H. (tatsächliche tari-fliche Erhö-

hung 6 v.H.) und bei den Betriebskosten 4 v.H.

- Landegebûhren und Bodenverkehrsdienst-Entgelte

Die bisherige Entwicklung 1äßt nlcht ohne weiteres erwarten, daß jähr-
liche Erhöhungsraten von 3 v.H. erreicht werden. München ist bereits
jetzt der "teuerste" deutsche Flughafen. Die Landegebühren wurden in
der Vergangenheit (bis 1988) jährlich nur um 1,5 v.H., die Bodenver-

kehrsdienst-Entgelte 1989 um 1,93 v.H. und 1991 um 2,5 v.H. erhöht.
Falls sich nur die bisherige Entwicklung fortsetzen 1äßt, sind summiert

bis 1995 weitere Fehlbeträge j-n zweistelliger Millionenhöhe zu erwar-
t,en.

- ilieteinnatrnen

Das S't,aatsministerium der Finanzen weist darauf hÍn, daß die FMG ver-
sucht hat, Fisiken aus Objektvermietungen (insbesondere B-0bjekte) ver-
traglj-ch soweit wie möglich zu begrenzen. Das generelle Vermieterrisiko
einschließ1ich der Bonitätsprobleme liegt aber gleichwohl bei.m Unter-
nehmen FMG.

- Ersatzinvestitionen

Die Phase steigender Ersatzinvestitionen ist durch die Begrenzung der
Planung auf das Jahr 1995 ausgeklammert; die Deckung dieses Finanzvolu-
mens ist, da die Abschreibungen ni-cht ve¡dient werden, offen.

Insgesamt ist damj-t die finanzielle Basis der FMG nur dann tragfähig,
wenn a1le Annahmen des Finanz- und Erfolgsplans eintreffen. Selbst dann

aber ist eine Tilgung des Fremdkapitals sowie eine Verzinsung und Tilgung
der Gesellschafterdarlehen für absehbare Zeit nicht zu erwarten. Es sind
keine Anzeichen dafür zu erkennerr, daß in absehbarer Zeit eine Ei-genkapi-

talrendite und die Abschreibungen verdient werden können. Selbst bei Ein-
treffen a1ler positiven Annahmen fehlt eine Bisikoreserve sowohl für un-

vorhergesehene betriebliche Ereignisse (s.o. "Quantensprung") wíe fûr
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Verätrderurrgen der konjunkturellen Lage, des Kapital-marktes oder cjer Luft-
verkeh¡sentivicklung .

l{eitere bauliche Entwicklung

A1s rnrej-tere bauriche llaßnahme ist beabsichtigt, am Flughafen ein München

Alrport center (MAC) zu emichten (Beginn cjer Ausführungsplanung August
19s2). Die Bauwerke des MAC soll-en im Zentrum des Passagierabfertigungs-
berej-ches ùbe:: der s-Bahn (und der kûnftigen Fernbahn) angeordnet werden.

Die Gebäude, die gemeinsam mi-t Freiflächen durch ei-rre Dachkonstruktíon
Üt¡erwöIbt werden, sol-len nach derr Vorstellungen der Fl4G den funktional-en
und städtebaulichen MittelpLrnkt des PassagJ-erabfertigungsbereiches bil-
clen, gleichermaßen Business-Center für die wirtschaftlichen Aktivitäten
am Flughafen sein und des Bindeglied zwischen Schienen- und Luftverkehr,
CarstelIen. FÜr die wirtschaftlichen Aktivitäten sieht das Baurnprogramm

eine vermietbare Fläche von 49 000 m2 (Bruttogrundrißfläche 64 000 mr)

vor. sie ist bestimmt für zusätzl-iche Flächen für Büros und Arztpraxen
sowie für die Passagierabfertigung, für Ladengeschäfte und Gastronomie-
einrichtungen. Die Gesamtherstel.lungskosten (Baukosten zuzügl-ich Nebenko-

sten und Bauzeitzinsen) für das MAC schätzt die FMG auf 4sB Mio DM. Hinzu
kommen die von der Deutschen Bundesbahn zu tragenden Kosten für den Roh-

bau des Fernbahntunnels (11 Mio DM).

Die Gesellschafterversammlung hat durch Mehrheitsbeschluß vom April 1991

die Geschäftsführung beauftragt, auf der Grundlage der Einräumung eines
dinglichen Nutzungsrechts am GruncJ und Boden eine Enischeidungsvorlage
zur Trägerschaft und zur Finanzierung des Vorhabens MAC vorzuschlagen,
die eine Kostenbelastung der FMG und ihrer Gesellschafter ausschließt.
sie stimmt dem Beschluß des Aufsichtsrats über die weiterführung der p1a-

nungen zu. Ej.n endgü1'biger Beschruß über die Realisi-e¡ung des MAC ist
noch nícht gefaßt.

Nach Mitteilung des Staatsminj-steriums der Finanzen stel1t das MAC eine
Abrundung der baulj-chen Anlagen des Passagierabfertigungsbereíchs dar
ohne Entschej-dungszwang für neue Abfertigungseinrichtungen. Die heute un-
zureichende Dimensionierung für Konferenzräume, Läden und Büros der Luft-
verkehrsgesellschaften sei nur aufgrund der bekannten Planungsgeschichte
des Flughafens nachvollziehbar. Bereits jetzt sei absehbar, daß das Ab-
fertigungsgebäude nicht alLe Funktionen erfülIen könne. Das Baumarrgebot

für die o.g. Zwecke sei im Abfertigungs- und Zentralgebäude bereits zu

klein. Das MAc sei somi-t schlußstein der bestehenden Bauten und a1s
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eigenständiger TeiI Iebensfähig. All-erdings müsse die Eignung für eine
spätere organische Weiterentwicklung geprütt werden. Von einem Investor
werde das MAC geplant, gebaut und vermarktet; über den Erbbauzins werden

auch der FMG Erlöse zuflj,eßen. Die Ausschreibung zur Auswahl des Inve-
stors laufe derzei-t.

Demgegenüber ste11t nach Auffassung des OHH das MAC im Hinblick auf seine

Dimensionen im wesentU.chen einen weiteren Entwicklungsschri-tt am Flugha-
fenprojekt dar. Denrr das MAC zeigt in seiner ganzen Konzeption die Ent-
wicklungslinie auf zu einer Erwei-'terung des neuen Flughafens nach Osten

(Terminal Ost, Satelliten). Aus ei-ner Beihe von Âußerungen in den Unter-
lagen der FMG wird deutl-ich, daß das MAC auch der Beginn für weitere Ent-
wicklungen ist.

So hebt eine von der FMG in Auftrag gegebene Studie, die Grundlage für
den Gesellschafterbeschluß vrar, hervor, daß das MAC Fichtllnien setze zur
zukünftigen Verbindung mit dem Terminal Ost und der weiteren Bebauung der

Neutralen Zone. Städtebaulich werde es zum ordnenden El-ement zwischen Be-

stehendem und Neuem und sei- "ohne das Ganze nicht verständ1ich". Im übri-
gen biete sich die Möglichkeit, eine dominante 0st/lrJest-Magistrale zu

schaffen, die die bestehenden und die zukünfti-gen Flughafen-Einrichtungen
i.m Osten ve¡bindet. Ferner werde das MAC einschließlich Dach a1s Grund-

schema und Ordnungselement der Querverbindung sowi-e a1s Zentrum für die
Nord-Süd-Bebauung der neutralen Zone mit 308 000 m2 Nutzfläche angesehen.

Dj-e Studie zeigt di-e Mög1J-chkeit auf, die Abstellkapazitäten für Flug-
zeuge von 48 auf 127 Positionen (Terminal- Ost und zwei Satelliten) auszu-

weiten. Nach Darlegung der Geschäftsführung sei das MAC ein weiterer Mei-

lenstein in de¡ Entwicklung des neuen Münchner Flughafens und logischer
Baustein eines funktionstüchtigen, langfristigen Ausbaukonzeptes zur or-
gani-schen, stufenweisen hleite¡entwicklung des Passagierabfertigungsberei-
ches nach 0sten.

Nach Mitteilung des Staatsministeriums der Finanzen geht man beim MAC von

einer Scheitelhöhe von 33 m aus (11. m höher als das Abfertigungsgebäude

und rd. 16 m höher als das Zentralgebäude); zusammen mit seiner Tiefe von

133 m und mit seiner Länge von 353 m im Endausbau übertrifft es die Ab-

messungen der Lufthansa-Wartungshalle (Höhe 30 m, Tiefe 80 m und Länge

300 m) noch ganz e¡heblich. Die durch das Dacht¡agwerk überdeckte Flãche

soIl nunmehr in zwei Stufen 47 OOO m2 umfassen.
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Dami-t wird durch das MtlC eine rreue DimensÍon geschaffen. Das Bauwerk eln-
schliefllich des geplanten Dachtragrverkes überschreitet die bisher für das

Erscheinungsbild des neuen Flughafens gültigeu Maßstäbe. Auch im Gutach-

tergremium zum MAC vorn März 1990 wird darauf hingewiesen, daß das bi-she-

rì-ge Konzept zurücktreten werde "vor den Dimensionen der neuen Gebäude-

stl'ukturent' .

Nach Auffassung des ORH stel-l-t, dle eingeleltete Planung für das IYAC einen

Schrj-tt zur Ausweitung des Bauprogramms des Flughafens München 2 dar.
Auch wenn die wirtschaftlichen Folgen des Projekts für die Fl'lG noch nicht
beurteil-t werclen können, häl-t der ORH im Hinblick auf die Auswirkungen

des MAC auf den Flughafen und dÍe Region eine Unterrichtung des Landtags

entsprechend dem Beschluß vom 18. JuIi 1991 (v91. TNr.40.1) für geboten.

Strukturelle lfa8nahmen in der úqgebung des neuen Flughafens

Unter Federführung des Staatsministeriums für Wirtschaft und Verkehr wird
eJ-n Katalog struktureller Maßnahmen in der LJmgebung des neuen Flughafens

MÜnchen erarbeitet. Letztmals wurde eln solcher Katalog 1978 vorgelegt.
Ausgegangen wird dabei vom 'Gutachten "t¡rlÍrtschaftliche und verkehrliche
Auswirkungen des neuen Flughafens lvlünchen auf sein Um1and", das für das

Jahr 2000 15 Mj-o Passagiere und 300 000 t Frachtaufkommen für MUC 2 pro-
gnostiziert. Davon ausgehend werden bis zum Jahr 2000 folgende weitere
Annahmen getroffen:

- 20 000

- 60 000

- 83 000

Arbeitsplätze am Flughafen selbst
(Biem 1991: I 000 Arbei.tsplätze),

neue Arbeitsplätze im Flughafen-Um1and,

zusätzliche Einwohner.

Daraus wird ein Bedarf von 6 Mio m2 Gewerbefläche außerhalb des Flugha-

fens und 11 Mio m2 Wohnbaufläche abgeleitet.

In dem auf dieser Basis aktualisj.erten Maßnahmenkatalog beabsichtigt die

Staatsregierung auch, den durch den Flughafen ausgelösten finanziellen
Bèdarf zu ermitteln, der in den nächsten zehn Jah¡en auf die öffentliche
Hand zukommt, und fü¡ dessen Deckung entsprechende Vorkehrungen zu tref-
fen. Darin Ließen sich nach Mitteilung des Staatsministeriums für t¡'Jirt-

schaft und Verkehr auch die Folgewirkungen des MAC integrieren, da die
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Entwicklung bisher wesent.U.ch verhaltener a1s gutachterlich prognosti-

ziert verlaufe. Nach Meinung des OBH sollten - wie bei allen Maßnahnen -
nich't nur die reinen Investlti'onen erfaßt werden, sondern auch die perso-

neLlen und sächlichen Aufwendungen im Betrieb, z.B. filr Schulen, Kinder-
gärten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen,
Straßenverkehr sowie z.B. auch zusätzliche Kosten ím Bereich der Justiz
und der inneren Sicherheit.

Das Staatsministerium für t¡lirtschaft und Verkehr wendet ein, daß selbst
die Ermittlung de¡ reinen inf¡astrukturellen Investitionen für einen

Zeítraum von zehn Jahren erhebliche Probleme bereite. Bei den laufenden

Kosten sei dies wegen größerer Unwägbarkeiten' noch schwieriger. Außerden

müßten bei der konkreten Durchführung von fnvestitionen ohnehin die Fol-
gekosten geprüft werden. Ungeachtet dessen werde das Staatsministerium
die anderen Ressorts um Prüfung bitten, ob für bestimmte Bereiche zusätz-

liche Kosten angegeben we¡den können.

Der OBH weist darauf hin, daß die Kosten für den laufenden Betrieb von

infrastrukturellen fnvestitionen deren Herstellungskosten oft nach weni-

gen Jahren schon übersteigen.l) So erhebfiche Kosten müssen daher entspre-
chend einer realistischen Finanzplanung ebenfalls - zumindest in einem

zleiten Schritt - möglichst umgehend ermittelt werden, um die weitere
Entwicklung abwägen und die finanzielle Belastung cler öffentlichen Haus-

halte abschätzen zu kõnnen.

1) Auf die in Teilbereichen hohen Folgekosten der öffentlichen fnveetitionen weist auch der
Fínanzplan des F¡eistaates Bayern 1991 bis 1995 (S. 30) hín-
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vollzug des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KllG) und des Bayerischen
Krankenhausgesetzes (BayKrG)

(Kap. 13 1,0 TitGr. 7t und 72)

Zur Förderung von Krankenhausbaumaßnahmen wurden nach dem Baye-
rischen Krankenhausgesetz von 1gB0 bis 1g91 rd. 12,6 Mrd DM an
Bundes-, Landes- und Kommunalmitteln berei.tgestellt. Beim fach-
lichen Prüfungsverfahren werden zwar zunehmend die Empfehlungen
des ORH aus dem Jahre 1987 berücksichtigt, die Zeit der Abreõn-
nung von Krankenhausbaumaßnahmen übersteigt jedoch häufig die in
den vorschriften vorgesehene Frist um ein Mehrfaches. BeÀchrùsse
des_Landtags zur verv¡endungsnachweisprûfung werden nur mangelhaft
vollzogen.

Vollzug des KHG und des BayKrG

Für die bedarfsgerechte versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen
Krankenhäusern werden in Bayern im Vollzug des Krankenhausfj-nanzierungs-
gesetzes (KHG) und des Bayerischen Krankenhausgesetzes (BayKrG) jährlich
erhebLiche MitteL aufgewendet. Bis 1gB5 wurdeir die Mittel vom Bund, dem

Freistaat und den Kommunen ars Mischfinanzj.erung aufgebracht. seit dem

Gesetz zur Neuordnung der Kiankenhausfinanzierung vom 20. Dezember 1gg4

hat der Bund seine Beteiligung eingestelrt. Die Kosten des Krankenhaus-
finanzi-erungsgesetzes haben seither ausschließlich das Land und die Kom-

munen zu tragen. Der Kommunalanteil wird entsprechend Art. 10 b FAG durch
eine örtliche Beteiligung und eine K¡ankenhausumlage aufgebracht; er hat
z.B- t99t rd. 585 Mio DM (45 v.H. der Gesamtausgaben = 1 300 Mio DM) be-
tragen. Nachfol-gende Zahlenübersicht t zei,gt den Mittel-einsatz nach dem

jeweiligen Jahreskrankenhausbauprogramm seit 1gB0 auf.

4L.L
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Förderung nach KllG bzw. BayKr€ ZahLenübersicht 1

I 053,90 Mio DM

850,51 Mio D1'1

909,10 Mio DM

2 805,00 Mio DM

Danach sind in der Zeit von 1980 bis 1991

für große Maßnahmen

für kleine Maßnahmen

für Schuldendienste, Restförderung usr¡r.

für Pauschalfö¡derungen

insgesant:

ausgegeben bzw. bereitgestellt ùrorden.

L2 61:8,5'7- ltio lI'l
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Der ORH hat wiederholt zu EinzeJ-fragen der Krankenhausfinanzierung Stel-
lung genommen, z.B,

- zu der verwendungsnachweisprüfung (s. hierzu 0RH-Bericht 1993 TNr. sz.7),

- zu den Nutzfl-ächen im Krankenhaus (s. hie¡zu ORH-Bericht l-9g7 TNr. 3t.r),
- zur Verwendung der pauschalen Fördermittel (s. hierzu OBH-Bericht 1gg9

TNr. 24),

- zu einzel-nen Bauvorhaben (s. hierzu 0BH-Beri-cht 19g0 TNr. 42 und 0FlH-

Bericht 1987 TNr. 3!.2).

Angesichts der hohen Ausgaben für die Krankenhausfinanzj-erung hat der gBH

weitere untersuchungen zurn vollzug des KHG und.des BayKrG angestellt und

sich dabei schwerpunktmäßig mit Fragen der Bedarfsfeststellung, der fach-
l-ichen Bi]-ligung sowie mit der Aufstellung und prüfung der Verwendungs-
nachwei-se befaßt.

Bedarfsfeststellung

Di-e Bedarfsfeststellung obliegt dem Staatsministerium für A¡beit, Familie
und sozialordnung unter Mitwirkung des Bayerischen Krankenhausplanungs-
ausschusses (Art. 6, 7 BayKrG); sie erfolgt durch Aufnahrne eines Kranken-
hauses in den Krankenhausplan des Freistaates Bayern.

Entscheirdungen im Bahmen der Bedarfsfeststellung sind von hoher fj_nan-
zieller Tragweite. fhre finanzwj-rtschaftlichen Auswirkungen müssen vor
der endgÜltigen Entscheidung über die Bedarfsnotwendigkeit abgeklärt wer-
den.

Der OBH hat jedoch festgestellt, daß der finanzielle Aspekt bedarfsprane-
rischer Entscheidungen bei Einzelmaßnahmen nicht immer eingehend geprüft
worden war. So wurden in mehreren Föllen Maßnahmen mit finanziellen Aus-
utírkungen, wie z.B. Erhölrungen de¡ Bettenzahlen, in den Krankenlrausplan
aufgenommen, ohne daß die da¡aus entstehenden Kosten vorher abgeklärt
worden v'/aren. Dies hatte zur Folge, daß mit der Aufnahme nicht vorherge-
sehene finanziel-le Belastungen für den Staat und die Kommunen verbunden
walen.
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Der ORH hat auf die Ím Haushaltsrecht und im BayKrG vorgegebene Verpflich-
tung hingewiesen, den Versorgungsauftrag auf dem Gebiet des Krankenhaus-

wesens sparsam und wirtschaftlich zu erfÜllen und die finanziellen Auswir-
kungen einer Aufnahme in den Krankenhausplan nicht außer acht zu lassen.

Dj.e Verwal-tung hat sich die Auffassung des ORH zu eigen gemacht. Sie wi¡d
künftig:

- in den Vorlagen für de¡r Krankenhausplanungsausschuß die Kostenschätzun-
gen des jeweiligen Trägers erwähnen, um zu verdeutJ-ichen, mit welcher
finanziellen Größenordnung in etwa gerechnet werden muß,

- bei Anträgen auf Aufnahme bereits in Betrieb befindlicher Krankenhäuser
j.n den Krankenhausplan vor Behandlung bzw. abschlj-eßender Entscheidung

im Krankenhausplanungsausschuß .vorab die finanziellen Auswirkungen ab-

k1ären,

- in die Bedarfsfeststellungsbescheide einen Widerrufsvorbehalt aufneh-
men, nach dem die Bedarfsfeststellung für den Träger ganz oder teil-
weise aufgehoben werden kann, wenn sich im Laufe de¡ weiteren Planung

herausstellen sol-lte, daß die Deckung des hier festgestellten Bedarfs

in de¡ konkret beabsichtigten Form nicht den Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkej-t entspricht und durch wirtschaftlichere
Alternativen ersetzt werden kann (v91. auch Art.4 Abs. L0 BayKrG).

Fachlíche Billigung der Bau- und Ausstottungsplanung

Neben der Bedarfsfeststellung ist das Staatsminister.ium fü¡ Arbeit,
Famil-i-e und Sozialordnung auch zuständig für die Frelgabe des Raum- und

Funktionsprogrômms der ej-nzelnen Maßnahmen. Das Staatsministerium regelt
bei der Frej-gabe des Haum- und Funktionsprogramrns die Zuständigkeit für
die fachliche Billigung der Bau- und Ausstattungsplanung, b/obei kfeinere
und andere geeì-gnete Emichtungsmaßnahmen der Regierung zur Entscheidung

übertragen werden (S 6 Abs. 2 DVBayKTG/FAG).

Der OBH hatte bereits in den Jahren 1986 und 1987 i-m Rahmen seiner Mit-
telstellenuntersuchung festgestellt, daß die Aufgaben zwischen Staats-
ministerien und Begierungen nicht j-mme¡ eindeutig abgegrenzt waren und

hierzu einige Empfehlungen gegeben (s. ORH-Bericht 1987 TNr. 14.4.2.2).
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Der 0ßH hat i¡ej. drei Regierungen ergänzende Erhebungen über das Verfahren
nach Freigabe des Raumprogram¡r¡s bis zur fachlichen Bil-ligung durchgeführt.
Er hat dabei festgestellt, daß bei neueten Verfahren, insbesondere für
Maßnahmen, für, die ein Iösungsbezogenes Raum- und Funktionsprogramm mj_t

begleltenden Planskizzen erforderlich íst, zunehmend nach unseren im Jah-
resberich'b, 1987 enthaltenen EmpfetiJ-ungen verfahr'en rri¡d. Außerdem sieht
der Entwu¡f der Novel-lierung der Durchfiihrungsverordnung eine verstärkte
Delegat,ion Ces Verfohretìs vom Staatsministerium an die Begierungen vor.
Damit r¡lãrr: des Anl:iegen des OBH erfülft.

Auf,stell-en und Präfen der Verrenduogsnachweise bei ErrictrtungsmaBnahmen

Der ORH hatie bereits im Jahresbericht 1983 unter TNr. 32.7 die ungewöhn-

lich schlepperrde Behandlung der Verwendungsnachweise von größeren Kran.-

kenhausbaumaßnahmen in einem Fegierungsbezirk arrgesprochen, Damats hatte
er die Abwicklung des Vetfahrens bei großen Maßnahmen zwischen 1973 und

1981 untersucht und elne lange Zeitdaue¡ sowohl be{ der Aufstell_ung als
auch bei der Prüfung der Verwendungsnachweise festgestellt.

De¡ Landtag hat daraufhin in Nr.. 3 Buchst. m seines Beschlusses vom

9. Maj- 1984 (Drucksache 10/3744) di.e Staatsregier,ung ersucht, dafür Sorge

zu tragen, daß die Regierungen die Verwendungsnachweise über die Förder-
mittel nach dem KHG rechtzeitig prüfen und, sov.,eit nötig, die organisato-
rischen Voraussetzungen verbessern.

Der ORH hat bei seinen Prüfungan der l-etzten Jahre festgestellt, daß die-
sem Beschluß nur unzureichend Rechnung getragerr wurde. Die nach den Vor-
sch¡íften einzr.rhal-tende Frist zur VorÌage des Verwendungsnachweises von

18 Monaten ab fnbetriebnahnte wurde in den rneisten FäIlen ganz wesentlich
Überschritten. Zeiten von 50 b1s BB Monaten statt der vorgeschriebenen

18 Monate waren keine Seltenhei-t. Auch de¡ Zeitraum der Prüfung der Ver-
wendungsnachweise beträgt des öfteren bis zu fünf Jahre.

Ei-tre so lange Zeitdauer zwischen Hauptintretrj-ebnahme und Vorlage des Ver-
wendungsnachweises wirkt sich im al-lgemeinen ungünstig, vor allem aber
unwirtschaftlich auf aIle mit dem Abschluß des Förderverfahrens zusammen-

hängenden Arbeítsabläufe sowohl auf seiten der Krankenhausträger a1s auch

auf seiten der staatlichen Behörden airs.

Der Nachweis der Ausgaben und damit auch die endgültige Ermittlung des

Förderbetrages wird für al-le Beteiligten immer schwieri_ger, je größer der
zeitliche Abstand zur aktuellen Bauabwicklung wird"
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Auch eine zeitnahe Prüfung durch den 0Bll wj.rd in solchen Fällen erschwert,
da einzelne Sachverhalte nicht oder nur noch mit unwirtschattlichem Auf-
wand aufgeklärl werden können. Des öfteren sind fü¡ die Prüfung notwendige

Unterlagen, wie z.B, die gebiì-ligten PIäne, überhaupt nicht mehr auffind-
' bar.

Der ORH hat die entsprechenden Daten aller seit 1980 nach den jeweiligen
Jahreskrankenhausbauprogrammen fertÍ.ggestellten und abfinanzierten Kran-
kenhausbaumaßnahmen erhoben und dabei folgendes festgestellt;

4I.4.7 Aufstellung und VorJ.age der: Verrendungsnachweise

Von 1980 bis 1. JuIi 1989 sind insgesamt 126 Maßnahmen mit einem förder-
fähigen Kostenvolumen von 5,34 Mrd DM fertiggestellt worden. Der in den

Vorschriften für die Vorlage zuIässige Zeitraum von 18 Monaten wurde aber
nur bei 39 Maßnahmen mit förderfäh-igen Kosten von insgesamt 0,45 Mrd DM

eingehaLten, während für 87 ['laßnahmen mit förderfähì.gen Kosten von

4,89 Mrd DM die Vorlagezeit 19 bis 88 Monate betragen hat (s. Schau-

bild 1):

Zeitdauer fär die Vorlage cler Vez.¡rendungsnaútueise
durch die staatlichen, komunalen und priyaten Trãger

Schaubild 1
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Der 0Rl-l ist bei drei Hegiertrngen cJen Ursachen der verspätetén Vortage der
Verwendungsnachweise nachgegangen; er hat dabei festgestellt, daß die
Regierungen den vorlagetermin nicht mit dem notwendigen Nachdruck ver-
folgt haben.

von der gesetzlichen Möglichkeit, bei nicht rechtzeitiger vorlage einen
Betrag bis zu¡ Höhe der Pauschalförderung zurückzufordern, haben die Rp-
gierungen keinen Gebrauch gemacht.

Die Regierungen führten hie¡zu aus, daß

- die Frist von 18 Monâten für die Erstellung von Verwendungsnachvleisen,
insbesondere für große Maßnahmen (ab rd. 50 Mio DM), zu knapp bemessen

sg1,

die Krankenhausträger eine mangelhaf'be unterstützung der von ihnen be-
auftragten Planer hätten, zumal diese meist bei Abschl-uß der l4aßnahme

bereits ihr volles Honorar ausbezahlt bekommen hätten,

insbesondere den freigemeinnützigen und privaten Maßnahmeträgern die
Erstellung der Verwendungsnachweise besorrdere Schwierigkeiten bereite,
weil sie meist kein eigenes FachpersonaL hierfür hätten,

die in den Vorschriften enthal-bene Möglichkeit, einen Betrag bis zur
Höhe der Pauschalförderung zurückzufordern, aus kommunalhaushaltswirt-
schaftl-ichen Gründen problematisch sei, weif hier eine nachtråiglich
entstehende Deckungslücke auf ande¡e Weise abgedeckt werden müßte,

sie auch deswegen von dieser sanktion absähen, weil sie - was leider
die Regel sej- - aus personellen und zeitlíchen Gründen nicht in der
Lage seien, einen verwendungsnachweis nach dessen Eingaòg umgehend und

zügig zu prüfen; die sanktionen r'lürden in diesen Fällen den Kranken-
hausträgern besonders unverständLich erscheinen.

De¡ ORH beme¡kt hÍerzu folgendes:

Die Frist von 18 Monaten ist nach Meinung des ORH in jedern Fall ausrei-
chend, wenn schon bei der Durchführung der Maßnahme die notwendigen orga-
nisatorischen vorkehrungen getroffen und z.B. sËmtliche Ausgaben nach

einem Ordnungssystem erfaßt werden, das dem schema des späteren verwen-
dungsnachweises entspricht. so konnte bei einer Maßnahme eines privaten
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Krankenhausträgers nach dieser Methode, die zudem durch die Datenverar-

beitung unterstützt worden u,ar, ein ausreichender Verì¡,endungsnachwej-s fÜl
ej.ne schwierige Umbau- und Erweiterîungsmaßnahme (40 Mio DM) bereits einen

Monat nach Fertígstellung vorgelegt vilerden. Auch haben unsere Erhebungen

ergeben, daß es keine Proportionalität zwischen Höhe der Baukosten und

der Vorlage der Verwendungsnachwei-se gibt (s. Schaubild 2):

Vergteich der fõrderfãhigen Gesantkosten (aufsteigend)
und der Bearteítungszeiten fúr die Erstellung des Ver-
rendungsnactnæises durch die Trãger

Schaubild 2

l MloDM
(MleÐM-Acùss bgarfihmbch vorkoEr ddgËtoh)

100 MloDlTl

Auch kann der Hinweis. auf eine mangelnde UnterstÜt,zung durch die beauf-

tragten Planer nicht überzeugen, da bei vertragsgerechter Erbringung a1-

Ier Grundleistungen - wie Kostenfeststellung, Abrechnung, Kostenkon-

trolIe, Dokumentation ushr. - ohne weiteres ein ausreichender Verwendungs-

nachweis erstel.It werden kann. Al-lerdings versäumen di.e Krankenhausträger

häufig, mit Nachdruck auf die VertragserfÜllung bei den Planern hinzuwir-

ken.

Im übrigen hat der OBH festgestellt, daß gerade ptiu"t" und freigemein-

nützige Träger um eine rechtzeitige Vorlage der Verwendungsnachweise be-

müht sind, offenbar deshalb, wei.I sie in besonderem Maße auf einé noch



-205-

ausstehende Bestförderung, die erst nach endgültiger Verwendungsnachweis-
prÜfung ausbezahl-t we¡den kann, angewiesen sind. So betrug die Zeit für
die Vorlage der Verwendungsnachweise der im Erhebungszeitraum fertigge-
stellten zehn Maßnattmen privater und freigemeinnützíger Träger 1m Durch-
schnitt nur 16,5 Monate. wenn es bei dÍesen Ttägern möglich j-st, den

Zeitrahmen von 18 Monaten einzuhal-ten, so müßte das erst recht bei den

öffentlichen Trägern, die mej-st - anders als dj-e privaten Träger - über
geschultes Fachpersorral verfügen, zu erreichen sej_n,

4t.4.2 PrÛfung der Verryendungsnachweise du¡ch die Regierungen und die von ih¡
beauftragten Stellen

Der ORH hat bei a11en Maßnahmen, deren Verwendungsnachweisprüfung 1gg0

bis 1990 abgeschlossen worden j-st, den Zeitraum zwischen vorlage des ver-
wendungsnachweises und E¡teil-ung des Schl-ußbescheids erhoben. Er hat da-
bei festgestelJ-t, daß dieser Verfahrensabschnitt zuweilen bis zu fünf
Jahre dauert, Der OBH j.st der Auffassung, daß wegen etwaiger Rückforde-
rungsansprÜche die Verwendungsnachweisprüfung innerhalb eines Jahres ab-
gewickert werden mufl. Dieser Zeitraum wurde nur bei 17 von insgesant
58 Maßnahmen erreicht (s. Schaubild 3).

Zeitdauer für die Prüfung der Vervendungsnachveise und
Erstellung der SchluBbescheide durch die Regierungen

Schaubild 3
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Der ORH hat im Rahmen einer Querschnittsuntersuchung bei drei Regierungen

die Gründe für diese langen Zeiträume untersucht und dabei im wesentli-
chen die gleichen Mänge1 wie bei der ersten Untersuchung 1982 (s.0RH-
Bericht 1983'tNr. 32.7) festgestellt: \

lllie die Regierungen z.T. seÌbst eingeräumt haben, ist der derzeitige Ab-

lauf des Verfahrens unbefriedigend. So werden die Verwendun_gsnachweise

z.T. nacheinander komplett den einzelnen, nur für Teilbereiche zuständi-
gen Sachgebieten zugeleitet. Durch unvollständige Unterlagen werden Rück-

fragen notwendig, die die Bearbeitungszeit verlängern. Nach Aussage fast
aller Regierungen kommen peisonelle Schwierigkeiten, insbesondere die
Unterbesetzung einzelner Sachgebiete, hinzu.

Um zu gewährleisten, daß die von den Krankenhausträgern vorgelegten
Verwendungsnachweise den Anforderungen entsprêchen, sollten die Regíe-

rungen die K¡ankenhausträger schon während der Bauausfüh¡ung entspre-
chend beraten. Die laufende Bauabrechnung sol-Ite dabei nach der Gliede-
rung und den Notwendigkeiten des Verwendungsnachweises abgelegt werden.

Im Idealfall könnte gleichzeitig mit dem Ende der Bauabrechnung aùch

der Verwendungsnachweis fertiggestellt werden.

Da neistens mehrere Sachgebiete nrit der Prüfung der Verwendungsnach-

weise befaßt sind, sollten die speziellen Unterlagen den beteiligten
Sachgebieten nicht nacheinander, sondern parallel zugeleitet werden.

Für die einzel-nen Arbeitsschritte sollten zej-tliche Vorgaben gemscht

werden mit dem Zie1, die Frist von einem Jahr einzuhalten. t¡'lir hielten
folgenden Zeitablauf fùr durchaus praktikabel:

llach Meinung des OBH, die sich auf
Regierungen stützt, müßte es mögIich

innerhalb eines Jahres abzuschli.eßen.

Dazu wäre folgendes zu beachten:

Prüfungserfahrungen gerade bei den

sein, die Verwendungsnachweisprüfung

5 bis 6 Monate

bis 3 Monate

1 Monat

2 Monate

Vorprüfung durch das federführende Sachgebiet und '

Einzelprüfungen durch die Fachsachgebiete ohne
Prüfung der Baunebenkosten:

Anhörung des Krankenhausträgers nach Art. 28 Abs. 1
BayVwVfG und Prüfung von Differenzpunkten:
PrÜfung der Baunebenkosten: ,

Feststellung der endgültigen förderfähigen Kosten
und Erstell-en des abschließenden Bescheides:

Insgeseøt: 10 bis 12 Èlonate
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Da in den nächsten Jahren Verwendungsnachr.¡eise von Krankenhäusern mit
einem FinanzvoLumen von 7 l,4rd DM vorgelegt und geprüft werden müssen,

hält es der OBH für geboten, nunmehr den Beschluß des Landtags vom 9, Mai

1984 (vgl. TNr. 41.4) rnit Nachdruck zu vollzlehen und die vorgenannten

E¡kenntnisse bei cJer anstehenden Neufassung der Vollzugsvorschriften zum

BayKrG zu berücksichtigen.

Die Verwaltung beabsj-chtigt derzeit, zur Vereinfachung der Verurendungs-

nachweisprüfung berej-ts genehmigte 11öchstbetragsförderungen in Festbe-

tragsförderungen umzuwandeln und verspricht sich davon eine Beschleuni-
gung des, Verfahrens und Fleisetzung von Personal. Der ORH ist der Mei-
nuhg, daß diese Art der Förclerung nicht nur bei bereits genehmigten Maß-

nahmen, sondern insgesamt vermehrt angewandt werden sollte.

Die Staatsregierung hat mittlerweile beschlossen, zu¡ Schaffung von Per-
sonalreserven für die neuen Bundesländer nicht zwingend notwendige'Aufga-
ben abzubauen und Verwaltungsverfahren zu vereinfachen. In diesem Zusam-

menhang wu¡den auch fÜr den Berej.ch der Krankenhausförderung Einschrän-
kungen der Verwendungsnachweiåprüfung vorgeschlagen, mit dem Zie1, Perso-

na1 freizustellen. Der ORH hat nach den Verhandlungen im Normprüfungsaus-

schuß sein Einvernehmen zu wesentlichen Vereinfachungen - die auf zwei

Jahre bef¡istet sind - erkl-ärt. Danach sind die meisten Verwendungsnach-

weise nur stichprobenweise zu prüfen'. Die Stichproben können auf die
Durchsicht des Verwendungsnachweises beschränkt werden; jedenfalÌs muß

die Vollständigkeit der Unte¡l-agen und die Plausibilität der Angaben ge-

prüft werden.

Bei einer sinnvol-l-eh und sachgerechten Methode der Verwendungsnachweis-

prÜfung kann auch unabhängig von diesen zeitweisen Prüfungserleichterun-
gen die Zeit der Verwendungsnachweisprüfung erheblÍch vermindert werden,



42

- 208 -

EINZELPLAN III
(Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen)

Vollzug der Fõrderprogranme des ilaturschutzes
(Kap, 14 03 TG 72)

Die Anzahl der Förderprogramme für den Naturschutz hat sich sej.t
1986 verdoppelt, das Finanzvolumen ist auf 28 Mj-o DM gestiegen.
Die mit den Zuwenclungen verfolgten Ziele sind nrcht konkret ge-
nug, Erfolgskontrollen wurden nicht in ausreichendem Meße durch-
geführt. Die verwaltungsrnäßige Abwicklung ist verbesserungsbe-
dürftig. In verschiedenen FäIlen wurden Vereinbarungen nlcht ein-
gehalten und Ausglei.chsbeträge ni-cht sachge::echt festgesetzt.

Das Staatsministeriurn für l-andesentwicklung und Umweltfragen gewährt seit
1983/l-984 fIächenbezogene Ausgleichszahlungen, wenn landwirtschaftliche
F1ächen extensiv bewirtschaftet werden. Bei Bewirtschaftungsbeschränkungen

r'¡erden den Landwirten bis zu 1 000 DM/ha gezahlt. Die Förderprogramme sind

seit 1386 von vier auf acht e¡weitert und das Ausgabevolumen von

6,5 Mio DM auf 27,9 Mio DM erhöht worden. Die Ve¡teilung der Ausgabemittel

1990 auf die einzelnen Programme ist in nachfc¡lgenclem Schaubild darge-

ste11t:

Prognarne des Naturschutzes Schaubi.1d

42-7

Ausgabemittel '1990 in Mio DM

fl Pufferzonen E Programm für IIIII Frogramm fúr Acker-, Wiessn-
Teiche und Sirêuobst und Ufsr-
Stillgewâsser bestãnde Randstrefen'

Programm

Programmfúr ffi Landsohatts- ffiWiesenbrüter- I Erschwerni+
Magor- und pfl€geprogramm programm ausgleich
Trockenstandorte
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Der OFH hat mit den Staatl. Bechnungsprüfungsämtern in den Jahren 1989 und

1990 die Naturschutzprogramme daraufhin geplüft, ob

- die Programme hin¡eichend genug bestimmt sind,

- ein wirtschaftliche¡ Verwaltungsvollzug der Programme sichergestellt ist
und

- eine effiziente Erfolgskontrolle gewährLeistet ist.

42.2 Allgemeine Prûfungsfeststellungen

42"2.7 FõrderrictrAinien

Obwohl für die Bereiche

- [¡'liesenbrüterprogramm,

- Acker- und Wiesenrandstreifenprogramm,

- Programm für Mager- und Trockenstandorte,

- Programm für Teiche und Stillgeu/ässer,

- Programm für Streuobstbestände

seit Jahren e¡hebliche Fördermittef .n uin" Vielzahl von Zuwendungsempfän-

ger ausgereicht werden, gibt es - abgesehen von Einzelschreiben - keine

Förderrichtlinien oder für den Vollzug verbindliche Durchführungsvor-
schriften des Staatsministeriums. Gewährung, Auszahlung, Kündigung und

Rückabwicklung der Zuwendungen erfolgen weitgehend,ohne Anwendung der ein-
schlägigen haushalts- und verfahrensrechtlichen Vorschriften.

Um einen geordneten Fördervollzug sitherzustellen, häIt es der ORH für
dringend geboten, cjie Zie1e sowie das Verfah¡en der Programme in Richtti-
n j-en zu regeln.

42.2.2 Bailligungsbehõrden

Einheitliche Regelungen über die Zuständigkeiten fü¡ einzelne Programme

bestehen nicht. Die Regierungen verlagern in unterschiedlichem Umfang die
Zuständigkeit"n .n die unteren Naturschutzbehö¡den.
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So werden beispielsweise in Unterfranken das Acker- und ldiesenrandstrei-

fenprogramm, das Programm für Mager- und Trockenstandorte und das Streu-

obstprogramm von der Regierung, die übrigen Prograntmme von den unteren Na-

turschutzbehörden bearbeitet .

Diese Abwicklung der Prograrnme durch verschiedene Behörden fÜhrt nach un-

6eren Erhebungen dazu, daß die unteren Naturschutzbehörden z.T. nicht er-
fahren, welche Maßnahmen auf welchen Ftächen von der Begierung gefördert

werden. Mehrfachförderungen innerhalb der Naturschutzprogramme sind die

Folge.

Nach unserer Auffassung können die mit der Abwicklung der Maßnahmen anfal-
lenden Aufgaben nur dann zweckmäßig und sinnvoll erledigt werden, wenn die

vorbehaltenen Zuständigkeiten ausnahmslos auf die unteren Naturschutzbe-

hörden übertragen werden.

42.2.3 Dauer der Vereinbarungen

Filr die Programme des Naturschutzes werden Bewirtschaftungsvereinbarungen

lediglich mi-t einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen. Die Vereinba-

rung ist verlängert, wenn keine Küncligung erfolgt.

Ziel de:: Programme ist es, wertvolle Lebensräume für Tier- und Pfl"anzenar-

ten in der aus naturschutzfachh.cher Slcht notwendigen Art und Weise lang-

fristig zu erhalten. Dj.e abgeschlossenen Verträge erfüllen diese Anforde-

rung aber nicht, da der Landwirt das Vertragsverhältnis jederzeit beenden

kann. Die Beendigung der Maßnahme nach zwei oder drei Jahren führt aber im

Grunde zu einer Fehlinvestition, weil Wirkungen für den Naturschutz erst
in einigen Jahren eintreten können.

Nach unserer Auffassung "offt"n für die Naturschutzproglamrne i.d.R. Lauf-
zeiten von mindestens fünf Jahren vereinbart werden; generell wãren noch

1ängere Bindungsfri-sten anzustreben.

42-2.4 Kontrolle der Bwirtschaftungsvereinbarungen

Der Umfang und die Håiufigkeit der Kontrollen ist nicht geregelt. Nach un-

seren Feststellungen werden die Bewilligungsvereinbarungen und sonstigen

Verpflichtungen regional unterschiedlich und oft nur sporadisch überwacht.
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Nach den Erhebungen bei den unteren Naturschutzbehörden sind Fehler und

Unregelmäßigkeiten häufig. Trotzdem wurden die Bewj.l-Iigungsbehörden bisher
nicht generell angewiesen, verstärkt Kontrollen an 0¡t und Stelle du¡chzu-
fûhren.

Der OBH häl-t es für erforderlich, daß mindestens z0 v.H. der FälJ.e jedes
Jahr überprúf.t werden. rnnerhal-b von fünf Jahren soflte so jeder Fall ein-
ma1 überprüft werden können.

42.2.5 Erfolgskontrolle bei Zuuendungsprograrmen

ALs Ausfl-uß des Wirtschaftlichkeitsgebots sínd bei den Zur¡rendungsprogram-

men Erfolgskont¡ollen durchzuführen. Hierdurch soI1 festgestellt werden,
ob die finanzwiiksamen Maßnahmen ihr Ziel erreicht haben und ob der Ein-
satz der Mittel wirksam und wirtsehaftlich war (vgI. Nr.2 Buchst. a des

LT-Beschlusses vom 18. Julj_ 1991, Drucksache 1212638).

Eine wirksame Erforgskontrolle setzt voraus, daß die angestrebten Ziele
eindeutig definiert und quantifi.ziert sind. Zweck und Gegenstand der Zu-
wendungsprogramme sind präzise festzuJ.egen.

Nach unseren Feststel-lungen erfülLen die allgemeinen Programmhinweise des

Staatsministeriums diese Anforderungen nicht. Schwierigkeiten ergeben sich
v.or allem für die voLlzugsbehörden, weil Förderzweck und Gegenstand, För-
derungsvoraussetzungen und Verfahren zu aJ-lgemein fo¡muliert sind.

seit Jahren wurden Aufträge an Dritte vergeben, welche die t¡rlirkung' des

t¡'Jiesenb¡Üterprogramms auf Lebensräume und Bestandsentwicktung wj-esenbrü-
tênder Vogelarten untersuchen sollen.

Auch die Entwicklung des Acker- und lrliesenrandstreifenprogramms wird seit
seiner EinfÜhrung im Jahre 1985 duibh wissenschaftliche Begleituntersu-
chungen beobachtet. rm Rahmen dieser untersuchungen wurde immer wieder
auch auf die schwachstellen des Programms hingewiesen; auch wurden vor-
schläge für einen wirtschaftl-ichen vollzug unterbreitet. Dì.e vorschräge
betreffen insbesondere

Eignung, Auswahl und Umfang der Fl-ächen und

Inhalt, Dauer und Kontrolle der Ve¡einbarungen.
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Aus den fûr den Erfolg und den wirtschaftl-ichen Vollzug wichtigen Ërkennt-

nissen dieser Untersuchungen brurden bishe¡ keine ausreichenden Konsequen-

zen für das weitere Verwaltungshandeln gezogen. Die mj-t erheblichem Auf-

wand und Kosten durchgeführten Untersuchungen und Kontrollen sind aber un-

v¡irtschaftlich uncl \,rerden si-nnlos, wenn sie nicht umgesetzt und die För-

dermodalitäten nicht korrigiert werden.

Bei den übrigen Programmen zum l,laturschutz und zur Landschaftspflege wur-

den bisher Erfolgskontrollen nicht durchgefÜhrt.

Bei der Planung neuer bzw. Abwicklung laufender Zuwendungsprogramne ist
- vg1. auch den o.g. LÏ-Beschl-uß - nach Auffassung des OBH folgendes be-

sonders zu beachten:

Für Zuwendungsprogramme mÜssen konk¡ete Ziele festgelegt werden, die mit

vergleichbaren anderen staatlichen Förderprogrammen abgestj-mmt sind.

In den Zuwendungsrichtlinien sind Inhalt und Zeitpunkt der Erfolgskon-

trollen zu regeln. Es ist ggf. sicherzustelLen, daß die hierfÜr notwen-

digen Daten den Empfängeln der Zuwendungen durch eine entsprechende Ver-

pflichtung im Zuwendungsbescheid oder in der Bewirtschaftungsverelnba-

rung abverlangt werden können.

Die Ergebnisse der Erfolgskontrollen sind nachprÜfbar zu dokumentieren,

umzusetzen und bei Beantragung neuer Haushaltsmittel zu berÜcksichtigen'

42.2.6 StellunEnahne der Verualtung

Das Staatsministerium sieht in der unzureichenden personellen Aussta'btung

der Naturschutzbehörden den Grund für manche Unzuträglichkeiten. Es fÜhrt

aus, daß es sich laufend mit allen bekanntgewordenen Problemen auseinan-

dergesetzt und sie auch zu lösen versucht habe. Über dabei gewonnene Er-

kenntnisse seien die nachgeordneten Behörden im Bahmen von Dienstbespre-

chungen unterrichtet worden. Es erkenne die Notwendigkeit von Förderricht-

linien an. Sie sollen im Rahmen der personellen Möglichkej-ten so rasch v',ie

möglich erlassen werden.

Die Feststellung der Verwaltung, die Abwicklung der Förderprogramme werde

trotz Fehlens von Richtlinien selbstverständlich nach den einschlägigen

haushalts- und verfahrensrechtlichen Vorschriften durchgefÜhrt, wider-

spricht unseren PrÜfungserfahrungen.
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Das Staatsministeríum stimmt mit deni OBH iiberein, daß

- die Frbwicklung der einzelnen Programme ausnahmsl.os auf die unteren Na-

turschutzbehörden zu übertragen und

- die Dauer der vereinbarungen für einen längerfristigen Zeitraum, mj.nde-

stens aber auf fünf Jahre, auszudehnen sei.

Die Kontrolle der Vereinbarungen sei dem Staatsministerium ein wesentli-
ches Anliegen. Entsprechend der Empfehlung des OBH werde eine KontrolL-
di.chte von 20 v.H. der Fä1le pro Jahr angestrebt. lalegen der angespannten

Personalsituation sei eine ordnungsgemäße Kontrolltätigkelt'allerdings er-
schwert.

Übereinstimmung besteht darüber, daß Erfolgskontrorlen notwendig sind. Bei
einem Teil der Programme Iäßt sie das Staatsministerium auch durchfiihren.
sie haben sich nach seiner Auffassung auf die überprüfung der fachlichen
Kriterien zu beziehen. Der OBH sj-eht dagegen die voraussetzungen für ei-ne

umfassende Erfolgskontrotle nicht erfüIlt, \^,enn untersuchungen darüber
fehlen, ob und inwieweit der Erfolg mit dem geringstmöglichen Aufwand er-
reicht wurde,

Das staatsministerium weist darauf hin, daß seine überprüfungen im Acker-
und hliesenrandstreifenproglamrrr zu ei.ner Änderung bei der Auswahr der Ver-
tragsflächen gefÜhrt habe. Dies a11ein reicht aber nach unseren Feststel-
lungen nicht aus, weil sich die festgestell'ben Mängel auch auf umfang der
F1ächen sowie auf Inhalt, Dauer und Kontrolle der Vereinbarungen beziehen.

Erschwernisausgleich

42.3.1 Feuchtflächen sind nach Art. 6 d des Bayer. Naburschutzgesetzes geschützt.
TieL des Erschwernisausgleichs ist die Erhaltung der Feuchtflächen aÌs
Lebensraum zahlreicher bed¡ohter Tier- und Pflanzenarten durch naturscho-

/ nende, extensive Bewirtschaftung. Nach der Verordnung über den Erschwer-
nisausgleich soll de¡ arbeitswirtschaftliche Mehraufwarrd (2.8. Handarbeit)
angemessen ausgeglichen werden, der dem Eigent,ümer oder Nutzungsberechtig-
ten dadurch entsteht, daß er aus Gründen des Naturschutzes Feuchtflächen
naturschonend bewirtschaftet.
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Seit 1983 wurde für Bayern Erschwernisausgleich in folgendem Umfang ge-

währt:

Entuicklung der Ausgaben
fûr den Ersct¡*ernisausgleich

Zahlenübersicht

Pflege-
jahr

Zahl der Antrag-
steller (Landrirte)

Feucffiflãchen
in ha

Betrag
Ðtt

1983/ 84

L984/85

1985/86

t986/87

1987 /88
1988/89

1989/90

809

2 332

3 490

5 364

6 905

B 577

I 016

t 520

4 103

5 943

I 44t
ro 41.7

12 621-

t2 752

290 000

900 000

1 300 000

3 015 000

3 972 000

5 345 000

6 603 000

Der Erschwernisausgleich ist 1989 deutlich erhöht worden. Statt 300 DM be-

trägt der Regelsatz jetzt 400 DM/ha. Der Höchstsatz, der in Fällen beson-

derer Erschwernis gevrährt wird, ist von 600 auf 800 DM angehoben worden,

Bei geri-nger Erschwernis sind 200 DM/ha vorgesehen.

Der ORH und die Staatl. Bechnungsprüfungsärnter haben 1989 und 1990 den Er-

schwernisausgleich bei 32 unteren Naturschutzbehörden geprÜft. Dabej- wurde

festgestellt, daß ein geordneter Vollzug nicht sichergestellt ist. Insbe-

sondere fehlen ergänzende Verwaltungsvorschriften, die ein zweckmäßÍges

und einheitliches Handefrr der Vo1-lzr.rgsbehörclen gewöhrleisten.

42.3.2 Abnicklung der l{aBnahmen durch die unteren Naturschutzbehörden

Es wurden e¡hebliche l4ängel festgestellt, weil förderungsrel-evante Angaben

in den Anträgen fehlten, Zahlurrgen ohne Festlegung geleistet, und Aus-

gleichsbeträge ausgezahLt wurden, ohne daß Bewirtschaft.ungsersclrwernisse

mi-tgeteilt worden waren.

Der Termin fü¡ die Mahd von Feuchtflächen ist entscheidend für die Erhal-

tung bzw. Verbesserung des naturschutzfachlichen Vüe¡tes der zu pflegenden

Fläche. Diese Termine sind mit den Landwirten bei der Antragstellung zu

vereinbaren.

tseí 7L2 überprüften AusgleÍchsflächen wurde in 282 FäIIen (40 v.H") entge-

gen den Förderbestimmungen kein Mähtermin vereinbart.
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42.3.3 Entgelt

Der Ausgleichssatz fÜr den arbeitswirtschaftlichen Mehraufwand ist von der
unteren Naturschutzbehörde je nach dem Grad der Erschwe¡nis i-n der Bewirt-
schaftung festzusetzen .

Die Prüfung hat als wesentliche Beanstandungen ergeben:

- Unabhängig vom Grad der Erschwernis wurde mindestens der Regelsatz von

400 DM/ha gezahlt. Förderungen nach dern Mindestsatz von 200 DM/ha gab

es nicht.

- 500 DM bis 800 OM/ha wurden in übe¡ 90 v.H. der Fä1Ie als Zuwendung ge-
währt, obwohl- nur in jedem zweiten Antrag ein besonderer arbeitswirt-
schaftlicher Mehraufwand angegeben urar.

- Mehrere untere Naturschutzbehörden zahlten generell 600 bis 800 DM/ha

aus; der Grad de¡ Erschwernis blieb unberücksichtigt.

Nach unserer Auffassung ist i-m Wege der Fachaufsicht dafür zu sorgen, daß

die Verordnung Über den Erschwernisausgleich ordnungsgemäß und im ganzen

Land einheitlich voLlzogen wird.

42-3.4 Einhaltung AJ V".t""gsbedingungen durch die Landwj¡te

Die staatr. Bechnungsprüfungsämter haben 1 b13 AusgleichsfäLLe bei den un-
teren Naturschutzbehörden stichprobenweise geprüft und teilueise in der
Natur besichtigt. Beanstandungen haben sich in 289 Fä}Ien (1g v.H.) erge-
ben. Dabei fallen insl¡esondere folgende Beanstandungen ins Gewicht:

,- Die vereinbarten Mähtermine wurden nicht eingehalten;

- die Mahd wurde nu¡ auf einer Teilfläche bzw. überhaupt nicht durchge-
führt;

- die Größen der Feuchtflöchen wurden unrichtig angegeben;

- die Beschaffenheit der Feuchtflächen wurde unrichtig beschrieben;

- Angaben über den Grad der Erschwernis waren unvollständig oder falsch.

In 59 FäIlen (20 v,H.) wurde dieselbe Fläche unzulässigerweise auch noch

nach einem landwirtschaftlichen Extensivierungsprogramm gefördert.
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42.3.5 Stellungnatune der Vemaltung

42.4

Bei der Festlegung der Mähtermine sei nach Auffassung des Staatsministe-

rlums neben der fachlichen Notwendigkeit auch das Freiwil.ligkeitsprlnzip
zu beachten, so daß Kornpromisse möglich sein müßten. Die Naturschutzbehör-

den stÜnden z.T. vor der tirlahl , entweder solche - fachLich nicht optimale -
Termine zu akzeptier.en oder volIständig von eine¡ Verelnbarung Abstarrd zu

nehmen. Bezüg1ich des Entgelts habe das Staatsminj-ste¡ium die nachgeordne-

ten Behörden immer wieder darauf hingewi-esen, dle Höhe des gewährten Aus-

gleichs entsprechend der tatsächlichen Erschwernis und unter Zugrundele-

gung der geltenden Fördersätze zu bemessen.

Acker- und lúiesenrandstr€ifenprogranm

42-4.7 Ziel dieses Programms, das seit 1985 flächendeckend in ganz Bayern durch-

geführt wird, ist es, gefährdete Acker- und Wiesenb/ildkräuter mit der da-

zugehörenden Ti-erwelt zu erhalten sowie isolierte Biotope in der Land-

schaft miteinarrder zu verbinden. Der Erfolg hängt vor alIem davon ab' ob

FÌächen aufgrund ihrer Flora für das Programm geeignet sind und ob die

Landwirte die \/ertragsbedingungen einhalten.

Die nach den Erläuterungen zum Haushaltsplan 1989/1990 voTgesehenen Verga-

berichtlinien sÍnd noch nicht erlassen. Im Haushaltsjahr 1989 wurde fÜr

geringere Ernteerträge durch den Verzicht auf DÜnge- und PfLanzenschutz-

mittel auf einer F}äche von 2 829 ha ein finanzieller Ausgleich von

2,8 Mio DM gewährt. An dem Programm beteiligten si-ch 5 653 Landwirte'

Der QFH und die Staatl. iìechnungsprÜfungsämter haben den Vollzug beí 17

unteren Naturschutzbehörden geprÙft und dabei erhebliche MängeJ- festge-

ste11t.

42.4.2 Abricklung der l{aBnahæn durch die unteren Naturschutzbdtõrden

Insbesondere waren folgende Sachverhalte zu beanstanden:

- 8ei der Auswahl der geförderten Flächen wurde nicht in ausreichenden Um-

fang das Ziel des Förderprogremms beachet. Häufig stellten die Landwirte

sta¡k vernäßte tnlald- und Uferiänder und unzugängliche oder stark be-

schattete Restflächen zur Ve::fÜgung. Der Anteil nur bedingt oder nicht

geeigneter GrundstÜcke ist dementsprechend hoch.
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- Es wurde fast ausnahmsl-os der Höchstsatz- von L 000 DM/ha a1s Fördersàtz
vereinbart. Dies haÌten wir nicht für sachgerecht, rr,,eil von unterschied-
lichen Ertragsbedingungen ausgegangen werden muß, in Handstreifen der
Ertrag von sich aus ¡ì-edriger liegt uncJ Dünge- und Spritzmittel einge-
spart werden.

- Die vorgegebenen Streifenbreiten von 3 bis'5 m wurden häufig ganz erheb-
lich überschritten.

Di-e Auswertung von 229 Acker- und ùrliesenrandstreifen hat ergeben, daß in
lediglích 30 Fäl1en (13 v.H.) eine Streifenbreite von 3 bis 5 n vereinbart
wurde. Dagegen wurden in 85 Fällen (37 v.H.) dle gesamten Flurstücke mit
bis zu 4,4 ha in das Programm einbezogen.

42-4.3 Einhaltung der Vertragsbedingungen durch die Landuri^rüe

Die Staatl. Bechnungsprüfungsämter haben L L58 Fördermaßnahmen bei den un-
teren Naturschutzbehörden stichprobenwej.se geprüft. lrlesentLiche Beanstan-
dungen haben sich in 181 Fäl1en ergeben (16 v.H.). Bei mehr a1s einem

Drittel der Beanstandungen (69 Fälfe) haben die Landwirte für dieselben
Flächen unzulässigerweise auch noch Fördermittel nach landwirtschaftlichen
Programmen beantragt und bewilligt erhalten.

weiter u,ulden verstöße gegen die vertraglichen vereinbarungen festge-
stelLt. So wurden

- F1ächen vor dem vereinbarten Termin gemäht oder nach dem Termj-n nur
teilweise oder gar nicht bearbeitet

- Flächen bewei-det,

- Streifenb¡eiten nicht eingehalten,

- Flächen unrichtig angegeben,

- Flãchen gedüngt.

Auch die Ergebnisse der sej-t dem Jahr 1985 durchgeführten wissenschaftli-
chen Begleituntersuchungen in einzelnen Regierungsbezirken zeigen, daß ein
beachtlicher Anteil der Vereinbarungen von den Landwirten nicht eingehal-
ten wurde. rn 0berbayern wurden 1990 bei 20 v.H. der FäLre gravierende und

bei 10 v.H. geringfügige Verstöße festgestelÌt.
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In anderen Begierungsbezirken sind die Bewirtschaftungsauflagen ebenfaffs

zu einem beachtlichen Teil nicht oder nur unzurei-chend eingehalten worden.

So wurden 1990 in einem Landkreis 223 Förderungen von Wiesenrandstreifen

untersucht. Dabei wurde in 152 FäI1en (68 v.H.) durch die Landwirtc Aegen

die Förderbestimmungen verstoßen.

42.4.4 Stellungnahme der Ven*altung

Das Staatsmini-sterium teilt dazu mi:t, daß ín der Anfangsphase bei der Ab-

wicklung der Maßnahmen durch di.e unteren Naturschutzbehörden die ej-ne oder

andere Unzulänglichkeit aufgetreten sei. Weil Förderrichtlinien fehlten,
seien die wichtigsten Inhalte und Anforderungen des Randstreifenprog::amms

in Dj-enstbesprechungen festgelegt vrorden. Es lasse sich auch nicht a'us-

schl-ießen, daß aufgrund von Anträgen von Landwirten Flächen einbezogen

würden, die sich später als nicht geeignet erwiesen. Inzwischen trennten
sich die Natulschutzbehörden zunehmend von sol-chen ungeeigneten F1ächen.

Nach den Feststellungen des ORH war 1989 in einem Hegierungsbezirk aber

immer noch jede siebente Fläche nur bedingt oder gar nicht geeignet.

Das Staatsministerium halte es für berechtigt, den Höchstsatz generell zu

gewähren, weí1 wissenschaftliche Untersuchungen zu Kostensätzen von 700 DM

bis 1 000 DM/ha kämen und di-e Bandstreifenbehandlung für den Landwirt eine

zusätzl-iche Erschwernis darstellte.

Diese Einwendungen gehen fehl, weil bei einem Nutzungsausfall zwangsläu-

fig von unterschiedlichen Bonitäten ausgegangen werden muß. Im Übrigen

haben die Erhebungen des ORH ergeben, daß die Strelfenbrelten, eritgegen

den Vorgaben des Staatsministeriums, ganz erheblich überschrÍtten werden.

In mehr als einem Urj-ttel- der Fäl-le we¡den gesamte Flurstúcke einbezogen.

Bezüg1ich der Einhaltung der Vertragsbedingungen führt das Staatsministe-
rium aus, daß die Vertragsverstöße vorrangig den Landwirten anzurechnen

sei-en. Wegen der unzureichenden personellen Ausstattung der NaÈurschutzbe-

hörden könnten Kontrollen nicht im notwendigen Umfang durchgeführt werden.

Der OBH hält es nach wie vor für dringend geboten, die Bewirtschaftungs-
auflagen verstärkt zu kontrollieren, bei Verstößen die Vertrãge zu kündi-
gen und die zu Unrecht gewährten staatlichen Zuwendungen zurÜckzufordern.
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Fõrderprogra¡rme für exùensive Be¡¡irtschaftungsmaBnalmren in der Landni-rt-
schaft und im NatunschuÈz

(Kap. 08 03 Tc 92, Kap. 08 04 Tit. 683 06, 683 07 und Kap. 14 u3 Ic 72)

Das Ausgabevolurnen fÜr extenslve Bewirtschaftungsmaßnaþme¡ in der
Landv¿irtschaft urrd :im Naturschutz ist zr¡¡j-schen 1gg6 und 1gg0 vcn
7 Mio DM auf 150 Mio Dl'1 angestlegen. weil unterschi-edÌiche Res-
sortzuständigkeii:en besbehen und die Betätigungsfel-der nicht aus-
reichend abgegrenzt werderr, ergeben sich überschneidungen, Dop-pei- und Konkurrenzförderungen, wegen der umfangreichen Extensi_-
vi-erung in der Landwirtschaft sollten einersei-tè Art und Umfangder Naturscl-rutzprogramme überprüft und andere¡seits die Belarrgã
des Naturschutzes bei den landwirtschaftl-ichen Förderprogrammérr
stärker beachtet werden,

Auf.gaben und Funktionen

Die Förde::programme des Staatsministeriums für Landesentwj.cklung und Urn-

weltfragen (Epl-. 1a) irn Be¡eich des Naturschutzes haben das Ziel, in der
l-andwirtschaftl-ich genutzten Flur èinen aus¡eichenden Bestand naturnaher
Lebensräume zu erhal-ten bzw. zu schaffen. Ein Verbundsystem naturnaher
und von DÜnge- und Pflanzenschutzmi-tte1n freigehaltener F1ächen so1l. den

Naturhaushalt dauerhaft sichern. Mit den Förderprogrammen des Staa.bsminr-
sterj-ums für Ernährung, Landwj-rtschaft und Forsten (Ept. 0g) so11en die
Überproduktionen eingedämmt und das landwirtsclraftliche Einkommen gesi-
chert werden; es soll damit aber auch der natûrliche Lebensraum erhalten
werden. Deshalb werden ej.ne naturschonende Bewirtschaftung und die Sti1l-
legung von Flächen du,rch Ausgleichszahlungen geförde¡t. Bezuschußt werden
insbesondere extensive Bewirtschaftungsweisen, die durch Verminderung oder
Verzlcht auf chemische Pfl-anzensc[:utz- und Dùngemittel zugunsten des
Arten- unc Ge¡rässerschutzes zu Ertragsmi-nderungen führen. Diese Bewirt-
schaftungsbeschränkungen und besondere¡r Leistungen insgesamt werden zwi-
schen den Grundelgenbümern und - je nach programm - den Ämtern fü¡ Land-
wirtschaf.t oder derr Naturschutzbehörden auf freiuii.lliger Basis vereinbart.

Die Förderungsmaßnahmen de¡ Landwirtschafts- und de¡ Naturschutzverwal-
turrg beziehen sich häufig auf randwirtschaftliche Grundstücke, Die Nut-
zungsintensität so11 dadurch großflächig verringert, eine flächendeckende
bäuerliche Landwirtschaft aber e¡halten werden. Weil die verschi-edenen
Förderungsprogramme des Staatsmínisteriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten und des Staabsministeríums für Landesentwicklung und Umwel-t-
fragen im vollzug ähnliche wirkungen für Natu¡ und Landschaft gezeigt ha-
ben, halten wir eine ressorbübergreifende Beurteilung der Maßnahmen für
notwendig.

43.7
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43.2 Âusgangslage

Die ersten fIächenbezoqenen Proqramme der Natu¡schutzverwaltung wurdert

t98311984 eingefûhrt. Seither ist die ZahI der Förderprogramme und das

Ausgabevolumen ständig erweitert worden. Mit der EinfÜhrung der landwirt-
schaftlichen Extensivierungsprogramme (Kulturlandschaftsprogramm 1988'

F1ächenstillegungsprogramm 1989 und ExtensÍvierungsProg¡amm 1990)-wurde

die naturschonende Landbewirtschaftung erheblich ausgeweitet.

Die Entv¡icklung der 4usgaben und FlächenanteiLe bei der Förderung durch

die Landwirtschaftsverwaltung und die Naturschutzverwaltung in den letz-
ten fünf Jahren ist in den Schaubildern 1 und 2 dargesteLlt:

Mio DM
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100
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250 000

Schaubild 1
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Ausgabenentw¡cklung

Schaubild 2

Vergleich der
Flächenentwicklung
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Innerhalb der Bereiche
gaben für die Programme

Ausgabenentwicklung

- ¿¿.L -

Naturschutz und Landwirtschaft haben sich die Aus-
wie foì.gt entwickelt;

tograrln 1986

Xi-o fXl

1987

l{i.o 0tl
1988

llio flll
l-fr89

i+io Dll

19fX)

Itio Dll

Naturschutz

1ì- Erschlernisausgleich-'
- l,,iesenbrúterplogrôrnm
- Landschaftspfl.egeprogramm
- Acker-, Wiesen- und lJfer-Rand-

streifenpr ograrnm

- Prc,g¡amm für Mager- und
T¡ockenst Bndorte

- Programm für Streuobstbestände
- Progr.f .Teiche u,Sti).1gewässer
- Puffe¡zonenprogramm

zusanmen

1,30
2,29
2,49

0,38

0,08

3 ,01
3,58
4,38

1,33

7,44

3,97
4,9!
4,70

2,14

2,37
o,r2
o.24

5 ,35
5,45
5 ,84

2 ,80

3,50
o,73
0,53

6 ,60
6,16
5,75

2,80

3 ,79
r,2g
0,75
o.73

6,54 73,71 18,45 24,m 27,87

Land¡rirtsctlafiÈ

- Kulturlandschaftsprogramm
(Tei1 A)

- Extensivie¡ungsprogramm
- F1ächenstj.l-l-egungsprogratnm

zusamen

39 ,40 s6,30

35 .90

61, 10

5, 10

55.90

39,4O 92,æ 722,7O

ÌleÈutschutz und Land¡ri-rtscñaft
zusañn6n 6,54 73,74 57,85 1r.6,40 1¿t9,97

1) Zahlen beziehen sich jeweirs auf das pfregejahr (1. oktober bis 30. september).

rm Rahmen dieser Programme u/urden J.ggO beinahe 150 Mio DM verausgabt. Die
Vielzahl der flächenbezogenen Programme, die unterschiedlj.chen Bedingun-
gen und Prämien sowie die KombinationsmögJ.ichkeiten der Programme unter-
einander fÜhren zunehnend zu einer nicht mehr übe¡schaubaren Förderungs-
vielfalt.

Die Naturschutzverwaltung hat seit 1gg3 große Anstrengungen unternommen,
um mit den Förderprogrammen in der landwirtschaftl_ich genutzten Flur
einen ausreichenden Bestand natu¡naher Lebensräume zu sicherri und ggf.
neu zu schaffen,

Mit den agrarpolitisch motivi.erten Extensivierungs- und F1ächenstiLÌe-
gungsprogrammen soll- die landwirtschaftl_iche Erzeugung verringert und da_
mit an die Marktentwickrung angepaßt werden. Die programme sind aber so

Zahlenübersicht 1
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zu gestalten, daß u.a. auch die Belange des Naturschutzes beachtet werden

(v91. FörcJergrundsätze im Sonderrahmenplan 1988 bis 1993 der 6emein-

schaftsaufgabe) . Das Bayei:. Kulturlandschaftsprogramm (Fpl . 08), rlas in
Rahmen von EG-Bestin¡mungen gefördert wird, soll mit extensiven Bewirt-

schaftungsweisen die Sanj-erung, Erhaltung, Pflege und Gestaft,ung der Kul-

turlandschaft gewährleisten. A¡t. 19 der EG-Effizienz-V0 gibt den Mit-
gliedsstaaten die Möglichkeit, in Gebieten, in denen dem Schutz der Unrwelt

besondere Bedeutung zukommt, umweltbezogene Beihilferegelungen einzufÜh-

ren. Zu dieser Gebietskuljsse gehören insbesondere Fluß- und Bochauen,

Hanglagen über 12 % Steigung, Almen/Alpen und Fl.ächen über 1 000 m Höhen-

1age, Natur- und Landsr:haftsschutzgebiete, Natíonalparks, Moore und Bio-

topflächen. Gerade diese F1ächen sj-nd für den Naturschutz besonders wert-

voll.

Die Extensivierung i,n der Landwirtschaft hat ín den Ie'bzten Jahren dazu

geführt, daß nahezu 10 v.H. der landr,¡irtschaftlich genutzten F1äche nicht
mehr intensiv bev¿irtschaftet we¡den. Im Bahmen der landwirtschaftlichen
Förderprogramme wu::den 1990 ca. 200 000 ha extensíviert, mehr als
50 000 ha Ackerflächen sind stillgeì-egt. Weil diese Bewirtschaftungsweise

der heim j-schen Tier- und Pf lanzenwe.lt den notwerrdigen Lebensraum b:Letet,

wirkt sie sich auf die Ërhaltung der Artenvielfalt in Natur und Land-

schaft aus. Die landwirtschaftlichen Extensj-vierungsprogramme können bei

entsprechender weiterer naturschutzfachlicher Ausrichtung und inhaltli-
cher Abstj-mmung die Naturschutzprogramme sinnvoll ergänzen, teilweise so-
gar ersetzen.

43.3 Prûfungsunrfang

Der ORH uncl die Staatl-. Bechnungsprüfungsämter haben in den Jahren 1989

und 1990 die Natu¡schutzprcgramme des Staatsministeriums für Landesent-

wicklung und Umweltfragen und die,entsprechenden landwirtschaftlichen
Programme des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und For-

sten da¡aufhin geprüft, ob

die Programme hinreichend bestj.mmt sind und

die Landwirtschafts- und Naturschutzprogramme inhaltlich wie auch im

Vollzug ausreichend abgestimmt sind.

Die örtlichen Erhebungen wurden bei jeweils 20 bis 25 unteren Natur-

schutzbehörden bzw. Ämtern für Landwirtschaft durchgeführt.
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43.4 Feststellungen

Bei der Umsetzung de¡ landwir-[sclrafLticherr Prograrnnre ergeben sich Berüh-
rungspunkte mit Natu¡schutzziel.en und -programmen verschiedener Intensi-
tät. Weil unte¡schied.Liche Bessortzuständigkeiten bestehen und die Betä-
tigungsfelder nicht bzw. nicht ausreichend abgegrenzt werden, ergeben
sich Überschneidungen, Doppel- und Konkurrenzförderungen.

Hierzu folgende Beispiele:

- Nutzungsbeschränkung auf Grùnlandflãchen im Wiesenbrriterpmgrarm
und i¡ Kulturlandschaftsprograrm

Die Brut- und Lebensbedingungen der vrj-esenbr'ütenden Vogelarten werden
durch Bewirtschaftungs- und Nutzungsbeschränkungen sowohl mit dem t¡rlie-

senbrÜterprogramm (EpI. 1a) als auch dem Kulturlandschaftsprogramm
(Epl-. 08) verbessert (Bewirtschaftungsruhe während der Brutzeit, Ver-
schiebung des Mähtermins, Beschränkung oder verzicht auf den Einsatz
von DÜnge- und Pflanzenschutzmitteln). frn l¡liesenbrüterprogramm bestan-
den 1990 Bewirtschaftungsverei-nbarungen fü¡ 11 600 ha mit einem Aufwand

von 6'1 Mio DM. Die Nutzungsbeschränkungen im Kulturlandschaftsprogramm
bezogen sich auf 54 000 ha und erfo¡derten elnen Mitteleinsatz von

24 Mio DM. Da im Kulturlandschaftsprogramm ebenfalls F1ächen für die
l¡Ji-esenbrÜter gesichert werden können, ist eine Koordinie¡ung erforder-
lich.

- Schutz der Acker- und lliesernrildkrãuter

Ziel dieses aus Ep1. 14 geförderten Programms ist die Erhaltung der ge-
fährdeten Acker- und l¡rliesenwil.dkräuter mit der dazugehörigen Tierweft
sowie die Herstellung einer verbindung zwischen isolierten Biotopen in
der Landschaft. Für geringere Ernteerträge durch den Verzicht auf Dün-
ge- und Pflanzenschutzmittel in den Randstreifen wurde den Landwirten
1990 für 2 859 ha ein finanzieller Ausgleich in Höhe von 2,8 Mio DM ge-
währt. Aufgrund der landwi¡tschaftllchen programme dagegen werden
146 000 ha extensiv oder gar nicht genutzt. Die prämienempfänger sind
verpflichtet, keine chemischen Pflanzenschutzmittel und keinen minera-
lischen Dünger auszubringen.
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Im Hinblick auf tjie großen Fl-ächen, welche schon aus EpI. 08 geförderb

\¡rerden, bedarf es nach Auffassung des QRH keines eigenen Programms im

EpI. 14, wenn im KulturlandschafLsprogramm den Zielen des Naturschutzes

mehr Geltung verschafft wird (2.8. bei der Auswahl von F1ächen).

- llager- und Trockenstandorte

Das Kulturtandschaftsprogramm des Epl. 08 (Nrn. 2.1 und 2.2 det Bicht-

linien) und das Programm fÜr Mager- und Trockenstandorte (EpI. 14) ver-

folgen das gleiche Zi.eI

Die ökologisch wertvollen Mager- und Trockenstandorte sollen durch ex-

tensive naturschonende Bewirischaftung erhalten werden. Honoriert wird

die bisherige extensive Bewirtschaftung durch einmalige jährliche Mahd

oder die extensive Beweidung. Die Richtlinien sehen sogar vor, daß bei-

de Förderungen gleichzeitig i.n Anspruch genommen werden können.

- Streuobstbestände

fm St¡euobstbau mit extensiver Nutzung werden sowohl- nach dem Natur-

schutzprogramm a1s auch nach dem Kulturlandschaftsprogramm mit den

Eigentümern oder Nutzungsberechtigten Bewirtschaftung s vereinbarungen

abgeschlossen. rm Kulturlandschaftsptogramm (Epl. 08) wird die Anzahl

de¡ Bäume je ha (max. 600 DM/ha), im Programm fÜr Streuobstbestände

(Epl. 14) dle F1äche gefördert (max. 900 DM/ha). Die Erhaltung ökolo-

gisch wertvoller Streuobstbestände mit ihrem Unterwuchs als Lebensraum

gefährdeter Tier- und Pflanzenarten haben beide Programme als Ziel.

- Teiche

Die Erhaltung bzw. Verbesserung oder l¡',liederherstellung naturnaher Teiche

setzt eine extensive Bewirtschaftung vol'aus. Dj-ese Bewirtschaftungsfor-

men werden sowohl nach dem Kulturlandschaftsprogramm (Ep1. 08) a1s auch

von den Naturschutzbehörden nach dem Programm fÜr Teiche und Stiì-lge-

wässer (Ep1. 1a) gefördert. Das Ziel, RÜckzugsräume fÜr zahlreiche, an

Feuchtgebiete gebundene Pflanzen- und Tierarten zu erhaLten bzw. zu vel-
bessern, wird durch beide Programme in ähnlicher l¡leise angestrebt. Na-

turschutzgesichtspunkte könnten bei den landwirtschaftlichen Programmen

noch stärker berÜcksichtigt werden'
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- Pflanzungen in der Feldflur

Nach dem Kulturlandschaftsprogramnr (Epl.-08) können die Anlage, pflege

und Erneuerung vorì schutzpfl-anzungen, Feldgehölzen sowie sonstigerl
Landschaftsbestandteilen in der Fel"dflur a1s Beitrag zum integrierten
Pflanzenbau, zur verbesserung des Kreinkrimas, zum Erosionsschutz oder
zur Gestaltung in der Kulturlandschaft gefördert werden.

Nach dem Landschaftspflegeprogramm (Ep1. 14) können u.a. die Anpflanzung
und Pflege von Hecken und Feldgehörzen zum Erhalt und zur Neuanrage
eines Biotopverbundsystems, zur schaffung und verbesserung von Lebens-
¡äumen für Pflanzen und riere sowie zur Bereicherung des Landschafts-
bildes gefördert we¡den.

Mit beiden Proglammen werden naturnahe Lebensräume für Tier- und pflan-
zena¡ten in ökologisch verarmten Gebieten geschaffen.

Durch die fachrichen überschneidungen der Landwirtschafts- und Natur-
schutzprogramme kommt es in de¡ Praxis zu einer Konkurrenzsituation.

43.5 Zusamenarteit der LandwirtschafËs- und Nsturschutzbehõrden

Da die Betätigungsfelder sich überschneiden, j.st eine intensive Abstim-
mung zwischen Landwirtschafts- und Naturschutzbehö¡den notwendig. Die Be-
hörden haben bich im Rahmen dieser Zusammenarbeit, insbesondere zum Aus-
schluß von Doppelförderungen, durch Austausch von Kartenmateriar und son-
stigen Unterlagen gegenseitig zu informreren.

Bei der PrÚfung wurde festgestellt, daß die Zusammenarbeit noch verbes-
sert werden muß. Bei mehr als einem Drittel der örtlich geprüften VolI-
zugsbehörden wurden keine Abstimmungen zum Ausschluß von unzulässigen
Doppelförderungen durchgeführt. Eine Regierung hat beispielsweise 1 231

Vereinbarungen mit einem Ausgabevolumen von rd. 1 Mio DM ohne Abstimmung

mit den Landwirtschaftsbehörden abgeschlossen.

43.6 Folgerungen

¡li¡.6.1 Weil 'unterschiedliche Hessortzuständigkeiten für dj-e gleichen Betäti-
gungsfelder besteh.en, halten wir eine Überprüfung der Förderkonzeptionen
der beteiligten Staatsministerien für erforderl"ich. Nach unseren Fest-
stellungen ist insbesondere zu prüfen, ob und in welchem Umfang bestimmte
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Programme notwendig sind, wenn die Umsetzung landwirtschaf.tlicher Pro-

gramme - evtl. nach entsprechender Ausrichtung - zu gleichen Ergebnissen

für Natur und Landschaft führt.

In landwirtschaftlichen Programmen sollten durch v¡eitere Bedingungen und

Auflagen die Ziel-e des Naturschutzes mehr als bisher verfolgt werden. Die

einzefnen Programme wären inhaltlich abzustimmen und zu entflechten. Dop-

pelförderungen wären in jedem Fall auszuschließen.

43.6.2 Nach unserer Auffassung werden die bestehenden, Möglichkeiten, Natur-

schutzbelange in l-andwirtschaftliche Förderprogramme einzubinden, nicht
bzw. nicht ausreichend genutzt. Die landwirtschaftlichen Förderprogramme

könnten zu eínem beachtlichen Umfang für Naturschutzziele in Anspruch

genommen v¡erden" Dadurch könnten sich ohne eine Einschränkung der bishe-

rigen Förderaktivitäten j-m Staatshaushalt Einsparungen in Millionenhöhe

ergeben, weil der weit überwiegende Teit der Ausgaben der landwirtschaft-
lichen Extensivierungsprogramme vom Bund und der EG übernommen wird. Bej.

den Maßnahmen im Sonderrahmenplan der Genteinschaftsaufgabe verbleibt dem

Land lediglich ein Anteil von etwe 30 v.H. der Aufwendungen. Von den Aus-

gaben im Bayer. Kulturlandschaftsprogramm werden von der EG etwa 25 v.H.

erstattet.

Die Programme der Naturschutzverwaltung müssen dagegen vo1I vom Freistaat
Bayern getragen werden.

43.6.3 Stellungnahmen der Staatsministerren

Das Staatsministerium für Ernährung, Landu,irtschaft und Forsten teilt j,n

seiner Stellungnahme mit, es sei der Auffassung, daß die vom ORH erhoberte

Forderung nach besserer KoordÍnierung der Förderprogramflìe fÜr extensive

Bewirtschaftungsmaßnahmen in der Landwirtschaft und i.m Naturschutz nich'b

von der Hand zu weisen sei, Der Koordínierungsbedarf werde zunehmen, wenn

die durch die EG festgelegte räumliche Beschränkung (Gebietskulisse) fÜr

das Kulturlandschaftsprogramm aufgehoben werden könne, wofÜr es aus BrÜs-

sel erste Signale gebe.

Das Staatsministerium werde cleshalb auf eine baldige Abstimmung mit dem

Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltf-ragen drängen. Erste

Gespräche auf Staatssekretärs-Ebene hätten bereits stattgefunden.
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Das Staatsministerium fÜr Landesentw-icklung und l.lmweltfragen stimmt mit
dem ORH darin überein, daß bei der umsetzung der programme enge Berüh-
rungspunkte zwischen Natu.rschutz- und Landwirtschaftsverleltung best,e-
hen. Zur Abgrenzung der Kompetenzen zwischen den betellj-gten Ressorts sei
eine gemeinsalne Bekanntmochung erlassen urorden.

ErlLschieden wiclerspricht das St,eatsmini-sterj-um für Landesentwì-cklung und

umweltfragerr aber den Anregungen des ORH, dort auf die Förderung aus den

Naturschutzprcgrammen zu verzichten, vJo sich dasselbe Ërgebnis auch durch
eine l-örderung atrs den Landwirtschaftsprogrôrnmen err.eichen 1ieße. Aufgabe
der Landw-irtschaftsprogramme sei es nämlich, die Nutzungsintensität 1an-
desweit und großf1ächig zrr verringern, insbesondere aber Produktionsüber-
schÜsse abzubauen. Sie l¡eschränkten sich somit im wesentlichen auf ei-ne

al.lgemeine Extensivierung. Demgegenüber zj-elten die Naturschutzprogramme
darauf ab, ökologisch bedeutsame Gebiete nach den fachtichen Vorstellun-
gen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu erhal.ten, zu pflegen
odèr zu gestal-ten und darÜber hinaus für de¡r Naturschutz spezifische Lei-
stungen auf ausgewählten Fläclìen zu eneichen. Diese Unterschiede wü¡den
in den För'derauflagen festgelegt. Deren Anforderungen hinsichtlich de¡
Naturschutzbelange sei bei den Landwi¡tschaftsprogrammen geringer ars bei
den Naturschutzprogrammen. Deswegen führten die Programme der Natur-
schutzverwaltung und die der Landwirtschaftsverwaltung nì-cht zu g1eì-chen

Ergebnissen.

Es trifft zwar zu, daß durch die seit 1988 eingeführten landwirtschaftli-
chen Extensívierungs- und Flächenstillegungsmaßnahmen in erster Linie die
landwirtschaftlj-che Erzeugung an di-e Marktentwicklung angepaßt werden

so11. Gleichzeitig bestehen aber auch verbindliche Auflagen von der EG

und vom Bund, bei der umsetzung dieser Programme die Belang,e des umwert-
und Nêturschutzes, der Landschaftspflege und der Raumordnung zu beachten
(v91. auch rNr. 25 - Nitrat im Trinkwasser). Die großf1-ächige Extensivie-
rung du¡ch Proglamme der Landwirtschaftsvervraltung so11te hi-erauf noch

mehr ausgerichtet werden.

Nach Ansicht des OBH könnten dann die Anriegen des Naturschutzes wei-tge-
hend verwirkl-icht werden. Dies setzt allerdings eine übereinstimmende
Beurteilung der Natu¡schutz- und Landwirtschaftsbehörden voraus. Du¡ch
entsprechende naturschutzfachli.che Auflagen können nach unserer Auffas-
sung auch durch die Landwirtschaftsprogramme naturschonende Bewi¡tschaf-
tungsweisen durchgesetzt oder gezielte Erhaltungs- und pflegeleistungen

erbracht werden. Die fachlichen vorgaben dafür wären von der Natu¡schutz-
verwaltung in die Programme einzubringen.
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Fõrderung von Anlagen der Abfallwirtschaft
(Kap. 14 03 TG 79 und Kap. 13 l-0 Tit, 883 42,887 42)

Das Bayer. Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz vom Februar
1991 sieht vor, die staatfiche Förderung von Anlagen der Abfal1-
wirtschaft weitgehend einzustellen. Da in eine¡ Reihe von Fäl-len
einem vorzeitigen Baubegi-nn zugestimmt worden war, ergibt sj.ch
trotz einer deutlichen Verringerung der ursprünglich beabsich-
tigten Fördersätze al1ein für Anlagen zur Behandlung oder AbIa-
gerung von Abfällen noch ein Bedarf an Fördermj.tteln von
655 Mio DM.

Der ORH rät zu einer noch restriktiveren Förderpraxis, zumal eine
rechtliche Verpflichtung für cij.ese Förderungen nur in geringem
Umfang besteht.

44.t Fõrderfãhige Anlagen derAbfaÌlwi¡tschaft

Das zum 1. März 1.991 1n Kraft getretene neue Bayer. Abfallwirtschafts-
und Altlastengese'bz (BayAbfAlG) sieht vor, daß mittelfristig die staat-
liche Förderung von Anlagen der Abfallwlrtschaft wei'bgehend ausläuft.
Finanzierungshj.lfen des Staates soll-en dementsprechend nur noch tlie folgt
gewährt werden:

- Übergangsweise: Anlagen zur Behandlung oder Ablagerung von Abfä1len,

- auf fünf Jahre befristet: Maßnahnten zur Abfallvermeidung, Schadstoff-
minimi-erung und stofflichen Abfallverwertung,

unbefristet: Mustervorhaben zur Abfallvermeidung, Schadstoffminimie-'

rung, stofflichen Abfallverwertung sowie in AusnahmefäIlen zur Erfor-
schung und Erprobung neuer Technologlen.

44.2

Im Frühjahr 1991 hat der 0Btl im Staatsministerium erhoben, b,ann und in
welchem Umfang der Staatshaushalt a1s Folge des verringerten Förderkata-

logs entlastet sein wird. Das Ergebnis 1äßt sÍch wi.e folgt darstellen:

Anlagen zur Behandlung und Ablagerung von Abfãllen

Das BayAbfAlG räumt in einer Übergangsregelung die Möglichkeit ein, fÜr

"Anlagen zur BehandJ.ung oder Ablagerung von Abfäl1en, fÜr die vor dem

1. Juli 1990 eine Förderung bewilligt, konkret in Aussicht gestellt ode.L'

einer Ausnahme vom haushaltsrechtlichen Verbot des vorzeitigen Vorhabens-

beginns zugestimmt worden war", noch staatliche Finanzierungshilfen zu
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geu,ähren. Deshalb hatte das Staatsministerium
regelung faÌlenden f-ördervorhaben wie folgt
sicht 1):

Vorliegende Fõrderantrãge für Anl_agen zur
Behandlung unrl Ablagerung von Abfällen
(Stand: Januar 1991)

die unter die übergangs-

aufgelistet (Zahlenüber-

Zahlenübersi.cht L

Anlageng:ruppc AnzahI-

zurerrdungsfãhiqe ausgezahlt Restb€darf

Mio DM

2u-
.schuB

Mío DM

fler-
lehen

Flio DM

2u-
scluB

l,4io DM

Dar-
lehen

I'lio Dl'

Thermische Abfarllverwertungs-
und -beseítigungsanlagen

(darunter bewilligt)

I
(3)

3 078

(430)

1-2L r 347 626

Sondermülldep¡:nien und Bauab-
schnitte

(darunber bewilligt)

o

(0)

82

(0)

5 L7 I4

Deponien und Deponie-Bauab-
schnitte

(darunter bewilligt)

166

(64)

798

( ss9)

58 60 130 t27

insgesatrÈ

(datrrnter btrill-igt)
180

(67)

3 958

(78e)

tu 60 1 494 767

Die Zahlenübersicht L zeigt, daß erst für gut ein Dritter der 180 unter
die Übergangsregelung fallenden Anlagen eine Bewilligung etteilt ì¡/orden

brar, \¡rogÊgen fÜr Über 100 AnJ-agerr rnit seinerzeit geschätzten zuwendungs-

fähigen rnvestitionskosten in Höhe von 3,2 Mrd DM i-mmer noch lediglj-ch
die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn vorlag.

Bei der regermäßigen zustimrnung zum vorzeitigen Maßnahmebegj-nn entspre-
chend vv Nr. 1.3 zu Art.44 Bayïo hat das staatsministerium jeweils aus-
drücklich darauf hingewiesen, "daß ein Rechtsanspruch auf Förderung nicht
besteht". Da in diesen Fällen die hierfúr erforderlichen Mittel im Haus-

halt jedoch nicht ausgebracht waren, behalfen sich das Staatsministerium
für Landese¡rtwicklung und umr,reltfragen und das Staatsmj-nisterium der
Finanzen bls Ende 1987 mit einem 4jährigen, ab Anfang 19BB sogar mit
einem 6jährigen "Planungsrahmen" in Höhe von 70 v.H. des laufenden Haus-

haLtsansatzes. Dementsprechend stj-mmte das Staatsministerium filr Landes-



__ 230 _

entb/icktung und Umweltfragen noch L990 dem vorzeibigen Beginn von Projek-

ten zu, die z.'l'" erst irn Jahre 1996 bezuschußt werden können, sofern sich

die Bahmenbedíngungen (insbesondere Haushaltsansatz, Fördersatz, Umfang

der förderfähi-gen Maßnahmen) niqht rvesentlich ändern. Beide Staatsminj.-

steri-en gingen davon aus, daß mit der Zustj-mmung zum vorzeÍtigen Beginn

auch ohne Beòhtsansprüche auf Förderung eine "faktische VorausbeJ.astung

künftiger HaushaJ-tspläne" besteht.

Die Stichprobenprüfungen des OBH von Projekten, die unter die Übergangs-

regelung fallen, ergoben irrsbesondere folgendes:

- Die Liste der betroffenen Projekte war unvollständig.

Bei den Förderfäl1en, für die eine Förderung bewÍI1.igt bzw. in Aussicht

gesteltt worden v,ôr, u/ar vielfach nicht , näher ¡rachvollziehbar, inwie-
weit die abfa.Llwirtschaftliche Bedeutung in die Bemessung der Förder-

höhe einging.

Für die zur Förderung eingeplanten Anlagen, fÜr dle bisher nur eine Zu-

stimmung zum vorzeitigen Beginn gegeben wutde, war j.n der ministeriel-
Ien Einplanung der Mittel teilweise weder zur Förderhöhe noch zur Auf-

teilung in Zuweisungen/Zuschüsse und Darlehen eine Begründung in den

Unterlagen angegeben.

- Die im Laufe der Zeit eingetretenen Kostensteigerungen waren unter-
schiedlich berücksi-chtigt.

- Die Auslegung des sog. Anlagenbegriffs (ùrlel-che späteren Bauabschnj-tte

fallen noch unter die l'ibergangsregelung?) war ungeklärt.

Neben diesen Unklarheiten wies aber die Auflistung mit einem Restbedarf

an Zuschüssen von rd. 1-,5 Mrd DM etwa den doppelten Wert der fÜr den

Zeitraum 1991 bis 1997 eingeplanten Förder'mittel aus. Der ORH sprach sich

deshalb für eine rasche Klärung der offenen Fragen und vor allem fÜr eine

nachhaltige Anderung der zunächst verfolgterr Förderpraxis aus. Er drängte

auf entsprechende Begelungen im Rahmen der noch zu e::lasserlden Zuwen-

dungsríchtlinien (s. auch ORH-Bericht 1990 TNr. 37.3), um v',enigstens mit-
telfristig dÍe beabsichtigten Förderungen mit den verfÜgbaren Haushalts-

mitteln bewä1tj-gen zu können.

Auf der Grundlage der in di-esern Sinne schließlich am 6. August 1991 in
Kraft getretenen BZöAbfalI (Richtlinien für Zuwendungen an öffentliche
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Träger zu abfallwirtschaftlichen Maßnahmen) errechnete das Staatsmj-niste-
rium dann ej.nen wesentl.ich verringerten Zuschußbedarf. Nach seinen Anga-

ben ergibt sich dalaus, daß

für die Höhe der Zuwendungen grundsätzlich die zuwendungsfähigen Kosten

herangezogen werderl, die der Zulassurrg des vorzeitigen Maßnahmebeginns

zugrundelagen,

eine Nachförderung von l4ehrkosten nach Bescheidserteilung grundsätzlich
nicht erfolgen wird,

der Fördersa'tz von ?-5 % Zuschuß bei Deponien auf einen durchschnitt-
fichen Fördersatz von 72 % Zuschuß zurückgenommen wird,

- die integrir:rte Abfal-lentsorgungsanlage in Augsburg nach Verwertungs-
und Bel'randl-ungsanlagenteifen aufgeteili. wird.

Bezüglich der Auslegung des sog. Anlagenbegriffes sei beabsichtigt,
staatliche Finanzhllfen auf eine "in sich funktÍonstüchtige Anlage" zu

begrenzen und daruber hj-nausgehende Bauabschnítte nicht mehr zu fördern.

Unter diesen Prämissen geht das Staatsnrinisterium nun von einem Gesamt-

mittelbedarf für die Abfinanzierung von Anlagen nôch Art. 25 BayAbfAlG in
Höhe von 655 Mi-o DM aus. Dies entspricht immer noch dem vierfachen Betrag
der im Haushaltsjahr 1991 insgesamt für die Förderung von abfallwj.rt-
schaftLichen Maßnahmen zur Verfügung stehenden Mittel.

llaßnalvnen zur AbfallvernreidunE, Schadstoffminimierrng und stofflichen
Abfallvenrertung

Die Förderung der Maßnahmen zur Abfal-lvermeidung, Schadstoffminimierung
uncl stofflichen Abfaflverwer:tung íst gemäß dem BayAbfAIG auf fünf Jahre
begrenzt. lnlegen der im Frühjahr 1991 einsetzenden Antragsflut auf Bezu-

schussung, insbesondere von Verwertungsanlagen, hat das Staatsministerium
auf Beschluß des Ministerrats jeden vorzeitigen Beginn - befristet bis
31. Dezembe¡ 1991 - für förderunschädlich e¡klärt. Den Bedarf an Haus-

haltsmitteln für diese Förderfäl]e konnte es noch nicht genau angeben. Um

eine vorausschauende Haushaltsplanung für die Maßnahmen zu ermögh-chen,

ha'b es deshalb die Regierungen gebeten, eingehende Förde¡anträge (bereits
vor de¡en Vrleiterl-eitung an das Staatsministerium). unter Angabe der wich-
tigsten Ëckdaten listenmäßig zu erfassen und diese Listen vierteljähr-
lich, erstmals zum 1. September 1991, vorzulegen.
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Inzwischen hat das Staatsrninisterium mit Hilfe einer Hochrechnung und

ausgehend von einem Fördersatz vorr 25 v.li. den voreussichtlichen Mittel-
beda¡f auf 24o Mio DM zuzügJ-ich ca. 48 Mio DM für den verwertungsteir der
integrierten Abfallentsorgungsanlage in Augsburg geschätzt.

Unbefristet fõrderfähige Vr¡rhaben

rm vergleich zu den vorhaben der übergangsr.leisen oder auf fünf Jahre be-
fristeten Förderung we¡den dj-e unbefristet förderfähigen Vorhaben nach

derzeitiger Einschätzung eirren relativ geringen Förderbedarf auslösen. Er
wj-rd vom staatsmirristerium für den Planurrgszeit::aunr (bis 1gg7) auf ca.
16 l,lio DM geschätzt.

Auswirkungen auf den Staatshaushalt

Das EayAbfAl.G vom Febluar 1991 geht davon aus, daß künftig die tatsächl.l-
chen Kosten de¡ Abfallwirt;schaft vo1l. durch Gebührenerhebung getragen
werden. Der dadurch entstehende Anreiz zur Abfallminj-mierung hat für den

staatshaushalt zur FoIge, daß mitLr¡l-fristig staatliche Förderungen nur
noch in gerì.ngem Umfang, nämlich für Muster-, Forschungs- und Erprobungs-
vorhaben (v91. Tllr. 44.4), Tierkörperverwertungsanlagen etc., gewährt wer-
den. Die auf fÜni Jahre bef¡istete Fö¡derung von Maßnahmen zur Abfallver-
meidung, schadstoffminimierung und stoffL-ichen Abfallverwertung (vg1.
TNr. 44'3) wird den Staatshaushalt bis 1996 noch mit durchschnittlich
60 Mio DM/Jahr belasten. Einschließ1i.ch der unbefristet förderfähÍgen
vorhaben nach dem BayAbfAlG oder anderen vorgaben ließe sj-ch damit das

derzeitige Fördervol-unren für abfa]rwírtschaftliche projekte bej-

Kap. 14 03 TG 79 und Kap. 13 10 Tit. 887 42 um rd. 100 Mi.o DM/Jahr ver-
r].ngern.

Dazu wird es aber wegen der übergangsregelung im BayAbfAlG zunächst nicht
kommen. ursache hierfü¡ ist in erster Linie, daß von der Mögrichkeit der
Zustimmung zum vorzeitigen Beginn j-n einem umfang Gebrauch gemacht wr.lrde

(vgl' dazu auch OBH-Bericht 1990 TNr. 37.5.2), der auf viere Jahre hin-
aus einer faktischen Bindung des Staatshaushalts gleichkommt. Damit wird
der Handlungsspielraum des Haushaltsgesetzgebers erheblich ei.ngeengt.

Das Beispiel des Förderbereichs Abfallwirtschaft zeigt, wj-e Iange es

t¡otz eines kÜnftigen Subventionsverbotes für einen Großteil dieser Anla-
gen und trotz der Verringerung von Fördersätzen u.dg1. dauern wird, bis
vorbelastungen (hier 655 Mio DM) abgebaut sind. Dem OBH erscheint es
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deshal-b geboten, generell von der Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn
nur äußerst zurückhaltend Gebrauch zu machen. Die staatsregierung hat mit
BeschLuß vom 26. Februar 1991 (v91. Nr. 6.13.4 der Haushaltsvollzugsricht-
linien r99t/1.ggz) ihre seit 1983 aus konjunkturellen Grùnden zugelassene
großzügige Übung bei del Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn aufgegeben.

Für den Bereich der AbfalLwirtpchaft empfiehlt der ORH, die in cle¡ über-
gangsregelung des BayAbfAlG eirrgeräumte Möglichkeit von Förderungen noch
resb¡iktiver zu nutzen, um die vorbelastung weiter zu verringern. Dies
1äßt sich vor al1em dadurch e¡reichen, daß die verwaltung ihre bekundete
Absicht konsequent verwirklicht, die Förderung generelJ. unterhalb der
Höchstfördersätze festzulegen, keine Mehrkosten zu fördern und den Anra-
genbegriff.eng auszuLegen. Darüber hinaus könnten in größerem umfang ars
bisher Da¡lehen anstelle zumindest ej-nes Teiles der Zuwendungen bzw- zu-
schüsse gewährt werden.
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EINZELPLAN 15

(Staatsministerium fÜr I^lissenschaft und Kunst)

Pläne zr¡¡ Errictrung eines Fon¡ms der Technik beim Deutschen Huser¡n in
llûnchen

(Kap. 15 03 TitGr. 75)

Das Deutsche Museum hat das aus dem Kongreßsaa1, Vortragssälen
und Nebenräumen bestehende Kongreßzentrum Ende l4ai 1991 ge-
schlossen. Durch umfangreiche Baumaßnahmen sollen in diesem Be-
reich ein neues Planetarium, ein Mehrzweckauditorium mit IMAX-
Filmprojektionseinrichtung sowie Ausste-l.1ungs- und Seminarräume
errichtet und unter der Bezeichnung "Forum der Technik" von
einer Betriebsgesellschaft als slch selbst tragender Geqchäfts-
bereich privatviirtschaftlich betrieben werden " Der OHH hat wegen
der damit fúr die Zuwendungsgeber der öffentlichen Hand erwach-
senden finanzielle¡l Bisiken Ei.nwendungen erhoben. Er fordert,
daß dafÜr - abgesehen vom Planetarium -, keine finanzi-ellen Lei-
stungen des Staates gewährt werden.

Der QRH hat die Haushalts- und WirtschaftsfÜhrung des in Form einer An-

stalt des öffentlichen Rechts betriebenen Deutschen Museums in MÜnühen

geprüft. Das Museum (Ausgaben 1990: 45,9 Mio DM) bestreitet seinen durch

die Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf durch Zuwendungen des Frei-

staats Bayern und des Bundes. Dabei Übernimmt der Freistaat Bayern insge-

samt rd. 85 v.H. des zuschußfähigen ungedeckten Finanzbedarfs des Museums.

1990 hat der Freistaat Bayern an das Deutsche Museum Zuwendungen in Höhe

von insgesamt 26,1 Mio DM gezahlt. Der Finanzbeitrag des Bundes betrug im

gleichen Zeitraum rd. 5,2 Mio DM.

Eigentümer der GrundstÜcke, auf denen das Deutsche Museum errichtet wurde,

ist die Landeshauptstadt München, die dem Museum an diesen GrundstÜcken

ein Erbbaurecht bestellt hat. Auf dem ErbbaugrundstÜck hat das Deutsche

Museum mehrere Sammlungsgebäude, einen Bibliotheks- und Verwaltungsbau

sowie ein Kongreßzentrum errichtet, das aus'dem Kongreßsaal mit rd'
2 400 Sitzplätzen, vier Vortragssälen mj-t jeweils 60 bis 320 Sitzplätzen

und mehreren sonstigen kleineren Bäumen besteht.

45.1

45.2
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45.3 Nach Schließung des Kongreßzentrums Ende Mai 1991 sehen die Pi-anungen der
Museumsleitung die Emichtung eines Forums der Technik bis Ende 1992 vor.
Da das Kongreßgebäude unter Denkmalschutz steht, so11en die Fassade des

Baus sowie der Mosaikfries und die Kassettendecke des Kongreßsaals unan-
getastet bleiben.

Die Neuplanung sÍeht im wesentlichen.folgende Funktionsbereiche vor:

a) Im bisherigen KongreßsaaL

- ein Mehrzweckauditorium mit gekrümmter Großbildwand, das sich sowohl

zur vorführung von norrnalen als auch von groBformatigen Filmen des

IMAX-Systems eignet. Der Saa1, der bei Fj_lmvorführungen mit dem

ïMAX-System 380 Personen Pl-atz bi.etet, kann mi_t einer Kapazität von

560 Sì-tzplätzen auch für Voitragsveranstaltungen genutzt werden.

- ein Planetaríum (Kuppeldurchmesser 20 nr) mit ei.nem Fassungsvermögen

von 370 Personen.

b) Im Erdgeschoß (bisher Garderobe und l{ebenräume)

eine Ausstellungsfläche von 1 065 m2.

c) rn den bisherlgen umgängen und im seitenflügeÌ des Kongreßzentrums

u.a. neun Semina¡räune und vielVortragsräume für Seminare und Vor-
träge.

45-4 ALs Kosten für die Errichtung des Forums der Technik wurden in einer
durch die Muqeumsleitung initiierten studie einer Arbeitsgruppe zur Bau-
würdigkeit des Projekts vom Mai 1988 35 Mio DM (einschließlich 8,7 Mio DM

fÜr das PLanetarium) genannt. Eine Fortschreibung der erwarteten Kosten
(Stand: Januar 1991) kommt nunmehr aJ Investitionen in Höhe von

35,8 Mio DM zuzüglich 11,3 Mio DM für die Errichtung des planetariums.

Neuerdings geplant ist die schaffung eines "Basements'r durch Ausbau des

Kellergeschosses zu Ausstellungszwecken, wodurch sich die Ausstellungs-
fläche auf künftig rd. 2 000 m2 vergrößert. Da hierfür Kosten von weiteren
4'7 Mío DM anfaLlen, würde sich damit das gesamte fnvestitionsvolumen auf
51,8 Mio DM belaufen.
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Eine bloße Instanrlsetzung des Kongreßbaus in der bisherigen Form (ohne

eine Erneuerutrg der AusstattLrng des Saales und der Nebenräume) wä¡e nach

Angaben der MuseumsJ-eitung mit Kosten in Höhe von 9'02 Mio DM verbunden.

Da die Einriclrtung lediglich eines Planetiìr'iums im Kongreßsaa1 nicht in

Frage kommen dÜrfte und fÜr einen Neubau der noth,endige Platz fehlt'
müßte bei eine¡ derartigen Sanierung das bisherige Planetari.um (Kuppel-

durchmesse¡ 15 m) mlt dem 1988 fÜr 1,3 Mio DM eru,orbenen Projektor \¡,eiter-

verwendet welden.

Im Hinblick auf den erhebl.ichen Finanzierungsbedarf und di-e angespannte

Haushaltslage '/,,urde nach einem Finanzierungskonzept gesucht, mit dem dj-e

baldi-ge Berei-tstellung der fÜr das Forum der Technik erforderlichen Mit-

tel ar.lßerhalb cles Haushalts erfolgen kann. Die Kclsten des PlaneÙafiums-

projektors nebst Peripherie solfen bis zu einem llöchstbetrag von

7,S Mio DM nunmehr von der öffentlichen Hand Übernommen werden. Außerdem

haben die Zuschußgeber in den Haushalt,senbwurf 1992 einen Beitla.cJ zu den

Betrj_ebskosten des Planetariums in Höhe von 133 000 DM eingestellt.

'Die angestrebte privatwi.rtschaftliche Konzeption sieht vor, daß das Vor-

haben schlüsselfertig durcþ eine 0bjektgesellschaft errichtet wird, clie

die Baulichkelten rjann an die Forum der Technik-Betriebsgesellschaft ver-

mj-eten wirfl. Die [bjektgesellschaft hat Finanzielungsfunktion; an ihr be-

teilj-gen sich institutionelle Anl.eger, z.B. aus der Industrie sowie aus

dern Benken- oder VersÍcherungsbereich. Die Gesellschafter stellen Eigen-

kapital, dessen Höhe je nach Finanzierungsmodell schwankt, aber nicht un-

ter etrra 30 v.H. des Investiticnsvolurnens (ohne die von den Zuwendungsge-

bern zugesagten maximal 7,5 Mio DM fÜr den Planetariumsprojektor) 1iegt.

Sie e¡halten hierfür eine Kapitalverzinsung sowíe steuerl-iche Vorteile in

Form von Absch¡ej.bungen. Die über die Eigenmittet hinausgehenden Investi-

tionsmittef werden durch Bankdarlehen aufgebracht. Der Objektgesellschaft

wj.rd ein Untererbbaurecht eingeräumt werden, das zur F¡emdkreditsicherung

mit einer Grr-rndschuld belastet wird. Nach Ablauf des vereinbarten Finan-

zierungszeitraums von rd. 20 Jahren steht der Forum der Technik-Betriebs-

gesellschaft eine Kaufoption zu, ebenso wie dem Deutschen Museum nach

einem Zeitraum von 65 Jahren ein Heimfallrecht nach dem Untererbbau-

rechtsvertrag.

Der Betrieb des For.ums der Technik soII nicht unmittelbar durch das Deut-

sche Museum, sondern durch eine Betriebsgesellschaft in der Bechtsfortn

einer GmbH erfolgen. An dieser Betriebsgesellschaft ist das Deutsche Mu-

seum mit !4,7 v.H. am Stammkapital beteiligt. Mit Ausnahme des Deutschen
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Museums verpflichten sich die Gesel.lschafter über die Stamrneinlage hj-naus
zur Zahlung von insgesamt 3,7 Mio DM Betriebsmittel an die Gesell-schaft.
Dj-e Gesellschaft wird von einem angestellten Geschäftsführer geleitet.
Das Deutsche Museum en'bsendet seirren Generaldirektor a1s Vorsitzenden in
den Aufsichtsrat. Daneben steht aut--h dem F¡eistaat Bayern ein sitz im
Aufsi-chtsrat zu.

Die von der Forum der Technik-BetrieLlsgeseLlschaft an die Objektgesell-
schaft zu ent¡ichtende Miete setzt sich aus den Aufwendungen der Objekt-
gesellschaft, im wesentlichen dem Kapitaldierrst (Zins und rilgung) - mit
Ausnahme des durchlaufenden Postens Erbbauzins -, zusammen. Nach Ablauf
der Finanzierungszeit von rd. 20 Jahren besteht für das Deutsche Museum

die Möglichkeit, das Forum der Technik gegen Zahrung des Finanzierungs-
restes zu erwerben.

Zur finanziellen Situation des bisher betrj-ebenen Kongreßzentrums i.st
festzustellen, daß nach einem Einbruch der veranstaJ.tungszahl im Jah¡
1-985, wohl als Auswirkr-rng der Inbetrj-ebnahme des Kulturzentrums am Ga-
steig, die Auslastung wieder stark angewachsen ist. Die in den Gewinn-
und Verlustrechnungen des Kongreßzentrums für 1987 und lgBB enthaftenen
verluste von 234 875 DM bzw. 35 L1s DM sind ausschließlich durch Aufwen-
dungen fÜr die Sanierung der Toilettenanlagen und die nj-cht zutreffende
Einrechnung von Planungskosten für das Forum der Technik verursachi. Nach

Ausgliederung der Planungskosten fü¡ das Forum der Technik errechnet sich
für 1988 ein Gewinn in Höhe von rd. 44 000 DM, Für 19g9 weist die Gewinn-
und ver-lustrechnung nach steuern einen Gewinn in Höhe von 170 6g1 DM aus,
der sich nach Aus-oliederung der auch hier zu unrecht ej-ngerechneten pla-
nungskosten für das l-orum der Technik auf einen Betrag von rd. 232 000 DM

erhöht.

Das Staatþministerium und das Deutsche Museurn weisen darauf hin, daß sich,
nach der Gewinn- und ve¡lustrechnung des Kongreßzentrums für 1gg0 ei_n ver-
lust von 501 000 DM ergebe. Dazu ist allerdíngs festzustellen, daß auch im
Jahr 1990 dieser Verlust auf die kurz vor Schließung des Kongreßzentrums
vorgenommenen werterhöhenden fnvestitionen fûr den weiteren Ausbau der
Toilettenanlagen, fÜr Brandschutzarbeiten und sonstige bauliche Verbesse-
rungen am Dach sowie für Malerarbeiten in Höhe von rd. 917 000 DM (ohne
Mehrwe¡tsteuer) zurückzuführen ist. Darüber hinaus sind in der Gewinn- und
verlustrechnung Aufwendungen von rd. 33 000 DM enthalten, die der vorbe-
reitung der bauLichen umgestattung des Kongreßzentrums in ein Forum der
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Technik dienen. GÌíedert man diese finanziellen Vorwegleistungen des lvluse-

umshaushalts für das privatrvirtschaftlich betriebene Forum der Technik

aus, so würde slch 1990 ein Ge|inn in Höhe von 349 000 DM ergeben.

Die auf rd. 9 Mj-o DM bezifferten Kosten fÜr eine bloße Sanierung des Kon-

greßsaalgebäudes könnten zwar aus den Gewinnen allenfalls in Teilen fi-
nanziert we¡den. Der laufende Museumshaushalt mÛßte hierdurch aber nicht

zwj-ngend belastet werden, da die öffentlichen Zuulendungsgeber auch die

Kosten für einmalige Baumallnahmen übernehmen l<önnen. Hierzu vertrat das

Staatsministerium zwar die Auffassung, daß angesíchts der angespannten

Haushal.tslage Mi'btel der Zuwendungsgeber zur Sanierung des Kongreßsaalge-

bäudes in absehbarer Zeit nicht zu erreichen gewesen wären. Dieser Auf-

fassung vermag der ORH jedoch angesichts der begrenzten Kosten einer t¡Ic¡-

ßen Sanierung und der Möglichkeit, diesen Betrag auf mehrele Jahre zu

vertej-len, nicht beizutreten'

Nach Auffassung des QRH war daher im Hinblick auf die gute Auslastung und

dj-e zunelrmend günstigere Ertragslage cles bisherigen Kongreßzentrums eine

Herausl-ösung dieses Bereiches eus dern luiuseumshauslialt jedenfalls unter

wi¡tschaftlichen Gesichtspunkten rlícht veranl-aßt.

Dem Deutschen ltluseum steht als Anstalt des öffentlichen Rechts das Recht

der Selbstvervraltung und in diesem Zur;ammenhang auch das Recht zu, Ande-

rungen im organisatorischen Be¡ei,ch, wie die Elrichtung des Forums der

Technik, selbst zu regeln. Der Museumsleitung ist dabei einzuräumen, daß

die bisherigen Veranstaltungen im Kongreßsaal nur teil-weise den in der

Satzung des Museulns enthal-tenen Bitdurrgszielen unmittelbar dienten' Aus

dj-eser Sicht ist eine museumsgerechtere Nutzung ein du¡chaus berechtigtes

Anliegen. 0b die geplante Nutzung, vor al1em das IMAX-Kino, dem besser

entspricht, bleibt abzuwarten. Dj-e Einwendungen des 0BH beziehe¡ sich

aber nicht nur hierauf, sondern vor al1em auf finanzi-etle Risiken der

öffentlichen Hand, welche sich aus dem Projekt Forum der Technik ergeben

können.

Der oBH befürchtet zunächst du¡ch das dem Deutschen Museum ö¡tlich vorge-

lagerte Forum de¡ Technik einen Abfangeffekt gegenÜber dem klassischen

Museumsbereich. Die notwendige Höhe der Eintrittspreise fÜr das Forum der

Technik (rd. 13 bis 14 DM fÜr ein Kombinationsticket des IMAX-Kinos und

des Planetariums) sowie die fÜr einen Besuch des Forums der Technik auf-

zub/endende Zeit könnten leicht nicht zu dem vom Museum erhofften Anstieg,

sondern zu einem Rückgang der Besucherzahlen im Kernbereich des Museums
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führen, Der damit ve:rbundene Rückgang des Aufkommens an Eintrittsgeldern
wÜrde ztvangsläufig zu ei-nem Ansteígen des ungedeckten Finanzbeclarfs des

Museums führ:en, del wiederum vom F¡eistaat Bayern und vom Bund du¡ch
höhere Zuwendungen ausgeglichen werden müßte.

Nach Arrsicht des ORH ist vor al-l-em flaglich, ob das erwerbswirtschafth-ch
geführte Forum der Technik insgesamt gewinnbringend oder auch nur kosten-
deckend betrieben werden kann, Das Museum hat zur Frage der Herauslösung
des Kongreßzentrums aus denr f,luseumshaushalt und einer künftigen privat-
wirtschaft-lichen FÜhrurig dieses Bereichs in Fornr eines Forums der Technik
zt¡ei Gutachten eingeholt. Das erste Gutachten aus dem Jahr lggg enthält
vorsclraurechnungen über die wi¡tschaftlichkeit unter Zugrundelegung von

drei verschi-edenen Einnahmeprognosen. Es kommb zu dem Ergebnls, daß sich
fÜr das Forum der Techni-k im Fa1l. der pessimistischen variante ein Ver-
rust vorr jährlich 3 Mio DM und auch beÍ der mittleren Variante ein soL-
cher von jährlich ld. 900 000 DM er.geben würde. Nur bei Eintritt der der
optimistischen Variante zugruncle gelegtelr Ve¡hältnisse könne mit einem

Gevrinn in der Größenordnung von jährì-ich etwa g00 000 DM gerechnet werden.
selbst wenn man davon ausgeht, daß die Be'briebsverruste des neuen plane-

tariums j-m Forum der Technj-k von der öffentlichen Hand getragen werden,
errechtren sich fÜr die pessimistische und mittl.ere Vari-ante immer noch
erhebliche Verluste.

Das zweite Gutachten eines Beratungsunternehmens aus dem Jahre 1g8g kommt

zu dem "wahrscheinl-ichsten Ergebnis", daß für das Forum der Technik mit
einem Gewinn von jährlich rd. 500 000 Dl4 gerechnet we¡,den könne, wenn der
in dem ersten Gutachten fÜr erforderlich gehaltene Personalbedarf von 42

auf et\n,a 28 Dienstkräfte 'reduziert und außerdem insbesondere die Ein-
trittspreise angehoben, zusätzl-iche veranstaltungen, vor allem populär-
wissenschaftlicher Art, angeboten, mit vortragsveranstaltern kooperiert,
technische Verkaufs- und Hepräsentationsmessen durchgefüh¡t und die Orga-
nisation gestrafft würden. Allerdings sei im planetarium sowie bei den

Seminaren und Vorträgen sel-bst unter diesen Voraussetzungen eine Kosten-
deckung nicht zu erzielen, während im rMAX-Kino und im Ausstellungsbe-
reich unter Einsatz von qualifizierten Mitarbeite¡n ein Gewinn erwirt-
schaftet werden könne. Ferner könne mit einem Nettozustrom vom Forum der
ïechnik zum eigentlichen Museumsbereich (sammrungen, Bibllotheken) im um-

fang von jährlJ.ch 250 000 bís 447 000 Besuchern gerechnet werden.
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Um die Wirtschaftlichkejt des Projekts zu verbesser.n' haben die Museunls'-

lei.tung und das Staatsministerium darauf gedrungen, fÜr das Planeterium

einen staatlichen Zuschuß in Höhe der Investitionskosten und einen jöhr)-i-

chen Zuschuß zum Betrieb zu erhal.ten. Akzeptiert man diese Übernahme der

Investitions- und Betri.ebskosten für das Planetarium auf die öffentliche

Hand, so kommt eine fortgeschriebene Vrlirtschaftlichkeitsberechnung zum

Stand Januar 1991 zu elnem JahresÜberschuß von 824 000 DM (bzw. 299 000 DM

bei Ausbau des Kellergeschosses a1s Basement).

4S.g.1 Das Staatsministeríum mußte bei aller UnterstÜtzung des Vorhabens einräu-

men, daß nicht mjt Sicherheit vorhergesagt we¡den kann, ob die optimisti-

schen Prognosen der bisherigen Studien zutreffend sind. Problematisch er-

scheint hierbei vor a1lem, daß die fortgeschriebene hJirtschaftlichkeits-

berechnung ausschließlich auf der "mi-ttlererr Variante" des Gutachtens des

Jahres 1988 basiert. Die "pessimist-i-schen Varianten'r, die mit erheblichen

Verlusten verbunden urären, bleiben vö11ig außer Betracht' Gleicht¡ohl hat

das Staatsministerium auf der Basis der I'lirtschaftlichkeitsberechrìung

(Stand Januar l-99L) im Februar 1991 dj-e Projektgenehmigung fÜr das Forum

der Technik erteilt. AIs maßgebh-ch für diese Entscheidung wurde angese-

hen, daß das vorgeschlagene Finanzierungsmodell eine Lõsung darstelle, um

ein zeitgemäßes Planeta::ium zu erhaften und die Sanierungskcsten für den

Kongreßbau nicht ciurch dÍe öffentfiche Hand at¡fwenden zu mÜssen.

45.g.2 Das Staatsministerium der Fi.narrzen hat ledigli.ch der Bezuschussung des

Planetariumsprojektors mit Kosten bis zu 7,5 ltlio DM in den llaushaltsjah-

ren 1992 bis 3.994 zugestimmt. Die Veranschlagung von Mitteln fÜr die son-

stigen Kosten des Bereichs Planetarium h,utde ausdr'Ückl.ich nicht in Aus-

sicht gestellt. Gleì-chzeitì-g wurde auf Bedenken gegen die vorgelegte

Wirtschaftlichkeitsberechnung hingewiesen, da diese davon ausgehe, daß

die gesamten Investitionskosten für das Plonetarium in vol]em Umfang in

einem einzigen Betrag von der öffen'tlichen Hond getragen wÜrden und daher

in der Kalkulatiorr nicht mehr berücksichtigt sinci. Das Staatsministerium

für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst wurde daher vom Staatsmi-

nisterium der Finanzen um eine intensive ÜberprÜfung der fortgeschriebe-

nen Wirtschaftlichkeitsberechnung gebeten'

45.10 Der Bundesminister des Inne¡n hat bereits im Vorfeld im Novembe¡ 1990 zur

Kenntnis genommen, daß - ohne seine Zustimmung - Fakten im Hinblick auf

die Verwirklichung des Forums der Technik in der beabsichtigten privat-

rechtlj-chen Form geschaffen worden sind; seiner: Anregung, nach einer risi-
kofreien Lösung fÜr die Zuwendungsgeber zur Verwirklichung eines Planeta-
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riums im Kongreßbau zu suchen, sei nicht nachgekommen worden. Er erkl-ärt
sich clamit ej-nverstanden, daß das Projekt ohne seine Beteiligung weiter-
verfolgt v¡ird und weist darauf hin, dat3 all.e in diesem Zusamrnenhang ste-
henden, insbesondere fj-nanzj-elIen Forgen allej-n in der verantwortung des

staatsministeriums für untemicht, Kultus, lfissenschaft und Kunst und

haushaltsrechtlich klar vom Museumshaushalt letrennt bleiben müssen. Eine

Entschej-dung des Bundes über ej-ne Beteiligung an der Einrichtung und dem

Betrieb eines Planetariums bleibe im übrigen den Haushal-tsverhandlungen
der kommenden Jahre vorbehalten.

Sollte das Forum der Technj-k nicht kostendeckend betrieben werden können,

wären bei der Betriebsgesellschaft alsbald Zahlungsschwierigkeiten zu er-
warten, die auch auf die 0bjektgesell-schaft und dôs al-s sicherung die-
nende Grundpfandrecht durchschJ.agen dürf-ten. Hieraus können sich für das

Museum al-s Anstalt des öffentlichen Bechts faktisch unbeschränkte Nach-

sclrußpflichten ergeben.

Der' ORH hat dahe¡ im bisherigen Prüfungsschrj-ftwechsel nachdrücklich emp-

fohlen, zumindest Nachschußpflichten der Gesel-lschafter vertraglich fest-
zulegen. rn dem im August 1990 geschlossenen Gesellschaftsvertrag der
Betriebsgesellschaft wurde di-eser Empfehlung des OBH nicht nachgekommen.

Bei dieser sachlage ì.st ungewiß, ob die Gesellschafter im Fal1 eines ne-
gativen Betriebsergebnisses de¡ Betriebsgesellschaft zu der vom Museum

behaupteten "moralischen verpflichtung" zur Deckurrg dieser Kosten stehen
und etlva aus Gründen der Beputation auf freiwilliger Basj-s eventuell- er-
forde¡liche zusätzliche fj-nanzielle Leistungen erbri.ngen würden.

Im Übrigen 1äßt bereits die bisherige Entwicklung des Planungsvorhabens

den Versuch einer zunehmend stärkeren finanziel-1en Einbindung der öffent-
l-ichen Hand in dieses Projekt erkennen. Auch das StaatsmÍnisterium der
Finanzen hat darauf híngewiesen, daß das ursprünglich rein privatwirt-
schaftLich strukturierte Finanzierungskonzept des Forums der Technik i-n

der Folgezej-t zunehmend zu Lasten der öffentlj-chen Zuwendungsgeber verän-
dert wurde. Diese Tendenz l-asse Éedenken gegenüber der Konzeption der
Projektentwickler aufkommen, vreil sie heute offensichtlich selbst nicht
mehr davon ausgehen, daß ohne ein erhebriches finanzielles Engagement der
öffentlichen Hand ein wirtschaftlich erfolgreicher Betrieb des Forums der
Technik sichergestellt werden kann.
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Die Auffassung des ORH, der von Anfang an auf die nicht unerheblichen

fj-nanziellen Risiken hingewiesen hat, die mit dem Forum der Technik ver-

bunden und durch die privatwirtschaftlÍche Konstruktion nicht beseitigt
sind, wird durch diese Entwicklung besbä'bigt. Wenn den Neubauplänen sei-
tens des Freistaates gJ-eichwohl zugestimmt wird, sollte jedenfalls ein-

deutig klargestellt werden, daß für das privatwirtschaftlich betriebene

Forum der Technik, mit Ausnahme von ZuschÜssen zu den Investitions- und

Betriebskosten für das Pl-anetarium nach Maßgabe der verfÜgbaren Haus-

haltsmittel, keinerlei- staotliche finanzielfe Leistungen erì¡rartet werden

können.

Hierzu hat das Staatsministerium bislang Ìediglich im Genehmigungsschrei-

ben an das Deutsche Museum im Februa¡ 1991 darauf hingewiesen, daß die Ge-

währung von Zuwendungen für das Planetarium den Haushaltsverltandlungen

vorbehalten bleiben muß. Im weiteren SchrifTwechsel mit dem ORH hat des

Staatsministerium jedoch keine Bedenken gegen die Klarstellung erhoben,

daß über die genannte Bezuschussung des Planeta¡iums hinaus fÜr rlas Forum

der Technik staatliche Zuwendungen auch kÜnftig nicht gewährt werden.

Unterschiedliche Personalausstattung vergleichbarcr Pflegebereiche der
Universitãtskliniken
(Kap. 15 08, 15 13, 15 18 und 75 20)

Die frúher bestehenden erheblichen Unterschiede zwischen den Uni-
versitätskliniken bei der Ausstattung mit Pflegekraftstellen sind
zwar durch eine Vermehrung der Stelten nahezu beseitigt. Wie eine
Que¡schnittsuntersuchung des ORH ergab, bestehen aber bei der
Besetzung der Krankenstationen gleicher Fachbereiche deutliche
Unterschiede. Der ORH hält es für notwendig, eine Verlagerung der
vorhandenen Pflegekraftstellen von personell Überdurchschnittlich
ausgestatteten Krankenstationen zu Krankenstationen mit geringe-
rer Stellenausstattung vorzunehmen. Oies ist uln so wichtiget, a1s
die nach $ 19 Abs. 2 des K¡ankenhêusfinanzierungsgesetzes vorge-
sehene Bechtsverordnung Über die Benessung des Personalbedarfs im
Krankenpflegebereích bis heute nicht erlassen wurde.

Im Anschluß an die Untersuchung der Schichtdienstüberschneidungen im Sta-

tionsbereich der Universitätskliniken (vg1, Jahresbericht 1989 TNr. 28)

hat der ORH angesichts des Fehlens von verbindlichen Maßstäben fÜr eine

aufgabengerechte Besetzung mit Pflegekräften in einer weiteren Que¡-

schnittsprüfung bei den bayerischen Universitätskliniken untersucht, ob

sich wenigstens durch interne organisatorische Maßnahmen oder personelle

46
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Umschichtungen dj.e schwierige Personalsituation im Bereich der Kranken-

stationen verbessern l-äß'b. Zu di-esem Zweck wulden bei- den Universitäten
Da'ten zur Orgenisittion und personellen Aussbattung ihrer Kliniken, seJ.b-

ständì-gen bettenfÜhrenden Abtej-lungen und bettenführenden Instituten auf
der Grundl-age des Jahres 1987 und des Monats 0ktober 19BB erhoben.

Das Kli.nikum der Technischen Universität München sah sich rnangels DV-ge-

stÜtzter statistischer Verfahren zur Aufbereitung der erforderlichen An-

gaben nicht in der Lage und mußte daher bei der Querschnittsuntersuchung
außer Betracht bIeiben..

Di-e Untersuchungen zeigten, daß die immer wieder vorgebrachte Behauptung,

die Zahl der fÜr den Pflegedienst der Un-i-versitätsk11níken zuqeliesenen

Stellen (sog. Kr-Stellen) sei seit Jahren unverärrderb oder den Kti-niken
seien zusätzl-iche Kr.'stellen nur in ganz geri-ngem Umfang zugeliesen wor-
den, nicht zutrifft. Die Zahl der Kr-Stellen in den Ste1lenp1änen ist im

Zeitraum 1979 bis 1990 um 19,3 v.li. von 5 001 auf 5 965 angestiegen. Dar-

über hinaus haben di-e Universibäten aus Personalverstärkungsmitteln der
Sammelansätze und i-m Fallmen von Mehrerträgen aus dem Ergebnis der Pflege-
satzve::handlungen insgesam-u 777 Kr-Mehrstellen erhalten. Die effektive
Stel-lensituation im Pflegedíenst hat sich damlt im Zeitraum 1979 bis 1990

um insgesamt 34,8 v.H. verbessert. Hinzu kommt, daß die Zahl der Planbet-
ten im gleichen Zeitraum um 178 (2,35 v.H.) reduziert wurde.

Im Rahrnen der erheblj-chen Stellenaufstockungen der vergangenen Jahre is'b

es dem Staatsministerj-um gelungen, die früher bestehenden, teilweise er-
heblj-chen Unterschiede im Verhäl-tnis der jeweils zugewiesenen Kr-Stel1en
zur Gesamtzahl der jeweiligen Planbetten zwischen den verschiedenen Uni-
versitätskliniken weitgehend auszuglej.chen und damit generell einen

Gleichstand zu erreichen.

Betrachtet man jedoch die Belation zugewiesene Stellen je Planbett bzw.

durchschnittlich belegtem Bett differenziert nach

- Krankenstationen gleicher Pflegeart,

- Kl-iniken gleicher Fachrichtung und

- Stationen mit gleicher Art von pflegerisch zu betreuenden Patienten,

ergeben sich erhebliche Unterschiede.
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46.2.L V¡ie díe folgende Zahlenübersj-cht 1 zeigt, bestantlen in den Erhebungszeit-

räumen zwischen den einzelnen Universitätskliniken in den Krankenstatio-

nen gleicher Pflegeart (Normalpflege, Intensivbehandlung, IntensivÜberwa-

chung) ganz erhebliche Schwankr:ngsbreiten. Die Werte wichen im Jahres-

durchschnitt 7987 z.B. im Bereich der Intensivbehandlung um bis zv

66 v.H., bei der rntensivÜberwachung um bis zu 1-03 v.H. voneinander ab.

Zugeuiesene Kr-Stellen pro Planbett Zahlenübersicht 1

Krankenstationen
der Pflegea:rt

K¡-Stellen pro Planbett beirn
Klinikm der Universitãt

llúnchen Erlangen- Húrzburg

Innenstafü-
kliniken

Klinikum
GroBt¡adern

Intensj.vbehandlung:

- im Jahresdurchschnitt 1987

- im 0ktober 1988

Intensivùbervachung:

- im Jahresdurchschnitt 1987

- im Oktober 1988

Normalpflege:

- im Jahresdurchschni-tt 1987

- im Oktober 1988

r,40
I,40

0,62

O,74

0,46

0 ,46

2,33

2,34

1,00

1,00

0,39

0,39

1,68

2,76

0,64

0,70

0 ,40

0,42

I,67
),,76

!,26
t,23

0,43

O,44

46.2.2 Eine wei-tere Differenzierung des Untersuchungsergebnísses nach Kliniken

gleicher Fachrícffiung zeigt, daß auch bei diesen in den genannten PfIe-
gebereichen die Zahlen der zugewiesenen Kr-Ste11en je Planbett erheblich

voneinander abwichen. Dies gilt auch' rr',enn rnan das Verhältnis von Perso-

nslstellen nicht pro Planbett, sondern je durchschnittlich belegtem Bett

ermitteft, wie aus der folgenden Zahlenúbersicht 2 der Schwankungsbreiten

(Jahresdu¡chschnitt 1987) hervorgeht:



_245_

Zugeviesene Kr-Stetlen je durchschnittlich
belegtem BeÈt

Kfinik

xr-SteIten je belegÈelD Bett

Klini.k

Kr-Stellen je be-
legbeo Bebt

llornal-
pflege

Ir¡tensiv-
behand-
lung

fntensiv-
úbe¡va-
chung

llornål--
pflege

fntensiv-
behand-
lung

Augenklinikerr 0 ,30
bis
0 .45

llrologische
Kliniken

0,49
bis
0, 58

Chi-rurgischc K1i-
niken

o,42
bis
0, 50

2,33
bis
3, 75

l{eurologiscfie
l(].iniken

0,47
bis
o,47

1,03
bis
2, 86

lleúizinische fi].i-
niken

o,44
bis
0, 50

!,42
bis
3, 79

Neurochi¡vr-
gisdre
Kliniken

o,42
bis
0, 56

0 ,92
bis

"2,79
Frauenkliniken 0, 38

bís
0,68

1-, 15

bis
2,00

0er.¡ato-
logische
Xainiken

0,42
bis
0, 43

lültl-{l-iniken 0,39
bis
0,61

3,67
bis
5, C0

ZahF, ltrnd-
und Kiefer-
kliniken

o,44
bis
0, 61

Kinder*liniken 0,67
bis
1,1.6

1,40
bis
1.,9r

1,96
bis
2,33

llerz- und
Thorax-
kliniken

0, 56

bis
0, 63

2,r7
bis
2,91

Psychiatrische
Kliniken

0 ,36
bis
0, s3

0,49
bis
1 ,00

46-2-3 Um den Vergleich der personelLen Ausstattung im stationären Pflegebereich
auf der Basis von Kliniken gleicher Fachrichtung zu vertiefen und damit
zu einem noch aussagefähigeren Ergebnis zu geLangen, wurde die Ausstat-
tung der Unlversitätskl-iniken miE Pflegepersonal im stationären Bereich
auch auf der Grundlage der Stellen-/Bettenrelation in Stationen mit glei-
che¡ A¡t von pf,l.egerisch zu l¡etreuenden Patienten untersucht. Maßgebend

hierfür waren von den K1ini-ken ausgefül1te Fachschlüsselverzeichnisse und
die diesbezÜglichen Angaben der K¡ankenstationen in den Erhebungsform-
bl-ättern.

Zahl-enübersicht 2
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Auch diese Betrachtung ergab z,T. höchst unterschietJli-che Ergebnisse. So

überschrj-tten die zugewieserìen Stellen je Planbett den jeweils niedrig-

sten llJert wie folgt:

Abneichung Kr-Stellen je Planbett Zahlenübersicht 3

Zeitraum

iiberschreitung des niedrigsten l{er-tes in den

Normalpfle-
gestationen

Intensivbehand-
fu.lngsstationen

Intensi.vÛben¡a-
chungsstationen

im Jahresdurch-
schnitt 1987

5 v,H
231 v.H

bis 30 v.H. bis
481 v.H.

155 v.H, bis
206 v.H.

im 0ktober 1988 7 v.H. bis
275 v .H.

30 v.H. bis
530 v.H.

86 v.H. bis
206 v.H.

46.2.4 Von erheblicher Ausrvirkung auf die Arbeitsbedingungen im statj,onären

Pflegebereich ist der Zentralisienrngsgrad der þflegerischen Versorgungs-

dierrste (2.8. Speisenversorgung mi-t Tablettsystem, Bettenzetrtlale, 7en-

tralsterj-lisation, Patì-enten- und Flaterialtransport) und der Einsatz von

klinischem Hauspersonal (sog. Stationshilfen) in den Krankenstationen. Da

Stationshilfen - in Abhängigkeit vom Zentralisierungsgrad der pflegeri-
schen Versorgungsdienste - ausschließlich nrit niclrtpflegerischen Tätig-

keiten (2.8. Essensportionierung, Bettenwechsel, Reinigungsarbeí'ben) be-

faßt sind, wird das Pflegepersollal in den Krankenstationen votr diesen Tä-

tigkeiten in dem Maß entlastet, wie Stationshilfen in den Krankenstatío-

nen eingesetzt sind.

Um einen übe¡b1ick über die insoweit bestehende Situati.on und die damit

verbundene Entlastung des Pflegepersonals von nicht patientenorientierten

Arbeiten zu erhalten, hat der ORH in den nachstehenden ZahlenÜbersichten

4 und 5 für die Klinj-ken gleicher Fachrichtung und die jeweiligen Pflege-

bereiche auch den jeweJ-Iigen Zentralisierungsgrad der pflegerischen Ver-

sorgungsdienste und die Relation der zugewiesenen Kr-SteIIen je durch-

schnittlich belegtem Bett zu den vorhahdenen Stationshilfen je durch-

schnittlj.ch belegtem Bett in den genannten Erhebungszeiträumen darge-

stellt:
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Gegenûberstelrung von Kr-stel1en, stationshilfen und Zahlenübersicht 4
Zentralisierungsg'rad - Bereich Î{ormalpflege -

Bereich lbrraþflege der Kliniken Kr-Stellen je
durchschnittLicfi
'belegta Bett

S'taüionshilfen je
û¡r¿t¡schnittlich
b€leg'ter Bett

Zerrt¡ar i si-e-
nrngsgrad
der Ve¡ss¡.-

1987 okt.1988 1987 okt. 1988

I Augenkliniken

| - LNu t'tüncnen

| - Erlangen-Nürnberg
- lr,lürzburg

Ghinrrgi-sche Kliniken
- Ll.lU Mûnchen Großh.
- LMU München Po1ikt.
- Llllj Mûnchen Innenstadt
- Würzburg

- Erlangen-Nürnberg

Frauenk]'iniken
- LHU Múnchen Großh.
- Erlangen-Nürnberg
- LllU München Innenstadt
- Würzburg

üedizi¡ische Kljniken
- Ll'lU Münclìen PoIikI.
- Würzburg Med. Polikl.
- Erlangen-Nûrnberg Med. II
- LMI.J G¡oßhadern Med.f
- Würzburg Med. Klinik
- LMU München fnnenstadt
- LHU G¡oßhade¡n Med. ff
- Erlangen-Nürnberg Med. III
- Erlangen-Nürnberg Med. f
- LMU G¡oBhade¡n l4ed. III
Kinder*liniken
- ErLangen-Nürnberg
- LMU München

- Würzburg

Psychiatrische Xliniken
- Erlangen-Nürnbe¡g
- Würzburg

- LMU Hünchen

!*euroc+rirrrgisc*re B-iniken
- LMU Múnchen

- Wûrzburg

- Erlangen-Nürnberg

Zahn-, lfr.md- und Kiefe¡*D¡¡iken
- Ërlangen-Nürnberg
- LMIJ I'lünchen

- Würzburg

0, 30

0, 38

0 ,4s

o,42
0,43
0,49
o,47
0,50

0,38
0 ,45
0,68
0, 65

0,46
o,44
0 ,45
0,44
0 ,46
0,4s
o,47
0 ,46
0 ,49
0, s0

o,67
0, 8s
7,16

0 ,36
o,37
0,53

0,42
0,49
0,56

0,44
0 ,61
0 ,50

0,30
o,42
0 ,39

0 ,40
o,42
o,45
0,45
o,47

0 ,37
0,50
0,61
0,59

0, 51

o t47
0,43
0 ,46
0,44
0,51
0,48
o,48
0,s2
0,53

0 ,66
0 ,83
I,O4

0,39
0,50
0,54

0,46
0, 59

0,54

0,53
0,63
0,94

0 ,09
0,08
0,04

0,04
0, 10

0 ,00
o,r4
0, 15

0,04
0,13
0,18
0, 10

0,11
o,74
0,05
0 ,04
o,r2
0, 11

0,04
0,11
0, 10

0, 04

o,o7
0 ,08
o,25

0 ,03
o,74
0,72

0,03
o,r4
0,08

0,15
o,74
0.18

0, 10

0 ,07
0,03

0, 03

0, 10

0 ,00
0,L4
0,14

0,03
0,12
0,16
0, 06

0, 11

0,13
0,04
0,04
D,1,7

o,t2
0,04
0,10
0,13
0,05

0,07
0, 10

o,22

0 ,03
0,15
o,12

0,04
o,t4
o,07

0, 16

0,15
0,33

9er1ng
nrittel
kein

hoch
gerang
ger1n9

mittel-
kein

hoch
kein
keín
kein

mittel
ger].rìg

kein
hoch
gerr-ng
ge¡1ng
hoch
kein
kein
hoch

ger].ng
kein
k ein

ge¡r-ng

kein
9erlng

hoch
mittel
hoch

ger1n9
mittel
mittel
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Kr-Stellen, Stationshilfen und
Bereich Intensivpfì.ege -

Zahlenübersicht 5

Bereich Intensivpflege rkr
Kliniken

XF-SteLLen je
dr¡¡cttsctnittlich
belegter Bett

Stationshitfen je
dr¡¡chschnittlic*t
befege. BoËt

ZerrEaLisi-e-
rtngsgnad
der Uersor-

I9B7 okt.1988 1987 okt. 1988

Chirürgi-sche Kliniken
- LÈlU München G¡oßh.

- Würzburg

- Erlangen-Nürnberg
- l.Mu Mûnchen Innenstadt
- LMu Miinchen PoIikL

lþdizinische Kli¡iken
- Erlangen-Nürnberg Med. I
- Würzburg Med. KI.
- LMU Großhade¡n Med, Ï
- LMU G¡oßhadern Med, lI
- LMU München Innenstadt
- LHU Großhadern Med. III

Frauenkliniken
- Ll{U München Innenstadt
- LMIJ Mùnchen Gloßhadern

Ki¡derkliniken
- l-MU München

- Erlangen-Nürnberg

l{eurologische Kliniken
- Würzburg

- Erlangen-Nürnberg
- LMIJ Mûnchen

lleuroclinrrgiscte Kliniken
- Erlangen-Nürnberg
- Würzburg

- LMU $îûnchen

2,33
2 ,63
3 ,07
3,57
3,75

1,42
2,9L
3,13
3,13
3,50
3,79

1,15
2,00

L,57
t,gr

1,03
1.,67

2,86

0 ,92
2, 63

2,78

2,26
2,88
4,28
4,r7
2,74

1 ,96
2,St
3 ,57
4,r7
3,50
4,42

1,15
1, 86

1,69
2,77

1,30
2,38
2,86

!,23
3,!2
2,78

0 ,00
0,38
o t27
0 ,00
0 ,25

o,L2
o,27
0 ,00
0 ,00
o,r7
0,00

0,05
0,33

0, 11

o,27

0,07
0,11
0 ,00

0 ,03
o,20
0 ,00

0 ,00
0 ,38
0 ,33
0 ,00
0,14

o,t2
o,27
0 ,00
0,00
o,L7
0 ,00

0 ,05
a,29

o,L2
0,25

o,o7
0, 13

0 ,00

0,03
0 ,23
0 ,00

hoch
rnittel
kein
ger].ng
ge¡].ng

kein
gerrng
hoch
hoch
gerr-ng

hoch

kein
hoch

kein
ge¡Ing

hoch
hoch
hoch

hoch
mittel
hoch

Dabei zeigen sich i-n viel-en Fachbereichen gleicher Art ganz erhebliche

Abweichungen zwischen den Universitäten. In nahezu allen Fachbereichen

bestanden marîkante und steuerungsbedürftige Unterschiede in der Persc¡nal-

stellen-/Bettenrelation. Die Gegenüberstellung zeigt außerdem, daß bei

der Zuweisung von K¡-Stellen für die Krankenstationen auch dem z.T. sehr

unterschiedlichen Zentralisj-erungsgrad der pflegerischen Versorgungsdien-

ste und der unterschiedlich hohen Entlastung des Pflegepersonafs durch

den Einsatz von Stationshilfen nicht ausreichend Fechnung getragen b,urde.
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Besonders deutlich wird diese Problematik an folgenden BeÍspielen aus dem

Bereich llormalpflege (Jahresdurchschnitt 1987) :

- Die stellenausstattung im Bereich Augenklirrik lag an der universität
l,rlürzburg um 50 v.H, höher ars an der Ludwig-Maximilians-universität
(LMU) München.

- Die Frauenklinik der LMU Münchon rnnenstadt war trotz glei-chen Zentra-
1:.sierungsgrades mit 51 v.H. mehr PersonaLstellen/Bett ausgestattet a1s

die Unive¡sitäi ËrJ.angen-Nùrnberg.

- Dj.e PersonalstelLenrelation ¡ei Oer KinderkLinik Würzburg übertraf die
der universität Errangen-Nürnberg bei etwa'gleichem Zentralisierungs-
grad um 73 v.H.

- Die stellenausstattung an der Psychiatrischen Klinik der LMU 1ag um

47 v.H. über der der Universität Erlangen-Nürnberg.

- Die Neuîochirurgische Klinik der universität Erlangen-Nürnberg hatte
eine um 33 v.H. besse¡e personelle Ausstattung al-s die der LMU München.

Auch j.m Bereich rntensivbehandlung bestanden ähnliche Abweichungen:

- Die Personalstellenreletion de¡ Medizinischen Ktinik der LMU tr4ünchen

rnnenstadt überstieg bei vergleichbarem Zeritralisierungsgrad die der
r. Medizinischen Klinik der universi-tät Erlangen-Nü"nti""g um 146 v.H.

- Die Frauenkrinik der LMU München i-n Großhadern brar trotz des hohen Zen-
tralisie¡ungsgrades gegenüber der Frauenklinik rnnenstadt der LMU Mün-
chen personell um 74 v.H. besser ausgestattet.

-'Die Pe¡sonalrelation der Neurologischen Klinik der LMU München tag ge-
genüber der Neurol-ogischen Klinik der universität würzburg um t7gv.H.
höher.

- De¡ Personalversorgungsgrad an der Neurochirurgischen Klinik der LMU

München überstieg den der Neurochirurgischen Krinik der universität
, Erlangen-Nürnberg um 202 v.H.

Um eine aufgabenadäquate Verteilung des clerzeit vorhandenen Kontingents
an Kr-stellen sicherzustellen und damit eine mögli-chst gleichmäßige Ar-
beitsbelastung des Pflegepersonal-s zu erreichen, wurde das Staatsministe-
¡ium gebeten, BUs den z.f. erheblichen unterschieden in der internen
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Stellensituation vergleichbarer Kranketrstationen die erforderlichen Fol-

gerungen zum Abbau dieser Divergenzen zu ziehen und dabei auch den Zen-

tralisierungsgrad der pflegerj.schen Versorgungsdienste und den Einsabz

von klinischem Hauspersonal in den Krankenstationen ausreichend zu t¡e-

rücksichtigen. Dabei war ZieI der PrÜfung nicht eine Personaleinsparung 
'

sondern der Einsatz der Pflegekräfte in den Bereichen' wo sie zur Patien-

tenbetreuung am dringendsten benötigt werden '

Der gBH hat dem Staatsministerium das Ergebnis seiner Querschnittsuntef-

suchung im Jahre 1990 übersandt. Das Staatsministerium hat diesem Ergebnis

mj-t Schreiben vom August 1990 zwar nicht widersprochen, war aber nj.cht

bereit, auf der Grundlage der damaligen Ausstattung der Kliniken mit

Pflegekraftstellen einen Personellen Ausgleich vorzunehmen. Es vertrat

die Auffassung, daß eine gleichrnäßige Stellenausstattung nur im Wege

einer Pe¡sonalaufstockung möglj-ch sei. Das Staatsministerium betrachtete

das Prüfungsergebnis deshalb lediglich a1s "wichtj-ges Materiaf zur kÜnf-

tj-gen Sicherstellung einer gleichmäßlgen Stellenausstattung in vergleich-

baren Krankenstationen der universitätskl-iniken mj.t Pflegekräften".

In einer erneuten Stellungnahme vom September 1991 wies das Staatsmini-

sterium zu den vom ORH j-n TNr.46.2.4 angefÜhrten Beispielen darauf hin,

daß sich die dort genannte Stellen-/Bettenrelation inzwischen z.T' we-

sentlich verändert habe.

Tatsächlich wurde nach den vom Staatsministerium mitgeteilten Zahlen die

unterschiedfiche Stellen-/Bettenrelation im Norrnalpflegebereich der Frau-

enkliniken der Universität Erlangen-NÜrnberg und der LMU MÜnchen Innen-

stadt sowie der Neurochirurgischen Kliniken der LMU MÜnchen und der Un1-

versj-tät Erlangen-NÜrnbel'g, im fntensivbehandlungsbeTej-ch der Medizini-

schen Kliniken der Universität Erlangen-NÜrnberg und der LMU MÜnchen In-
nenstadt sowie der Neurochi¡urgischen Kliniken de¡ Universität Erlangen-

Nürnberg und der LMU MÜnchen j-m ersten Halbjahr 1991 korrigiert und größ-

tenteils ausgeglichen. Jedoch wurde vom Staatsministerj.um die fÜr die

Kliniken der Unlversj-tät Erlangen-NÜrnberg mitgeteilte Stellen-/Bettenre-

l-ation nicht auf der Grundlage der Kr-Stellen je durchschnittlich beleg-

tem Bett, sondern der Kr-Ste1len je Pl-anbett ermitteft. Die vom Staatsmi-

nisterium mitgeteilten Zahlen sind deshalb mangels Vergleichbarkeit nur

bedingt aussagekräftig.
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l¡rlie dj-e vom staatsministerium mit.qeteÍlten Zahlen ferner zeigen, hat sich
im ersten Halbjahr 1991 die Stel_1en-/Bettenre.lation im Normalpflegebe-
reich der Augenkliniken der LMU München (0,44) und der universität wür,z-

burg (0,34), der Kinderkliniken de¡: Universität Erlangen-Núrnberg (0,61)
und der universi-tät würzburg (1,08) sowie der psychiatrischen Kliniken
cier Universi-tät ErJ-angen-Nürnberg (0,48) und der LlvlU l4ünchen (0,7g), irn

Ïntensivbehandlungsbereich der Frauenkliniken der LMU München fnnenstadt
(3,05) und Großhadern (2,33) sowle der Neu::ologischen Kl-iniken cler uni-
versität bJürzburg (3,2r) und der Ll4u München (2,62) ebenfarls z.T. erheb-
lich geändert. Jedoch bestehen unter Berúclcsichtigung des Zentrafisie-
rungsgraces der pflegerischen versorgungsdienste und des Einsatzes von

klinischem Hauspersonal- im Normalpfle.qebereich insbesondere zwischen den

Killderkliniken der Universitäten Er1-angen-Nürnberg und l¡lürzburg sowie den

Psychiatrischen Kliniken der universität Erlangen-Nürnberg und dgr LMU

MÜnchen, im fntensivbehandlurrgsberei-ch zwischen den Frauerrkl-i.niken lnnen-
stadt und Grcßhadet'n der LMU München und den t'leu::ologischen Kliniken der
Universität WÜrzburg und der LMU l'4ünchen weiterhin erhebliche Abweichun-
gen. Auch in dj.esen Fä11en hat das Staatsmirristerium die für die Universi-
tät Erlangen-Nürnbelg u¡rd die LMU München mi-tgeteì-rte stellen-/Bettenre.-
lation auf der GrundJ-age der Kr-stel1en je Planbett und riicht der Kr-stel-
l-en je du::clrschnittlich belegtem Bett ernrj-ttert, so daß auch hier den vom

Staatsmj.nisterium nritgeteilten Zahlen mangels Vergleichbarkeit nur eine
bedingte Aussagekraft beigemesserr werden kann.

Soweit das Staatsmini-sterium zur Begründung cJer unterschiedlichen Stel-
lensltuatíon im stationären PfJ-egebereich von Kliniken gleicher Fachrich-
tung auf bestehende Unterschiede j-nnerbetrleblicher Art (2.8. unter-
schiedliche Stationsgrößen, Gestaltung der Schi.chtpläne, Qualifikation
des Pflegepersonals und der stationshilfen, Einsatz von sitzwachen, bau-
l-iche Besonderheiten) hingewiesen hat, könrrten diese nach Ansicht des QBH

durch Ausschöpfung organj-satorischer Kolrekturmöglichkeiten größtenteils
bereinigt werden.

Das staatsministerium hat z\{ar zugesichert, um eine gleichwertige und

ausgewogene Stell-enausstattung i¡n Be¡ej-ch des stationären Pfl-egedienstes
bemÜht zu sein, ist jedoch nj-cht bereit,'auf der Basis des untersuchungs-
ergebnisses des OBH eine Urnschichtung der Stellen in den Universitätskli-
niken vorzunehmen. Es vertritt viermehr die Auffassung, daß erst mit der
nach vrie vor ausstehenden Bechtsverordnung gemäß $ 1g Abs. 2 des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes eine einheitl-iche Grundì-age zur Bestimmung des
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Personalbedarfs im Pflegebereich zur Verfügung stehen wird und sich des-

halb die Benrühungen, ei-ne ausgewogene Ste.lLenausstattung aller Kliniken
zu erreichen, am Maßstab dieser Verordnung orientieren mÜssen.

Der ORH ist denrgegenüber der Meinung, daß die zum nicht geringen Te1l mj-t

Arbeitsüberlastung begrûndeten zahlreichen Kündigungen des Pflegeperso-

nals und die daraus resultj-erende schwier'ige Situation im Pflegedienst

der Uni-ve¡sitätskliniken bereits jetzt dringend zumindest organisatori-
sche Maßnahmen zur Mj-lderung der unterschiedlj.chen Belastungsverhältnisse

des Pflegepersonals j-n den Krankenstationen erforderl.ich nlachen. Das

Staatsminj-sterium sollte deshalb - unbeschadet der derzeit unclekl.ärten

Bedarfslage im Berelch des Pflegedienstes - versuchen, durch personelle

Umschichtungen eine mögli-chst gleichmäßige Stellen- und Arbeitssituation
zu emeichen. Damit dürfte auch Klagen aus Einzelbereichen über eine sig-
nifikante Unterbesetzung im Pflegebereich besser begegnet werden körrnen.

Für den Pflegedienst 1nr stationären Bereich der UniversÍtätskl.iniken be-

stehen - wie generell im Krankenhausberej-cir - kej-ne anerkannten Bemes-

sungsparameter' für eine bedarfs- und aufgabengerechte Personalermittlung.
In der Vergangenheit waren die auf die 40-Stunden-lnJoche urngerechneten An-

haltszahlen der Deutschen Krankenhausgesellschef't (DKG) aus dem Jahr 1969

eine gewisse Hilfe für die Bemessung der Personalbesetzung im pflegeri-
schen Bereich de¡ Krankenhäuser. I'lach einer bereíts 1978 getroffenen

Feststellung der Konferenz der Gesundheitsminister de¡ Länder können

diese Anhaltszahlen aber lediglich als Näherungswe¡:te und Orientierungs-
hilfen angesehen werclen. Im Hinblick auf die Intensivierung und Ausvrei-

tung des Leistungsgeschehens im Krankenhausbereich entsprechen die An-

haltszahl-en der DKG aber nach Auffassung der Krankenhausträger inzwÍschen

nicht 'mehr den Gegebenheiten.

Eine aufgabengerechte Personafausstattung der Krankenstationen in den

Universitätskliniken ist nicht nur ein dringendes Erfordernis zur Bewã1-

tigung der angespannten Personallage im Pflegedienst; ihr kontmt wegen ih-
rer Auswirkungen auf den Pflegesatz (rd. 70 v.H. der gesamten Betriebsko-
sten der Universitätskliniken sind Personalkosten) auch aus finanzwirt-
schaftl-j-cher Sicht erhebliche Bedeutung zu. Die Stellenausstattung gerade

im Bereich der Krankenstationen der UniversitätskU-niken kann deshalb

kein klj-nikinterner Vorgang sein. Soweit die Zahl der SteIIen bei der Be-

messung des Pflegesatzes nicht berÜcksichtigt wird, mÜssen die Kosten aus

Haushaftsmitteln getragen werden und erhöhen damit den Zuschußbedarf de¡
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KlinÍken. Auch aus diesem Grund sind sowohl von den Klinikträgern aLs
auch von den Krankenkassen anerkannte G¡unclsätze für die personalbedarfs-
ermittlung im Berej-ch des Pflegedienstes von besonderer talichtigkeit.

4lì-4.1 $ 19 Abs. 1 des Gesetzes zur vriltschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser
und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsge-
setz - KHG) verpfJ.iclrtet mit Wirkung vom 1. Juli 1982 dj-e DKG und die
Spitzenverbände der Träger der gesetz.l-ichèn Krankenversicherung (GKV),
unter Beachtung der medizi-nischen und technischen Entwj.cklung gemej-nsarne

Empfehlungen Über Maßstäbe und Grundsätze für die t¡lirtschaftlichkeit und
Leistungsfählgkeit der Krankenhäuser, insbesoncje::e für den personalbedarf
und die Sachkosten, zu erarbeiten. Die mehrfachen Versuche der DKG und
der Spitzenverbände der Träger der GKV, j-m Personalbereich der Kranken-
häuser eine Selbstverwaltungslösung nach g 19 Abs. i- KHG zu erreichen,
blj-eben allerdings erfolglos.

Kommt eine gemeinsame Empfehlung der DKG und der spitzenverbände inner-
halb eines Jahres nicht zustande, bestimmt nach g 19 Abs. 2 KHG die Bun-
desregierung mit Zustirnmung des Bundesrates die Maßstäbe und Grundsätze
fÜr den Pe¡sonalbedalf und dÍe Sachkosten durch Bechtsverordnung. Eine
solche Lösung auf dem verordnungsvrege wurde bislang lecJiglich für den
Personarbedarf irr der stationären psychiatrie durch die ab 1. Januar 1g91
in Kraft getretene Psychiatrie-personalverordnung getroffen. Für den
Pflegedienst der somatischen Akutkrankenhäuser steht eine Verordnung der
Bundesregierung aber. nach wie vor aus.

TnzwisÈhen hat der Lancltag mit Beschluß vom 13. Juni 1gg1 (LT-Drucksache
!2/2108) die staatsregierung gebeten, auf die Bundesregierung einzuwir-
ken, daß diese die nach $ 1g Abs.2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
vorgesehene Rechtsverordnung Über die Pe¡sonal.anhaltszahJ.en umgehend er-
1äßt, um der nicht meh¡ zumutbaren A¡beitsübe¡lastung des pflegepersonals
entgegenzurvirken .
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ZWEITEB TEIL

Bayerischer Rundfunk

Die Prüfung der 'Fernsehproduktion führte zu zahlreichen Einzel-
feststellungen aus denen der ORH eine Beihe von Empfehlungen ab-
geleitet hat.

Bei der Prüfung des Hórfunks fiel vor allem auf, daß der BR bei
Vertragsverhältnissen nrit einzelnen Mitarbeitern zu großzÜgig
verfahren ist.

Über die finanzielLe Situation des Bayer. Rundfunks (BB) hat der ORH den

Landtag in Zusammenhang mit der zum 1. Janua¡ 1992 geplanten -Erhöhutrg der

Bundfunkgebühren mit Sonderbericht vom 2L. Oktober 1991 unterrichtet.
Zuvor hatte de¡ 0RH letztmals im Jahresbericht 1987 Prüfungsergebnisse

, aus dem BB dargestellt. Seither hat er beim BB eine Reihe von Untersu- '

chungen angestellt, aus denen im folgenden Über die PrÜfung

der Fernsehproduktion und

ausgewäh1ter Bereiche des Hörfunks

berichtet wird.

Fernsehproduktion

Prúfungsgegenstand

Gegenstand der Untersuchung waren neben dem eigentlichen Produktionsbe-

t¡ieb Fe¡nsehen alle Vorgänge im redaktionelLen, organisatorischen, finan-
ziellen und produktionstechnischen Bereich, die mit der Herstellung und

Abwicklung von Fernsehproduktionen zusammenhängen. Dabei waren Rundfunk-

freiheit und Programmauftrag zu beachten.

47.L.2 Einzelfeststellungen

Aus der FüIle des Material-s können nur einzelne Punkte beispielhaft dar-
gestellt und thesenartig zusammengefaßt werden:

47 .t

47.1..7



- 256 -

a) Interne (indirekte) Kosùen

Der BR weist den Redaktiorren fü¡ einzelne Produktionen im Rahmen des

Projektplans lediglich einen Etat für die cjirekten Kosten (Gagen,

Fremdl-eistungen, Material, Reisekosten usw.) zu, nj^cht aber filr clie

indirekten (Nutzung eigenen Personals und eigener Sachkapazitäten).
A1s Ergebnis der Erörterungen mit dem BB soll es zwar bei diesem Ver-
fah¡en bleiben. Es mússen aber Wege gesucht werden, die indirekten Ko-

sten, die ej-ne erhebliche Größe darsteJ-len, den Redaktionen deutlich
zu machen und so deren Kostenbewußtsein zu schärfen, das bisher nicht
i-mmer genügend áusgeprägt war. Wi¡ sehen darin eine Daueraufgabe des

Produktionsbetriebes, der dabei der Unterstützung durch die Leitungs-
ebene bedarf.

b) Gesamtplanung/Realisiertng /Abreclmung der Froj ekte

Die Mittel für einzelne Projekte im Projektplan müssen realj-stisch,
aber kriapp gehalten werden, um einen Twang zu wirtschaftlj-chenl Ver-
halten und zur bestmöglichen Nutzung der eigenen Kapazitäten auszu-

1ösen.

Die Interessen des P¡oduktionsbetriebs müssen möglichsi: frühzeitig
Eingang in die Projektplanung finden.

Das Bemühen des BB, den Produktionsbetrieb in der PJ.anung zu "über-
lasten" muß fortgesetzt und i.n einzeLnen Bereichen noch verstärkt
werden,

Die Bindung an die Kalkulation - vor all-em auch an deren tatsächliche
Vorgaben - rnuß noch ernster genommen vrerden,

Die Mittelfreigabe nach Produktionsbeginn darf nicht dì-e Regel, son-

dern al-Ienfalls die Ausnahme sein.

Die Aktualität der Kostenverfolgung

- auch unter verstärkter Ausnutzung

bessert werden.

Bei der Abweichung von Planansätzen

ernster genommen werden.

bei Laufenden Produktionen muß

der Möglichkeiten der DV - ver-

muß die Begrünclungspflicht noch
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c) Leistungsplan und Abrechnung

- In einigen Bereichen des Produktíonsbetriebs war das Personal in der
Vergangenheit nicht immer zu 100'v.H. ausgelastet.

- Bestimmte Abrechnungsmodalitäten ergeben tej-lweise ein allzu pau-
schales, tei-lweise ein gegenüber der ReaLität zu günstiges Bild.

d) Produktionsstundennachreise

- Teilweise werden Produktionsstundennachwej-se zu spät abgegeben, wo-

durch die Disposition erschv,/ert wird.

- Unstimmigkeiten in den Produktionsstundennachweisen sollten öfter
überprüft werden.

e) Produktionsauftrãge/Fremdleistungen

- rn Einzelfä1len könnten noch Produktionsaufträge durch restlosp Aus-
nutzung eigener Kapazitäten - u.U. auch durch Einsatz freier Mitar-
beiter - vermieden vrerden

- In Einzelfällen hätten lrle¡kstattaufträge an Dritte bei frühzeitiger
rnformation des eigenen Ausstattungsbetriebs vermieden werden, kön-
nen.

f) l{eitere Einzelbereiche

- Bei Moderationssendungen ist eine verkürzung der studiobelegungszei-
ten denkbar.

- Bei zeitnäherer Nachbearbeitung von Produktionen unter identischer
personeller Besetzung wËire eine Verríngerung des Aufwands möglich.

- Das Drehverhä1tnis (belichtetes MateriaL im verhältnis zur sende-
zeit) so1Ite noch sorgfältiger überwacht werden.

- Das ArchivmateriaL könnte noch intensiver genutzt werden.
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Zusanmengefa8tes Ergebnis und grundsãtzliche Hinweise zur l{i¡tschaftlich-
keit i¡ der Fernsehprodukti.on

Unbeschadet unserer Feststellungen, Anregungen und Empfehlungen sind wir
insgesamt zu dem Ergebnis gelangt, daß der BB seine Produktionsaufgaben

unter Berücksichtigung der komplexen Aufgabenstellung mit dem Bemühen um

t¡Jirtschaftlichkeit und im wesentlichen effektiv abwickelt. Die Quint-
essenz unserer Erkenntnisse haben wir in einigen grundsätzlichen Hinwei-
sen zur Wirtschaftl-ichkeit in der Fernsehproduktion wi.e folgt zusammen-

gefaßt:

a) Stellung der Fe¡nsehproduktion innerhalb des BR

Die wirtschafth-che Einheit Fernsehproduktion verfolgt keinen Selbst-
zweck. Sie ist vi-elmehr ej.n Instrument zur Erstellung von Fernsehpro-
gramm und damit "Werkzeug" zur ErfÜ1lung des Programmauftrages. Dem-

entsprechencl wird das erreichbare l'laß an l,rlirtschaftllchkeit wesentlich
dadurch beeinflußt, welche Anforderungen von Programmseite an die
Fernsehproduktion gestellt werden, LJnterschiede im Programmbedarf kön-

nen zu Schwankungen j-n de¡ Nutzungsinterrsität führ.en. Aus diesen Grün-

den ist es erforderlich, daß von Programmseite noch stärker auf die
Gegebenheiten in der Fernsehproduktiorr Bücksicht genommen wird, um

dort eine möglichst hohe Produktivität zu erreichen.

b) Aufgaben der Fernsehproduktion

Es gibt keine Festlegungen dazu, in welchem Umfang eine Rundfunkan-

stalt Programm eigenproduzieren urìd hierfür Produktionskapazitäten
vorhalten so1lte. Es liegt im Ermessen der jeweiligen Anstalr, zu ent-
scheiden, vrelche Produktionsaufgaben sie selbst in Form von Eigenpro-
duktionen erfüllen wiIl" Hier ist eine Bandbreite von reiner Programm-

präsentation über ei-ne zusätzliche Eigenproduktj-on von aktuellen Sen-

dungen bis hin zur Produktion von Sendungen aller Programmgattungen

denkbar. Je nachdem, wie weit de¡ Rahmen gesteckt wird, ergeben sich
unterschiedliche Auswirkungen auf dle Wirtschaftli-chkeit. So besteht
z.B. bei Eigenproduktion von Aktualität die Notwendigkeit, Kapazitäten
vorzuhal-ten, die nicht immer zun Einsatz kommen. Eine vielseitige Auf-
gabenstellung dürfte Ím allgemeinen zu einenr tröheren Grad an hlirt-
schaftlichkeit führen. Grundsätzlich muß ein die Produktionskapazitä-
ten deutlich übersteigendes Aufgabenvolumen vorhanden sei-n, um eine
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optimale Auslastung zu erreichen, 7u' berûcksichbigen ist außerdem, daß

die Fernsehproduktion jeweils Unikate herstellt, dì-e eine Schematisie-

rung beim Produktionsablauf nur in begrenztem Umfang zulassen.

c) AuBere Einf,lûsse

Dj.e für einzelne Produktionen von der Fer:nsehproduktion zu erbrin-
genden Lei-stungen werden durclr die sich ständig nach oben entv,rik-

kelnden Standards beeinflußt (Zahl der Kameras bei. Sportübertragun-

9€tr, Tlickeffekte u.ä.). Auslöser für diesen Trend sind dabei u.a.
Konkurrenzúberlegungen zwischen öffentl-j-ch-rechtlichen Anstalten und

internationale Volgaben.

- Auch arbeitsrechtliclre Bestì-mmungen (Arbeitszeì-tverordnung, Tarif-
vertrag, Sicherheitsbestimmungen usv{.) setzen Grenzen für den Ein-
satz und die Nutzung der Produktionskapazitäten. Je stärker die ta-
rifvertraglichen Ve¡einbarungen die Besonderheiten der Aufgabenstel-
lung der Fernsehproduktion berücksichtigen, desto günstiger wird
slch dies auf den Produktiorrsaufwand, auswi-rken (Disposltionsspiel-
raum, FunktionskoppeJ-ung) .

- Daneben kann eine verstä¡kte Vergabe von ProduktionsLeistungen an

frej.e Unternehmen, v,,íe sie teil-weise von verschiedenen Seiten ange-

regt wird, Auswirkungen auf den Nutzungsgrad der eigenen Produk-

tj-onskapazitäten haben. Dies nlacht eventuel-l eine Anpassung dieser
Kapazitäten erforderlich.

d) umf¡ng der Produktionskapazitäten

Die G¡öße de¡ wirtschaftlichen Einheit Fernsehproduktion hat sich nach

Art und Umfang der Aufgabenstell-ung unter Berücksichtigung der äußeren

Bedingungen zu richten. G¡ößere Anderungen bestehender Kapazitiíten
sind in der Begel kurzfrístig nicht möglich. Dles setzt ei-ne Abstim-

mung auf die Programmanforderungen voraus. Dabei ist zu berücksichti-
gen, daß di.e Programmstruktur Anderungen unterurorfen ist. Deshalb müs-

sen die Produktionskapazitäten vielseltig einsetzbar sein, ohne daß

sie so auszulegen sind, daß auch a1le anfalfenden Spezialaufgaben

selbst erledigt werden können. Eine variabl-e Nutzungsmöglichkeit füh¡t
dazu, daß die Kapazitäten unter Umständen auch für unterwertige Aufga-
benstellungen einzusetzen sj-nd.
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Umgekehrt ist es aber auch erforderfich, daß das Programm bei seinen

Ents0heidungen die Gegebenheiten in de¡ Fernsehproduktion noch stärke¡
j-n Betracht zieht. Dies gilt insbesondere im Hinblick darauf, daß die
vorgéhaltenen Produktionskapazitäten erhebliche Fixkosten verursachen.

Von diesen Fixkosten entfall-en ca. 80 v.H. auf Personalkosten. In die-
sem Berej-ch bestehen in der Regel langfristige fj-nanzielle Verpflich-
tungen. Insbesondere die Personalausstattung soflte deshalb so bemes-

sen sein, daß nicht a1l-e Anforderungen abgedeckt werden können. FÜr

Spitzenbedarf sollte grundsätzLich der freie Markt j-n Anspruch genom-

men werden,

Bei der Festlegung des Umfanges der Produktionskapazitäten muß auch

berücksichtigt werden, daß diese nicht speicherbar sind. Das bedeutet,

daß nicht genutzte Produktionstage j-rn Bereich Cer Sachkapazitäten

nicht nachholbar sind. Dies gilt analog für cJie Personalkapazitäten,

wenn sich innerhalb des Abrechnungs- und Ausgleichszeitraumes ein Un-

terstundensaldo ergib'b.

Grundsätzlich ist auch zu t¡edenken, daß eine großzügige Vorhaltung von

Produktionskapaz-i.täten, sowohl in mengenmäßiger Hinsicht als auch im

Hinblick auf die technischen Möglichkeiten, dazu führen kann, daß zu-

sätzlicher, ansonsten nicht vorhandener Beda¡f geweckt wird.

Festzuhalten ist, daß knapp bemessene Produktionsmittel ein höheres

Maß an t¡lirtschaftlichkeit erwarten lassen-

e) Abuicklung der Prcduktionsaufgaben

l¡lesentliches Merkmal- jeder Fernsehproduktion j.st die TeamarbeÍt. Für

die bei e-iner Produktion anfal-lenden unterschiedlichen Aufgaben ist
eine Reihe von Spezialisten erforderlich. Die Aufeinanderfolge der

Arbeitsabläufe führt dazu, daß nicht all.e Teammitglieder gleichzeitig
im Einsatz sein können. Wirtschaftlichkeit hängt in hohem Maße von der

effektiven Zusammenarbeit der einzelnen Teammitglieder ab. Wichtig ist
eine entsprechende Qualifikation und hohe Motivatj-on der an der Pro-

duktion beteiligten Mitarbeiter (Ausbildungsstand, Berufserfahrung,

Fortbildung, vielseitige Einsetzbarkeit, Betriebsklima) . Auch die
Altersstruktur der Mitarbeiter spielt dabei eine Bol1e.
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Die fÜr die r,¡i¡tschaftllche Durchführung verantwortlichen Mitarbeiter
müssen über ausreichende Durchsetzungsmöglj-chkeiten verfügen, darnit
bei Bealisierung der Produktion neben künstlerlschenr und technischem
Ans¡ruch den t,'Jirtschaftlichkei-tsüberJ.egungen im nöt j-gen Maß Rechnung
qetragen wird, Dies setzt voraus, claß sie nrt den hierfür notwendigen
Vollmachten ausges'battet werden,

Weitere wesentliche Voraussetzungen für eine wi¡tschaftliche Beal-jsie-
rung der Produktj-onen sincj ei-ne rechtzeitige und umfassende Vorberei-
tung, eine durchclachte Konzeption und ej.ne professionelÌe Arbeitsweise
(Dokumentation der Dreharbeiten, Einhaltung des Drehverhältnisses,
vorbereitung der Bearbeitung, Erstellung von Drehpran und produktions-
mitteilung, Kalkulation der Kosten u.v.a.m.) sowohl auf seiten der Be-
daktionen a1s auch auf seiten der Fernsehproduktion. Die Ej_nbeziehung

des Fachwlssens der Prodr.rktionsmitarbelter bereits im Planungsstadium
ist dabei unverzichtbar, Dj-es erfordert es, den rnformationsaustausch
zwischen all-en be'beiligten Stellen zu optirnieren.

Großen Einfruß auf dle wirtschaftriche umsetzung von produktionsvorha-

ben hat eine beda¡fsgerechte Zuteilung der KapazJ-täten (aufgabenbezo-
gene Disposítion, keine starren Größen in der Teamstärke, in den Zeit-
vorgaben usw., keine überzogene vorhaltung aus sicherheitsüberlegungen
heraus) . Dies setzt eine effiziente Organi sation und Arbeitsweise der
disponierenden Stel-len voraus.

Der Qualltätsstandard der jeweiligen produktion muß ihrem steLlenwert
im Programm entsprechen. Qualltät um ih¡er selbst willen, die vom

Zuschauer nicht rnehr wahrgenommen wircl, ist zu vermeiden. Dabel ist
al.lerdings der Gesichtspunkt einer möglichen weiterverwertung mit ein-
zubeziehen,

Die technische umsetzung der Produktio¡rsvorhaben ist möglichst ratio-
neII zu gestalten. Hierbei bieten sich u.a. Blockproduktionen, Bau-
steinsysteme, standarddekorationen, technische Grundausrüstung häufig
für Außenproduktionen genutzter Lokalitäten a1s geeignete Maßnahmen

an.

Bei der Durchführung einzelner Produktionen j-st auch clarauf zu achten,
daß Entscheidungen von übergreifender Auswirkung (2.8. Kauf oder Miete
von Produktionsmj-tte1n, die auch bei anderen produktionen eingesetzt
werden können) so zu treffen sind, daß die fûr den BR insgesamt wirt-
schaftlichste Lösung erreicht wird.
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f ) Steuenrngsinstrunente

Um Wirtschaftlichkeit bei der Fernsehproduktion zu gewährleisten, mÜs-

sen vorhandene Vorgaben wirksam durchgesetzt und weitere Steuerungsin-

strumente geschaffen werden.

Als Vorgaben in diesern Sinne sind z.B.

- dj.e Setzung eines engen Rahmens hinsichtlich der Ausstattung der

einzelnen Produktionen mit Finanzmitteln bei der Erstellung des Pro-
j ektplanes ,

- die Verbindlichkeit der in den Kalkulationen festgestellten Fj.nanz-

und Produktionsmittel,

- die Einhaltung angemessener Fristen,

- die unterschiedliche Behandlung der sogenannten direkten und indi-
lekten Kosten,

- die Regelung von Verantwortlichkeiten und Handlungsbefugnissen

anzusehen.

Al-s Steuerungsinstrumente sind in erster Linie der Projektplan, der

Leistungsplan der Fernsehproduktion und der Produktionsplan, die Kal-

kulationen, die Kostenverfolgung, die Abrechnung der Produktionen und

die Begründungspflicht bei Abweichungen zu nennen.

Die Vergabe von Produktionsaufträgen und die ïnanspruchnahme von

Fremdleistungen sollte ausschließlich durch die Fernsehproduktion uncl

nur unter der Voraussetzung, daß keine eigenen Kapazitäten zur VerfÜ-

gung stehen, erfolgen.

Folgenrngen aus den vorgenannten [iberlegungen

GenereLl ist anzumerken, daß die Beurteilung der l¡rJirtschaftlichkeit durch

das Fehlen objektiv nachprüfbarer Bewertungsmaßstäbe erschwert wird, Ins-
besondere fehlt €s, bedingt durch die Aufgabenstellung der öffentlich-
rechtlichen Fundfunkanstalten, an einer sich in Gewinn ausdrÜckenden Er-

folgsmeßzaht. Auch die Anzahl der erstellten Produktionen oder der Umfang

der produzierten Sendeminuten sind nur beschränkt als Meßgrößen geeignet.
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Aus diesen GrÜnden erscheint es um so wichtíger, die 1n den vorstehenden
AusfÜhrungen angesprochenen Überlegungen zur I'rlirtschaftlichkeit bei der
Gestaltung des Bet¡iebes und bei de¡ Umsetzung der Produktionsvorhaben
einzubeziehen. Dabei sind ständig weitere Anstrengungen zur gptimierung
der l¡rlj_rtschaftlichkeit zu unternehmen.

47.1-.5 Stellungnahlne des BR

47.2

47.2.7

Meinungsverschieclerrheiten mit dem BH bestehen nur in einigen wenigen
Punkten, rnsgesamt sind unsere FeststelÌungen, Anregungen und Empfeh-
lungen auf hohe Akzeptanz gestoßen. Zum großerr Tej_l_ werden sie bereits
umgesetzt,

Hörfunk

Prûf.ungsgegenstand und -verlauf

Gegenstand der untersuchung waren neben den Hauptabteilungen produktion,
Hörfunk und Sendeleitung verschjedene Bereiche aus den Hauptabteilungen
Musik und unterhaltung und der Abtei-1ung Musikproduktion und Kl_angkörper.
Dos Ergebnis der untersuchung war nicht ganz so unumstritten wj-e bei der
Fernsehproduktion, aber auch hier ist die Kooperationsbereitschaft des BB

während der Prüfung hervorzuheben.

47.2.2 Ergebnisse

Die Ergebnisse können angesichts des umfangs der prúfung wiederum nur
beispi-elhaft dargestellt werden:

a) hoduktion Hõrfunk

- Die derzej-t dem BB zur Verfügung stehenden Kontrollj-nstrumente rei-
chen nicht aus, um die Fiage nach dem wirtschaftlichen und sparsamen
Ej-nsatz der P¡oduktionsmittel befri-edigend zu beantworten. fnsbeson-
dere wäre eine stärkere Beachtung des Kostenverursachungsprinzips
erforderlich. Eine Kostenträgerrechnung existiert nicht. sie wäre
allerdings auch mit erheblichem Aufwand verbunden. t,,lir sind der Mei-
nung, daß auch ohne eine Kostenträgerrechnung verbesserungen möglich
wären, wenn ei-n eigener Kostenplan eingerichtet würde, in dem die,
rnanspruchnahme der Produktionskapazitäten gesondert für jeden pro-
grammbereich/Sendereihe .geplant und abgerechnet wi¡d. De¡ BB hält
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unsere Überlegungen für "pIausibel",
liche PlansteLlen zu benötigen. Die

nicht abgeschlossen.

meint aber híerfür drei zusätz-
Erörterungen hierüber sind noch

hJir haben empfohlen, Bedakteuren vermehrt die technische Bearbeitung

im Tonträgerbereich zu übertragen, wï.e dies in Einzelfällen schon

geschah bzw. eingeplant wa¡. Der BR ist unserer Anregung, vor allem

im Bereich von Bayern 5, gefolgt.

b) SendeleÍtung

Beim Schallarchiv (das rd. 587 000 Ïonbräger enthä1t) haben wir Ver-

besserungen der DV-Erfassung angeregt, die sich vor allem auf die
Feststellung der Einsatzhäufigkeit und die Erfassuug des Hörfunkpro-
grammvermögens beziehen. Der BB ist gemeinsam mít dem Süddeutschen

Rundfunk dabej., ein verbessertes Verfahren zu entwickeln.

Im Zwj.schenarchiv, in dem sich nur Produktionen befinden sollten,
die noch nicht fertiggestellt sind, lagerten zu hohe Bestände (1n

einigen Fäl-len seit vielen Jahren) und u,aren damit für das Programm

nicht oder nur eingeschränkt zugänglich. Der BR ist dabei, die Be-

stände abzubauen.

c) Schichtdienste in hoduktion und Sendeleitung

Zahlreiche Mitarbeiter irr diesen Hauptabteilungen leisten Schicht-
dj.enst und bleiben regelmäßig unter der wöchentlichen Arbeitszeit von

38,5 Stunden. Der BR hat auf verschiedene tatsächliche und tarifliche
Bedingungen hingewiesen, die es erschweren, die volle Arbeitszeit aus-

zuschöpfen. Dennoch sind wir der Meinung, daß wej-tere l4aßnahmen mög-

lich und notwendig sind, um die entstehenden Unterstunden ôbzubauen.

d) llusikproduktion und Ktangkõrper'

- !{ir hatten schon ',,früher Bedenken gegen die Ausgestaltung des Ver-

tragsverhältnisses mit dem Leiter dieser Abteilung geltend gemacht.

Das Vertragsverhältnis wurde mittlerweile vorzeitig beendet.

Über die Klangkörper (Symphonieorchester, Bundfunkorchester, Chor)

haben wir inzwischen eine gesonderte Prüfung durchgeführt. Der

Sch¡iftwechsel ist noch nicht abgeschlossen.
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e) Hauptabteilung Unterhaltung

wi¡ haben festgestellt, daß verschiedene f-lusikredakteure unterbe-
schäftigt waren, r¡rährend andererseits erhebliche Aufwendungen fllr
freie Mita¡beiter entstanden si-nd. Der BB räumt das ein und weist
darauf hi-n, daß die stellen inzwi-schen ausgeschiedener Mitarbeiter
nicht wieder besetzt worden sei-en und er beabsichtige, auch weiter-
hin so zu verfahren.

- Prominente frei-e flitarbej-ter wurden in Einzelfä11-e¡r zu Bedi-ngungen
beschäftigt, die nicht nur hinsichtlich des Honorars, sondern auch
der tatsächlichen Abwickrung sehr großzügig waren. rn einem Fall hat
der BB die weitere Beschäftigung eines Moderators als nicht mehr
vertretbar angesehen. Er hat mítten im laufenden Vertragsve¡hältnis
auf dessen l4i-tarbeit verzichtet, sein Honorar aber bis zum Encle des
Vertrags weiterbezahlt.

SchluBbemerkung

rnsgesanrt, fj-el beim Hörfunk auf , daß be j. der Gestal_tung und Abrlicklung
von Vertragsverhältnissen mit Mitarbeitern mitunter großzügiger ve¡fahren
u/urde, als dies - auch unter Berücksichtigung de¡ besonderen VerhäItnisse
einer Bundfunkanstalt - vertretba¡ erscheint.

48 Bayerische LandeszentraÌe fü¡ neue Hedien

47.2-3

Di-e finanzielle Situation der Bayerischen Landeszentral-e für
neue Medien hat si-ch nach Inkrafttreten des Bundfunkstaatsver-
trags vom 1./3. April 1987 außerordentli-ch gut entwi-ckelt. Diesführte dazu, daß nach At¡ffassung des ORH soîohI im Bereich der
Personal-kosten und der sonstJ-gen Ausgaben al-s auch beí Erfü11ung
der eigentlichen Aufgaben zu großzügig verfahren wurde. Die BeIratu ische Mediengesetz soll_ten AnIaß sein,die BLM zu präzisieren und die Tendenz zurteil privaten Rundfunks über Gebühren zu
überdenken.

It8.1 Vorbemerkung

Die mit Medienerprobungs- und -entwicklungsgesetz (MEG) von 22. November
1984 errichtete Bayerische Landeszentral-e für neue Medien (BLM) hat am

1. April 1985 ihre Tätigkeit aufgenommen. sie nimmb für die neuen Medien
entsprechend der vorgabe des Art. 111 a Abs. 2 der Bayeri_schen verfassung
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dle öffentliche Verantwortung und öffentl-ich-rechtliche Trägerschaft
wahr. Die AufgabensteJ-Iung umfaßt Überwachungs- und Kontrollbefugnisse
bei der Veranstal-tung von Rundfunk unter Einbeziehung privater Anbieter.
Daneben hat die BLM auch gestalterische Vorgaben zu setzen. Mit Rücksicht
auf die schwierige Anlaufphase und die besondere Belastung, der die Mit-
arbeiter de¡ BLM damals ausgesetzt waren, haben wir erst Anfang 1991 eine
Prüfung durchgefùhrt. Zej-t1ich erstreckte sie sich auf die Geschäftsjahre
1985 bis 1989 und bezog in Ausnalrmefäl-Ien Vorgänge späterer Geschäfts-
jahre ein.

Finanzielle Situation und Aufgabenstellung der BLH

Æ.2.7 fn den Jahren bis 1987 bestanderr die Einnahmen der BLM hauptsächlj-ch aus

dem Anteil an den Teilnehmerentgelten für Kabelanschlússe und aus Kosten-

erstattungen. Diese Einnahmen t¡el-iefen sich 1985 auf rd. 3 500 DM, 1986

auf rd. 94 000 DM und 1987 auf rd. 821 000 DM. Da sie nicht ausreichten.

den Etat der BLM abzudecken, war dÍ-e Aufnahme von Da¡1ehen in erlreblichem

Umfang e¡forderlich. Die Betej-l-igung der Landesmedienanstalten mit 2 v.H.

am BundfunkgebÜhrenaufkommen aufgrund des Rùndfunkstaatsvertrags vom

1./3. April 1987 führte bej- der BLM ab 1988 zu einer nachhaltigen Verbes-

serung der finanziel.len Situati-on (Einnahmen 1988: 17,6 Mio DM, 1989:

19,0 Mio DM, 1990: 22,3 l4i-o DM) und versetzte sj-e j-n die Lage, das Haus-

haltsvolumen deutlich auszuweiten. Damit war es ihr ab 1988 möglich, die
ei-genen - gegenüher den Jahren 1-q85 bis 1987 deutlich angestiegenen -
laufenden Kosten und Investitiorren zu decken und die in den Anlauf¡ahren
1985 bis 1987 benötigten Darlehen (Stand Ende 1987: 10,5 Mio DM) inner-
halb der Jahre L988 und 1989 um 6,5 Mio DM zurückzuführen. Ende 1990 war

die Darlehensschuld bis auf 1,5 Mio DM zuiückgezahlt.

Darüber hinaus vJôr die BLM in der Lage, auch die bj-s dahin über den

Staatshaushalt abgelvickelten Programm- und Investj-tionsförderrnaßnahmen ab

19BB aus eigenen Mitteln zu finanzieren und noch erheblich auszubauen.

Daneben verfiigt die BLM seit der e¡sten Überweisung des Gebührenanteils
im Januar 1988 über nicht unbedeutende Liquiditätsreserven. So betrugen

die aus Gebührenanteilen gespeisten Fes'bgeldkontenbestände 1988 durch-

schnj-ttlich knapp 3 l4io DM (Zinserträge rd. 114 000 DM) und 1989 durch-
schnittl-ich mehr als 5 Mio DM (Zinserträge rd. 350 000 DM). In der tsilanz
der BLM zum 31. Dezember 1989 konnt,e nach Ausgl-eich der Verlustvorträge
aus den Jah¡en 1985 bis 1987 (Stand 31. Dezember 1987: rd. 9,5 Mio DM)

erstmals ein Ei-genkapital in Höhe von rd. 2,0 Mj.o DM ausgewiesen werden.
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zun 31. Dezember' 1990 weist die Bi-lanz Bücklagen ín Höhe von rd.
4,5 Mio DM aus.

Bei Betrachtung ihrer finanzi.ellen si'bua'ùion ist zu beachten, claß die
LancJesrnedienanstalten auch an Gebührenerhöhungen teiihaben, die aufgrund
von Ëntwicklungen beschl-ossen werclen, die außerhalb ihres Bereiches l-ie-
gen' Die Aufgabenstellung der öffentfich-rechtlichen Bundfunkarrstalten,
der die Bundfunkgebüh¡en in erster Linie dienen, weicht näm1ich von clen

Aufgaben der l-andesmedierranstalten wesentlich ab. trJährend sich in den

Übrigen Bundesliindern aber zumj-ndest vom /lnsatz her ein Ausgleiclr dadulch
ergrbt, daß bei unberscl¡iedlicher Bedarfsentv¡icklung nicht benötigte Mit-
te1 durch dj-e im Rundfunkstaatsvertrag vorgesehene Abführungsr,,erpflich-
tung den Landesrundfunkans'balten oder sonsi,ígen Zwecken zufh.eßen, führte
die BLM bisher keine Mittel dafür ab, weil si.e auf dem standpunkt steht,
daß wegen zulässlger Verwenclung der Mittel (einschließlich Darlehensrück-
führung) keine konkrete AbführungsverpfJ-ichtung entstanden war. Bei der
offensj-ven Auslegung ihres Auftrags bedeutet dies, daß wohl auch in Zu-
kunft mit AbfÜhrungen aus dern Anteii.L an der Rundfunkgebühr durch die ELfll

nicht zu rechnen ist.

Die Gebührenerhötrung zun L. Janua¡ 1gg0 führte bei der BLM zu eínem Zu-
wachs an Gebühreneinnahmen von jährJ-ich rd. 2,6 Mio DM. Eine weite¡e Er-
höhung des BLM-Anteils um rd, 4 Mio DM bringt die Gebüh¡enerhöhung zum

1. Januar 1992 mit sich.1) Nach dem staatsvertrag über den Rundfunk im
vereinten Deutschland vom 3l-. Augusb 1991 sind die Landesmedienanstalten
an de¡ Gebührenerhöhung zum 1. Januar 1gg2 mit Ausnahme des Anteil-s zur
Finanzierung des Aufbaus des Rundfunks in den neuen Bundesländern in voI-
Ier Höhe beteí1igt (g 4 Bundfunkfinanzierungsstaatsvertrag). Das bedeu-
tet, daß sich auch die Gebûhrenerhöhr:ngen im Zusammenhang mit dem Europä-
ischen Kulturkanal und den bisherigen Bundesrundfunkanstalten auf den An-
teil der BLM e¡höhend auswirken.

Nachdem schon bisher die der BLM zur verfügung stehenden Mittel nicht i.m

vorgesehenen Umfang verwendet lverden konnten und weitere MitteÌ nach end-
gü1.tiger Tilgung der Darlehen im Zusammenhang mj-t den Anfangsverl_usten
für die BLM frei v¡erden, erschei.nt es dem OBH dringend erforde¡l_ich, den

tatsächlichen Bedarf der BLM kritisch zu würdigen. Es g11t zu vermei_den,
daß sich bei- der BLM der Bedarf an den Mittel-n und nicht die MitteL am

Bedarf orientieren.

1) vgl' Sonde¡bericht des ORH zur finanziellen Situation des Bayerischen Rundfunks vom
21. 0ktober 1991
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Æ.2.2 Für die zukünftige Entwicklurrg ist zu berücksichtigen, daß die Tötigkeit
der BLM, zumindest was Frequenzvergabe und 0rganisation von Programmen

betrifft, nach Beendigung der Aufbauphase mit geringerem Aur"wand verbun-

den sein dürfte.

Auch die Leistungen der BLM j-m Bereich der Förderung privater Angebote

und von Infrastrukturmaßnahmen sollten, auf Dauer gesehen, eher rÜckläu-
fig sein, lvenn nicht auch prívater Rundfunk zunehmend durch GebÜhren

finanziert werden soI1. Insbesondere im Förderbereich waren Dauersubven-

tionen nach dem bisherigen Verstàndnis vom dualen System nicht vorgesehen.

Nach unseren Feststelfungen bei der Prüfung hat di-e BLM schon in den Jah-

ren 1988 und 1989 den Auftrag des MEG, soweít es die Schaffung eines

wirLschaftlich tragfähigen Rahmens für clie Anbieti:r betrifft, zu weit-
gehend aufgefaßt und laufende Kosten der Anbieter, Kosten für technlsche

Neuerungen und Entwicklungen und Kosten von Untersuchungen und For-

schungsaufträgen übernommen.

Es wird eine Aufgabe der Formulierung des Bayerischen i'lediengesetzes, das

das zum 30. Novenrber 1992 auslaufende MEG ersetzen wird, sein, die Aufga-

benstellung der BLM näher zu präzisieren. Dabei wi¡d auch darüber zu ent-
scheiden sein, ob der 2%ige Anteil an der Rundfunkgebühr auch weiterhin
vo1l fúr Aufgaben der B[-M verwendet werden so11 (Art. L S 29 Abs. 2, S 38

des Staatsvertrags vom 31. August 1991-) . Die bisherige Praxis wird vom

vorliegenden Entwurf de:: Staatsregierung nicht in Frage gestellt. Im

übrigen präzisiert er zurar in verschiedenen Berei-chen die Aufgabenstel-

lung der BLM, erweitert sie aber auch und führt vor allem vor dem Hinter-
grund der stark arrwachsenden Finanzkraft der BLM in den Bereichen der

Programmförderung, der Medíenforschung und der Aus- und Fortbildung zu

einer zunehmenden Fj-nanzie:rung prj-vater Programmangebote aus öffentlichen
Gebühren. Tendenziell enthält er eine Abkehr vom ursprünglichen Gedanken

der ausschl-ießlichen Finanzierung privater Programme durch Werbung,

Die BLM weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, daß sie erst durch die
Gebührenfinanzierung in die Lage versetzt wurde, die ihr gemäß MEG vorge-

gebenen Aufgaben auch zu erfü11en. Frei verfügbare Liquiditätsreserven
hätten sich Ende 1990 nicht ergeben, da die zu diesem Zeitpunkt ausgewie-

senen Bücklagen zur ErfüI1ung von Aufgaben der BLM zweckgebunden r¡/aren.

Die Feststellung des ORit, die Mittel hätten nicht im vorgesehenen Umfang

verwendet werden können, sei unzut¡effend. ,
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Demgegenüber stelten wi-r fest, claß in der Bílanz zum Ende des Jahres lggg
von der BLM ein nicht zweckgebundenes Eigenkapital in Höhe von rd,
2 Mio DM ausgewiesen wurde. Daneben wurcjen in den Jahren lggg und 1gg9
die aus cler Anlaufzeit herÜhrenden Darlehen in weit höherem Maße als in
del ursprünglichen Hausha.ltsplanung vorgesehen - näml_ich mit 6,b Mio DM

s'batt 4 Mio DM - zurückgeführt. Dabei wurden ursprünglich für Förder-
zwecke und Fc¡rschungsprojekte vorgesehene Mittel (geplant lg8g und lggg:
14,3 Mio DM, tatsächlich aufgewendet lggg und 19gg: g,g Mi-o DM) verwen-
det. Die Bildung der Rückl-agen zum 33.. Dezenrber 1gg0 haben wir - weil zum
Prl'if ungszeì-t,punkt die Bilanz noch rricht vorlag - nicht näher untersucht.
Anzumerken ist aber, daB die Bildung cJerartiç¡er Rücklagen angesichts der
sicheren Erwartung erhetllicher Gebühreneinnahmen j-n den Folgejahr.en nicht
unproblematisch erscheint.

Grundsätzlich verweist die BLÞl in j-hrer SteJ.lungnahme zum Finanzbedarf in
der Zukunft darauf, daß, selbst wenn sich i-h::e Tätigkelt zukünf-tig in
Teilgebieten einschränken soll-te, andere Herausforderungen und die sich
fÜr das Bayerische Mediengesetz abzeichnenclen Aufgabenerweiterungen eine
Reduzierung des Finanzbedarfs nicht vertretbar erscheinen ließen.

Der OBH hä1t hierzu an seiner Auffassung feqt, daß nur eine präzisierung
der Aufgabenstellung der BLM eine Beurteiiung des tatsächlichen Finanzbe-
da¡fes zulassen würde und daß eine derartige präzi_sierung der Aufgaben-
stellung auch im sinne einer gegenüber der bisherigen Auslegung durch di_e

BLM engeren Fassung erfolgen könnte.

Haushaltsfährung

Die Haushaltspläne ab 1g86 wurden nachträg1ich und z.T. in erheblichem
Umfang geändert. Trotz der Nachträge und linclerungen ergaben sich zwischen
den Planansätzen und den fst-Ergebnissen beachtu-che Abweichungen. rn ein-
zelnen FälIen wurden vorgaben im steJ-1enplan nicht beachtet. Anfangs-
gehälter lagen über den Ansåitzen im ste11enplan, einzelne Zuragen waren
dort nicht genehmigt.

l¡Ji¡ haben die BLM gebeten, verstärkt darauf zu achten, daß genaue¡e und
realistischere Planansätze ermittelt werden. überhöhte Ansätze können zu
einer zu großzíjgigen Mittelbewirtschaftung führen. linderungen im Stelten-
plan sind durch den Verwaì_tungsrat zu gerrehmigen.
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Nach Auffassung der BLM haben nicht vorhersehbare Entwicklungen j-n den

Anlaufjahren und z.T. zu knapp veranschlagte Planansätze Nachtragshaus-

halte erforderlich gemacht. Dle Nachtragshaushalte hätten in allen Fäl1-en

durch Umschichtungen bei den Ausgaben oder durch Mehreinnahmen ausgegli-

clien werden können. Unsere Anregungen zur Stellenbewirtschaftung werde

die BLM kÜnftig beachten.

Nach unseren Feststellungen wurden jedoch fü¡ die Jahre 1988 und 1989 ur-
sprünglich überhöhte Planansätze bei den Aufwenduugen in den Nachtrags-

haushaften z.T. erhebfich reduziert. Die fst-Ergebnisse lagen dann wie-

derum unter di-esen nachträglich geringer veranschlagten Ausgabenansätzen.

48.4 Gebùhren der Deutsclren Bundespost fúr das fnkasso der Teilnehnerentgelte

Die Deutsche Bundespost erhält für' das fnkasso Cerzeit 24,78 v.H. cles

TeilnehmerentgeU:s fü¡ Kabelanschlüsse. Die Teilnehmerdatenverwaltung

soll- künftig durch die Fi¡rna Bayerische Medienservice GmbH erfolgen, an

cier die BLM und die 19 Kabelgesellschaften mit je 5 v.H. beteiligt sj.nd.

Für das reine fnkasso des Teilnehmerentgeits soll die Deutsche Bundespost

dann noch rd. 13,4 v.l{. der Teilnehrnerentgelte erhalten. l,,Ji¡ haÌten so-

wohl die bisherige a1s auch die künttig gepJ-ante Inkassogebühr der Deut-

schen Bundespost für zu hoch. Nach unse¡er Auffassung ist eine wei.tere

deutliche Absenkung des Inkassoanteils der Deutschen Bundespost dringend

erforderl-ich.

48.5 Personalkosten

Die Personalkosten sind von 655 000 DM im Jahre 1985 auf 4 085 000 DM im

Jahre 1989 angestiegen. Hauptursache hierfür war dj-e Aufstockung der Mit-
arbeiterzahl- von 14 auf 45. Gehaltserhöhungen wurden in Form von linearen
und strukturellen Erhöhungen vorgenommen. Eine Bindung an einen Tarif-
vertrag besteht nj-cht. Die st¡ukturel-Ien Gehaltserhöhungen betrugen zwi-

schen 100 und 2 100 DM (2,0 bis 19,6 v.H.) monatlich und betrafen jeweils
zahl-reiche, 1988 sogar den Großteil aller Mi.tarbeiter. Daneben wurden fÜr

alle Mitarbeiter erstmals ab 1987 lineare Gehaltserhöhungen vorgenornmen.

Diese beliefen sich zum 1. Januar 1987 auf 5 v.H., zrJn 7. Januar 1988 auf

4 v.H. und zum 1. Januar 1989 auf 2 v.H. l¡'leitere Verbesserungen in Höhe

von rd. 2 v.H. ergaben sich 1989 durch die Umwandlung des Urlaubs- und

Weihnachtsgeldes in zwei Sondervergütungen und die Erhöhung der vermö-

genswirksamen Leistungen.
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Sowohl die 1i-nearen a1s auch die strukturell-en Gehaltserhöhungen lagen
z.Ï. erheblich Über den Steigerungsraten im öffentlichen Dienst und beim

BR. Das zwj-schenzeitlich bei der BLM erreichte Gehaltsniveau liegt zumin-
dest in den tröheren Funktionsgruppen weit über dem des öffentLi.chen Dien-
stes und ist dem des BR verglei-chbar bzw. übersteigt dieses in einzelnen
Funktionen sogar.

Die BLM hat ihre Aufgaben in öffentlicher Verantwortung und in öffent-
1i.ch-rechtlicher Trägerschaft r^¡ahrzunehmen. sie j-st dem öffentLichen
Díenst i-m weiteren Sinne zuzurechnen. ldenn auch die BLM kei-ne familien-
bezogenen Zlrsch1äge ger^rährt, so halten lvir das derzeitige GehaÌtsniveau
auch angesj.chts der wej-teren sozialen Ausgestaltung der A¡beitsverhäft-
ni-sse (Altersversorgung, Beihilfeanspruch, Gehaltsfortzahlung usw. ) ztr-
tnj.ndest in den höheren Funktionen'.für ûbe¡höht. Anzumerken ist auch, daß

nach uns vorliegenden Informationen die vergleichbaren Einrichtungen der
ande¡en Bundesländer, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die Anwendung des

Bundesangestel.l-tentarifvertrags (BAT), des Manteltarifvertrags für Arbei-
ter der Länder rr (MTL rr) oder gleichartiger Tarifverträge vereinbart
haben. t-ür problematisch halten wir es auch, daß ein Mitarbeiter schon

nach Voll-endung des 35. Lebensjahres die Höchstvergütung innerhalb seiner
Funktionsgruppe erreichen kann. ller OBH häIt insgesamt ej-ne restriktivere
Vergütungspolitik für notwendig.

Hierzu hat die BLM in wesentlichen wie folgt Stellung genommen:

Die BLM habe das Recht auf Sel-bstverwaltung. fhre Organe seien berech-
tì-gt, in eigener Zuständigkeit die Vergütungsgruncll-agen für die Mitarbei-
ter festzulegen. Die BLM entspleche in keiner Weise einer kl-assischen
Verwaltungsbehörde" Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungs-
gerichtshofs sei sj-e rechtlich ei-ne Rundfunkanstalt und dem BR verglelch-
bar. Es sei nicht zu beanstanden, wenn sie sj_ch an den Usancen im übrigen
Rundfunkbereich orientiere. Sie h.abe hochqualifizi-ertes Personal anwer-
ben mÜssen, insbesondere rundfunkerfahrene Mitarbeiter aus öffenttichen
Rundfunkanstal-ten, leitende Beamte mit Medien- urrd Rundfunkerfahrung so-
wie Spezialisten der freien h,lirtschaft. t¡lie auch die Erfahrungen der Lan-
desanstaft für Pundfunk Nordrhein-trlestfalen zej_gten (übernahme der Tarife
des wes'bdeutschen Rundfunks), müsse dabei ein deutlich über dem BAT-Ge-

füge liegender Gehal-tsanrei-z geboten werden. Dieser habe auch de¡ neuen

Aufgabenstellung Rechnung zu tragen und dj-e Unsicherheit hinsichtlich der
längerfristigen Aufgabenstellung zu berücksj-chtigen. Von den Mitarbeitern
werde ej-n deutlich höheres Engagement und ein höherer zeitlicher Einsatz
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abverlangt, als dies in der öffentlichen Verwaltung üblich sei. Es seie¡l
herausgehobene planerische und kreative Leistungen zu erbringen, Rechts-
grundlagen zu entwj-ckeln, programmliche Vorgaben zu setzen und technisch-
organisatorische Grundlagen zu schaffen. Die BLM stehe mit ihrem Personal
in einem Wettbewerb zur kreativen Konku::renz der privaten Anbieter. Dem

Leistungsprinzip sei- zum Durchbruch verholfen worden. Bei der derzeitigen
Lage auf dem Arbeitsmarkt könne Personal zu BAT-Tarifen nicht mehr gewon-

nen werden. Nur eine flexible Anpassung sichere qualifiziertes Personal.
Die von der tsLM ursprünglich angestrebte Gehal-tsstruktur (tr1ittellage zwi-
schen BAT und BH-Tarif) habe nicht immer ausgereicht, geeignete Mitar-
beiter zu verpflichten" Die Vergütungen der BLM seien auch noch nicht at-
traktiv genug, die Abwerbung qualifizierter Mitarbeiter durch öffentlich-
rechtliche Rundfunkanstalten zu verhindern.

Abgesehen davon, daß dj-e BLM in einzelnen, vor allem höheren Funktionen
sogar Über dem Gehaltsniveau des BR liegt, ist es u.E. schon wegen der
stark abweichenden AufgabenstelJ-ung und der unvergleichlich geringeren
Mitarbeiterzahl nicllt sachgerecht, die BLM in Fragen der Vergütungspol-i-
tik einer' öffentlich-rechtlíchen Rundfunkanstalt völlig gl-ei-chzustellen.
Deshalb hatte die BLM ulsprüng1ích auch vorgesehen, die Gehaltsstruktur
an einem Mittel- zwischen dem BAT und dem BB-Tartf zu orienti_eren. Der

Hinwej-s auf den hlettbewerb mit den privaten Anbietern erschej-nt nlcht
überzeugend. Allgemein bekannt ist, daß gerade bei den privaten Anbie-
tern, von einigen weni.gen Ausnahmen im Programmbereich und von Spitzen-
positionen abgesehen, eine eher zurücl<haltende vergütungspolitik betrie-
ben wird. Die besonclere Betonung des planerischen und kreativen Elements

veranlaßt den ORH zu dem Hinweis, daß ähnliches auch in anderen Ber.eichen

des öffentl-ichen Dienstes ohne zusätzlichen Vergütungsanreiz erurartet und

erbracht wird. Im tr'liderspruch zur tletonten Abkehr vom öffentlichen Dienst
steht die weitere soziale Ausgestaltung der ArbeitsverhäLtnisse (Alters-
versorgung, Beihilfe, GehaltsfortzahJ_ung, Kündigung des ArbeitsverhäLt-
nisses, Gehaltszahlung im voraus). Von der schwierigen Lage auf dem Ar-
beitsmarkt ist im übrigen der gesamte öffentliche Dienst betroffen.

Sonstige betriebliche Aufnerrdungen

Die gúnstige Finanzausstattung der BLM hat dazu geführt, daß auch im Be-

reich der betrieblichen Aufwendungen vielfach a11zu großzügig verfahren
wurde. Dies gilt insbesondere für Bewirtungen, die sowohl von der Anzahl

als auch von der Höhe der Kosten her das Maß überschritten haben, das

nach unserer Meinung beim Umgang mit öffentliche¡r Geldern vertretbar ist.
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rm Bereich der Beisekosten wurde eine zu großzügige Genehmigungspraxis
bei der Benutzung von Flugzeugen und Taxen festgesteLlt.

Die BLM hat zugesagt, die Anregungen des ORH in diesem Bereich aufzuneh-
men,

48.7 FördermaBnahmen der BLll

48.7 -t- Zu den Aufgaben der BLM gehört di-e Förderung von besonderen Programmange-

boten und die Förderung der technischen Voraussetzungen für die Verbrei-
tung der Programme. DafÜr wurden zunächst Mj-ttel aus dem Staatshaushal-t
im Bahmen des Medienförderungsprogramms der Bayerischen Staatsregierung
bereitgestellt. Nach NoveLl-ierung des MEG und der Neuregelung der Finan-
zierung der Landesmedienansbalten im Rundfunkstaatsvertrag erfolgte die
Förderung aus eigenen Mj_tteln der BL14.

48.7.2 Zu den Mitteln aus dem Staatshaushalt stellten wir fest, daß der tatsäch-
liche Bedarf fÜr die Förderung technischer Investitj-onen der Kabelgesell-
schaften wesentlich zu hcch eingeschätzt wurde. Von den für die Jahre
1986 und 7987 zur Verfügung gestellten Mittel-n in Höhe von 72, b Mio DM

konnten von der BLM trotz großzügiger Fassung ihrer Förderrichtlini-en und

genereì-ler Förderung mit dem höchstmöglichen Betrag für die ej-nzelne !laß-

, nahme in den Jahren 1986 und 1987 nur rd, 1,6 Mio DM ausgereicht werden.
Auch nach Übertragung der Haushaltsreste und Erweiterung des Verwendungs-
zweckes verbleiben nach dem Stand August 1990 rd. 2,2 Mio DM, die für die
vorgesehenen Zwecke voraussi,chtlich nicht benötigt werden. Die Haushalts-
reste soLlten nicht mehr übertragen werden.

Folge der reichlichen Ausstattung mj-t staatlichen Mitteln war eine groß-
zügige Handhabung bei cleren vergabe. so wurde de¡ Förderrahmen durch die
BLM weit gefaßt. Es erfolgten auch Förderungen in Höhe von rd. 36b 000 DM

von rnvestitionen Dritter und in Höhe von rd. 320 000 DM von rnvestitio-
nen im Verwaltungsbereich. rn den Jahren ab lgBB wurden einige Maßnahmen

sowohl aus staatlichen Mitteln als auch aus Mitte]n der BLM gefördert.
Dies führte'beilweise zu einer Förderung in Höhe von 83,3 v.H. der Ge-

samtkosten einzelner rnvestitionen. ['Jir sind der Ansicht, daß die Ziel-
setzung, die hinter den Fördermaßnahmen steht, auch im Bahmen der einzel-
nen Förderprogramme hätte erreicht we¡den können. Doppeì-förderungen, wie
sie hie¡ von der BLM gewährt v',urden, wären nicht notwendig gewesen. Auch

die generelle Géwährung des höchstmöglichen Förde¡satzes von b0 v.H. des
zuwendungsfähigen Investitionsvolumens entspricht nach unserer Auffassung



- 274 -

nicht dem Grundsatz des Art.23 BayHO, wonach sich Zuwendungen auf das

beschränken müssen, rllas zur Erreichung des Zieles notwendig ì-st"

Im Zusammenhang mit der Förderung der Kabelgesellschaften nach dem Me-

dienförderungsprogramm stellten wir fest, daß die BLM Mittel teilweise
lange bevor diese wieder ausgereicht werden konnten, abrief. Die BLM

legte die noch nicht benötigten Mitte1 aIs Festgeld - im Jahresdurch-
schnitt 1981 1,1 Mio DM, 1988 0,6 Mio DM - mj-t ei-ner Verzinsung zwischen

4,875 und 2,875 v.H. an. Die daraus erziel-ten Zinsen wurden von der BLM

zwar den Förde¡mitteln zugeschlagen; trotzdem j-st nicht zu vertreten, daß

die BLM staatliche Mittel unnötig früh in Anspruch genommen und letztlich
Zinszahlungen des Staates verursacht hat, die weit über den Festgelder-
trägen lagen.

fm Berei.ch der Programmförderung beschränkte sÍch dj-e BLM in ihren eige-
nen Fördemichtlinien auf Programmarrgebote, die erwarten ließen, daß sie
Über die von der BLM geförclerte Sta¡:tsituation hinaus aus eigener Kraft
bestehen können, Dennoch erhiel-t ein Anbieter, der nach eigener DarsteL-
lung auf eine ständj-ge Urrterstützung angewj-esen sein wird, in den Jahren

von 1986 bis 1990 Zuschüsse j-n Höhe von 1,22 l,lio DM.

Zur Einschätzung des Mittelbedarfs bei der Förderung techrrischer Investi-
tionen der Kabelgesellschaften nach dem MFP ve¡weist die BLM auf die 1985

fehlenden genauelen Planungsdaten. Die Ausreichung cJer MitteL sej- streng
bedarfsorientiert erfoJ-gt und ein Einzug der Haushartsreste würde zur Be-

nachteiligung einzelner Kabelgesellschaften führen.

Nach unserer Meinung ist ein Abschtuß des seit 1986 laufenden Förderungs-
programms unter BerÜcksichtigung der zwischenzeitlich geh,onnenen E¡kennt-
nisse zum tatsächIíchen Förderungsbedarf geboten. Dies gilt insbesondere

auch angesichts der Tatsache, daß im Entwurf zum Bayerischen Medierrgesetz

ej-ne deutliche Beduzierung der Kabelgesellschaften ins Auge gefaßt wird.

Den frÜhzeitigen Abruf de¡ Fördermittel begründet die BLM mit praktischen
Problemen bei der Abwicklung des Förderungsprogrammes. Sie geht in threr
Stellungnahme davon aus, daß das von ihr gewählte Verfahren einer Zwi-
schenverzinsung kurzfristi.g geparkter Mitter die rnteressen des staates
und die Belange der Kabelgesellschaften gleichermaßen be¡ücksichtigte.

Dieser Auffassung können wir uns aufgrund der rechtl-ichen Alrforderungen
an die Vergabe von staatlichen Zuwendungen nicht anschließen.
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48-7.3 fn sämtlichen Fö¡derbereichen wa¡ die Kontrolle der ordnungsgemäßen Ver-
wendung der Fö¡dermittel nicht ausreichend. So ergaben sich bei Durch-
sicht der Unterlagen Ungereimtheiten bei den Vemendungsnachweisen, die
nicht geklãrt wurden und die nach dem Stand der Akten zu Rückforderungen
von Fördermitteln hätten führen müssen. Zum Teil wurden von de¡ BLM keine
Unterlagen zu den Verwendungsnachweisen angefordert, die eine sinnvolle
ÜberprÜfung erst ermöglicht hätten. Die BLI'I muß hier Maßnahmen ergreifen,
um die ÜbérprÜfung der ordnungsgemäßen Verwendung de¡ Fördermittel zu in-
tensivieren und siche¡zuste11en, daß eine zweckerrtsprechende Verwendung
der Mittel und ggf. eine RÜckforderung zu Un¡echt gewährter Förderbeträge
gewährleistet wird.

Die BLM erklärt die Mängel bei Abwicklung de¡ Förderanträge in ihrer
Stellungnahme damit, daß die Ausreichung und Verwaltung der Fö¡dermittef
mittels eines sehr bescheidenen Personaleinsatzes erfolgte. Sie hat zu-
nächst ein vereinfachtes PrÜfungsverfahren bei Bestätigung der zweckent-
sprechenden Mittelverwendung durch Zuwendungsempfänger und deren Wj.rt-
schaftsprÜfer fÜr ausreichend erachtet. Sie will aber die Anregungen des
ORH für êin intensiveres prüfungsverfahren oufgreifen.

Deil in diesem Zusamnenhang anfallende Arbeitsaufwand sollte aber nicht,
wie dle BLM meint, durch eine Personal-verstärkung, sondern durch den in
den Förde¡rlchtlinien vorgesehenen Einsatz branchenerfahrener t¡lirt-
schaftsprÜfer gedeckt werden, soweit die BLM mj-t dem derzeit vorhandenen
Personal dazu nicht in der Lage sein so11te. Dabei wä¡e auch auf die in
den Bichtlinien vorgesehene Weiterbelastung de¡ Kosten (ganz oder antei-
lig) zu achten.

ß-7-4 Neben der antragsgebundenen Förderung von Programmangeboten und techni-
schen fnvestitionen erfüIlte die BLM ihr.en Förderauftrag auch in Form von

"eigenen Maßnahmen" zur Verbesse¡ung der technischen Infrastruktur. Sie
wendete dafür 1988 200 000 DM, 1999 rd. 1,1 Mio DM auf. Von den 1gg9 an-
gefallenen Kosten fÜr diese eigenen Maßnahmen entfielen rd. 1 Mio DM auf
die Übernahme von laufenden Betriebskosten der Programmanbieter, die an-
sonsten von diesen zu tragen gewesen wären (Senderkosten Hörfunk und
Fernsehen, Leitungskosten Hörfunk). Die BLM ist nämlich der Auffassung,
die Verteilung der fertigen Bundfunkangebote an den Verbraucher solle
euch aus den Mitteln finanziert werden, die dieser Verbraucher über die' 
Rundfunkgebühr entrichtet.
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Nach Auffassung des OBH läßt sich eine derartige Übernahme laufender Ko-

sten unter den Begriff der Förderung der technischen Voraussetzungen fÜr

die Verbreitung von Bundfunkprogrammen im Sinne des Art. 10 Satz 1 N¡:. 9

MEG nicht einordnen. Sie widerspr,icht dem Grundsatz, wonach sich die pri-
vaten Anbieter gerade nicht aus GebÜhren finanzieren sollen'

Zur übernahme laufender Betriebskosten der Programmanbieter führt die BLM

aus, daß nach ihrer Auffassung auch die Übertragungs'bechnik j-n den Be-

reich der technischen Infrastruktur einzubeziehen sei. Da i.n diesem Be-

reich nur die Übernahme der laufenden Postentgelte möglich seÍ, wäre eine

derartige Förderung gemäß Art. 10 Satz 1 Nr. 9 MEG zulässig'

VJir sehen hier die Notwendigkeit einen K1ärung der AufgabensteÌlung. Ins-

besondere die vo1lsbändige Übernahme der Senderkosten im Bereich des ter-
restrischen lokalen UKW-tìundfunks generell für al.le Anbieter und der

stark steigende Anteil an den Modulationsleitungskosten, den die BLM

ebenfafls genelelJ- für a1le lokalen UKI'J-Sender übernimmt, Überschreitet

nach unserer Auffassung einen möglichen Förderrahmen deutlich.

48.8 lledienforschung

Die BLM wendete in den Jahren 1988 und 1989 fÜr quantitative Forschung

(Reichwei.tenforschung) und qualitative Forschung (Image- und Akzeptanzun-

tersuchungen, Inhaltsanalysen) td. 2,4 Mio DM auf. Bei. den von der BLM in
Auftrag gegebenen Forschungsprojekten überschneiden sich in vielen Fäl1en

die Interessen von BLtvl und privaten Anbietern. Nech unserer Auffassung

ist die BLM dabei bisher überproportional an der Kostentragung beteiligt'
Soweit nicht Grundaufgabenstellungen der BLM, v.rie ProgrammÜberwachungs-

funktion und Aufgaben zur Gestaltung cles privaten Rundfunks in Bayern

(Sendegebiete, Sendestandorte, Frequenzzuteilung u.ä.) betroffen sind,

begründet die BLM den Aufwand mit der Aufgabenstellung der Verbesserung

der wirtschaftlichen Rahmenbedlngungen. tlli¡ sind zu cliesem Aspekt der An-

sicht, daß die BLM durchaus geeignet ist, a1s "neutrale" Ei-nrichtung Er-

hebungen federführend in Auftrag zu geben und dadurch die Chancengleich-

heit zwiscnen ¿en privaten Anbietern herzustellen und zu gewährlei.sten.

Bedenken bestehen allerdings dahingehend, daß die BLM in diesem Zusam-

menhang auf Dauer ein erhebliches finanzielles Engagement eingeht. Hì-er

sollten nach unserer Aufiassung auch im Bereich der qualitativen For-

schung die Anbieter in stärkerem Maße als bisher herangezogen werden.
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Der Entwurf der staatsregierung zum Bayerischen Mediengesetz sch¡eibt
allerdings die Medienforschung als originäre Aufgabe der BLM fest.

Gnrndsãtzliche Stellungnahme der BLH

zun Fazít des ORH aus der prüfung der BLM merkt diese in ihrer stelrung-
nahme vom 14. Oktober 1.g91- arr, daß sie versucht habe, die ihr vom Gesetz-
geber vorgegebenen Aufgaben offensiv und mit kreativem Engagement zu er-
fürlen. rm vordergruncl al-rer Bemûhungen stand dabei rt. BLM ein aktiver
Beitrag bei der Entwicklung eines leistungsfähigen privaten Bundfunksy-
stems in Bayern. Die BLM teilt deshalb die grundsätzliche Kritik des ORH,

sie sei zu großzügig mit den Haushaltsmitteln verfahren, nicht.

Auch die BLM hält eine weitere Präzisi,erung cler Aufgaben für wünschens-
wert, weist in diesem Zusammenhang aber darauf hin, daß eine Finanzie-
rung, wie sie im Bundfunkstaatsvertrag 1gg1 vorgesehen sei, unve¡zj.chtba¡
wäre, wenn neue Aufgaben auf die BLM zukämen, wie dies der Entwurf zum

Bayerischen Mediengesetz vorsieht.

Vom Großen Kollegium des OBH beschlossen
am 5. November 1991

D r. S p a e t h
Präsident
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